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Vorwort  
 
 
 
 
 
 
 
 
Regeln bilden das Fundament für das Zusam-
menleben in einer modernen Gesellschaft. Aber: 
Unsere Gesellschaft verändert sich, und das in 
teilweise rasantem Tempo. Regeln müssen daher 
ständig überprüft, angepasst und in einigen Fäl-
len sogar neu geschaffen werden. Veraltete, un-
verhältnismäßige oder unnötige Regelungen so-
wie der Aufwuchs an neuen Regeln können eine 
Ursache für die „gefühlte“ Bürokratiebelastung 
und die negative Wahrnehmung von Bürokratie 
in der Öffentlichkeit sein. Dabei liegt den beste-
henden Regelungen in den allermeisten Fällen 
ein gut begründetes Ziel zugrunde. Beim Büro-
kratieabbau geht es darum, dieses Ziel auf mög-
lichst effiziente Weise zu erreichen. 
Mit dem Projekt „Einfacher zum Studierenden-
BAföG“ sollten deshalb die bestehenden gesetz-
lichen Regelungen gemeinsam mit allen Betei-
ligten auf ihre effiziente Ausgestaltung und Um-
setzung – sowohl aus dem Blickwinkel der Voll-
zugsbehörde als auch aus Sicht der Studierenden 
– untersucht werden. Ziel war es, die Belastung 
durch Zahlen sichtbar zu machen und Vereinfa-
chungsvorschläge zu entwickeln. Bei der Mes-
sung des Aufwands kam das bereits bei der 
Wirtschaft angewandte Standardkosten-Modell 
zum Einsatz. Ansatzpunkt waren die Informati-
onspflichten, also Verfahrensregelungen. Im Fal-
le staatlicher Unterstützung wie z. B. dem BA-
föG wurde der „Papierkram“ untersucht, der 
notwendig ist, um die Leistung zu erhalten. Aus-
drücklich nicht gewollt war die politische Dis-
kussion über Inhalte, z. B. die Höhe der staatli-
chen Leistungen. 
Bereits die Erfahrungen aus den beiden Vorgän-
ger-Projekten „Einfacher zum Elterngeld“ und 
„Einfacher zum Wohngeld“ haben gezeigt, dass 
es notwendig ist, den Blick über den Tellerrand 
des gesetzgeberischen Zuständigkeitsbereiches 
hinaus auf die Vollzugsebene zu richten, um ei-
nen Gesamteindruck der bürokratischen Belas-
tungen zu erhalten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bürgerinnen und Bürger unterscheiden nicht, ob 
ihre Belastungen durch Bundesrecht, Landes-
recht, sonstige Vorschriften oder durch den 
Vollzug verursacht werden. Der Staat begegnet 
ihnen nicht in erster Linie in Gestalt von Vor-
schriften, sondern in der Behörde „vor Ort“ 
durch Merkblätter, Formulare und Wartemarken. 
Die persönliche Erfahrung mit „ihrem“ Amt 
prägt für viele Bürgerinnen und Bürger ganz 
überwiegend den Eindruck von „Bürokratie“. 
Akzeptanz und Verständnis staatlicher Regelun-
gen hängen daher auch davon ab, wie staatliche 
Leistungen in der Praxis vor Ort gewährt wer-
den.  
Während Bürgerinnen und Bürger möglichst un-
kompliziert und schnell die ihnen zustehenden 
Leistungen erhalten wollen, benötigen die Voll-
zugsbehörden zur Bearbeitung der Anträge alle 
erforderlichen Informationen – möglichst voll-
ständig und mit den notwendigen Nachweisen. 
Bürokratieabbau bedeutet also nicht den voll-
ständigen Verzicht auf Nachweispflichten. Um 
für eine gerechte Verteilung staatlicher Leistun-
gen zu sorgen, wird es auch immer Vorschriften 
geben, die von den Antragstellern als Belastung 
empfunden werden. Ziel sollte es jedoch sein, 
diese Belastung auf jeder Ebene so gering wie 
möglich zu halten. 
Aufgrund der Erfahrungen aus den drei Pilotpro-
jekten will die Bundesregierung beim Bürokra-
tieabbau künftig verstärkt einen ganzheitlichen, 
ebenenübergreifenden Ansatz verfolgen. Das 
Bundeskabinett hat am 27. Januar 2010 entspre-
chende „Eckpunkte zum Bürokratieabbau und 
zur besseren Rechtsetzung in der 17. Legislatur-
periode“ beschlossen. Nach dem Vorbild der Pi-
lotprojekte sollen dort, wo es sinnvoll ist, ebe-
nen- und rechtsbereichsübergreifend weitere pri-
oritäre Rechts- und Lebensbereiche auf Verein-
fachungsmöglichkeiten untersucht werden. 

 
Eckart von Klaeden MdB              Dr. Johannes Ludewig 
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I. Einleitung 
Die Regierungsparteien haben im Koalitions-
vertrag vom September 2009 den Abbau von 
Bürokratie als eines ihrer vorrangigen Hand-
lungsfelder festgelegt. Damit knüpfen sie an 
das Programm der letzten Regierung „Bürokra-
tieabbau und Bessere Rechtsetzung“ an und 
bekräftigen ihr Ziel, Belastungen, die durch 
Informationspflichten bei Unternehmen, Bür-
gerinnen und Bürgern sowie der Verwaltung 
entstehen, messbar zu senken und neue Infor-
mationspflichten zu vermeiden. Um diese Ziele 
zu verwirklichen, hat bereits die damalige 
Bundesregierung im April 2006 die Einfüh-
rung des Standardkosten-Modells zur Messung 
der Bürokratiekosten sowie die Einsetzung des 
Nationalen Normenkontrollrates(NKR) be-
schlossen. Zur Steuerung des Gesamtprozesses 
wurde im Kanzleramt eine Geschäftsstelle Bü-
rokratieabbau eingerichtet. Das Statistische 
Bundesamt führt die Messung der Bürokratie-
kosten durch. Bislang hat das Statistische Bun-
desamt die Bürokratiekosten der Wirtschaft 
zum Stichtag 30. September 2006 gemessen. 
Zahlreiche Vereinfachungsmaßnahmen wurden 
zwischenzeitlich umgesetzt. Mit Beginn des 
Jahres 2009 wurde die Ermittlung bürokrati-
scher Belastungen auch auf die Informations-
pflichten der Bürgerinnen und Bürger ausge-
dehnt. 
Der Nationale Normenkontrollrat ist ein von 
der Bundesregierung eingerichtetes unabhän-
giges Beratungs- und Kontrollgremium. Er be-
steht aus acht ehrenamtlichen Mitgliedern, die 
für eine Amtszeit von fünf Jahren berufen 
wurden. Sein gesetzlicher Auftrag ist es, die 
Bundesregierung dabei zu unterstützen, die 
durch Gesetze verursachten Bürokratiekosten 
durch Anwendung, Beobachtung und Fortent-
wicklung einer standardisierten Bürokratiekos-
tenmessung auf Grundlage des Standardkos-
ten-Modells zu reduzieren. Im Wesentlichen 
kommen ihm zwei Aufgaben zu: Erstens, un-
terstützt er die Bundesregierung bei der Ver-
meidung neuer Bürokratie, indem er jedes Re-
gelungsvorhaben auf seine Bürokratiekosten 
hin überprüft. Zweitens, unterstützt er die 
Bundesregierung bei der Reduzierung der be-
stehenden Bürokratiekosten. 
Die Erfahrungen der letzten drei Jahre haben 
sowohl der Bundesregierung als auch dem 
Normenkontrollrat verdeutlicht, dass ein nach-
haltiger Bürokratieabbau nur dann gelingen 
kann, wenn sich neben dem Bund auch alle 
anderen Verantwortungsträger aktiv in den 
Prozess einbringen.  

Eine wirkungsvolle Entlastung von bürokrati-
schen Belastungen setzt voraus, die Ursachen 
für ihre Entstehung zu identifizieren und he-
rauszufinden, wer welchen Beitrag zur Verein-
fachung in seinem jeweiligen Verantwortungs-
bereich leisten kann. Da der Vollzug von Bun-
desrecht in Deutschland im Regelfall durch die 
Länder erfolgt, bedarf es dazu einer ebenen-
übergreifenden Betrachtung des Gesamtpro-
zesses – von der bundesrechtlichen Informati-
onspflicht über gegebenenfalls bestehende lan-
desrechtliche Regelungen bis hin zum Vollzug 
durch die zuständigen Behörden. Denn in den 
Vollzugsbehörden „trifft“ die Informations-
pflicht auf Bürgerinnen und Bürger. Dort be-
steht der unmittelbare Kontakt zwischen Ver-
waltung und Antragstellenden, der erfahrungs-
gemäß die meisten Anhaltspunkte für Verein-
fachungen liefern kann. 
Hinzu kommt, dass der Bundesgesetzgeber 
nicht immer die konkreten Auswirkungen der 
bundesrechtlichen Regelungen auf den Voll-
zugsprozess im Einzelnen abschätzen kann. 
Ebenso wenig ist für ihn im Einzelfall erkenn-
bar, wie man gegebenenfalls durch Verände-
rung der Regelungen den Vollzug erleichtern 
und damit die bürokratischen Belastungen für 
die Betroffenen abmildern kann, ohne dabei 
das Regelungsziel zu verändern. 
Vor diesem Hintergrund haben Bundesregie-
rung und NKR im letzten Jahr im Dialog mit 
Bundesländern sowie den einschlägigen Spit-
zenverbänden Themenfelder identifiziert, an-
hand derer eine Betrachtung von Vollzugspro-
zessen erprobt werden soll.  
Als Ergebnis dieses Dialogs wurde Mitte 2009 
das gemeinsame Pilotprojekt „Einfacher zum 
Studierenden-BAföG1“ auf den Weg gebracht. 
Grund dafür war unter anderem, dass es sich 
bei der Beantragung von BAföG um ein Ver-
fahren handelt, das für eine Vielzahl von Stu-
dierenden existenziell ist und zu einem nicht 
unerheblichen Aufwand bei den Studierenden 
und ihren Angehörigen führen kann. Korres-
pondierend verursacht die Bearbeitung der 
BAföG-Anträge in der Verwaltung einen ent-
sprechenden Aufwand und bringt für die dorti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die eine 
oder andere Herausforderung mit sich. 

                                                 
 
1 Der Begriff (Studierenden-)BAföG steht für Leistungen, 
die (Studierenden) nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) gewährt werden. 
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Ziel der projektbezogenen Zusammenarbeit ist 
daher,  
• den mit der Antragstellung und Antragsbe-

arbeitung von BAföG einhergehenden 
Aufwand aus Sicht der betroffenen Ämter 
und Studierenden zu analysieren (Adressa-
tenperspektive), 

• die Erfahrungen der Ämter für Ausbil-
dungsförderung mit den bundesrechtlichen 
Vorgaben rückzukoppeln,  

• Vereinfachungsmöglichkeiten und Praxis-
beispiele zu identifizieren. 

Dabei soll der Projektbericht vor allem dazu 
dienen,  
• Transparenz zu schaffen über das Zusam-

menwirken von Bund, Ländern und Äm-
tern für Ausbildungsförderung beim Voll-
zug der bundesrechtlichen Informations-
pflicht „Beantragung von BAföG“ – durch 
Ermittlung des Zeitaufwands und qualita-
tiver Verfahrensunterschiede, 

• den Ämtern für Ausbildungsförderung An-
regungen bei der eigenen Prozessgestal-
tung zu geben – durch Praxisbeispiele in 
den einzelnen Ämter-Profilen, 

• Bund und Ländern Ansatzpunkte für die 
Vereinfachung und Verbesserung des BA-
föG-Verfahrens aufzuzeigen – durch die 
Ermittlung von Vereinfachungs- und Ver-
besserungsvorschlägen. 

Die Zusammenarbeit beruht darauf, dass die 
Entlastungen der Adressaten durch ein freiwil-
liges und koordiniertes Zusammenwirken von 
Bund, Ländern und Ämtern für Ausbildungs-
förderung im Rahmen ihrer jeweiligen Zustän-
digkeiten generiert werden. Die grundgesetzli-
che Aufgabenverteilung wird dadurch nicht in 
Frage gestellt. Im Vordergrund steht vielmehr 
das problemorientierte Zusammenwirken aller 
am Prozess beteiligter Akteure: das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung, die ent-
sprechenden Landesministerien, die Ämter für 
Ausbildungsförderung – begleitet vom Bun-
deskanzleramt und dem Nationalen Normen-
kontrollrat sowie dem Statistischen Bundes-
amt, das die Messungen und Analyse durch-
führt. 
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II. Zusammenfassung 
Die Bundesregierung hat zusammen mit den 
Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Hamburg, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen und Thüringen sowie 
ausgewählten Ämtern für 
Ausbildungsförderung (Regensburg, 
Würzburg, Karlsruhe, Frankfurt (Oder), 
Potsdam, Hamburg, Darmstadt, Frankfurt am 
Main, Gießen, Kassel, Marburg, Trier, 
Dresden, Jena) von Juli 2009 bis März 2010 
den Prozess zur Antragstellung und 
Antragsbearbeitung von BAföG untersucht.  

II.1 Ziel der Untersuchung 
Ziel dieser Untersuchung ist es, die bürokrati-
schen Belastungen und Vollzugsunterschiede 
bei der Antragstellung und Antragsbearbeitung 
von BAföG zu identifizieren und hieraus Ver-
einfachungsmaßnahmen und/oder Servicean-
gebote zu entwickeln, die zu einer Entlastung 
der Studierenden und der Ämter für Ausbil-
dungsförderung führen.  
Bei dem Antrag auf Gewährung von BAföG 
handelt es sich um eine bundesrechtliche 
Informationspflicht, die durch die Länder und 
Ämter für Ausbildungsförderung vollzogen 
wird. Der Bundesgesetzgeber gibt die 
rechtlichen Rahmenbedingungen vor. Die 
Länder haben die Zuständigkeit für die 
Antragsbearbeitung auf die Ämter für 
Ausbildungsförderung der jeweiligen 
Studentenwerke bzw. Universitäten 
übertragen.  
Im Rahmen des Projekts wird zwischen zwei 
Antragsarten unterschieden: dem Antrag auf 
Inlandsförderung und dem Antrag auf Aus-
landsförderung (Antragsformular für das In-
land ergänzt um Formblatt 6). Da die Förde-
rung in der Regel für ein Jahr gewährt wird, 
gibt es für beide Antragsarten die Möglichkeit, 
Erstanträge und Weiterförderungsanträge zu 
stellen. Beim Antrag auf Auslandsförderung 
wird der Weiterförderungsantrag jedoch kaum 
gestellt, da der Auslandsaufenthalt nur unter 
bestimmten Bedingungen länger als ein Jahr 
förderungsfähig ist. 

II.2 Methodisches Vorgehen  
Das Verfahren zur Gewährung von BAföG 
wird mit Unterstützung des Standardkosten-
Modells sowohl aus Sicht der Studierenden als 
auch aus Sicht der für die Bearbeitung der An-
träge zuständigen Ämter für Ausbildungsförde-
rung analysiert.  

Dieses gemeinsame Vorgehen von Bund, Län-
dern und Ämtern für Ausbildungsförderung 
nach einem einheitlichen methodischen Ansatz 
ermöglicht den Projektbeteiligten  
• in einen ebenenübergreifenden Dialog mit 

den für das BAföG-Verfahren zuständigen 
Verantwortungsträgern einzutreten, 

• für die Studierenden und die Ämter für 
Ausbildungsförderung den Aufwand für 
die Erfüllung bundesrechtlicher Vorgaben 
zu ermitteln und dabei vor allem die be-
sonders zeitintensiven Verfahrensschritte 
zu identifizieren, 

• Erfahrungen der Ämter für Ausbildungs-
förderung mit dem Bundesrecht rückzu-
koppeln und für den Bundesgesetzgeber 
nutzbar zu machen und 

• Praxisbeispiele darzustellen, die anderen 
Ämtern für Ausbildungsförderung als Im-
puls für die eigene Vollzugsgestaltung die-
nen können. 

Die Untersuchung mit dem Standardkosten-
Modell dient nicht als Leistungsvergleich. Eine 
Bewertung der Qualität der Leistungserbrin-
gung wird nicht vorgenommen.  
Die Analyse lässt sich in drei Schritte eintei-
len: 
In einem ersten Schritt wird der Standardpro-
zess aus Sicht der Studierenden (und ihrer El-
tern) sowie der Ämter für Ausbildungsförde-
rung beschrieben – von der Antragstellung bis 
zur Bescheidung. Es werden sowohl Gemein-
samkeiten identifiziert, das heißt Verfahrens-
schritte, die ämterübergreifend stattfinden, als 
auch ämterspezifische Unterschiede in den 
Profilen (Kapitel VII.11) herausgearbeitet.  
In einem zweiten Schritt wird der Zeitaufwand 
mit dem Standardkosten-Modell quantifiziert, 
der durch das BAföG-Verfahren bei den Stu-
dierenden und den Ämtern für Ausbildungs-
förderung entsteht. Bei dem Standardkosten-
Modell handelt es sich um ein in den Nieder-
landen entwickeltes Verfahren zur Quantifizie-
rung von bürokratischen Belastungen, die aus 
der Erfüllung von Informationspflichten resul-
tieren – hier der Beantragung und Bearbeitung 
von BAföG. Dazu werden die Prozessschritte 
des BAföG-Verfahrens – unterteilt nach An-
tragstellung und Antragsbearbeitung – einzel-
nen, für die Erfüllung der Pflicht notwendigen 
Standardaktivitäten zugeordnet. Da diese Stan-
dardaktivitäten keine Aussage über die zeitli-
che Abfolge der Prozessschritte treffen, han-
delt es sich hierbei nicht um eine klassische 
Prozessanalyse. Anhand von Befragungen 



II. Zusammenfassung 

 9

werden bei Studierenden und Ämtern für Aus-
bildungsförderung die Zeiten ermittelt, die für 
die Erledigung der jeweiligen Standardaktivitä-
ten benötigt werden. Bei den Studierenden 
werden zudem Wege- und Wartezeiten sowie 
Zusatzkosten erfragt. Auf Seiten der Verwal-
tung werden neben dem Standardprozess der 
Antragsbearbeitung auch Informationen zur 
anfallenden Beratung berücksichtigt.  
In einem dritten Schritt werden bei den Studie-
renden (und den Eltern) sowie den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Ämter für Ausbil-
dungsförderung Vereinfachungsvorschläge er-
fragt, die zu einer Entlastung bzw. Verfahrens-
vereinfachung bei der Antragstellung und An-
tragsbearbeitung führen können.  

II.3 Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Untersuchung werden dif-
ferenziert für Studierende sowie für die Ämter 
für Ausbildungsförderung dargestellt.  

II.3.1 Untersuchungsergebnisse – 
Studierende (und Eltern) 

II.3.1.1 Quantitative Ergebnisse – 
SKM-Messung 

Bei der Beantragung von Leistungen nach dem 
BAföG ist der Erstantrag in der Regel aufwän-
diger als der Weiterförderungsantrag. Der 
Zeitaufwand bei beiden Anträgen verteilt sich 
hauptsächlich auf das Zusammenstellen der 
Daten und das Beibringen der Nachweise für 
Formblatt 1 und Formblatt 3. Der Antrag auf 
Auslandsförderung ist wegen des zusätzlichen 
Formblatts 6 besonders zeitaufwändig. 

 
Tabelle 1: Quantitative Ergebnisse Antragstellung (Median in Minuten) 
 Erstantrag Weiterförderungsantrag  Auslandsförderung 
Gesamtaufwand (ohne 
Warte- und Wegezeiten) 

335 Minuten 261 Minuten 415 / 341 Minuten 

Formblatt 1 (Allgemeines) 140 Minuten 100 Minuten 140 / 100 Minuten 
Formblatt 3 (Eltern) 69 Minuten 69 Minuten 69 Minuten 
Weitere Formblätter 126 Minuten 92 Minuten 126 / 92 Minuten 
Formblatt 6 (Ausland) - - 80 Minuten 
Warte- und Wegezeiten 30 Minuten 20 Minuten  
 
Für einen Erstantrag auf BAföG benötigen die 
Studierenden im Schnitt2 335 Minuten (ohne 
Wege- und Wartezeiten). Für den Weiterförde-
rungsantrag wird erheblich weniger Zeit benö-
tigt, nämlich 261 Minuten (ohne Wege- und 
Wartezeiten). Dabei kann der Zeitaufwand für 
den BAföG-Antrag im Einzelfall stark variie-
ren – nämlich von 60 bis 1515 Minuten für ei-
nen Erstantrag und von 46 bis 1700 Minuten 
bei einem Weiterförderungsantrag.3 
Sowohl beim Erstantrag als auch beim Weiter-
förderungsantrag stellen Formblatt 1 und 3 den 
mit Abstand zeitaufwändigsten Teil dar. Beim 
Antrag auf Auslandsförderung ist zudem das 
Formblatt 6 besonders zeitaufwändig. Der Un-
terschied zwischen Erst- und Weiterförde-
rungsantrag lässt sich vor allem darauf zurück-

                                                 
 
2 Mit „im Schnitt“ ist der Median gemeint. 
3 Alle Spannen bilden jeweils das arithmetische Mittel 
der 5Prozent niedrigsten und der 5Prozent höchsten Be-
fragungsergebnisse ab. Die genauen Einzelangaben unter-
liegen dem Datenschutz. 

führen, dass sich die Studierenden beim Erst-
antrag intensiver mit dem Antragsverfahren 
vertraut machen müssen und mehr Zeit zum 
Ausfüllen des Antrags benötigen. 
Formblatt 1 (allgemeine Angaben) 
Mit dem Formblatt 1 werden die allgemeinen 
Angaben zum BAföG-Antrag abgefragt. Die 
Bearbeitung des Formblatts 1 nimmt – ein-
schließlich des Zusammenstellens der Nach-
weise – im Schnitt 140 Minuten beim Erstan-
trag und 100 Minuten beim Weiterförderungs-
antrag in Anspruch. Dabei kann der Zeitauf-
wand für den jeweiligen Antrag im Einzelfall 
stark variieren – nämlich zwischen 27 und 
1337 Minuten (Erstantrag) bzw. zwischen 30 
und 1693 Minuten (Weiterförderungsantrag). 
Bei beiden Anträgen ist der Zeitaufwand für 
das Zusammenstellen der Daten (60 Minuten) 
mit Abstand am höchsten. Das kann darauf zu-
rückgeführt werden, dass Studierende eine 
Vielzahl an Informationen zusammentragen 
müssen und mehrere Bescheinigungen einzu-
reichen haben (z. B. Krankenversicherungsbei-
träge, persönliches Vermögen). 
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Das Ausfüllen des Formulars dauert beim Erst-
antrag (30 Minuten) um die Hälfte länger als 
beim Weiterförderungsantrag (20 Minuten). 
Zudem benötigen Studierende beim Erstantrag 
– anders als beim Weiterförderungsantrag – im 
Schnitt noch weitere 30 Minuten dafür, sich 
mit dem BAföG-Antragsverfahren vertraut zu 
machen.  
Formblatt 3 (Erklärung des Ehegatten bzw. 
der Eltern) 
Auf dem Formblatt 3 sind die Einkommensan-
gaben der Eltern bzw. Ehegatten einzutragen, 
wofür die Eltern im Schnitt 69 Minuten benö-
tigen. Dabei kann der Zeitaufwand für das 
Formblatt im Einzelfall stark variieren – näm-
lich zwischen 10 und 381 Minuten. Auch bei 
diesem Formular ist das Zusammenstellen der 
Daten und Nachweise mit 30 Minuten die zeit-
aufwändigste Standardaktivität. Dies ist vor 
allem auf die Beschaffung der Einkommens-
nachweise (z. B. Steuerbescheid, Rentenbe-
scheid) sowie der Nachweise über die Ausbil-
dung von Geschwistern zurückzuführen. 
Daneben nimmt das Ausfüllen des vierseitigen 
Formulars mit 23 Minuten ebenfalls ver-
gleichsweise viel Zeit in Anspruch. 
Formblatt 6 (Auslandsförderung) 
Strebt der Studierende einen Ausbildungsab-
schnitt im Ausland an, muss er zusätzlich zu 
den auch für die Inlandsförderung geltenden 
Formblättern das Formblatt 6 ausfüllen und die 
entsprechenden Nachweise (Sprachnachweis, 
Auslandskrankenversicherung) einreichen. Da-
für benötigt er im Schnitt 80 Minuten. Am 
aufwändigsten ist dabei, sich über die Aus-
landsförderung zu informieren (30 Minuten) 
und den Antrag auszufüllen (35 Minuten). 
Weitere Formblätter 
Bei dem Aktualisierungsantrag (Formblatt 7) 
handelt es sich um ein vergleichsweise zeit-
aufwändiges Formblatt. Der Studierende benö-
tigt dazu im Schnitt 63,5 Minuten. Der Miet-
nachweis (10 Minuten), das Formblatt zum 
schulischen und beruflichen Werdegang (10 
Minuten) und der Leistungsnachweis (14 Mi-
nuten) stellen eher weniger zeitaufwändige 
Formblätter dar. Das Formblatt 4 für ausländi-
sche Studierende ist mit 45 Minuten im Mittel-
feld anzusiedeln; es muss jedoch nicht von je-
dem ausländischen Studierenden ausgefüllt 
werden. 
Wege- und Wartezeiten 
Bei der persönlichen Antragstellung fallen für 
die Studierenden neben den Standardaktivitä-
ten auch Wegezeiten zur und Wartezeiten in 
der Behörde an. Die Wegezeit wird mit 30 Mi-
nuten für einen Erst- und 20 Minuten für einen 

Weiterförderungsantrag angegeben. Wartezei-
ten fallen bei weniger als der Hälfte der Be-
fragten an und ergeben daher im Median keine 
Zeit. Beim Antrag auf Auslandsförderung wer-
den die Anträge in der Regel postalisch einge-
reicht, da das zuständige Amt vom gewählten 
Studienland abhängt.  
II.3.1.2 Qualitative Ergebnisse – Wahr-

nehmung der Studierenden 
Online-Angebot: Über 70 Prozent der Befrag-
ten sprechen sich für die Einführung eines e-
lektronischen Antragsverfahrens aus. 
Übersichtlichkeit des Antrags: Über 60 Pro-
zent der Befragten finden den Antrag auf Aus-
bildungsförderung übersichtlich. 
Verständlichkeit des Antrags: Fast 50 Pro-
zent der Befragten finden den Antrag in Teilen 
unverständlich. Dabei wurde Formblatt 3 am 
stärksten kritisiert. 
Schwierigkeiten bei der Antragstellung: 
Knapp 25 Prozent der Befragten hatte Schwie-
rigkeiten bei der Antragstellung. Die größten 
Probleme entstehen durch die Beschaffung der 
Nachweise. Zudem gibt es teilweise Verständ-
nisprobleme beim Bewilligungszeitraum.  
Zeitraum bis Bescheiderteilung: Der Zeit-
raum zwischen Antragstellung und Erteilung 
des BAföG-Bescheids liegt im Schnitt bei 54 
Tagen. Der Zeitraum kann im Einzelfall bis zu 
einem halben Jahr betragen. 
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II.3.2 Untersuchungsergebnisse –  
Ämter für Ausbildungsförderung 

II.3.2.1 Quantitative Ergebnisse – 
SKM-Messung 

Auch bei der Antragsbearbeitung ist der Erst-
antrag aufwändiger als der Weiterförderungs- 

 
 
 
 
 
antrag. Mit Abstand am meisten Zeit nimmt 
die Bearbeitung des Antrags auf Auslandsför-
derung ein.  

 
Tabelle 2: Quantitative Ergebnisse Antragsbearbeitung 
 Erstantrag Weiterförde-

rungsantrag  
Auslandsförde-
rung 

Gesamtaufwand  
(ohne Beratung) 

64 Minuten 52 Minuten 174 Minuten 

Standardaktivität 2 10 Minuten 8 Minuten 26 Minuten 
Standardaktivität 3 8 Minuten 8 Minuten 30 Minuten 
Standardaktivität 4 10 Minuten 5 Minuten 30 Minuten 
Standardaktivität 5 10 Minuten 10 Minuten 30 Minuten 
Standardaktivität 6 11 Minuten 6 Minuten 21 Minuten 
Standardaktivität 12 9 Minuten 9 Minuten 13 Minuten 
Sonstige Standardaktivitäten 6 Minuten 6 Minuten 24 Minuten 
Im Einzelfall: Beratung* 15 Minuten 20 Minuten - 
*Nach Angabe der Studierenden. Diejenigen Befragten, die Beratung in Anspruch nahmen, benötigten dafür 
durchschnittlich 15 bzw. 20 Minuten. 
 
Die Ämter für Ausbildungsförderung benöti-
gen zur Bearbeitung des Erstantrags auf BA-
föG im Schnitt 64 Minuten (ohne Beratung). 
Weiterförderungsanträge sind mit 52 Minuten 
weniger zeitintensiv. Dies liegt unter anderem 
daran, dass bei Weiterförderungsanträgen kei-
ne neue Akte angelegt werden muss und sich 
die Prüfung der Daten lediglich auf die Ände-
rungen seit der letzten Antragstellung bezieht.  
Die Bearbeitung des Antrags auf Auslandsför-
derung ist mit 174 Minuten weit aufwändiger 
als die Bearbeitung der Inlandsförderung. Dies 
kann unter anderem darauf zurückgeführt wer-
den, dass das Auslandsverfahren deutlich 
komplexer ist. Neben den zusätzlichen Unter-
lagen, die die Studierenden einzureichen ha-
ben, sind die Ämter auf die Mitwirkung der in-
ländischen Hochschulen angewiesen, um eine 
korrekte Anspruchsprüfung durchführen zu 
können. Zudem haben sie eine Vielzahl an zu-
sätzlichen Informationen über die besuchten 
Hochschulen und die Förderungsfähigkeit des 
Auslandsaufenthalts einzuholen. 
Bei allen drei Antragstypen kann sich der Ge-
samtaufwand in den einzelnen Ämtern stark 
unterscheiden. Die Bearbeitung des Erstantrags 
kann – je nach Amt für Ausbildungsförderung 
– zwischen 49 Minuten und 103 Minuten in 

Anspruch nehmen, die Bearbeitung des Wei-
terförderungsantrags zwischen 28 Minuten und 
101 Minuten. In der ämterübergreifenden Be-
trachtung verteilt sich der Zeitaufwand bei al-
len drei Antragsarten einigermaßen gleichmä-
ßig auf sechs Standardaktivitäten. Zusammen 
machen die Aktivitäten bei den jeweiligen An-
trägen über 80 Prozent des gesamten Bearbei-
tungsaufwands aus. Auch hier gibt es ämter-
spezifische Abweichungen (siehe auch Profile 
in Kapitel VII).  
Standardaktivität 2: Daten und Informatio-
nen sichten und zusammenstellen, Vollstän-
digkeitsprüfung 
Der vergleichsweise hohe Zeitaufwand bei die-
ser Aktivität ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass die eingehenden Unterlagen sehr um-
fangreich sind. Dabei können sich die Zeiten in 
den jeweiligen Ämtern für Ausbildungsförde-
rung unterscheiden. Sie variieren von 5 Minu-
ten bis 19 Minuten bei einem Erstantrag und 
von 4 bis 15 Minuten bei einem Weiterförde-
rungsantrag. Beim Auslands-BAföG ist der 
Zeitaufwand mit 26 Minuten deutlich höher, 
weil die Ämter neben den sonst üblichen Un-
terlagen noch das Formblatt 6 und die dazuge-
hörigen Nachweise (z. B. Sprachkenntnisse, 
Krankenversicherung, Immatrikulationsbe-
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scheinigung der ausländischen Hochschule) 
sichten und auf Vollständigkeit prüfen müssen. 
Standardaktivität 3: Fehlende Daten oder 
Informationen einholen, Rückfragen stellen 
Diese Aktivität beinhaltet die Nachforderung 
von Unterlagen und die Korrektur bzw. Ergän-
zung von fehlerhaft ausgefüllten Antragsfor-
mularen. Sie ist vor allem deshalb so zeitinten-
siv, da lediglich ein bis zwei Prozent der Stu-
dierenden ihre Anträge vollständig abgeben. Es 
müssen daher häufig mehrere Anschreiben an 
den Antragsteller versandt werden, bevor der 
Antrag vollständig ist. Zudem tauschen die 
Ämter bei Hochschulwechsel oder beim Bezug 
von Auslandsförderung häufig Informationen 
mit anderen Ämtern für Ausbildungsförderung 
aus. Die Zeiten können sich bei dieser Stan-
dardaktivität in den jeweiligen Ämtern für 
Ausbildungsförderung unterscheiden. Sie vari-
ieren von 4 Minuten bis 15 Minuten. 
Bei der Auslandsförderung ist der Zeitaufwand 
mit 30 Minuten erheblich höher, weil in Ab-
stimmung mit dem Inlandsamt geklärt werden 
muss, ob der Anspruch dem Grunde nach be-
steht. Dazu werden teilweise die Akte des Stu-
dierenden bzw. die entsprechenden Daten bei 
dem für ihn zuständigen Inlandsamt angefor-
dert. Zudem sind häufig weitere Recherchen 
notwendig, um zu klären, ob die ausländische 
Hochschule akkreditiert und die Ausbildung 
förderungsfähig ist. Daneben werden bei der 
Auslandsförderung noch mehr unvollständige 
Anträge eingereicht als bei der Inlandsförde-
rung. Der entsprechende Bearbeitungsaufwand 
in den Behörden kann auch hier variieren. 
Standardaktivität 4: Formulare ausfüllen 
bzw. vervollständigen, Daten erfassen (inkl. 
Anlegen der Papierakte) 
Der große Unterschied zwischen Erst- und 
Weiterförderungsantrag bei dieser Aktivität 
kann vor allem darauf zurückgeführt werden, 
dass beim Weiterförderungsantrag keine neue 
Akte (elektronisch und Papier) angelegt wer-
den muss, sondern auf die bereits bestehende 
zurückgegriffen werden kann. Bei dieser Akti-
vität können sich die Zeiten in den jeweiligen 
Ämtern für Ausbildungsförderung unterschei-
den. Sie variieren von 6 Minuten bis 30 Minu-
ten bei einem Erstantrag und von 3 bis 14 Mi-
nuten bei einem Weiterförderungsantrag. 
Bei der Auslandsförderung ist der Zeitaufwand 
mit 30 Minuten erheblich höher, weil für jeden 
Auslandsantrag eine Papierakte bzw. elektroni-
sche Akte angelegt oder die bereits bestehende 
Inlandsakte weitergeführt wird. Dabei kann 
auch hier der Zeitaufwand in den jeweiligen 
Ämtern variieren. 

Standardaktivität 5: Berechnun-
gen/Bewertungen durchführen 
Der Zeitaufwand beim Durchführen von Be-
rechnungen und Bewertungen ergibt sich aus 
der Tatsache, dass bei jedem Antrag zu prüfen 
ist, ob der Anspruch auf BAföG dem Grunde 
und der Höhe nach besteht. Bei diesen teilwei-
se sehr komplexen Überlegungen ist eine Viel-
zahl von Einzelaspekten zu berücksichtigen 
(wie z. B. Fachrichtungswechsel, Förderungs-
höchstdauer, Einkommen der Eltern, Vermö-
genswerte, Härtefreibeträge). Dabei können 
sich die Zeiten in den jeweiligen Ämtern für 
Ausbildungsförderung unterscheiden. Sie vari-
ieren von 5 Minuten bis 30 Minuten. 
Bei der Auslandsförderung ist der Zeitaufwand 
mit 30 Minuten erheblich höher, weil neben 
den Vermögens- und Einkommensberechnun-
gen weitere Rechenparameter zu berücksichti-
gen sind (z. B. Studiengebühren, Auslandszu-
schlag). Dabei kann auch hier der Zeitaufwand 
in den jeweiligen Ämtern variieren. 
Standardaktivität 6: Ergebnisse prüfen und 
gegebenenfalls korrigieren 
Mit dem Prüfen der Ergebnisse soll die Rich-
tigkeit der erfassten Daten gewährleistet wer-
den. Der große Unterschied zwischen Erst- und 
Weiterförderungsantrag kann vor allem darauf 
zurückgeführt werden, dass beim Weiterförde-
rungsantrag die Prüfung der Daten auf die 
Neuerungen seit dem letzten Antrag be-
schränkt ist. Die Zeiten können sich in den je-
weiligen Ämtern für Ausbildungsförderung un-
terscheiden. Sie variieren von 5 Minuten bis 24 
Minuten bei einem Erstantrag und von 3 bis 15 
Minuten bei einem Weiterförderungsantrag. 
Bei der Auslandsförderung ist der Zeitaufwand 
mit 21 Minuten erheblich höher, da – neben 
den üblichen Inlandsdaten – eine Vielzahl zu-
sätzlicher Aspekte zu berücksichtigen ist. Da-
bei kann auch hier der Zeitaufwand in den je-
weiligen Ämtern variieren. 
Standardaktivität 12: Kopieren, Verteilen, 
Archivieren, Dokumentieren 
Das Kopieren, Archivieren und Dokumentie-
ren tritt während der Bearbeitung eines An-
trags häufiger auf (z. B. Kopieren von Nach-
weisen bei Antragseingang, Hochschulwech-
sel, GEZ-Befreiung) und endet immer mit der 
Archivierung und schließlich der Vernichtung 
der Akte. Dabei können sich die Zeiten in den 
jeweiligen Ämtern für Ausbildungsförderung 
unterscheiden. Sie variieren von 2 Minuten bis 
26 Minuten pro Fall. 
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Beratung 
Ein wichtiges Element bei der Antragstellung 
ist die fachliche Beratung der Studierenden 
durch die Ämter für Ausbildungsförderung. 
Die Beratung kann zu qualitativ besseren An-
trägen und damit zu Zeitersparnis sowohl bei 
den Antragstellenden als auch bei den Ämtern 
führen. Sie wird deshalb neben den Standard-
aktivitäten als zusätzliche Aktivität erfasst.  
Beim Erstantrag haben rund 32 Prozent der im 
Rahmen des Projekts befragten Studierenden 
eine fachliche Beratung in Anspruch genom-
men, die im Schnitt 15 Minuten dauerte. Bei 
den Weiterförderungsanträgen nahmen knapp 
28 Prozent der Studierenden das Beratungsan-
gebot in Anspruch. Hier belief sich die Bera-
tungszeit auf durchschnittlich 20 Minuten. Der 
Unterschied bei den Beratungszeiten lässt sich 
unter anderem dadurch erklären, dass bei der 
Weiterförderung die Beratung eher zur Klä-
rung komplexerer Fragestellungen genutzt 
wird.  
In der Auslandsförderung werden aufgrund der 
häufigen räumlichen Distanz zwischen Wohn-
ort und zuständigem Auslandsamt deutlich 
weniger persönliche Beratungen durchgeführt.  
Insgesamt wenden die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter bei einer Vollzeitstelle et-
wa 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für Beratungen 
auf. 

II.3.2.2 Qualitative Unterschiede bei 
der Antragsbearbeitung (Pra-
xisbeispiele) 

Die unterschiedlichen Zeitaufwände der jewei-
ligen Ämter für Ausbildungsförderung sind vor 
allem durch die ämterspezifischen Organisati-
onsstrukturen und Arbeitsabläufe erklärbar. 
Einige wesentliche Unterschiede bei der An-
tragsbearbeitung sind z. B.: 
Bescheiderstellung durch BAföG-Amt oder 
durch zentrale Datenverarbeitungsstelle des 
Landes: In zwei Bundesländern können die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den BAföG-
Anspruch selbst berechnen sowie Bescheide 
ausdrucken und an die Studierenden versen-
den. In den übrigen Ämtern werden die in die 
EDV eingegebenen Daten an die zentrale Da-
tenverarbeitungsstelle des Landes weitergelei-
tet, die dann die Berechnungen durchführt und 
den Bescheid erstellt. Den Versand der Be-
scheide übernimmt entweder die Datenverar-
beitungsstelle selbst oder sie sendet die Be-
scheide einmal im Monat zusammen mit den 
Aktenstücken zurück an das jeweilige BAföG-
Amt, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Bescheide versenden. 

Informationsbeschaffung: In einigen Ämtern 
werden Erlasse, Arbeitsanweisungen etc. zent-
ral in Ordnern gesammelt, so dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter schnell die rele-
vanten Regelungen recherchieren können.  
Checklisten: Viele Ämter haben für die per-
sönliche Abgabe der Unterlagen Checklisten 
entworfen. Darauf können die noch einzurei-
chenden Unterlagen angekreuzt werden. In ei-
nigen Ämtern wird zusätzlich ein formales An-
forderungsschreiben an die Studierenden ge-
schickt, während dies in anderen Ämtern erst 
dann erfolgt, wenn die Dokumente nicht inner-
halb einer angemessenen Frist eingehen. 
Vier-Augen-Prinzip: Einige Ämter für Aus-
bildungsförderung prüfen 100 Prozent der be-
arbeiteten Anträge nach dem Vier-Augen-
Prinzip. Andere beschränken sich hingegen auf 
eine stichprobenartige Prüfung. Ein Amt prüft 
Erstanträge und Sonderfälle (z. B. Vorausleis-
tungen) zu 100 Prozent und Weiterförderungs-
anträge lediglich anteilig.  
IT-Lösungen: Die Zeitunterschiede in den 
einzelnen Ämtern lassen sich auch durch die 
eingesetzten IT-Lösungen erklären. So hängt 
z. B. der Zeitaufwand für das Erfassen der Da-
ten davon ab, wie die Eingabemaske konzipiert 
ist. In einigen Ämtern werden zudem die not-
wendigen Berechnungen durch eine program-
mierte Zusatzanwendung beschleunigt, wäh-
rend diese andernorts manuell erfolgen. Auch 
die Archivierung kann durch die jeweilige IT-
Lösung erleichtert werden. Ein entscheidender 
Unterschied liegt bei den IT-Lösungen darin, 
ob die EDV es ermöglicht, die Berechnung und 
Bescheiderstellung direkt im Amt vorzuneh-
men, oder ob dieser Vorgang durch die zentra-
le Datenverarbeitungsstelle des Landes erfolgt.  

II.3.2.3 Zusätzliche Aufgaben der Äm-
ter für Ausbildungsförderung 

Neben der Bearbeitung der Erst-, Weiter- und 
Auslandsförderungsanträge können beim BA-
föG-Verfahren zahlreiche Besonderheiten auf-
treten, die im Rahmen des Projekts nicht näher 
analysiert werden. Dazu gehören z. B.: 
• Auflösung von Vorbehalten 
• Antrag auf Aktualisierung (Formblatt 7) 
• Förderung ohne Anrechnung des elterli-

chen Einkommens 
• Rückforderungsverfahren nach § 47a BA-

föG 
• Härtefreibeträge  
• Datenabgleich 
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II.3.3 Vereinfachungsvorschläge (aus-
gewählte Beispiele) 

Ansatzpunkte für Verbesserungen ergaben sich 
aus den Befragungen der Studierenden und ih-
rer Eltern sowie aus den Gesprächen mit den 
Ämtern für Ausbildungsförderung und mit den 
Daten aufbereitenden Stellen. Ein ausführli-
cher Gesamtüberblick ist in Kapitel VIII dar-
gestellt.  
Die Vorschläge betreffen die drei Phasen des 
BAföG-Verfahrens (Antragstellung, Antrags-
bearbeitung und Bescheidung) und die Bera-
tung. Sie können zudem unterschiedlichen Be-
reichen zugeordnet werden (z. B. IT-
Infrastruktur, Datenmanagement, rechtliche 
Rahmenbedingungen) und haben unterschied-
liche Entlastungseffekte (hoch, mittel, gering). 
Sie wurden bislang nicht auf ihren Nutzen und 
ihre Realisierbarkeit hin untersucht. 
Die Ämter für Ausbildungsförderung haben 
ihre Vorschläge unter anderem dahingehend 
bewertet, welche vorrangig umzusetzen sind 
(Priorität). Im Folgenden werden die Vor-
schläge der Ämter nach Verantwortungsebenen 
aufgelistet, deren Priorität überwiegend mit 
„hoch“ eingeschätzt wurde. 
1. Vorrangig umzusetzende Vorschläge im 

Verantwortungsbereich des Bundes 
- Einfachere und verständlichere Form-

blätter  
- Anpassung des Leistungsnachweises 

gem. § 48 BAföG an Bachelor-
Studiengänge  

- Verzicht auf Einzelnachweis/Pauschale 
Berechnung des Mietkostenzuschusses  

- Verzicht auf Einzelnachweis/Pauschale 
Anrechnung von Krankenkassenbeiträ-
gen 

- Aktualisierung der Verwaltungsvor-
schriften  

- Entkopplung der Vorbehalte nach BA-
föG und nach Steuerrecht  

- Vereinfachung des Datenabgleichs  
- Auslands-BAföG: Verzicht auf Sprach-

nachweis  
2. Vorrangig umzusetzende Vorschläge im 

Verantwortungsbereich der Länder 
- Einfachere und verständlichere Beschei-

de 
- Online-Antragsverfahren  
- Einfachere digitale Signatur  
- Bescheiderstellung durch BAföG-Ämter 

statt durch zentrale Datenstelle 
- Verbesserung der Software  

- Mindestens zwei Zahlläufe pro Monat  
- Längere Datenspeicherung (6 Jahre) 
- Zentrale Sammlung aller BAföG-

Regelungen; z. B. Datenbank  
- Automatische Weiterleitung der Immat-

rikulationsbescheinigung der Antragstel-
lenden von Hochschule an Ämter für 
Ausbildungsförderung bzw. Zugriff der 
Ämter auf Immatrikulationsdaten der 
Hochschule 

- Vier-Augen-Prinzip auf Stichprobenba-
sis 

- Normale Bescheidkopie für GEZ-
Befreiung anstatt beglaubigter Kopie; al-
ternativ: NRW-Modell  

- Weiterleiten der Protokolle der Landes-
behörden an BAföG-Ämter  

- Weiterleiten der Informationen der Lan-
desbehörden an alle Ämter 

3. Vorrangig umzusetzende Vorschläge im 
Verantwortungsbereich der Ämter für 
Ausbildungsförderung 

- Bessere Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen 

- Regelmäßige Schulungen/Fortbildungen  
- Häufigere Besprechungen und Aus-

tausch zwischen Ämtern  
Die Vorschläge der Studierenden und ihrer 
Eltern wurden nicht bewertet. Teilweise sind 
die Vorschläge identisch mit den von den Äm-
tern benannten und als vorrangig eingestuften 
Maßnahmen (z. B. Online-Antragsverfahren, 
einfachere und verständlichere Formblätter, 
Verzicht auf bestimmte Nachweise). Darüber 
hinaus wurden jedoch weitere Vorschläge von 
den Studierenden bzw. ihren Eltern benannt: 
• Vereinfachung des Nachweises über zur 

Schule gehende oder studierende Ge-
schwister  

• Verzicht auf Vermögensnachweis unter-
halb des Freibetrags von 5.200 Euro  

• Nachreichen des Bachelor-Zeugnisses  
• Aktualisierung des BAföG-Rechners 
• Längere Sprechzeiten  
• Verstärkter E-Mail-Kontakt  
• Kopierer vor Ort  
• Checklisten  
• Auslands-BAföG: Nachreichen der Immat-

rikulationsbescheinigung 
Das Deutsche Studentenwerk hat zudem eine 
eigene Liste mit vorrangig umzusetzenden 
Vorschlägen vorgelegt (siehe Anlage 13). Da-
bei hat es explizit die Vorschläge benannt, die 
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mit der 23. BAföG-Novelle umgesetzt werden 
sollten.  
Besondere Bedeutung kommt dem Vereinfa-
chungsvorschlag zum Online-
Antragsverfahren zu. 70 Prozent der befrag-
ten Studierenden haben sich für ein Online-
Antragsverfahren ausgesprochen. Sowohl die 
Studierenden (und ihre Eltern) als auch die 
Ämter für Ausbildungsförderung haben die 
Möglichkeit, den BAföG-Antrag elektronisch 
zu übermitteln, als Vereinfachungsvorschlag 
benannt. 
Die Ämter für Ausbildungsförderung erwarten 
von einem Online-Verfahren insofern eine Ent-
lastung, als die vom Studierenden eingegebe-
nen Daten direkt in das System übernommen 
werden können. Zudem würden viele Nachfra-
gen entfallen, wenn nur vollständige Anträge 
weitergeleitet werden. Mit einem einfachen 
und praktikablen Verfahren zur digitalen Sig-
natur könnten weitere Entlastungen dadurch 
generiert werden, dass Anträge nicht mehr in 
Papierform mit der Unterschrift im Original 
eingereicht werden müssten. Vor allem für die 
Auslandsförderung wird eine erhebliche Er-
leichterung für die Studierenden und das Amt 
erwartet. 
Die Studierenden (und ihre Eltern) erhoffen 
sich von einem Online-Verfahren eine einfa-
chere Antragstellung durch eine vollständige 
Übermittlung der Unterlagen inklusive elekt-
ronischer Unterschrift. Zudem könnten mit 
entsprechenden Hilfefunktionen Erläuterungen 
zu den jeweiligen Eingabefeldern abgerufen 
werden. Bei fehlerhaften oder unvollständigen 
Angaben könnte so eine Warnmeldung ange-
zeigt werden. Vor allem ließen sich die Daten 
aus dem vorangegangenen Antrag für den Wei-
terförderungsantrag nutzen. Es müssten ledig-
lich die Änderungen eingegeben werden. Auf 
eine wiederholte Angabe aller Daten könnte 
verzichtet werden. 
Ein Online-Antragsverfahren für das Formblatt 
1 und die Anlagen 1 und 2 zum Formblatt 1 
lief zum Zeitpunkt der Erhebung als Pilotpro-
jekt in den Studentenwerken Niederbay-
ern/Oberpfalz und Oberfranken. Dort haben 
die Studierenden die Möglichkeit, die Formu-
lare elektronisch zu übermitteln. Wird der An-
trag elektronisch versandt, ist am Ende des 
Vorgangs eine Erklärung auszudrucken, die 
vom Studierenden unterschrieben und mit den 
erforderlichen Anlagen beim zuständigen BA-
föG-Amt eingereicht werden muss. Bis No-
vember 2009 wurden 1146 Erstanträge online 
ausgefüllt. In den beiden Ämtern für Ausbil-
dungsförderung wurden im Zeitpunkt der Er-
hebung bereits 653 Anträge zur Bearbeitung 

abgerufen (knapp 60 Prozent), da die entspre-
chenden Unterlagen auch postalisch eingegan-
gen waren. Damit wurden 14 Prozent der Erst-
anträge elektronisch gestellt. Das Projekt ist 
inzwischen erfolgreich abgeschlossen; auf-
grund der Erfahrungen werden ab dem Som-
mersemester 2010 alle bayerischen Studenten-
werke den Online-Antrag nutzen. 

II.4 Schlussfolgerungen  
Für das Projekt „Einfacher zum Studierenden-
BAföG“ haben acht Bundesländer und 14 Äm-
ter für Ausbildungsförderung zusammen mit 
der Bundesregierung und dem Nationalen 
Normenkontrollrat den Prozess der Beantra-
gung und Bearbeitung von BAföG analysiert. 
Die Untersuchung wurde vom Statistischen 
Bundesamt durchgeführt. Dabei wurden in Be-
fragungen der Studierenden sowie der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern für 
Ausbildungsförderung zahlreiche Vereinfa-
chungsmöglichkeiten genannt. Ferner hat sich 
gezeigt, dass 
• eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von 

Bund, Ländern und Ämtern für Ausbil-
dungsförderung stattfand. 

• das Standardkosten-Modell ein taugliches 
Instrument zur Betrachtung von Vollzugs-
prozessen ist. 

• die Erhebung des Zeitaufwands zur Bean-
tragung von BAföG Hinweise auf beson-
ders aufwändige bzw. schwierige Aktivitä-
ten gibt. 

• die Einschätzung des BAföG-Verfahrens 
aus Sicht der Antragstellenden Hinweise 
auf die Schwierigkeiten des Antrags und 
die Dauer der Bescheiderteilung (Zusatz-
fragebogen) gibt. 

• die Untersuchung der Bearbeitungsdauer 
in den Ämtern Hinweise auf besonders 
zeitaufwändige Arbeitschritte gibt. 

• die unterschiedliche Bearbeitungsdauer in 
den Behörden Hinweise auf länder- und 
ämterspezifische Vollzugsunterschiede 
(Praxisbeispiele) gibt. 

• die Transparenz über Vollzugsprozesse 
und Praxisbeispiele ermöglicht, voneinan-
der zu lernen. 

• die Rückkopplung von Bundesrecht mit 
der Vollzugserfahrung Hinweise für Ver-
einfachungen des Bundesrechts gibt. 

• die Verbesserungsvorschläge unterschied-
liche Prioritäten haben und alle Verantwor-
tungsebenen (Bund, Länder, Ämter für 
Ausbildungsförderung) betreffen. 



 

 16 

• Verbesserungsvorschläge sowohl Studie-
rende als auch Ämter in unterschiedlichem 
Umfang entlasten.  

• dem Verbesserungsvorschlag, den BAföG-
Antrag elektronisch stellen zu können, eine 
besondere Bedeutung zukommt (Online-
Verfahren). 

• sich aus den Untersuchungsergebnissen 
allgemeine Hinweise für die bürokratieär-
mere Gestaltung des BAföG-Verfahrens 
schlussfolgern lassen. 

• die Umsetzung der Verbesserungsvor-
schläge für den Erfolg des Projekts maß-
geblich ist. 

Insgesamt haben mit diesem Projekt alle Betei-
ligten gezeigt, dass es möglich ist, sich ge-
meinsam aktiv in die Anstrengungen zum Bü-
rokratieabbau einzubringen. Damit dient dieses 
Projekt auch als Vorbild für weitere Zusam-
menarbeiten, mit denen die Erfahrungen und 
Maßnahmen von Bund, Ländern und Voll-
zugsbehörden sinnvoll zu einer gemeinsamen 
Aktion Bürokratieabbau zusammengeführt 
werden, um so eine kraftvolle Entlastung bei 
den Betroffenen auszulösen. 
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III. Projektbeschreibung
Mit dem Projekt haben ausgewählte Ämter für 
Ausbildungsförderung in den Bundesländern 
Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, 
Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen 
und Thüringen zusammen mit der Bundesre-
gierung, dem NKR und dem Statistischen 
Bundesamt den Prozess der Gewährung von 
Leistungen nach dem BAföG analysiert – von 
der Antragstellung bis zum Bescheid. Auf die-
se Weise wurden die bundesrechtlichen Rege-
lungen mit Blick auf ihren Vollzug durch Län-
der und Ämter für Ausbildungsförderung un-
tersucht.  
Das Statistische Bundesamt ermittelte den 
Aufwand, der Studierenden bei der Beantra-
gung von BAföG entsteht, mit Hilfe des Stan-
dardkosten-Modells. 

Über den Aufwand der Antragstellenden hin-
aus wurde auch der korrespondierende Bear-
beitungsprozess innerhalb der Verwaltung von 
der ersten Informationsbeschaffung bis hin 
zum Bescheid in die Betrachtung einbezogen. 
Mit dieser Betrachtung verbindet das Projekt 
die Arbeitsabläufe der beiden Zielgruppen 
Studierende und Verwaltung. Ausgangsbasis 
waren jeweils die bundesrechtlichen Informa-
tionspflichten. 

III.1 Projektteilnehmer 
An dem Projekt haben Vertreterinnen und Ver-
treter von Bund, Ländern und Ämtern für Aus-
bildungsförderung, des Dachverbandes Deut-
sches Studentenwerk (DSW) sowie der Fach-
ministerien des Bundes und der Länder teilge-
nommen. 

Tabelle 3: Projektteilnehmer 
Bund Bundeskanzleramt, Bundesministerium für Bildung und Forschung,  

Nationaler Normenkontrollrat, Statistisches Bundesamt 
Länder Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, 

Sachsen, Thüringen 
Ämter für 
Ausbildungs-
förderung 

Regensburg, Würzburg, Karlsruhe, Frankfurt (Oder), Potsdam, Hamburg, Darm-
stadt, Frankfurt am Main, Gießen, Kassel, Marburg, Trier, Dresden, Jena 

 

III.2 Ziele des Projekts 
Ziel des Projektes ist es, die Bürokratiebelas-
tungen und ihre Herkunft bei der Beantragung 
von BAföG zu identifizieren und hieraus nach 
Möglichkeit Vereinfachungsmaßnahmen 
und/oder Serviceangebote zu entwickeln, die 
zu einer Entlastung der Betroffenen führen. 
Dabei wird wie folgt vorgegangen: 
• Darstellung und Analyse der ebenenüber-

greifenden Vollzugsprozesse auf Grundla-
ge der bundesrechtlichen Vorgaben, 

• Ermittlung des Zeitaufwands bei Studie-
renden und Ämtern für Ausbildungsförde-
rung bei der Beantragung bzw. Bearbei-
tung des BAföG-Antrags, 

• Rückkopplung der Erfahrungen der Voll-
zugsbehörden mit den bundesrechtlichen 
Vorgaben, 

• Identifizierung von weiteren Vereinfa-
chungs- bzw. Verbesserungsmöglichkeiten 
beim BAföG-Verfahren unter Berücksich-
tigung bereits bestehender Vorschläge und 
Praxisbeispiele. 

 

 
Das Projekt soll den Beteiligten ermöglichen, 
ihre Erkenntnisse und Erfahrungen in die ebe-
nenübergreifende Analyse des BAföG-
Prozesses einzubringen. Die auf diesem Wege 
gewonnenen Synergien sollen für die Entwick-
lung von weiteren Vereinfachungsmaßnahmen 
und/oder Serviceangeboten genutzt werden. 
Nicht Gegenstand der Analyse waren Fragen 
der behördeninternen Aufbauorganisation so-
wie des Personalmanagements. 

III.3 Projektablauf 
Das Projekt untergliedert sich in drei Phasen. 
Jede Phase besteht aus mehreren Projektschrit-
ten, die nacheinander abgearbeitet wurden. 
Im Anschluss an den Projektabschluss ist jeder 
Beteiligte im Rahmen seiner Zuständigkeit ge-
fordert, die Projektergebnisse zu nutzen und 
Vereinfachungsmaßnahmen umzusetzen. Dazu 
werden weitere Gespräche der Projektteilneh-
mer – gegebenenfalls unter Hinzuziehung wei-
terer interessierter Länder und Ämter für Aus-
bildungsförderung – stattfinden.  

 



 

 18 

 
Tabelle 4: Projektphasen 
I.  Vorbereitungsphase (Februar bis Ende Juni 2009) 
Schritt 1 Pretestphase in freiwillig teilnehmenden Ämtern für Ausbildungsförderung 
Schritt 2 Abstimmung des Projektsteckbriefs 

Schritt 3 Benennung ausgewählter Ämter für Ausbildungsförderung einschließlich Ansprech-
partner und Anschrift durch die Länder 

Schritt 4 
Erarbeitung des methodischen Vorgehens bei der SKM-Messung des BAföG-Antrags 
einschließlich des korrespondierenden Verwaltungsaufwands durch das Statistische 
Bundesamt 

Schritt 5 Einladung an die Projektteilnehmer zur Auftaktveranstaltung 
II.  Durchführungsphase (Anfang Juli bis Ende Oktober 2009) 

Schritt 1 9. Juli 2009: Projekt-Auftaktveranstaltung im Bundeskanzleramt; Vorstellung des kon-
zeptionellen Vorgehens durch das Statistische Bundesamt  

Schritt 2 Darstellung des Vollzugsprozesses auf Grundlage der bundesrechtlichen Vorgaben 
(Gesetzgebung, Vollzugsverwaltung, Antragstellende) 

Schritt 3 
Durchführung der SKM-Messungen in den Projekt-Ämtern durch das Statistische 
Bundesamt (Antragsverfahren einschließlich des korrespondierenden Verwaltungs-
aufwands) 

Schritt 4 
Rückkopplung der Erfahrungen der Ämter für Ausbildungsförderung und Länder mit 
den bundesrechtlichen Vorgaben unter Berücksichtigung bereits bestehender Vor-
schläge 

Schritt 5 Identifizierung von Vereinfachungsmaßnahmen und Serviceverbesserungen im Ver-
waltungsvollzug unter Berücksichtigung bereits bestehender Praxisbeispiele  

Schritt 6 Beschreibung der Vereinfachungsmaßnahmen (Gesetzgebung, Vollzug, Serviceange-
bote) 

Schritt 7 Abstimmung der Messergebnisse mit den Ämtern für Ausbildungsförderung 
III. Abschlussphase (Anfang November 2009 bis März 2010) 

Schritt 1 Erstellen eines Abschlussberichts durch Statistisches Bundesamt, Bundeskanzleramt 
und NKR 

Schritt 2 Diskussion der Projektergebnisse in einem gemeinsamen Workshop im Bundeskanz-
leramt am 20. Januar 2010 

Schritt 3 Endabstimmung des Abschlussberichts mit den Projektteilnehmern bis Anfang März 
2010 

Schritt 4 Vorstellung der Projektergebnisse auf der Abschlussveranstaltung im Bundeskanzler-
amt am 18. März 2010 
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IV. Methodisches Vorgehen 
Das Verfahren zur Beantragung und Bearbei-
tung von Ausbildungsförderung wurde mit 
dem Standardkosten-Modell untersucht.  

IV.1 Allgemeine Beschreibung des 
Standardkosten-Modells 

IV.1.1 Grundlagen 
Das Standardkosten-Modell (SKM) ist eine 
geeignete Methode, um Bürokratiekosten ein-
heitlich, vergleichbar und nachprüfbar darzu-
stellen. Das Modell konzentriert sich auf einen 
klar abgegrenzten Bereich der Bürokratie, die 
Informationspflichten. Im Gesetz zur Einset-
zung eines Nationalen Normenkontrollrates 
werden diese in § 2 Abs. 1 wie folgt definiert: 
„ … Informationspflichten sind aufgrund von 
Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung oder Ver-
waltungsvorschrift bestehende Verpflichtun-
gen, Daten und sonstige Informationen für Be-
hörden oder Dritte zu beschaffen, verfügbar zu 
halten oder zu übermitteln. Andere durch Ge-
setz, Rechtsverordnung, Satzung oder Verwal-
tungsvorschrift entstehende Kosten sind nicht 
umfasst.“ 
Inhaltliche Pflichten oder direkte Zahlungen 
werden demnach nicht berücksichtigt. Bei-
spielsweise werden bei Importgenehmigungen, 
Steuererklärungen oder Anträgen auf staatliche 
Leistungen (wie z. B. Ausbildungsförderung) 
nicht die Kontrolle von Handelsgütern, die Er-
hebung von Steuern oder die Gewährung von 
Leistungen an sich thematisiert. Untersucht 
wird stattdessen der Aufwand, der notwendig 
ist, um die Genehmigungen, Bescheide oder 
Leistungen zu erhalten. 
Das durch das SKM vorgegebene standardi-
sierte Vorgehen ermöglicht eine übergreifende 
Vergleichbarkeit. Im Gegensatz zu klassischen 
Prozessanalysen, die für einzelne Aufgaben die 
dafür notwendigen Arbeitsschritte detailliert 
untersuchen, werden im SKM die zur Erfül-
lung einer Informationspflicht maßgeblichen 

Arbeitsschritte in sogenannte „Standardaktivi-
täten“ zerlegt. Dem liegt die Erkenntnis 
zugrunde, dass zur Erfüllung aller denkbaren 
Informationspflichten sehr ähnliche Arbeits-
schritte notwendig sind, die sich in Kategorien 
einteilen lassen, und zwar unabhängig von der 
konkreten Ausgestaltung der Pflichterfüllung. 
Dies ermöglicht eine eingehende Analyse des 
Gesamtprozesses, der als „Standardprozess“ 
bezeichnet wird. 

IV.1.2 Definitionen und Begriffsab-
grenzungen 

Der Untersuchungsgegenstand bei der Mes-
sung des Verwaltungsaufwandes mit Hilfe des 
SKM sind Informationspflichten im Sinne des 
NKR-Gesetzes.  
Jede Informationspflicht besteht gewöhnlich 
aus einer Reihe unterschiedlicher Informatio-
nen bzw. Daten, die bereitgestellt werden müs-
sen (Datenanforderungen). So stellen zum Bei-
spiel die in einer Norm für einen Antrag ver-
langten Einzelangaben jeweils für sich betrach-
tet eine Datenanforderung dar (wie z. B. Name, 
Einkommen, Familienstand etc.). Diese Ein-
zelangaben werden jedoch in dem Gesamtvor-
gang „Antragstellung“ zusammengefasst und 
als eine Informationspflicht betrachtet. Die Be-
lastung wird für den Gesamtvorgang ermittelt.  
Gemessen wurden die Anträge auf Ausbil-
dungsförderung und die damit einhergehenden 
Verwaltungsprozesse. 
Die Zielgruppen der Untersuchung waren 
zum einen die von der Informationspflicht be-
troffenen Studierenden bzw. deren finanziell 
für sie verantwortlichen Angehörige (z. B. die 
Eltern) und zum anderen die Verwaltung, in 
der die jeweiligen Anträge bearbeitet und be-
schieden bzw. für die Bescheiderstellung wei-
tergeleitet werden. Es wird damit der komplet-
te Ablauf – angefangen von der Antragstellung 
bis hin zum Bescheid – abgebildet.  
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Phase 1 Phase 3 

Antrag der Studieren-
den 

Antragsbearbeitung Bescheid über Antrag 

Phase 2 

Zeitmessung bei Studierenden Zeitmessung in den Ämtern 
für Ausbildungsförderung 

Zeitmessung in den Ämtern 
für Ausbildungsförderung/bei 
Studierenden 

Abbildung 1: Prozessablauf von der Antragstellung bis zum Bescheid 

 
Im SKM werden die zur Erfüllung einer In-
formationspflicht notwendigen Arbeitsschritte 
in sogenannte Standardaktivitäten zerlegt. 
Für die Antragstellung der Studierenden wur-
den im Projekt diejenigen Standardaktivitäten 

verwendet, die auch bereits bei den bisherigen 
SKM-Messungen und bei den Projekten „Ein-
facher zum Wohngeld“ und „Einfacher zum 
Elterngeld“ zum Einsatz kamen (s. Tabelle 5). 

 
Tabelle 5: Standardaktivitäten der Bürgerinnen und Bürger 
Nr. Standardaktivität 
S 1 Sich über die gesetzliche Verpflichtung informieren 
S 2 Fachliche Beratung in Anspruch nehmen (z. B. Steuerberater, Beratungsstellen, Rechtsbei-

stand) 
S 3 Daten oder Informationen sammeln und zusammenstellen (z. B. Formulare, Nachweise, Fo-

tos) 
S 4 Daten oder Informationen aufbereiten (einschließlich Berechnungen und Überprüfungen 

durchführen) 
S 5 Formulare ausfüllen oder ausfüllen lassen 
S 6 Schriftstücke aufsetzen (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
S 7 Daten oder Informationen an die zuständigen Stellen übermitteln 
S 8 Zahlungen anweisen (z. B. Ausfüllen des Überweisungsvordrucks) 
S 9 Unterlagen kopieren, abheften, abspeichern 
S 10 Prüfung durch öffentliche Stellen durchführen lassen (z. B. TÜV, Kontrollbesuche, Amts-

arzt) 
S 11 Vorlage weiterer Informationen bei Behörden auf Rückfragen (z. B. Dokumente nachrei-

chen) 
S 12 An Fortbildungen, Schulungen oder Ähnlichem teilnehmen 

 
Im Bereich Verwaltung gab es bisher bereits 
Messungen in den beiden Projekten „Einfacher 
zum Elterngeld“ und „Einfacher zum Wohn-
geld“. Tabelle 6 zeigt die speziell für diese be-
reits abgeschlossenen Projekte entwickelten 
Standardaktivitäten, die auf den bisher im 

Rahmen der SKM-Messungen bei Unterneh-
men sowie Bürgerinnen und Bürgern gewon-
nenen Erkenntnissen und Erfahrungen aufbau-
en und daher für das Projekt „Einfacher zum 
Studierenden-BAföG“ ebenfalls zugrunde ge-
legt werden. 
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Tabelle 6: Standardaktivitäten der Verwaltung 
Nr.  Standardaktivität 
S 1 Sich mit der gesetzlichen Verpflichtung vertraut machen 
S 2 Daten und Informationen sichten und zusammenstellen (inkl. Vollständigkeitsprüfung) 
S 3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rückfragen stellen 
S 4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder Daten erfassen 
S 5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 
S 6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 
S 7 Abschließende Informationen aufbereiten 
S 8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröffentlichen 
S 9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 
S 10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 
S 11 Zahlungen anweisen 
S 12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 
S 13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenscheinnahme 
S 14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 
S 15 Teilnahme an Fortbildungen, Schulungen 

 
 
Gemessen werden die Zeiten, die für die Erle-
digung der jeweiligen standardisierten Teilak-
tivitäten benötigt werden. Die Summe der Zei-
ten für die einzelnen Standardaktivitäten ist die 
Standardzeit zur Erfüllung der Informations-
pflicht. Anzumerken ist, dass zur Erfüllung 
spezifischer Informationspflichten selten alle 
Standardaktivitäten anfallen. 
Im Rahmen dieses Projektes wird der Zeitauf-
wand als zentraler Belastungsparameter ermit-
telt und ausgewiesen. Dabei werden der zeitli-
che Aufwand zur Erfüllung der Informations-
pflicht und gegebenenfalls für die Studieren-
den zusätzlich anfallende Wegezeiten zu und 
Wartezeiten in den Ämtern gemessen. Als zu-
sätzliche Information wird die jährlich auftre-
tende Anzahl der Fälle (Fallzahl) angegeben. 
Neben dem zeitlichen Aufwand werden bei 
den Studierenden außerdem sogenannte Zu-
satzkosten ausgewiesen, sofern sie unmittelbar 
aufgrund der Informationspflicht anfallen. Dies 
können z. B. Porto oder Kopierkosten sein. 
Eventuell anfallende Gebühren werden nur 
nachrichtlich ausgewiesen. Zusammenfassend 
wird darauf hingewiesen, dass es nach dem 
SKM nicht darum geht, alle erdenklichen Ver-
haltensweisen abzudecken, sondern um die Be-
trachtung des „normalen“ (durchschnittlichen) 
Handelns. Im Mittelpunkt der Betrachtung ste-
hen daher typische Verhaltensweisen der Be-
teiligten.  

IV.2 Datenerhebungen in den Ämtern 
für Ausbildungsförderung und bei 
den Studierenden 

Bei der Beantragung von Ausbildungsförde-
rung entsteht sowohl für die Studierenden und 
deren Ehepartner oder häufiger deren Eltern als 
auch für die Verwaltung ein bürokratischer 
Aufwand, der im Zuge des Projektes „Einfa-
cher zum Studierenden-BAföG“ zeitlich erfasst 
wird. Darüber hinaus werden auch mögliche 
Vereinfachungsmaßnahmen ermittelt. 

IV.2.1 Datenerhebung bei Studierenden 
und den Eltern  

Bei der Auswahl der geeigneten Messinstru-
mente für die Befragung der Studierenden hat 
das Statistische Bundesamt auf einen Metho-
denmix zurückgegriffen. Als Erhebungsin-
strumente kamen dabei Vor-Ort-Interviews, 
telefonische Interviews und schriftliche Befra-
gungen zur Anwendung. Um die Befragung 
bei den Antragstellenden auf eine möglichst 
breite Basis zu stellen, wurden neben Antrag-
stellerinnen und Antragstellern aus den betei-
ligten Hochschulen auch solche befragt, die 
sich auf einen Aufruf auf der Website des Sta-
tistischen Bundesamtes oder auf Hinweise auf 
der Seite des BMBF hin telefonisch beim Sta-
tistischen Bundesamt gemeldet haben. Zusätz-
lich war es Interessenten möglich, ihre Daten 
in eine spezielle Online-Datenbank einzugeben 
und eine gewünschte Befragungsart zu wählen. 
Da das Antragsverfahren bundesweit ähnlich 
verläuft, ist eine bundesweite Befragung von 
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Antragstellenden möglich, ohne Abstriche an 
den Ergebnissen bezogen auf die teilnehmen-
den Ämter für Ausbildungsförderung machen 
zu müssen. 
Bei den Vor-Ort-Befragungen hat das Statisti-
sche Bundesamt die Betroffenen direkt am Ort 
der Informationspflichterfüllung, dem Amt für 
Ausbildungsförderung, zu der bürokratischen 
Belastung befragt. Diese Interviews wurden 
jeweils von zwei bis drei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Statistischen Bundesamtes 
durchgeführt. Im Rahmen der Vor-Ort-
Befragung konnten sowohl die Studierenden 
befragt werden, die ihre Anträge persönlich 
abgeben wollten oder bereits persönlich abge-
geben hatten, als auch diejenigen, die die An-
träge per Post an das Amt für Ausbildungsför-
derung übermittelt oder sie in die zur Verfü-
gung stehenden Briefkästen eingeworfen ha-
ben. Die an den Sprechtagen interviewten Stu-
dierenden kamen nicht nur zur Abgabe der 
BAföG-Anträge zu den Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern, sondern auch aufgrund 
anderer BAföG-bezogener Fragestellungen. Da 
BAföG-Anträge jedes Jahr erneut zu stellen 
sind, konnte bei den Terminen vor Ort eine 
ausreichende Anzahl an Studierenden für In-
terviews gewonnen werden. Die Anzahl der 
Befragten wird in Tabelle 7 aufgegliedert nach 
den teilnehmenden Ämtern für Ausbildungs-
förderung dargestellt. 
 
Tabelle 7: Befragungen je Amt für Ausbil-
dungsförderung 
Amt für Ausbildungs-
förderung 

Anzahl Prozent

Darmstadt 37 5,4
Dresden 26 3,8
Frankfurt am Main 23 3,4
Frankfurt (Oder) 38 5,6
Gießen 40 5,9
Hamburg 57 8,3
Jena 75 11,0
Karlsruhe 40 5,9
Kassel 51 7,5
Marburg 70 10,2
Potsdam 34 5,0
Regensburg 30 4,4
Trier 44 6,4
Würzburg 62 9,1
Sonstige 56 8,2
Summe 683 100

 

Von den 683 insgesamt befragten Studierenden 
nahmen 655 auch an der Zusatzbefragung teil, 
bei der sie beispielsweise die Formblätter hin-
sichtlich ihrer Verständlichkeit beurteilen und 
ihre Meinung zur Online-Antragstellung äu-
ßern konnten. 
Um mit Eltern in Kontakt zu kommen, die die 
Einkommenserklärung (Formblatt 3) abgege-
ben haben, wurden verschiedene Wege ge-
wählt. Zum einen bat das Statistische Bundes-
amt die Ämter für Ausbildungsförderung um 
Hilfe. Diese gaben Studierenden, die das Amt 
aufsuchten, ein Informationsschreiben für die 
Eltern mit der Bitte mit, sich für ein Interview 
über die kostenlose Telefonnummer beim Sta-
tistischen Bundesamt zu melden. Da der Rück-
lauf hier eher gering war, gaben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Statistischen Bun-
desamtes den befragten Studierenden persön-
lich ein kurzes Schreiben für die Eltern mit der 
Bitte um Unterstützung und Angabe der Tele-
fonnummer mit. Einige Eltern meldeten sich 
auch auf den Aufruf im Internet; in einigen 
Fällen wurden Eltern in den Ämtern für Aus-
bildungsförderung angetroffen und dort be-
fragt. Insgesamt fanden diese Bemühungen je-
doch nur eine sehr eingeschränkte Resonanz 
bei den Eltern. 
Für die Befragung der Antragstellenden und 
Eltern wurde jeweils der Standardfragebogen 
des Statistischen Bundesamtes eingesetzt, der 
für Interviews zur Messung von bürokratischen 
Belastungen bei den Bürgerinnen und Bürgern 
nach dem SKM verwendet wird. Ergänzend zu 
dem standardisierten Interview zur Zeit- und 
Kostenermittlung wurden die Studierenden 
mittels eines Zusatzfragebogens befragt, der 
vor allem Hinweise auf Vereinfachungsmög-
lichkeiten bei der Beantragung von Ausbil-
dungsförderung geben sollte. Die Inhalte der 
beiden Fragebögen können dem Anhang ent-
nommen werden. 
Der erste Abschnitt des Zusatzfragebogens be-
handelt die Antragstellung. Es wurde abge-
fragt, inwieweit die Studierenden den Antrag 
auf BAföG übersichtlich und verständlich fan-
den und welche Schwierigkeiten sie bei der 
Antragstellung konkret hatten. 
In einem zweiten Fragenkomplex wurde die 
genutzte Form der Antragstellung erfragt (per-
sönliche Abgabe, postalische Übermittlung). 
Weiterhin sollten die Studierenden Angaben 
darüber machen, ob sie die Möglichkeit der 
Online-Antragstellung nutzen würden, bzw. 
Gründe angeben, warum es für sie nicht in 
Frage käme. 
Hatten die Studierenden bereits einen BAföG-
Bescheid erhalten, wurde zusätzlich erfragt, 
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wie lange es vom Einreichen aller Unterlagen 
bis zum Erhalt des Bescheides gedauert hatte.  

IV.2.2 Datenerhebung in der Verwal-
tung 

Der von den Antragstellenden in der Verwal-
tung eingereichte Antrag auf Ausbildungsför-
derung verursacht dort einen korrespondieren-
den Arbeitsaufwand. Zu dessen Messung hat 
das Statistische Bundesamt ein dreistufiges 
Verfahren eingesetzt. 
In einem ersten Schritt wurden telefonische 
Vorgespräche mit den Ämtern für Ausbil-
dungsförderung geführt. Neben der Termin-
vereinbarung für die Erhebung vor Ort wurden 
dabei wichtige organisatorische Rahmenbedin-
gungen des Arbeitsprozesses anhand eines Ge-
sprächsleitfadens geklärt.  
Hierbei standen folgende Fragen im Mittel-
punkt: 
• Für wie viele und welche Hochschulen ist 

das Amt für Ausbildungsförderung zustän-
dig? 

• Wie viele Anträge auf BAföG wurden im 
Jahr 2008 abgegeben? 

• Wie wurden die Anträge abgegeben (per-
sönlich, postalisch)? Wurden diese Daten 
nicht in Statistiken erhoben, reichte auch 
eine prozentuale Einschätzung durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

• Wie hoch ist der Anteil der Anträge, die 
bei der Abgabe unvollständig oder fehler-
haft sind? Darauf aufbauend wurde abge-
fragt, was die hauptsächlichen Fehlerquel-
len sind und wo die meisten Schwierigkei-
ten liegen. 

• Wie wird die Arbeitsteilung vorgenom-
men? 

• Mengenteilung 
• Objektspezialisierung 
• Verrichtungsspezialisierung 

• Mit welcher Personalstärke ist das Amt für 
Ausbildungsförderung ausgestattet und 
welches Qualifikationsniveau haben die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter? 

• Gibt es Schnittstellen zu anderen Behör-
den/Institutionen? 

• Welche Software wird zur BAföG-
Bearbeitung eingesetzt, ist die Software 
landeseinheitlich? 

• Welche zusätzlichen Serviceangebote des 
Amtes für Ausbildungsförderung gibt es? 

• Wie erfolgt der Kontakt der Studentinnen 
und Studenten mit der Behörde? (Sprech-
zeiten, Terminvereinbarung)? 

Darüber hinaus hatten die Ämter die Möglich-
keit, eigene Fragen in die Erhebung bei den 
Studierenden einzubringen.  
Im Rahmen des zweiten, ausführlicheren Ge-
sprächs vor Ort hat das Statistische Bundes-
amt, aufbauend auf den telefonisch gewonne-
nen Informationen, mit den einzelnen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des BAföG-
Amtes Interviews zur Abgrenzung und Defini-
tion des Arbeitsprozesses geführt. Hierbei 
standen die direkt durch die Antragstellung 
ausgelösten Tätigkeiten im Vordergrund. 
Im dritten Schritt wurden diese über das Ge-
spräch festgestellten Arbeitsprozesse mit den 
Standardaktivitäten in Verbindung gebracht 
und ihr Zeitaufwand ermittelt. Als Erhebungs-
methode für diese Messung dienten Experten-
gespräche mit einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie Gruppengespräche.  
Dieses mehrstufige Verfahren wurde von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den BA-
föG-Ämtern begrüßt. Da häufig neben den lau-
fenden Arbeiten wenig Zeit bleibt, wurde der 
erste telefonische Termin relativ knapp gehal-
ten und nahm nicht länger als rund eine Stunde 
in Anspruch. Mit dem Telefonat und dem sich 
anschließenden 2- bis 3-tägigen Besuch von 
zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Statistischen Bundesamtes konnte der Verwal-
tungsprozess ausführlich abgebildet und analy-
siert werden. 
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V. Rahmenbedingungen
Das „Bundesgesetz über individuelle Förde-
rung der Ausbildung (Bundesausbildungsför-
derungsgesetz - BAföG)“ in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Juni 1983 (BGBl. I S. 
645, 1680), zuletzt geändert durch Artikel 2a 
des Arbeitsmigrationssteuerungsgesetzes vom 
20. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2846), geht in 
seiner Ursprungsfassung auf das Jahr 1971 zu-
rück und hat zum Ziel, auf die Chancengleich-
heit aller Jugendlichen im Bildungswesen hin-
zuwirken. 
Grundsätzlich besteht daher für eine der Nei-
gung, Eignung und Leistung entsprechende 
Ausbildung ein Rechtsanspruch auf Förderung 
nach Maßgabe des BAföG, „ … wenn dem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt 
und seine Ausbildung erforderlichen Mittel 
anderweitig nicht zur Verfügung stehen“ (§ 1 
BAföG). 
Im Jahr 2008 wurden über 800.000 Auszubil-
dende mir rd. 2,3 Mrd Euro gefördert. 
Welche Ausbildung ist förderungsfähig? 
Ausbildungsstättenprinzip  § 2 BAföG 
Förderungsfähig sind Ausbildungen an allge-
mein- und berufsbildenden Schulen, an Kol-
legs, Akademien und Hochschulen, einschließ-
lich dort geforderter Praktika. Dies gilt für 
Ausbildungen an öffentlichen Ausbildungsstät-
ten und gleichwertigen privaten Ausbildungs-
stätten. Ebenfalls förderungsfähig ist die Teil-
nahme an entsprechenden Fernunterrichtslehr-
gängen. 
Betriebliche Ausbildungen, z.B. in Betrieben 
des Handwerks, des Handels und der Industrie, 
sowie Ausbildungen an entsprechenden über-
betrieblichen Ausbildungsstätten können nach 
dem BAföG nicht gefördert werden. Dies gilt 
auch für den begleitenden Berufsschulunter-
richt. 
Erstausbildung, weitere Ausbildung  § 7 
BAföG 
Ausbildungsförderung wird grundsätzlich für 
eine planvoll angelegte und zielstrebig durch-
geführte Ausbildung bis zu einem berufsquali-
fizierenden Abschluss geleistet. Einer Ausbil-
dung gleichgestellt sind dabei verschiedene 
Studiengangkombinationen, die insgesamt zu 
einer dem herkömmlichen Diplomstudiengang 
vergleichbaren Qualifikation führen. Hierzu 
gehören insbesondere Bachelor-
/Masterstudiengänge. Unter besonderen Vor-
aussetzungen ist zudem die Förderung einer 
einzigen weiteren Ausbildung bis zu deren be-
rufsqualifizierenden Abschluss möglich. Nach 
einem Fachrichtungswechsel oder dem Ab-

bruch einer Ausbildung erfolgt eine weitere 
Förderung in einem anderen Ausbildungsgang 
nur, wenn für Wechsel oder Abbruch – je nach 
Zeitpunkt – ein wichtiger oder unabweisbarer 
Grund vorlag. 
Auslandsförderung  §§ 5 ff. BAföG 
Ausbildungsförderung kann vielfach auch für 
einen Ausbildungsaufenthalt im Ausland ge-
währt werden. Dies gilt beispielsweise bei 
Schülerinnen und Schülern an Gymnasien und 
Gesamtschulen für Auslandsschuljahre sowie 
bei Studierenden für Studienaufenthalte und 
Praktika. Wegen der aufwändigeren Antrags-
bearbeitung empfiehlt sich eine Antragstellung 
mindestens sechs Monate vor dem geplanten 
Auslandsaufenthalt. 
Wer hat Anspruch auf Leistungen? 
Staatsangehörigkeit  § 8 BAföG 
Ausbildungsförderung erhalten neben Deut-
schen auch Ausländerinnen und Ausländer. 
Die konkreten Voraussetzungen für eine 
Gleichstellung hängen von ihrem jeweiligen 
Status ab, z.B. Staatsangehörigkeit anderer 
EU-Staaten, Niederlassungserlaubnis, Aner-
kennung als Flüchtling. So erhalten seit dem 
1. Januar 2009 z.B. geduldete Ausländerinnen 
und Ausländer die Förderung, wenn sie ihren 
ständigen Wohnsitz im Inland haben und sich 
seit mindestens vier Jahren ununterbrochen 
rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bun-
desgebiet aufhalten. 
Eignung  § 9 BAföG 
Eine besondere Eignung oder Begabung für die 
gewählte Ausbildung wird nicht gefordert. Es 
reicht der Leistungsstand, den die jeweiligen 
Ausbildungsordnungen für ausreichend halten. 
Altersgrenze  § 10 BAföG 
Aufgrund der jugendpolitischen Zielrichtung 
des BAföG wird Ausbildungsförderung grund-
sätzlich nur denjenigen gewährt, die bei Be-
ginn des Ausbildungsabschnitts, für den sie 
Ausbildungsförderung beantragen, das 30. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. Ausnah-
men von dieser Altersgrenze gelten jedoch 
z. B. für Auszubildende des Zweiten Bil-
dungsweges und für Auszubildende, die wegen 
der Erziehung ihrer Kinder gehindert waren, 
den Ausbildungsabschnitt rechtzeitig zu begin-
nen. 
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Wie wird die Höhe der Förderung be-
stimmt? 
Bedarf  § 11 ff. BAföG 
Ausbildungsförderung wird für den Lebensun-
terhalt und die Ausbildung geleistet (Bedarf). 
Das BAföG sieht hierfür pauschale Bedarfssät-
ze vor, die nach der Art der Ausbildung und 
danach differenziert sind, ob die Auszubilden-
den bei ihren Eltern wohnen können. 
Grundsatz der Familienabhängigkeit  § 11 
BAföG  
Die Förderung nach dem BAföG erfolgt 
grundsätzlich familienabhängig. Soweit das 
Einkommen und Vermögen der Auszubilden-
den selbst sowie das Einkommen ihrer Ehegat-
ten und/oder ihrer Eltern die im Gesetz festge-
legten Freibeträge übersteigt, wird es auf den 
jeweiligen Bedarfssatz angerechnet und ver-
ringert den Förderungsbetrag entsprechend. 
Ausnahmen vom Grundsatz der Familienab-
hängigkeit  § 11 BAföG 
Ausnahmen von dem Grundsatz der Anrech-
nung des Einkommens der Eltern gelten für 
besondere Gruppen von Auszubildenden, bei 
denen das Gesetz aufgrund ihres Lebensalters, 
ihres Ausbildungsstands und ihrer früheren 
Erwerbstätigkeit unterstellt, dass die Eltern 
nicht mehr unterhaltspflichtig sind. 
Vorausleistung  § 36 BAföG 
Leisten die Eltern ihren Unterhaltsbeitrag nicht 
und ist hierdurch die Ausbildung gefährdet, so 
kann eine Vorausleistung durch den Staat er-
folgen, der dann auf die Eltern zurückgreift. 
Wie lange wird Ausbildungsförderung ge-
zahlt? 

 §§ 15 ff. BAföG 
Ausbildungsförderung wird für die Dauer der 
Ausbildung – einschließlich der unterrichts- 
und vorlesungsfreien Zeit – geleistet. In der 
Regel werden Schülerinnen und Schüler geför-
dert, solange sie die Ausbildungsstätte besu-
chen. Die Dauer der Förderung von Studieren-
den entspricht grundsätzlich der Dauer der Re-
gelstudienzeit (sog. Förderungshöchstdauer). 
Eine Förderung über die Förderungshöchst-
dauer hinaus ist in bestimmten Ausnahmefäl-
len für einen begrenzten Zeitraum möglich 
(z. B. Verlängerung des Studiums aufgrund ei-
ner Behinderung, Schwangerschaft oder Kin-
dererziehung oder aufgrund einer Gremientä-
tigkeit). 

Muss die Förderung zurückgezahlt werden? 
Normalförderung  § 17 ff. BAföG 
Schülerinnen und Schüler erhalten die Förde-
rung als Vollzuschuss, müssen sie also nicht 
zurückzahlen. 
Studierende sowie Auszubildende an Höheren 
Fachschulen und Akademien erhalten die För-
derung grundsätzlich zur Hälfte als Zuschuss 
und zur Hälfte als zinsloses Darlehen des Staa-
tes, das später in niedrigen Raten zurückge-
zahlt wird (sog. Normalförderung). 
Ausnahmen von der Normalförderung  § 17 
ff. BAföG 
Ausnahmen von der Normalförderung sieht 
das BAföG zugunsten von Behinderten, 
Schwangeren und Auszubildenden mit Kindern 
vor. Sie erhalten die Förderung für einen an-
gemessenen Verlängerungszeitraum als Voll-
zuschuss.  
Zudem gibt es einen Kinderbetreuungszu-
schlag, der den Bedarf von Auszubildenden 
erhöht, die mit mindestens einem Kind unter 
zehn Jahren in einem Haushalt leben. Er be-
trägt 113 Euro für das erste und 85 Euro für 
jedes weitere Kind. Die sich aus dieser Erhö-
hung ergebende Förderung wird ebenfalls als 
Vollzuschuss geleistet. Sie muss also nicht zu-
rückgezahlt werden. 
Auszubildende, deren Förderungsanspruch sich 
durch einen Ausbildungsabbruch oder Fach-
richtungswechsel verlängert, können hingegen 
für den Verlängerungszeitraum derzeit nur ein 
verzinsliches Bankdarlehen erhalten. Dasselbe 
gilt für Auszubildende, die nach Überschreiten 
der Förderungshöchstdauer eine Hilfe zum 
Studienabschluss beantragen. 
Wann und wie ist das zinslose Staatsdarle-
hen zurückzuzahlen? 
Die Rückzahlungsverpflichtung beginnt fünf 
Jahre nach dem Ende der Förderungshöchst-
dauer; die monatliche Rückzahlungsmindestra-
te beträgt derzeit 105 Euro. Das Gesetz sieht 
darüber hinaus Erlasstatbestände vor, die so-
ziale Gesichtspunkte berücksichtigen. Zudem 
muss niemand mehr als 10.000 Euro Staatsdar-
lehen zurückzahlen. Rückzahlungen werden 
zentral vom Bundesverwaltungsamt über-
wacht. 
Wo kann eine Förderung nach dem BAföG 
beantragt werden? 
Das BAföG wird nach der Zuständigkeitsver-
teilung des Grundgesetzes nicht vom Bund, 
sondern in seinem Auftrag von den Ländern 
ausgeführt, die hierzu Ämter für Ausbildungs-
förderung eingerichtet haben. Die Ämter ent-
scheiden über die Förderung und haben zudem 
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die Auszubildenden und ihre Eltern in allen 
Fragen der Ausbildungsförderung zu beraten. 
Der Bund führt die Fach- und Rechtsaufsicht 
über die Durchführung des Gesetzes. Er wirkt 
insbesondere in Fragen von über den Einzelfall 
hinaus weisender Bedeutung auf eine bundes-
einheitliche Anwendung des Gesetzes hin. 
Ämter für Ausbildungsförderung sind in der 
Regel für 

 Studierende das Studentenwerk der Hoch-
schule, an der sie eingeschrieben sind, 

 Auszubildende an Abendgymnasien, Kol-
legs, Höheren Fachschulen und Akade-
mien das Amt für Ausbildungsförderung, 
in dessen Bezirk sich die Ausbildungsstät-
te befindet, 

 alle anderen Schülerinnen und Schüler das 
Amt für Ausbildungsförderung der Stadt-
/Kreisverwaltung am Wohnort der Eltern. 

Die Adressen, Telefonnummern und/oder In-
ternetverbindungen der einzelnen Ämter kön-
nen Interessierte unter anderem im Internet un-
ter der BMBF-Website  
www.das-neue-bafoeg.de finden, ebenso Aus-
bildungsstättenverzeichnisse der Länder, denen 
sie entnehmen können, ob die Ausbildung an 
ihrer Ausbildungsstätte förderungsfähig ist. 

Wer stellt die finanziellen Mittel für das 
BAföG zur Verfügung? 
Die Mittel zur Förderung der Auszubildenden 
werden zu 65 Prozent vom Bund und zu 35 
Prozent von den Ländern bereitgestellt. 
Welche Informationspflichten sind für das 
Projekt maßgeblich? 
Die maßgebliche Informationspflicht ergibt 
sich aus § 46 Absatz 1 BAföG (Antrag auf 
Ausbildungsförderung gemäß Formblatt 1 inkl. 
Anlage 1). 
Weitere Formblätter werden in der „Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zur Bestimmung 
der Formblätter nach § 46 Absatz 3 des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes“ (BAföG-
FormblattVwV 2008) benannt und – soweit im 
Rahmen der Antragstellung erforderlich – in 
die Messungen einbezogen. 
Das Projekt beschränkt sich dabei auf das Stu-
dierenden-BAföG (einschließlich Auslandsför-
derung). 
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VI. Ämterübergreifender Standardprozess von der Antragstellung bis zur Bescheider-
teilung 

Entsprechend der Methodik des Standardkos-
ten-Modells werden die bei der Antragstellung 
und während der Antragsbearbeitung und Be-
scheiderstellung anfallenden Arbeitsschritte 
anhand der bereits genannten Standardaktivitä-
ten erfasst und – getrennt nach Studierenden, 
deren Ehegatten oder Eltern sowie der Verwal-
tung – im Standardprozess ausgewiesen. Im 
Folgenden werden die Unterstützungsleistun-
gen nach dem BAföG allgemein vorgestellt 
und die einzelnen Formblätter beschrieben. 
Danach wird der Prozess der Antragstellung 
und Antragsbearbeitung grob skizziert. In den 
darauf folgenden Gliederungspunkten wird 
dann detailliert auf die zu den Standardaktivi-

täten gehörenden Arbeitsschritte von der An-
tragstellung bis zur Bescheiderteilung unter 
Berücksichtigung chronologischer Abfolgen 
und Zusammenhänge eingegangen. Beim BA-
föG ist dabei sowohl bei der Antragstellung 
(Studierende) als auch bei der Antragsbearbei-
tung (Ämter für Ausbildungsförderung) jeweils 
zwischen der Förderung im Inland und im 
Ausland zu unterscheiden.  

VI.1 Allgemeine Informationen zum 
BAföG 

Der BAföG-Antrag besteht aus mehreren 
Formblättern. 

 
Tabelle 8: BAföG-Formblätter 
Formular Inhalt 
Formblatt 1 Antrag auf Ausbildungsförderung 
Anlage 1 zu Formblatt 1 Schulischer und beruflicher Werdegang 
Anlage 2 zu Formblatt 1 Antrag auf Kinderbetreuungszuschlag 

Formblatt 2 

Bescheinigung über den Besuch der Ausbildungsstätte  
(Viele Hochschulen liefern mit den Semesterunterlagen auch eine Immat-
rikulationsbescheinigung mit, dann ist diese anstelle des Formblatts 2 ab-
zugeben.) 

Formblatt 3 Erklärung des Ehegatten, des Vaters, der Mutter 

Formblatt 4 
Zusatzblatt für Ausländerinnen und Ausländer (ist nur nach ausdrückli-
cher Aufforderung auszufüllen und vorzulegen) 

Formblatt 5 
Leistungsnachweis nach § 48 BAföG (in der Regel zum 5. Fachsemester 
erforderlich) 

Formblatt 6 
Antrag auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG für eine Ausbildung 
im Ausland 

Formblatt 7 Antrag auf Aktualisierung nach § 24 Abs. 3 BAföG 
Formblatt 8 Antrag auf Vorausleistungen nach § 36 BAföG 

Hinweis: Die grau unterlegten Formblätter sind nur in den betreffenden Sonderfällen erforderlich. 
 
Formblatt 1: Hierbei handelt es sich um den 
allgemeinen Antrag auf BAföG-Leistungen. In 
diesem Antrag hat der Antragstellende Anga-
ben zu seiner Person, dem Wohnsitz, den El-
tern, zur Krankenversicherung sowie Vermö-
gens- und Einkommensangaben zu machen. 
Das Formblatt ist Bestandteil sowohl des Erst-
antrags als auch des Weiterförderungsantrags. 
Anlage 1 zu Formblatt 1: In diesem Form-
blatt hat der Antragsteller bzw. die Antragstel-
lerin bei einem Erstantrag, nach einer Unter-
brechung der Ausbildung oder bei einem An-
trag auf Förderung für eine Ausbildung im 
Ausland den schulischen und beruflichen Wer-
degang aufzuzeigen. 

Anlage 2 zu Formblatt 1: Der Antrag auf 
Kinderbetreuungszuschlag kann vom Antrag-
stellenden ausgefüllt werden, wenn der Kin-
derbetreuungszuschlag noch nicht an den ande-
ren im Haushalt lebenden Elternteil gezahlt 
wird. Der Kinderbetreuungszuschlag wurde im 
Dezember 2007 als reiner Zuschuss (also ohne 
Rückzahlungspflicht) neu eingeführt und kann 
für die Betreuung von Kindern unter 10 Jahren 
beantragt werden. 
Formblatt 2: Das Formblatt 2 ist auszufüllen 
und von der Ausbildungsstätte unterschreiben 
zu lassen. Falls von der Hochschule nach der 
Einschreibung ein Faltbogen (Leporello) mit 
Immatrikulationsbescheinigung versandt wird, 
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ist davon ein Exemplar für den BAföG-Antrag 
bestimmt. Es ist beim Amt für Ausbildungs-
förderung einzureichen und gilt als Ersatz für 
das gesetzlich vorgeschriebene Formblatt 2. 
Formblatt 3: Dieses Formblatt ist die Erklä-
rung des Ehegatten bzw. des Vaters und der 
Mutter. Hier sind die Einkommensangaben der 
Eltern und, wenn der Antragsteller bzw. die 
Antragstellerin verheiratet ist, vom Ehegatten 
zu verzeichnen. Dabei beziehen sich die Anga-
ben auf Seite 1 und Seite 2 oberes Drittel auf 
das aktuelle Jahr, ab Seite 2 sind die Angaben 
für das vorletzte Kalenderjahr zu machen. Soll-
ten beide Elternteile im maßgeblichen Kalen-
derjahr Einkommen bezogen haben, so ist für 
jeden Elternteil ein Formblatt 3 nötig. 
Formblatt 4: Dieses Zusatzblatt für Auslände-
rinnen und Ausländer ist nur nach ausdrückli-
cher Aufforderung auszufüllen und vorzule-
gen. Mit der Neuregelung des § 8 BAföG wur-
de der Kreis der förderungsberechtigten Aus-
länderinnen und Ausländer erweitert. In vielen 
Fällen ist ein Ausfüllen des Formblatts 4 nicht 
(mehr) erforderlich, weil sich die persönlichen 
Förderungsvoraussetzungen bereits aus dem 
Aufenthaltsdokument ergeben. Dies gilt zum 
Beispiel, wenn der Antragsteller bzw. die An-
tragstellerin über eine Bescheinigung des Dau-
eraufenthaltes nach § 4a Freizügigkeitsge-
setz/EU, über eine Erlaubnis zum Dauerauf-
enthalt-EG oder eine Niederlassungserlaubnis 
verfügt. In anderen Fällen ist zusätzlich zu dem 
Aufenthaltstitel eine bestimmte Aufenthalts- 
und/oder Erwerbstätigkeitsdauer (gegebenen-
falls auch der Eltern) nachzuweisen. In diesen 
Fällen ist Formblatt 4 auszufüllen.  
Formblatt 5: Der Leistungsnachweis ist in der 
Regel nach dem vierten Fachsemester erforder-
lich. Auszubildende an höheren Fachschulen, 
Akademien und Hochschulen werden ab dem 
fünften Fachsemester nur nach Vorlage eines 
Leistungsnachweises gemäß § 48 BAföG ge-
fördert. Mit dem Nachweis dokumentieren die 
Studierenden, dass die den jeweiligen Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen entsprechen-
den Studienfortschritte gemacht wurden. Der 
Antragstellende muss das Formblatt grundsätz-
lich vom entsprechend zuständigen Ausbilder 
ausfüllen und unterzeichnen lassen. 
Formblatt 6: Dieses Formblatt dient der Bean-
tragung von Ausbildungsförderung nach dem 
BAföG für eine Ausbildung im Ausland. 
Formblatt 6 ist auszufüllen, wenn ein Ausbil-
dungsabschnitt im Ausland angestrebt wird, 
z. B. ein Auslandssemester. Dabei ist der An-
trag bei bestimmten Ämtern für Ausbildungs-
förderung abzugeben, da die Zuständigkeiten 
bundesweit nach Zielland unterteilt sind. So ist 

etwa das Amt für Ausbildungsförderung in 
Bingen für diejenigen Antragstellenden zu-
ständig, die in Frankreich studieren wollen, das 
Amt für Ausbildungsförderung in Rostock ist 
zuständig für Auslandsaufenthalte in Schwe-
den. 
Formblatt 7: Der Aktualisierungsantrag ist 
dann auszufüllen, wenn das aktuelle Einkom-
men des Ehegatten, der Eltern oder eines El-
ternteils voraussichtlich wesentlich niedriger 
ist als in dem normalerweise der Einkommens-
anrechnung zugrunde liegenden Zeitraum. In 
einem solchen Fall kann auf besonderen An-
trag der bzw. des Auszubildenden von den 
Einkommensverhältnissen im Bewilligungs-
zeitraum ausgegangen werden. Dieser Antrag 
muss spätestens bis zum Ende des Bewilli-
gungszeitraums gestellt werden. 
Formblatt 8: Auszubildende, deren Ausbil-
dung gefährdet ist, weil die Eltern die von ih-
nen nach dem BAföG zu erbringenden Unter-
haltsleistungen verweigern oder die für die An-
rechnung ihres Einkommens erforderlichen 
Auskünfte nicht erteilen, können auf Antrag 
Ausbildungsförderung als Vorausleistung er-
halten. In diesem Fall geht der zivilrechtliche 
Unterhaltsanspruch der Auszubildenden gegen 
ihre Eltern bis zur Höhe der vorausgeleisteten 
Aufwendungen auf das jeweilige Bundesland 
über, das dann die Eltern auf Zahlung in An-
spruch nimmt. Auch dieser Antrag muss spä-
testens bis zum Ende des Bewilligungszeit-
raums gestellt werden. 
Zusätzlich Mietkostenbescheinigung: Hier 
gibt es kein einheitliches Formblatt, dafür hat 
jedes Amt für Ausbildungsförderung ein eige-
nes Verfahren. Häufig muss nur der Mietver-
trag vorgelegt werden. 

VI.2 Der Prozess der Antragstellung 
und der Antragsbearbeitung im 
Überblick 

Abbildung 2 zeigt die Schnittstellen von An-
tragstellung auf Seiten der Studierenden und 
Antragsbearbeitung auf Seiten der Verwaltung. 
Es wird deutlich, dass die Studierenden zu al-
len Zeitpunkten ihrer Antragstellung Beratung 
in Anspruch nehmen können. Durch die Servi-
ceangebote der Ämter für Ausbildungsförde-
rung ist es möglich, vor, während, aber auch 
nach Abgabe eines Antrages Informationen 
einzuholen bzw. Fragestellungen und Sachver-
halte mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu klären. Im folgenden Gliederungspunkt 
werden die zentralen Beratungsleistungen der 
Ämter näher skizziert. 
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Die Grafik erläutert weiterhin, welche Stellen 
neben den Ämtern am Verwaltungsprozess be-
teiligt sind. In vielen Bundesländern ist ein ex-
terner Dienstleister für die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages und den Versand der Be-

scheide an die Antragstellerinnen und An-
tragsteller zuständig. Weiterhin werden alle 
Daten zur Auszahlung der Förderung den ent-
sprechenden Landeskassen übermittelt, die 
diese dann vollziehen. 

Abbildung 2: Standardprozess der Antragstellung und Antragsbearbeitung in der Ausbildungs-
förderung

Abgabe des Antrages

Nachreichen von Unterlagen

Eingang €

Eingang Bescheid Prüfung des Vorgangs

Eingabe der Daten

Durchführen von Berechnungen

Vollständigkeitsprüfung

Eingang der Antragsunterlagen

Beschaffung der Antragsformulare

Informationen über BAföG einholen

Zusammenstellen der Nachweise

Ausfüllen der Formulare

Bürgerinnen und Bürger Verwaltung

Auszahlung

Auszahlung initiieren

Versand

Bescheid erstellen

Prüfung und Plausibilisierung 
der Daten

Rechenlauf 
initiieren

Bescheid 
erstellen

Auszahlung 
initiieren

Prüfung des 
Bescheids

Ablage

Versand

IT-Dienstleister

Landeskasse

Bayern, HamburgHauptpfad Optional

An
fo

rd
er

un
g 

be
i D

rit
te

n

B
E
R
A
T
U
N
G



 

 30 

VI.3 Beratungsleistungen im Antrags-
prozess 

Ein wichtiges Element bei der Antragstellung 
ist die fachliche Beratung der Studierenden 
durch die Ämter für Ausbildungsförderung. 
Auch wenn diese im Verwaltungsprozess nicht 
Bestandteil des SKM-Standardprozesses ist, so 
wird doch ihre Bedeutung bei der Erfassung 
der Tätigkeiten vor Ort in der Verwaltung 
deutlich. 
Eine Beratung kann zum einen zu qualitativ 
besseren Anträgen führen, was sich in einer 
Vereinfachung und Beschleunigung in der 
Sachbearbeitung widerspiegelt. Zum anderen 
bewirkt dies auch eine zeitliche Ersparnis bei 
den Studierenden. Die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter können den Studierenden 
und deren Eltern Hilfestellung beim Ausfüllen 
der Formulare geben. 
Für die erstmalige Beantragung von Ausbil-
dungsförderung haben rund 32 Prozent der im 
Rahmen des Projekts befragten Antragstelle-
rinnen und Antragsteller eine fachliche Bera-
tung in Anspruch genommen, die im Schnitt 15 
Minuten dauerte. Bei Weiterförderungsanträ-
gen nahmen knapp 28 Prozent der Antragstel-
lenden das Beratungsangebot in Anspruch. 
Hier belief sich die Beratungszeit auf durch-
schnittlich 20 Minuten. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass bei den Studierenden, die sich 
im Rahmen der Weiterförderung beraten las-
sen, komplexere Fallkonstellationen vorliegen. 
Dies erklärt auch, warum die Anzahl der Bera-
tung suchenden Antragstellenden bei Weiter-
förderungsanträgen niedriger, die Beratungs-
zeit jedoch etwas höher als bei Erstanträgen ist. 
Viele Studierenden informieren sich bereits 
vor Studienbeginn über die Anforderungen zur 
Beantragung von Ausbildungsförderung. Diese 
„Vorab-Beratung“ wird von den Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeitern für sehr wichtig 
erachtet, da Probleme in der Antragstellung 
schon im Vorfeld ausgeräumt werden können. 
Viele Ämter für Ausbildungsförderung werben 
daher auch dafür, dass die Studierenden per-
sönlich bei ihnen vorbeikommen. Zudem ist 
eine Beratung im Amt dann nötig, wenn per-
sönliche Daten, wie etwa Einkommensanga-
ben, zu diskutieren sind, da die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter dies wegen der feh-
lenden Möglichkeit, Anrufer zweifelsfrei zu 
identifizieren, telefonisch nicht besprechen 
dürfen. 
Die Beratung nimmt neben der normalen An-
tragsbearbeitung in allen Ämtern sehr viel Zeit 
in Anspruch. Daher kann die persönliche, tele-
fonische oder auch schriftliche Beratung und in 

zunehmendem Maße auch die Beratung per E-
Mail als übliche Serviceleistung betrachtet 
werden. Insgesamt wenden die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter bei einer Vollzeit-
stelle etwa 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für Be-
ratungen auf. 
In den meisten Ämtern für Ausbildungsförde-
rung bestehen feste Sprechzeiten für persönli-
che Gespräche. Während der üblichen Bürozei-
ten sind die Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter telefonisch in der Regel immer er-
reichbar. Viele BAföG-Ämter bitten die Stu-
dierenden auf Bescheiden und ihrer Homepa-
ge, von Anrufen während der Öffnungszeiten 
abzusehen, um laufende Beratungsgespräche 
nicht zu stören. Dies wird jedoch oft nicht be-
achtet. Zudem unterbrechen die häufigen An-
rufe bei ständiger telefonischer Erreichbarkeit 
die Sachbearbeitung. Einige BAföG-Ämter 
bieten deshalb feste telefonische Sprechstun-
den an. Teilweise wird es den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ermöglicht, Anrufe bei Be-
darf – etwa während laufender Beratungen – 
auf eine Bandansage umzuleiten. 
In den vergangenen Jahren haben die E-Mail-
Kontakte mit den Studierenden deutlich zuge-
nommen. Einige Ämter befürworten dies aus-
drücklich, andere sehen die Entwicklung eher 
skeptisch, da auch nicht Durchdachtes per E-
Mail hereinkommt. Bei komplizierten Sach-
verhalten oder längeren Erläuterungen bitten 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
über den E-Mail-Verkehr hinaus meist um ein 
persönliches Gespräch. Zunehmend gehen 
auch Nachweise im pdf-Format per E-Mail ein. 
Zwar müssen die Formblätter wegen der benö-
tigten Unterschrift im Original stets in Papier-
form eingereicht werden, doch Nachweise wie 
etwa Mietkosten- oder Krankenkassenbeschei-
nigungen werden von vielen BAföG-Ämtern 
inzwischen auch in elektronischer Form akzep-
tiert.  
Weiterhin haben einige Ämter für Ausbil-
dungsförderung feste Anlaufstellen für Interes-
senten unter Bezeichnungen wie „Service-
point“, „i-Punkt“ oder „Beratungsbüro“ einge-
richtet, die von einem oder mehreren Mitarbei-
terinnen bzw. Mitarbeitern besetzt werden. 
Hier gelten meist im Vergleich zu den persön-
lichen Sprechzeiten der BAföG-Ämter ausge-
weitete Öffnungszeiten. Die Studierenden 
können in der Servicestelle Antragsformulare 
mitnehmen und ausgefüllte Anträge sowie ein-
zureichende Unterlagen abgeben. Beratung ist 
zu allgemeinen Fragen möglich, beispielsweise 
zu den Voraussetzungen und Modalitäten der 
Antragstellung. Studierende, die bereits einen 
Antrag gestellt und damit eine zuständige 
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Sachbearbeiterin bzw. einen zuständigen 
Sachbearbeiter haben und inhaltliche Beratung 
zu konkreten Fragen wünschen, werden in der 
Regel nicht in der allgemeinen Servicestelle 
betreut. Sie werden an die jeweiligen Kolle-
ginnen und Kollegen verwiesen, damit eine 
angemessene Auskunft anhand der Akte erteilt 
werden kann. 
In der Auslandsförderung werden, verglichen 
mit dem Antrag auf Inlandsförderung, auf-
grund der in der Regel bestehenden räumlichen 
Distanz zwischen Wohnort und zuständigem 
Auslandsamt erheblich weniger persönliche 
Beratungen durchgeführt. Die Mehrzahl der 
Beratungsgespräche verläuft daher telefonisch 
oder per E-Mail. Sehr viel häufiger als beim 
Inlandsantrag haben die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter nicht nur Kontakt zu den 
Studierenden, sondern auch zu deren Eltern. 
Dies hat den Grund, dass die Studierenden vor 
Antritt des Studiums im Ausland eine Vertrau-
ensperson im Inland zu benennen haben, wel-
che sie während der Zeit ihrer Abwesenheit in 
BAföG-Angelegenheiten vertritt und als An-
sprechpartner für das Amt für Ausbildungsför-
derung agiert. 

VI.4 Antragstellung der Studierenden 
und der Eltern 

Für die Beantragung von Ausbildungsförde-
rung müssen auf Seiten der Antragstellenden 
nicht nur die Studierenden selbst aktiv werden, 
auch die Ehegatten und/oder die Eltern sind 
verpflichtet, Angaben zu machen. Daher wurde 
auch für beide Parteien der Zeitaufwand mit-
hilfe des SKM-Standardprozesses betrachtet. 

VI.4.1 Qualitative Beschreibung des 
Standardprozesses 

VI.4.1.1 Standardprozess Studierende 
Inland 

Aus zahlreichen Interviews mit Studierenden 
kann ein standardisierter Ablauf der anfallen-
den Arbeitsschritte hergeleitet werden, das 
heißt der Arbeitsschritte, die von mehr als 50 
Prozent der Befragten auch durchgeführt wur-
den. Die Antragstellung umfasst im Wesentli-
chen vier Standardaktivitäten, die bei den Stu-
dierenden anfallen. Bei der Betrachtung des 
Zeitaufwandes hat sich gezeigt, dass eine Un-
terscheidung zwischen Erstantrag und Weiter-
förderungsantrag vorgenommen werden muss.  
Bei der erstmaligen Beantragung von BAföG 
fällt zusätzlich die Standardaktivität 1 „Sich 
mit der Informationspflicht vertraut machen“ 
an. 

Standardaktivität 1: Sich über die gesetzliche 
Verpflichtung informieren 
Standardaktivität 3: Daten oder Informationen 
sammeln und zusammenstellen 
Standardaktivität 5: Formulare ausfüllen 
Standardaktivität 7: Daten oder Informationen 
an die zuständigen Stellen übermitteln 
Standardaktivität 9: Unterlagen kopieren, ab-
heften, abspeichern 
Standardaktivität 1: Sich über die gesetzli-
che Verpflichtung informieren 
Zunächst informieren sich Studierende in der 
Regel selbständig über die Möglichkeiten der 
Studienfinanzierung. Die Website  
www.das-neue-bafoeg.de des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) bie-
tet den Studierenden umfangreiche Informati-
onsmöglichkeiten, zudem bietet die Website 
einen Antragsassistenten sowie eine gebühren-
freie Hotline zum Thema BAföG. 
Auf den Internetseiten der Studentenwerke 
finden Studierende ebenfalls Informationen zu 
Fragen rund um das Thema BAföG, wie z. B. 
den Formalitäten zur Antragstellung, zu Förde-
rungsmodalitäten, den einzureichenden Unter-
lagen etc. Teilweise haben die Ämter für Aus-
bildungsförderung eigene Informationsblätter 
und -formulare entwickelt, die ebenfalls auf 
deren Internetseiten abgerufen oder aber im 
jeweiligen Studentenwerk selbst abgeholt wer-
den können. Den Webseiten und den selbst 
entwickelten Unterlagen können in der Regel 
auch die Ansprechpartner für BAföG-Fragen 
im Studentenwerk entnommen werden. Sie ge-
ben den Studierenden weitere Hilfestellung 
beim Ausfüllen des Antrages. 
Häufig erklärten die Studierenden auch, dass 
sie sich über Freunde oder Kommilitonen in-
formieren, die bereits BAföG beantragt haben. 
Standardaktivität 3: Daten oder Informati-
onen sammeln und zusammenstellen  
Das Zusammenstellen der Daten bezieht sich 
zum einen auf das Beschaffen der Antragsfor-
mulare und zum anderen auf die mit dem An-
trag einzureichenden Unterlagen. 
Die Antragsformulare können sowohl auf der 
Website www.das-neue-bafoeg.de des BMBF 
als auch auf den jeweiligen Internetseiten der 
Studentenwerke heruntergeladen oder vor Ort 
abgeholt werden. Einige Ämter für Ausbil-
dungsförderung stellen den Studierenden zu-
sätzlich Briefkästen oder Fächer mit Antrags-
formularen zur Verfügung, die zu jeder Uhrzeit 
benützt werden können. 
Zu den Unterlagen, die der Studierende übli-
cherweise für den BAföG-Antrag einreichen 
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muss, gehören unter anderem ein Nachweis 
über die Höhe der Unterkunftskosten ein-
schließlich der Nebenkosten, eine Bescheini-
gung des Krankenversicherungsträgers mit 
Angabe des Versicherungsbeginns und Nach-
weise über das persönliche Vermögen sowie 
Schulden und Lasten zum Zeitpunkt der An-
tragstellung. Hinzu kommen eine Übersicht 
über den schulischen und beruflichen Werde-
gang sowie gegebenenfalls Nachweise über 
den berufsqualifizierenden Abschluss sowie 
über Zeiten der Erwerbstätigkeit (z. B. Sozial-
versicherungsnachweise). Weiter muss der 
Studierende einen Zulassungsbescheid der 
Hochschule bzw. eine Studienbescheinigung 
einreichen. 
Standardaktivität 5: Formulare ausfüllen 
Diese Standardaktivität beinhaltet das Ausfül-
len aller für die Beantragung erforderlichen 
Formulare. Dies kann am Computer oder hän-
disch erfolgen. 
Der Antragsteller bzw. die Antragstellerin hat 
alle betreffenden Formblätter auszufüllen. Die 
Ehegatten oder Eltern sind zur Angabe des 
Einkommens verpflichtet. Der Antrag auf 
Ausbildungsförderung, Angaben zum Ein-
kommen während der Ausbildung sowie An-
gaben zum Vermögen sind ebenso zu machen 
wie bei einem Erstantrag eine Aufstellung zum 
schulischen und beruflichen Werdegang. Bei 
einem Antrag auf Weiterförderung über das 4. 
Fachsemester hinaus ist die Vorlage eines 
Leistungsnachweises obligatorisch. Hier sind 
vom Studierenden Angaben über die Fachrich-
tung sowie die Hauptfächer zu erbringen. 
Standardaktivität 7: Daten oder Informati-
onen an die zuständigen Stellen übermitteln 
Sind die notwendigen Formblätter ausgefüllt 
und alle erforderlichen Unterlagen vollständig 
zusammengestellt, muss der Antrag an das zu-
ständige Amt für Ausbildungsförderung über-
mittelt werden. Die Übermittlung kann posta-
lisch oder persönlich erfolgen. 
Standardaktivität 9: Unterlagen kopieren, 
abheften, abspeichern 
Die Standardaktivität 9 umfasst sowohl den 
Zeitaufwand für das Kopieren von Nachwei-
sen, die der Studierende mit den Antragsfor-
mularen einreichen muss, als auch für Kopien, 
die für die eigene Ablage erstellt werden. Dar-
über hinaus wird hier der Zeitaufwand für das 
Abheften der für die eigene Dokumentation 
kopierten Unterlagen mit aufgenommen. 
Wege- und Wartezeiten: Bei der persönlichen 
Antragstellung fallen für die Bürgerinnen und 
Bürger neben den Standardaktivitäten auch 
Wegezeiten zur und Wartezeiten in der Behör-

de an. Als Wegezeit wurde dabei der einfache 
Weg zur Behörde erhoben; sonstige Wegezei-
ten, z. B. zum Copyshop, wurden nicht erfasst. 
Zusatzkosten: Als Zusatzkosten entstehen 
Kopierkosten und Porto. Fahrtkosten wurden 
häufig nicht angegeben, da die Studierenden 
den Antrag abgaben, wenn sie sowieso vor Ort 
waren. Da die Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter in den BAföG-Ämtern in manchen 
Fällen Kopien für die Antragstellenden mach-
ten, fielen nicht bei allen Studierenden Porto 
oder Kopierkosten an.  
VI.4.1.2 Standardprozess Erklärung des 

Ehegatten bzw. der Eltern 
Auf den Bedarf der Auszubildenden sind Ein-
kommen und Vermögen der Auszubildenden 
selbst sowie Einkommen ihrer Ehegatten und 
grundsätzlich auch ihrer Eltern in dieser Rei-
henfolge anzurechnen. Ausbildungsförderung 
wird in der Regel nach § 11 Abs. 2 BAföG el-
ternabhängig geleistet. Die Eltern sollen auf-
grund ihrer Unterhaltspflicht die Ausbildung 
ihres Kindes finanzieren, allerdings nur im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten. Daher müssen 
die Eltern von Studierenden, die BAföG-
Leistungen beantragen, eine Erklärung zu ih-
rem Einkommen abgeben. Dazu müssen sie 
das Formblatt 3 ausfüllen und diese Angaben 
über entsprechende Belege nachweisen, bei-
spielsweise über den Steuerbescheid des Fi-
nanzamtes, über den Rentenbescheid etc. Zu 
diesen Auskünften sind die Eltern nach § 47 
Abs. 4 BAföG i.V.m. §§ 60 und 66 SGB I ver-
pflichtet. 
Alle Einkommensangaben der Eltern beziehen 
sich auf das vorletzte Kalenderjahr vor Beginn 
des Bewilligungszeitraumes, da hier in der Re-
gel im Vergleich zum aktuellen Einkommen 
abschließende Nachweise vorliegen und eine 
Kontinuität der Einkünfte angenommen wird. 
Sind die Eltern oder ein Elternteil durch das 
aktuelle Einkommen deutlich schlechter ge-
stellt, so kann dieser Umstand über einen zu-
sätzlichen Antrag auf Aktualisierung (Form-
blatt 7) berücksichtigt werden. 
Jeder unterhaltspflichtige Elternteil mit eige-
nem Einkommen muss ein eigenes Formblatt 3 
ausfüllen, da in einem Formblatt jeweils nur 
eine Person ihr Einkommen erklären kann. Bei 
gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagten 
Ehepaaren müssen ebenfalls beide das Form-
blatt ausfüllen. 
Gegebenenfalls muss das Formblatt 3 auch 
vom Ehegatten des Studierenden ausgefüllt 
werden, da dessen Einkommen ebenfalls und 
sogar vorrangig zu dem der Eltern auf den BA-
föG-Anspruch angerechnet wird (vgl. § 11 
Abs. 2 BAföG). Da aber Studierende mit Ein-
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kommen beziehenden Ehegatten einen Aus-
nahmefall darstellen, konzentriert sich die Be-
trachtung in diesem Bericht auf die Eltern. 
Im Folgenden werden diejenigen Standardakti-
vitäten näher erläutert, die bei der Erklärung 
des Ehegatten bzw. der Eltern relevant sind. 
Da in einem Standardfall beispielsweise keine 
Zahlungen durch die Eltern angewiesen, keine 
Prüfungen durch öffentliche Stellen veranlasst 
und keine Fortbildungen zum Ausfüllen des 
Formblattes besucht werden müssen, können 
diese Aktivitäten außer Acht bleiben. Betrach-
tet werden nur diejenigen Aktivitäten, die in 
einem Standardfall auftreten.  
Standardaktivität 3: Daten oder Informati-
onen sammeln und zusammenstellen 
Die Angaben zu Art und Höhe der Einnahmen 
müssen durch entsprechende Unterlagen nach-
gewiesen werden. Beispielsweise ist der Steu-
erbescheid des vorletzten Kalenderjahres vor-
zulegen. Ebenso müssen Rentenbescheide oder 
Nachweise zu Lohnersatzleistungen wie Ar-
beitslosengeld, Krankengeld etc. vorgelegt 
werden. In der Regel verfügen die Eltern über 
die entsprechenden Nachweise und müssen 
diese Unterlagen lediglich heraussuchen und 
kopieren. Besondere Fälle, wie etwa im Aus-
land erzielte Einnahmen, können hier natürlich 
einen überdurchschnittlichen Aufwand bedeu-
ten. Nachweise müssen auch zur Ausbildung 
eventueller Geschwisterkinder beschafft wer-
den, beispielsweise Schul- oder Immatrikulati-
onsbescheinigungen. Hintergrund ist, dass wei-
tere unterhaltsberechtigte Kinder die finanziel-
le Unterstützung, die die Eltern für den Studie-
renden leisten können, verringern. Daher wer-
den für diese Kinder – je nach Fallgestaltung – 
entweder weitere Freibeträge vom anzurech-
nenden Einkommen der Eltern subtrahiert oder 
Kinder in ebenfalls dem Grunde nach förde-
rungsfähiger Ausbildung bei der Aufteilung 
des Elterneinkommens berücksichtigt. 
Standardaktivität 5: Formulare ausfüllen 
Das Formblatt umfasst vier Seiten und muss 
von den Eltern vollständig ausgefüllt werden. 
So sind Angaben zu machen zur Art der Er-
werbstätigkeit, zu weiteren unterhaltsberech-
tigten Kindern, zu Einnahmen und Steuern etc. 
Jeder Elternteil muss eine eigene Erklärung 
ausfüllen. Nur wenn ein Elternteil im Bewilli-
gungszeitraum kein BAföG-relevantes Ein-
kommen hatte, kann er im Formblatt des ande-
ren Elternteils die ganz am Ende stehende, 
durch einen Rahmen abgesetzte „Zusatzerklä-
rung für Elternteile ohne Einkommen“ ausfül-
len. Hier muss der Betreffende lediglich durch 
Angabe seines Namens und des maßgeblichen 

Kalenderjahres sowie durch seine Unterschrift 
versichern, dass kein Einkommen vorlag. 
Standardaktivität 7: Daten oder Informati-
onen an die zuständigen Stellen übermitteln 
Die Erklärung übersenden die Eltern entweder 
selbst an das BAföG-Amt, oder sie geben sie 
ihrem Kind zur Abgabe mit dem restlichen An-
trag auf Ausbildungsförderung. 
Standardaktivität 9: Unterlagen kopieren, 
abheften, abspeichern 
Die notwendigen Nachweise sollen nicht im 
Original eingereicht werden, da das BAföG-
Amt sie zu den Akten nehmen muss. Daher 
müssen die Eltern die dem Formblatt beizufü-
genden Unterlagen vor der Abgabe kopieren. 
Gegebenenfalls können sie auch Kopien des 
Formulars für die eigene Ablage erstellen und 
abheften. 
VI.4.1.3 Standardprozess Studierende 

Ausland 
Die Beantragung von Ausbildungsförderung 
für eine Ausbildung im Ausland verläuft im 
Grunde genommen wie die Antragstellung 
beim Inlands-BAföG. 
Der wesentliche Unterschied besteht darin, 
dass über die sonst üblichen Unterlagen – 
Formblatt 1, Formblatt 3, gegebenenfalls Le-
benslauf, Leistungsnachweis etc. – hinaus im-
mer auch das Formblatt 6, Zusatz zum Antrag 
auf Ausbildungsförderung für eine Ausbildung 
im Ausland, und ein Sprachnachweis sowie 
gegebenenfalls ein Nachweis der Krankenver-
sicherung im Ausland mit einzureichen sind. 
Ein Sprachnachweis ist nicht erforderlich, 
wenn die Studierenden über ein offizielles 
Austauschprogramm mit Auswahlverfahren ins 
Ausland gehen oder wenn sie bereits mindes-
tens ein Jahr eine Ausbildung in einem Land 
gemacht haben, in dem die geforderte Sprache 
gesprochen wird (vgl. Tz. 49.3.3 BAföGVwV). 
Wenn die Unterrichtssprache von der Landes-
sprache abweicht, müssen zudem Grundkennt-
nisse in der Landessprache nachgewiesen wer-
den. 
Zusätzlich zum regulären monatlichen Bedarf 
können in der Auslandsförderung zumindest 
teilweise zu leistende Studiengebühren berück-
sichtigt werden. Die Nachweise über die ent-
sprechenden Zahlungen sind dann ebenfalls 
einzureichen. 
Eine weitere Besonderheit bei der Beantragung 
von Auslandsförderung ist, dass hierfür nicht 
das BAföG-Amt der inländischen Hochschule 
des Studierenden zuständig ist. Stattdessen ist 
jeweils nur ein Amt für Ausbildungsförderung 
für Studierende aus dem gesamten Bundesge-
biet für ein spezielles Studienland zuständig. 
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Daher sind Studierende in der Regel auf den 
Kontakt per Telefon, Post und evtl. E-Mail an-
gewiesen, da das zuständige Auslandsamt 
meist weit entfernt und eine persönliche Bera-
tung vor Ort damit zu aufwändig ist. 

VI.4.2 Zeitaufwand im Zusammenhang 
mit Beantragung von Ausbil-
dungsförderung 

VI.4.2.1 Standardzeiten der Studieren-
den für das Formblatt 1 

Aufgrund der Tatsache, dass der Aufwand für 
die erstmalige Beantragung von Ausbildungs-
förderung für die Studierenden höher ist als bei 
einem Weiterförderungsantrag, wird im Fol-
genden der Zeitaufwand für beide Antragsarten 
getrennt voneinander betrachtet. Die Studie-
renden wurden gebeten, für die Ermittlung der 
Standardzeiten zunächst lediglich den Zeitauf-
wand für den Grundantrag zu betrachten 
(Formblatt 1). Der Zeitaufwand für die ergän-
zenden Formblätter, die je nach Lebenslage va-
riieren können, und der damit einhergehende 
Gesamtaufwand für einen BAföG-Antrag, 
werden im Anschluss an den Standardprozess 
betrachtet. 
Insgesamt konnten 683 Studierende befragt 
werden; davon stellten 
• 45 Prozent erstmalig einen Antrag auf 

Ausbildungsförderung,  
• 55 Prozent einen Weiterförderungsantrag. 
Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist zu be-
achten, dass es sich bei den angegebenen Zei-
ten um die Darstellung des Standardprozesses 
nach dem SKM handelt. Im Standardprozess 
weisen nur die Standardaktivitäten positive 
Zeitwerte aus, die normalerweise von den An-

tragstellerinnen und Antragstellern ausgeübt 
werden. Kommt eine Aktivität üblicherweise 
nicht vor, dann werden Zeiten, die vom einzel-
nen Bürger zu dieser Aktivität genannt werden, 
nicht berücksichtigt und die Aktivität geht mit 
einer Zeit von Null in den Prozess ein. Welche 
Aktivitäten normalerweise anfallen, wird über 
die Befragung ermittelt. Als Maß hierfür dient 
der Median. Da auch der Anteil der Studieren-
den, die angaben, Beratung in Anspruch ge-
nommen zu haben, unter 50 Prozent aller Be-
fragten liegt, wird auch bei der Standardaktivi-
tät zur Inanspruchnahme von fachlicher Bera-
tung im Median 0 ausgewiesen. Die Bera-
tungsleistung ist jedoch vor allem für die BA-
föG-Ämter von zentraler Bedeutung und wur-
de daher in einem eigenen Kapitel dargestellt 
(s. Kapitel VI.3). 
Die Anzahl der geförderten Studierenden in 
Deutschland im Jahr 2008 kann der Fachserie 
11, Bildung und Kultur, Ausbildungsförderung 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) des Statistischen Bundesamtes ent-
nommen werden. Aus den Angaben der be-
fragten Ämter für Ausbildungsförderung wur-
de die Anzahl der gestellten Anträge hochge-
rechnet. So ergibt sich für das Jahr 2008 eine 
Fallzahl von 632.491 gestellten Anträgen auf 
Inlandsförderung in Deutschland. Da laut der 
Fachserie 510.409 Studierenden Ausbildungs-
förderung im Inland gewährt wurde, wurden 
etwa 80 Prozent der eingegangenen Anträge 
bewilligt. Die Zahl der Anträge wird zudem 
unterteilt: Rund 40 Prozent der Anträge in den 
teilnehmenden Ämtern waren Erstanträge, 60 
Prozent Weiterförderungsanträge. Dieses Ver-
hältnis wurde auf alle Antragstellenden hoch-
gerechnet.  
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Tabelle 9: Standardzeit und Zusatzkosten für die Beantragung von Ausbildungsförderung im 
Inland bei einem Erstantrag (Formblatt 1) 

 

Der durchschnittliche Zeitaufwand für die Be-
arbeitung des Formblatts 1 bei der erstmaligen 
Beantragung von Ausbildungsförderung im In-
land beträgt für den Studierenden insgesamt 
140 Minuten. Dabei entfallen 30 Minuten dar-
auf, sich mit der Beantragung von Ausbil-
dungsförderung vertraut zu machen. Für das 
Zusammenstellen der Antragsformulare sowie 
der einzureichenden Unterlagen fallen im 
Schnitt 60 Minuten an, das Ausfüllen des 
Formblatts beansprucht 30 Minuten. Für das 
Versenden des Antrags werden, ebenso wie für 
das Kopieren und Abheften von Unterlagen, 
durchschnittlich 10 Minuten angegeben. 
Zusätzlich entstand den Antragstellerinnen und 
Antragstellern ein Aufwand für Wegezeiten. 
Beim Erstantrag benötigten die Studierenden 
für den einfachen Weg zur Behörde im Median 
30 Minuten. 
Bei Weiterförderungsanträgen entfällt der 
Zeitaufwand für die Standardaktivität „sich mit 

der gesetzlichen Verpflichtung vertraut ma-
chen“; für das Ausfüllen des Formblatts 1 re-
duziert sich die zeitliche Belastung gegenüber 
einem Erstantrag auf 20 Minuten. Die Daten-
übermittlung sowie das Kopieren und Abhef-
ten von Unterlagen hingegen verursachen auch 
hier einen Aufwand von jeweils 10 Minuten. 
Insgesamt entsteht dem Studierenden beim 
Stellen eines Weiterförderungsantrages ein 
zeitlicher Aufwand von 100 Minuten (siehe 
Tabelle 10). 
Für den einfachen Weg zur Behörde sind zu-
sätzlich durchschnittlich 20 Minuten zu ver-
zeichnen. Der geringere Zeitaufwand hier ist 
dadurch erklärbar, dass bei der erstmaligen 
Beantragung von Ausbildungsförderung neu 
immatrikulierte Studierende evtl. noch nicht 
am Ort der Hochschule wohnen und daher ei-
nen etwas weiteren Weg zum BAföG-Amt in 
Kauf nehmen müssen. 

Standardaktivitäten 
Standardzeiten in  
Minuten je Fall 
(Median) 

Zusatzkosten in Euro je 
Fall (Median) 2,00 

Standardzeit 1: 
Vertraut machen 30 davon externe Kosten 0,00 

Standardzeit 2: 
Fachliche Beratung 0 davon sonstige Kosten 2,00 

Standardzeit 3: 
Daten zusammenstellen 60 

Standardzeit 4: 
Aufbereitung der Daten 0 Wegezeiten in Minuten je 

Fall (nachrichtlich) 30 

Standardzeit 5: 
Formulare ausfüllen 30 

Standardzeit 6: 
Schriftstücke aufsetzen 0 

Standardzeit 7: 
Datenübermittlung 10 Fallzahl pro Jahr (2008) 250.110 

Standardzeit 8: 
Zahlungen anweisen 0 

Standardzeit 9: 
Ablage 10 

Standardzeit 10: 
Prüfung öffentliche Stellen 0 

Standardzeit 11: 
Vorlage weiterer Informationen 0 

Standardzeit 12: 
Teilnahme an Fortbildungen 0 

Standardprozess in Minuten je 
Fall 140 
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Die Studierenden wurden ebenfalls nach War-
tezeiten in der Behörde befragt. Hier ergibt 
sich im Median eine Zeit von 0. Viele Studie-
rende mussten nicht warten oder gaben ledig-
lich Unterlagen ab, ohne zu ihrem Sachbear-
beiter oder ihrer Sachbearbeiterin zu müssen, 
sodass auch bei ihnen keine Wartezeit anfiel. 
Diejenigen Befragten, die angaben gewartet zu 

haben, benötigten hierfür im Median 10 Minu-
ten, sowohl bei einem Erst- als auch bei einem 
Weiterförderungsantrag. 
Aus allen Angaben der Studierenden ergaben 
sich für Erstanträge zusätzliche Kosten von 
durchschnittlich 2,00 Euro, für Weiterförde-
rungsanträge von 1,00 Euro. 

 
Tabelle 10: Standardzeit und Zusatzkosten für die Beantragung von Ausbildungsförderung im 
Inland bei einem Weiterförderungsantrag (Formblatt 1) 

Standardaktivitäten Standardzeiten in Mi-
nuten je Fall (Median) 

Zusatzkosten in Euro je 
Fall (Median) 1,00 

Standardzeit 1: 
Vertraut machen 0 davon externe Kosten 0,00 

Standardzeit 2: 
Fachliche Beratung 0 davon sonstige Kosten 1,00 

Standardzeit 3: 
Daten zusammenstellen 60 

Standardzeit 4: 
Aufbereitung der Daten 0 Wegezeiten in Minuten je 

Fall (nachrichtlich) 20 

Standardzeit 5: 
Formulare ausfüllen 20 

Standardzeit 6: 
Schriftstücke aufsetzen 0 

Standardzeit 7: 
Datenübermittlung 10 Fallzahl pro Jahr (2008) 382.381 

Standardzeit 8: 
Zahlungen anweisen 0 

Standardzeit 9: 
Ablage 10 

Standardzeit 10: 
Prüfung öffentliche Stellen 0 

Standardzeit 11: 
Vorlage weiterer Informationen 0 

Standardzeit 12: 
Teilnahme an Fortbildungen 0 

Standardprozess in Minuten je 
Fall 100 

 
VI.4.2.2 Standardzeiten der Eltern für 

die Erklärung des Einkommens 
Schon die Beschreibung des Standardprozesses 
der Eltern über die Erklärung ihres Einkom-
mens signalisierte, dass mit dem Ausfüllen des 
Formblattes 3 einschließlich der beizubringen-
den Nachweise eine deutliche Belastung ver-
bunden sein dürfte. Um diese näher analysie-
ren zu können, wurde versucht, Eltern für eine 
Befragung zu rekrutieren. 22 Elternteile konn-
ten letztendlich für ein Interview gewonnen 
werden. 

Die Medianberechnung zeigt vier Standardak-
tivitäten, die von vielen Eltern genannt wurden 
und deshalb als Teil des Standardprozesses zu 
sehen sind. Andere Standardaktivitäten wurden 
zu selten genannt, als dass sie dem Standardfall 
entsprechen. So gaben einige Eltern in der Be-
fragung an, dass sie sich zunächst mit der In-
formationspflicht vertraut gemacht, also sich in 
das BAföG bzw. das Formblatt eingearbeitet 
haben. Nur wenige Befragte erklärten, dass sie 
die Daten nach der Beschaffung noch – bei-
spielsweise durch Berechnungen – aufbereiten 
oder dass sie ein Schriftstück zusätzlich zum 
Formblatt aufsetzen mussten. 
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Tabelle 11: Standardzeit und Zusatzkosten für die Einkommenserklärung des Vaters oder der 
Mutter (Formblatt 3) 

Standardaktivitäten 
Standardzeiten 
in Minuten je 
Fall (Median) 

Zusatzkosten in Euro je 
Fall (Median) 1,28 

Standardzeit 1: 
Vertraut machen 0 davon externe Kosten 0,00 

Standardzeit 2: 
Fachliche Beratung 0 davon sonstige Kosten 1,28 

Standardzeit 3: 
Daten zusammenstellen 30 

Standardzeit 4: 
Aufbereitung der Daten 0 Wegezeiten in Minuten je 

Fall (nachrichtlich) 0 

Standardzeit 5: 
Formulare ausfüllen 22,5 

Standardzeit 6: 
Schriftstücke aufsetzen 0 

Standardzeit 7: 
Datenübermittlung 1 Fallzahl pro Jahr 1.087.884 

Standardzeit 8: 
Zahlungen anweisen 0 

Standardzeit 9: 
Ablage 15 

Standardzeit 10: 
Prüfung öffentliche Stellen 0 

Standardzeit 11: 
Vorlage weiterer Informationen 0 

Standardzeit 12: 
Teilnahme an Fortbildungen 0 

Standardprozess in Minuten je Fall 68,5 
 
Mit durchschnittlich 30 Minuten war es für die 
befragten Eltern am zeitaufwändigsten, die be-
nötigten Daten und Informationen zusammen-
zustellen. Im Wesentlichen sind hier unter an-
derem Nachweise über das Einkommen (z. B. 
Steuererklärungen, Rentenbescheide, Beschei-
de über den Bezug von Arbeitslosengeld) oder 
über die Ausbildung von Geschwisterkindern 
(z. B. Schul- oder Immatrikulationsbescheini-
gungen) angesprochen. Neben der Beschaffung 
der Unterlagen nimmt das Ausfüllen des vier-
seitigen Formulars mit 22,5 Minuten ebenfalls 
viel Zeit in Anspruch. 
Die Übermittlung der Daten ist wenig zeitauf-
wändig. Die Eltern können das Formblatt 
selbst an das Amt für Ausbildungsförderung 
senden oder aber es einfach ihrem Kind geben, 
damit es die Erklärung der Eltern zusammen 
mit den eigenen Unterlagen abgibt. 
Als letzter Arbeitsschritt wurde schließlich die 
Ablage benannt. Die Eltern müssen über ihre 
Nachweise Kopien anfertigen, da keine Origi-

nale beim Amt für Ausbildungsförderung ein-
gereicht werden dürfen. Zudem können sie 
vom Formblatt auf Wunsch Kopien erstellen, 
um die abgegebene Erklärung in den eigenen 
Unterlagen zu dokumentieren. Zudem können 
die Informationen am Ende abgeheftet oder 
gegebenenfalls in elektronischer Form abge-
speichert werden. Für die gesamte Ablage set-
zen die befragten Elternteile daher noch einmal 
15 Minuten an. 
Somit ergibt sich ein durchschnittlicher Zeit-
aufwand von 68,5 Minuten für einen Elternteil. 
Wege- und Wartezeiten fallen bei den Eltern in 
der Regel nicht an, da sie nur in seltenen Fällen 
persönlich das BAföG-Amt aufsuchen. 
In der Regel ist die Einkommenserklärung so-
wohl von der Mutter als auch vom Vater des 
Studierenden abzugeben, sodass dieser Prozess 
zwei Mal anfällt. Dabei dürfte sich im Falle 
gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagter 
Eltern der Zeitaufwand für das Ausfüllen der 
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zweiten Einkommenserklärung verringern. 
Verfügt ein Elternteil nicht über eigenes Ein-
kommen, so kann er dies auch im Formblatt 3 
des anderen Elternteils erklären, ohne ein eige-
nes Formblatt ausfüllen zu müssen, sodass 
auch hier nicht der doppelte Aufwand anzu-
nehmen ist. 
Die in der Tabelle angegebene Fallzahl stellt 
eine Schätzung dar. Sie beruht auf einer Studie 
des DSW, laut der im Jahr 2006 etwa 86 Pro-
zent der BAföG-Bezieher elternabhängig ge-
fördert wurden.4 
VI.4.2.3 Zeitaufwand für das Ausfüllen 

der Zusatzformulare bei der 
Antragstellung 

Neben der oben dargestellten detaillierten Be-
fragung der Studierenden zum zentralen BA-
föG-Antrag (Formblatt 1) und der Eltern zur 
Einkommenserklärung (Formblatt 3) müssen 
die Studierenden noch je nach Sachverhalt und 
Lebenslage weitere Formulare im Rahmen der 
Antragstellung ausfüllen und zusätzliche Be-
scheinigungen einreichen. Hierzu gehören z. B. 
die Darstellung des schulischen und berufli-
chen Werdegangs (Anlage 1 zu Formblatt 1), 
der Antrag auf den Kinderbetreuungszuschlag 
(Anlage 2 zu Formblatt 1) und die Bescheini-
gung der Ausbildungsstätte nach § 9 BAföG 
(Formblatt 2). Um auch zu diesen weiteren  

                                                 
 
4 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) 
2007: „Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studie-
renden in der Bundesrepublik Deutschland 2006. 18. So-
zialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchge-
führt durch HIS Hochschul-Informations-System.“ Bezo-
gen auf die oben errechnete Zahl der gestellten Anträge 
und angenommen für zwei Elternteile, ergibt sich die ge-
schätzte Fallzahl. 
 

Formularen Aussagen zum Zeitaufwand ma-
chen zu können, wurden Studierende nach ih-
rer Einschätzung der zeitlichen Belastung be-
fragt. Für diese Befragung wurde ein verkürz-
ter bzw. angepasster Standardprozess ange-
nommen. Nicht alle Studierenden, die schon 
differenzierte Angaben zum Formblatt 1 ge-
macht haben, wollten auch über die weiteren 
Formblätter Auskunft geben. Immerhin aber 
noch 655 Studierende waren zu ergänzenden 
Auskünften bereit. 
Abbildung 3 fasst die Ergebnisse des gemesse-
nen Zeitaufwands je Zusatzformular in Form 
von Boxplots zusammen. Abgetragen sind die 
einzelnen Formulararten. Die Kreuze in den 
gelben Kästen geben die Durchschnittswerte 
der Zeiten als arithmetisches Mittel an. Die 
Angaben von 50 Prozent der Befragten befin-
den sich innerhalb der gelben Kästen. Je stär-
ker ein Plot gestreckt ist, desto stärker streuen 
die Antworten der Befragten. Je dicker die gel-
ben Kästen sind, desto mehr Befragte haben 
auf die Fragen geantwortet. Die grünen Vier-
ecke repräsentieren sogenannte „Ausreißer“, 
die grünen Kreise signalisieren, dass es noch 
„Ausreißer“ außerhalb der dargestellten Zeitin-
tervallgrenzen gibt. 
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Abbildung 3: Boxplots zu den Zusatzformularen 

 
Die Abbildung macht deutlich, dass mit den 
einzelnen Formularen jeweils sehr unterschied-
licher Zeitaufwand verbunden ist. Neben der 
Einkommenserklärung der Eltern, die aufgrund 
ihrer Bedeutung bereits weiter oben separat 
skizziert wurde, verursachen insbesondere der 
Aktualisierungsantrag (Formblatt 7) und der 
Antrag auf Ausbildungsförderung im Ausland 
(Formblatt 6, siehe auch nachfolgende Ausfüh-
rungen) mit durchschnittlich 63,5 Minuten 
bzw. 80 Minuten (jeweils Median) die größten 
zeitlichen Belastungen. Beide Formulare wei-
sen zudem neben den hohen Durchschnittswer-
ten auch hohe Streuungswerte auf. Mit 10 Mi-
nuten und 14 Minuten im Median stellen der 
Mietnachweis und der Leistungsnachweis 
(Formblatt 5) die am wenigsten aufwändigen 
Formblätter dar. Etwas mehr Zeit mit jeweils 
20 Minuten wird im Median für das Ausfüllen 
des schulischen und beruflichen Werdegangs 
(Anlage 1 zu Formblatt 1), des Antrags auf 
Kinderbetreuungszuschlag (Anlage 2 zu Form-
blatt 1) und die Beantragung von Vorausleis-
tungen (Formblatt 8) benötigt. Das Formblatt 4 
für ausländische Studierende ist mit 45 Minu-
ten im Mittelfeld des Zeitbedarfs angesiedelt. 

Zusatzformular zur Beantragung von Aus-
landsförderung (Formblatt 6) 
Da Anträge auf Auslandsförderung in der Re-
gel postalisch eingereicht werden und auch ei-
ne Beratung meist telefonisch oder per E-Mail 
durchgeführt wird, konnten für die Teilnahme 
an der Befragung in den besuchten Ämtern für 
Ausbildungsförderung lediglich fünf betroffe-
ne Studentinnen und Studenten gewonnen 
werden. Insofern gehen mit den nachfolgenden 
Ausführungen zum Zeitaufwand im Zusam-
menhang mit dem Ausfüllen des Zusatzformu-
lars zur Beantragung von Auslandsförderung 
lediglich Tendenzaussagen einher.  
Wie bereits beschrieben, unterscheidet sich der 
Standardprozess bei der Beantragung von Aus-
landsförderung gegenüber dem Antrag auf In-
landsförderung darin, dass über die sonst übli-
chen Formblätter hinaus immer auch das 
Formblatt 6 und einige zusätzliche Nachweise 
mit einzureichen sind. Das Amt, das für einen 
Auslandsantrag zuständig ist, hängt von dem 
gewählten Studienland ab. Die Auswertung der 
Ergebnisse zeigt, dass sich bei einem Antrag 
auf Auslandsförderung aufgrund des zusätzlich 
auszufüllenden Formblattes 6 und aufgrund der 
zusätzlich einzureichenden Unterlagen die Be-
arbeitungszeiten für drei Standardaktivitäten 
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erhöhen. Die betroffenen Standardaktivitäten 
sind: 
Standardaktivität 1: Sich über die gesetzliche 
Verpflichtung informieren 
Standardaktivität 5: Formulare ausfüllen 
Standardaktivität 9: Unterlagen kopieren, ab-
heften, abspeichern 
Die Bearbeitungszeit für Standardaktivität 1 
beträgt im Median 30 Minuten, das heißt die 
Studierenden benötigen 30 Minuten, um sich 
gezielt über die Beantragung von Auslandsför-
derung zu informieren. Für das Ausfüllen des 
Formblattes 6 benötigen die Antragstellerinnen 
und Antragsteller im Schnitt weitere 35 Minu-
ten. Das Kopieren der oben angesprochenen 
Nachweise, die mit dem Formblatt 6 einge-
reicht werden müssen, nimmt im Median wei-
tere 15 Minuten Zeit in Anspruch.  
Der mit dem Formblatt 6 verbundene Gesamt-
aufwand beträgt somit 80 Minuten. 
Die Fallzahl zur Ausbildungsförderung im 
Ausland wurde der Fachserie des Statistischen 
Bundesamtes5 entnommen und mit den Anga-
ben aus den teilnehmenden Ämtern ergänzt. 
Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2008 
und ergeben 27.673 Studierende, die Auslands-
förderung erhalten.6 Im Gegensatz zur Inlands-
förderung beinhaltet diese Fallzahl nur die be-
willigten, nicht aber die gestellten Anträge. 
 
VI.4.2.4 Durchschnittliche Gesamtzeit 

für die Beantragung von Aus-
bildungsförderung (ohne War-
te- und Wegezeiten) 

Aus den Zeiten, die für die Zusatzformulare 
aufgebracht werden müssen, und den Zeiten 
für den eigentlichen Antrag (Formblatt 1) lässt 
sich eine Gesamtzeit zur Antragstellung ermit-
teln. Tabelle 12 zeigt diese Ergebnisse für alle 
Anträge und separat für Erstanträge und Wei-
terförderungsanträge. Für die Ermittlung des 
Medians bei einem Gesamtantrag wurde der 
gesamte, von den einzelnen Studierenden an-
gegebene Zeitaufwand für die von ihnen aus-
gefüllten Formblätter zugrunde gelegt. Unter 
Berücksichtigung der Zusatzformulare zeigt 
sich noch stärker, dass der Erstantrag mehr 
Zeit beansprucht als der Weiterförderungsan-
trag. Mit 335 Minuten für den Erstantrag und 
261 Minuten für einen Weiterförderungsantrag 
liegen die Zeiten weit über dem Zeitaufwand 
für das Ausfüllen von Formblatt 1. Die Bear-

                                                 
 
5 Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 7, 2008 
6 ohne Schweiz und Türkei 

beitungszeiten beim Erstantrag streuen dabei 
geringer als beim Weiterförderungsantrag. 
 
Tabelle 12: Gesamtdauer der Antragstel-
lung nach Antragsarten in Minuten 
Antragsart Befragte 

(Anzahl) 
Minuten 
(Median)

Erstantrag 293 335 
Weiterförderungsantrag 362 261 
Anträge gesamt 655 291 
 
Für die weiteren Analysen werden die beiden 
Antragsarten zur Vereinfachung der Darstel-
lung gemeinsam betrachtet.  

VI.4.3 Einschätzungen der Studieren-
den zur Antragstellung 

Neben der Ermittlung des Zeitaufwandes ist 
ein weiteres Projektziel die Identifikation spe-
zifischer Besonderheiten im Verfahren aus 
Sicht der Antragstellenden. Dies soll ermögli-
chen, Vereinfachungsvorschläge zur Entlas-
tung der Antragstellerinnen und Antragsteller 
zu erarbeiten. Hierzu wurde neben der eigent-
lichen SKM-Zeitaufwandsermittlung eine zu-
sätzliche Befragung durchgeführt, um subjek-
tive Eindrücke der Antragstellenden bezogen 
auf das Antragsverfahren zu bekommen. Die 
einzelnen Fragen können dem Fragebogen im 
Anhang des Berichts entnommen werden. 
Wunsch nach einem Online-Angebot 
Über 70 Prozent der Befragten sprechen sich 
für die Einführung eines Online-Verfahrens bei 
der Beantragung von Ausbildungsförderung 
aus. Dieser Wert liegt damit deutlich über den 
gemessenen Werten bei den Projekten zur Be-
antragung von Wohngeld (45 Prozent der Be-
fragten) und Elterngeld (52 Prozent der Be-
fragten). Für viele Studierenden stellt eine On-
line-Anwendung eine sinnvolle Alternative zur 
bisherigen Antragstellung dar. Die 30 Prozent 
der Befragten, die nicht unbedingt auf ein On-
line-Verfahren zurückgreifen wollen, begrün-
den dies mit dem Wunsch nach einer persönli-
chen Beratung, (72 Prozent der Befragten) mit 
datenschutzrechtlichen Bedenken (10 Prozent) 
bzw. mit technischen Gründen (10 Prozent) 
(vgl. Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Gründe für die ablehnende Haltung zu Onlineverfahren 

 
 
Subjektive Einschätzung des Antragsver-
fahrens 
Fast zwei Drittel der Befragten finden den An-
trag auf Ausbildungsförderung übersichtlich in 
der Darstellung (Tabelle 13). Allerdings ist der 
Antrag für fast die Hälfte der Befragten nicht 
verständlich. Bei den Zusatzformularen wurde 
die „Erklärung des Ehegatten, des Vaters, der 
Mutter“ (Formblatt 3) am stärksten hinsichtlich 
ihrer Übersichtlichkeit und Verständlichkeit 
kritisiert. 

Mit 152 Antragstellenden gab knapp ein Vier-
tel aller Befragten an, Schwierigkeiten bei der 
Antragstellung gehabt zu haben (Tabelle 14). 
Die Antragstellerinnen und Antragsteller konn-
ten in der Befragung zusätzlich angeben, wel-
che konkreten Schwierigkeiten sie bei der An-
tragstellung hatten. Wie die Abbildung 5 zeigt, 
hatten 39 Befragte Probleme bei der Beschaf-
fung von Unterlagen, je 22 Befragte hatten 
Schwierigkeiten mit Ansprechpartnern bzw. 
Verständnisprobleme im Hinblick auf den Be-
willigungszeitraum. Ebenfalls kritisiert wurden 
der Umgang mit Sonderfällen und die Informa-
tionsbereitstellung. 

 
Tabelle 13: Übersichtlichkeit und Verständlichkeit in der Antragstellung 

Ja Nein keine Angabe Fanden Sie den Antrag  
auf BAföG… Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent 
… übersichtlich? 423 64,6 220 33,6 12 1,8 
… verständlich? 339 51,8 304 46,4 12 1,8 
 
 
Tabelle 14: Schwierigkeiten bei der Antragstellung 

Ja Nein keine Angabe 
Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

152 23,2 453 69,2 50 7,6 
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Abbildung 5: Anzahl der Schwierigkeiten 

 
Keinen Einfluss auf die Einschätzung hinsicht-
lich Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der 
Anträge hat die Art der Antragstellung (per-
sönlich oder postalisch). 
Die Fragen zur Übersichtlichkeit und Ver-
ständlichkeit der Anträge sowie den Schwie-
rigkeiten bei der Antragstellung waren jeweils 
mit ja/nein zu beantworten. Werden diese drei 
Merkmale miteinander kombiniert, entsteht ei-
ne neue Variable, die den subjektiven Eindruck 
der Befragten im Hinblick auf die Komplexität 

der Antragstellung wiedergibt. Abbildung 6 
zeigt die Verteilung der subjektiven Einschät-
zungen von besonders schwierig bis leicht. 
Man erkennt, dass jeweils ungefähr ein Drittel 
der Befragten den Antrag leicht, neutral oder 
schwierig bis sehr schwierig einstufte. Eine 
eindeutige Tendenz in der subjektiven Ein-
schätzung des Schwierigkeitsgrades des An-
tragsverfahrens lässt sich hieraus nicht ablei-
ten. 

 
Abbildung 6: Einschätzung der Komplexität der Antragstellung durch die Befragten 
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Kein signifikanter Zusammenhang konnte zwi-
schen der subjektiven Einschätzung und der 
Anzahl an auszufüllenden Formularen festge-
stellt werden. 
Zusammenhang zwischen subjektiver Ein-
schätzung der Komplexität und Gesamt-
dauer der Antragstellung 
Wie Abbildung 7 zeigt, korrespondiert die sub-
jektive Einschätzung der Komplexität des An-
tragsverfahrens recht gut mit dem tatsächlichen 
Zeitaufwand der Antragstellung. Je einfacher 

die Antragstellenden das Antragsverfahren be-
urteilen, desto geringer ist auch der tatsächli-
che Zeitbedarf für die Antragstellung. So be-
trägt der durchschnittliche Zeitaufwand (arith-
metisches Mittel) bei Personen, die das Ver-
fahren als besonders schwierig einschätzen, 
516 Minuten, bei einfacher Einschätzung liegt 
das arithmetische Mittel dagegen lediglich bei 
372 Minuten. Bei Zugrundelegung des Medi-
ans liegen die Werte bei 365 Minuten und 251 
Minuten.  

 
Abbildung 7: Gesamtzeitdauer in Abhängigkeit von der subjektiven Einschätzung der Komple-
xität der Antragstellung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zeitraum von der Antragstellung bis zum 
Bescheid 
Studierende, die bereits einen BAföG-
Bescheid erhalten haben, wurden nach der 
Zeitdauer von der vollständigen Antragstellung 
bis zum Erhalt des Bescheides befragt. Insge-
samt haben 338 Befragte hierzu Auskunft ge-
geben. Danach lag die durchschnittliche Dauer 
bei knapp 54 Tagen. 
Standortbezogene Zusatzfragen 
Die beteiligten Ämter für Ausbildungsförde-
rung hatten die Möglichkeit, ihren Studieren-
den über die allgemeinen Fragen hinaus indi-
viduelle standortbezogene Zusatzfragen stellen 
zu lassen. Von diesem Angebot machten sechs 
der 14 teilnehmenden Ämter Gebrauch.  
Aus technischen Gründen wurde die Zahl der 
möglichen zusätzlichen Fragen zunächst auf 
vier begrenzt. Einem Amt für Ausbildungsför-
derung wurde auf dessen Wunsch hin die Mög-
lichkeit eingeräumt, fünf Fragen zu platzieren. 
In zwei Ämtern wurden den Studierenden 

zwei, in drei Ämtern wurden ihnen vier Zu-
satzfragen gestellt. 
Die Fragen deckten eine Reihe von Themen-
feldern ab und bezogen sich beispielsweise auf 
Aspekte der Studienfinanzierung, auf die ver-
schiedenen Möglichkeiten, sich über die Bean-
tragung von BAföG zu informieren, oder auch 
auf die Zufriedenheit der Studierenden mit den 
Öffnungszeiten oder Sprechstunden des Amtes 
oder mit den Wartezeiten im Amt. Drei der 
sechs Ämter, die standortbezogene Zusatzfra-
gen stellen ließen, fragten nach der Zufrieden-
heit der Antragstellerinnen und Antragsteller 
mit ihrem Sachbearbeiter oder ihrer Sachbear-
beiterin.  
Je nach Wunsch des Amtes hatten die Studie-
renden unterschiedliche Möglichkeiten, auf die 
Fragen zu antworten. Neben Freitextfeldern 
gab es auch Skalen (z. B. von 1 bis 6 bzw. von 
1 bis 10) oder vorgegebene Antwortoptionen, 
aus denen die Studierenden auswählen konn-
ten. 
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Die ausgewerteten standortbezogenen Zusatz-
fragen werden den jeweiligen Ämtern später 
zugesandt. 

VI.5 Antragsbearbeitung in der Verwal-
tung 

VI.5.1 Qualitative Beschreibung des 
Standardprozesses 

VI.5.1.1 Standardprozess der Verwal-
tung bei der Bearbeitung von 
Anträgen auf Ausbildungsför-
derung im Inland (Inlands-
BAföG) 

Die Bearbeitung von BAföG-Anträgen im Amt 
für Ausbildungsförderung unterscheidet sich 
auch auf Seiten der Verwaltung nach Erstan-
trägen und Weiterförderungsanträgen. Die 
Erstanträge sind insgesamt eher zeitaufwändi-
ger, da mehr Angaben von den Antragstellen-
den gemacht und die Grundvoraussetzungen 
der Förderung geprüft werden müssen. Insge-
samt fällt die Zeitersparnis der Weiterförde-
rungsanträge gegenüber den Erstanträgen al-
lerdings nicht sehr stark ins Gewicht, da die 
zeitliche Belastung durch die verbleibenden 
Arbeitsschritte unverändert bestehen bleibt. 
Der Arbeitsprozess für einen BAföG-Antrag 
ist in allen Ämtern für Ausbildungsförderung 
durch die gleichen Standardaktivitäten gekenn-
zeichnet. Der im Folgenden dargestellte Stan-
dardprozess bildet den Gesamtablauf in allen 
Ämtern für Ausbildungsförderung ab. Die Ar-
beiten, die im Zusammenhang mit der Erfas-
sung, Kontrolle und Berechnung bis zum Be-
scheid zum BAföG anfallen, sind insgesamt 
identisch. Besonderheiten in einzelnen Ämtern 
werden im Rahmen der Darstellung der jewei-
ligen Ämter für Ausbildungsförderung (vgl. 
Abschnitt VII) genauer betrachtet. 
Im Folgenden wird der aus 14 Aktivitäten be-
stehende Standardprozess allgemein darge-
stellt. Die Standardaktivität 13 „Ortsbegehun-
gen, Begutachtungen, Inaugenscheinnahme“ 
fällt bei diesem Prozess nicht an.  
Standardaktivität 1: Sich mit der Informa-
tionspflicht vertraut machen 
Die Kernelemente der BAföG-Regelungen än-
dern sich im Zeitverlauf eher selten. Daher be-
inhaltet diese Standardaktivität insbesondere, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
Sonderfällen und schwierigen Fällen immer 
wieder auf die rechtlichen Regelungen und 
Verfahrensbestimmungen zurückgreifen und 
sich die notwendigen Informationen beschaf-
fen müssen. Daher ist hier vor allem die Einar-
beitung in Erlasse und Änderungen im Gesetz 

von Interesse, die die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter in regelmäßigen Abständen er-
halten und dann im weiteren Arbeitsalltag ein-
setzen müssen. Bei Sonderfällen oder bei be-
sonders schwierigen Sachverhalten ist eine zu-
sätzliche Recherche teilweise unerlässlich. Zu-
dem ist eine Einarbeitung auch in neue oder 
geänderte Rechtsbereiche nötig, die mit dem 
BAföG-Anspruch zusammenhängen, z. B. Al-
terseinkünftegesetz, Pendlerpauschale oder 
Ausländerrecht. 
Standardaktivität 2: Daten und Informatio-
nen sichten und zusammenstellen, Vollstän-
digkeitsprüfung 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
überprüfen bei allen eingegangenen Anträgen 
die Vollständigkeit und Richtigkeit aller im 
Antragsformular gemachten Angaben. Ebenso 
überprüft werden die Vollständigkeit und die 
Korrektheit der eingereichten Unterlagen und 
Nachweise. 
Standardaktivität 3: Fehlende Daten oder 
Informationen einholen, Rückfragen stellen 
Fallen bei der Durchsicht der eingereichten 
Unterlagen fehlerhafte Angaben der Antrag-
stellenden auf oder erkennen die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter, dass wichtige 
Dokumente fehlen, fordern sie schriftlich die 
noch fehlenden Angaben bzw. Dokumente an. 
Über alle Ämter für Ausbildungsförderung 
hinweg kann herausgestellt werden, dass ein 
sehr großer Anteil der Anträge unvollständig 
ist und daher fehlende Daten eingeholt und 
Rückfragen gestellt werden müssen. Für häufi-
ge Nachforderungen stehen in den meisten 
BAföG-Ämtern Textbausteine als Vorlagen 
zur Verfügung, die nur entsprechend ausge-
wählt und ergänzt werden müssen. Bei persön-
licher Abgabe von Anträgen erfolgt eine sofor-
tige schnelle Vollständigkeitsprüfung. Dies hat 
den Vorteil, dass fehlende oder fehlerhafte 
Angaben vor Ort nachgetragen bzw. korrigiert 
und einzureichende Unterlagen den Antragstel-
lenden auf einem separaten Merkblatt aufgelis-
tet werden können. Daher sind nach der Erfah-
rung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter bei persönlicher Abgabe von Anträgen spä-
ter deutlich weniger Anforderungsschreiben 
nötig als bei postalischem Eingang. Generell 
wird aber festgestellt, dass häufig mehrere An-
schreiben an den Antragsteller bzw. die An-
tragstellerin gesandt werden müssen, bis alle 
Unterlagen vollständig vorliegen. 
Um alle nötigen Informationen zur Bearbei-
tung eines Antrags zu beschaffen, müssen die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in zu-
nehmendem Maße auch bei anderen Adressa-
ten recherchieren und beispielsweise 
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Auskunfts- oder Amtshilfeersuchen an be-
stimmte Stellen richten. Wenn etwa Eltern 
nicht ermittelbar sind oder sie nicht alle Ein-
kommensnachweise einreichen, so kann das 
BAföG-Amt z. B. beim Einwohnermeldeamt, 
beim Finanzamt, bei der Bundesagentur für 
Arbeit oder dem Arbeitgeber, bei Rentenversi-
cherungsträgern, Krankenkassen und gegebe-
nenfalls sogar bei ausländischen Botschaften 
anfragen. Die Recherche von Einwohnermel-
dedaten ist heute dadurch etwas vereinfacht, 
dass die Daten vieler Ämter inzwischen in der 
Online-Melderegisterauskunft ZEMA (Zentra-
le Einfache Melderegisterauskunft) verfügbar 
sind. Wenn unklar ist, ob Studierende wegen 
ihrer Staatsangehörigkeit Anspruch auf BA-
föG-Leistungen haben, können Ermittlungen 
bei den Ausländerbehörden offene Fragen klä-
ren. Bei den Arbeitsgemeinschaften  
(ARGEn) oder Jobcentern wird beispielsweise 
in manchen Vorausleistungsfällen eine Anfra-
ge gestellt, da Arbeitslosengeld II kein Ein-
kommen im Sinne des BAföG darstellt. Re-
cherchen werden zudem oft beim Bezug von 
Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, 
Kurzarbeitergeld, Krankengeld) nötig. Zwar 
wird häufig zumindest der Steuerbescheid ein-
gereicht, an dessen Ende die Lohnersatzleis-
tungen aufgeführt sind. Dort finden sich jedoch 
nur die reinen Bruttobeträge, für die aber der 
Progressionsvorbehalt (§ 32b EStG) zu be-
rücksichtigen ist. Reichen die Antragstellenden 
und ihre Eltern die entsprechenden Nachweise 
nicht ein, so müssen die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter beispielsweise bei Kran-
kenkassen, Rentenkassen oder der Bundes-
agentur für Arbeit nachfragen. 
Bei ausländischen Studierenden muss eine 
Staatsangehörigkeitsprüfung nach § 8 BAföG 
durchgeführt werden. Dabei müssen EU-
Ausländer, die in Deutschland leben, im Regel-
fall eine kostenpflichtige Bescheinigung des 
Daueraufenthaltes ihrer zuständigen Auslän-
derbehörde vorlegen. Andere ausländische 
Studierende können die Berechtigung norma-
lerweise durch ihren Aufenthaltstitel belegen. 
Nur in den Sonderfällen des § 8 Abs. 2 und 3 
BAföG muss zusätzlich das Formblatt 4 einge-
reicht werden. 
Beim Hochschulwechsel von BAföG-
Empfängerinnen und -Empfängern sowie beim 
Bezug von Auslandsförderung besteht außer-
dem häufig der Bedarf, Informationen mit an-
deren Studentenwerken auszutauschen. 

Standardaktivität 4: Formulare ausfüllen 
bzw. vervollständigen und/oder Daten erfas-
sen 
Die vollständigen Erstanträge werden elektro-
nisch erfasst und es wird ihnen eine eindeutige 
Förderungsnummer zugeteilt. Es werden eben-
falls Papierakten angelegt, in denen die Anträ-
ge und Dokumente in einer meist festgelegten 
Reihenfolge abgeheftet werden. Die Akten 
werden mit dem Namen, der Förderungsnum-
mer und der Förderungshöchstdauer beschrif-
tet. Bei Weiterförderungsanträgen entfällt das 
Anlegen der Akte. Die neuen berechnungsrele-
vanten Angaben werden in der EDV erfasst; 
die Stammdaten (Name, Anschrift, Bankver-
bindung, Fachrichtung) liegen bereits vor und 
müssen lediglich abgeglichen werden. In allen 
Ämtern für Ausbildungsförderung wird mit ei-
ner elektronischen Akte gearbeitet. Ob Anträ-
ge, die dem Grunde nach abzulehnen sind, in 
die EDV eingetragen oder ohne Eingabe ma-
nuelle Ablehnungsbescheide erstellt werden, 
ist je nach BAföG-Amt unterschiedlich. 
Standardaktivität 5: Berechnun-
gen/Bewertungen durchführen 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
entscheiden über einen Antrag zunächst dem 
Grunde nach und dann der Höhe nach. Bei der 
Entscheidung dem Grunde nach wird geklärt, 
ob der Studierende überhaupt Anspruch auf 
BAföG-Leistungen hat. Dabei wird beispiels-
weise geprüft, ob das Studentenwerk für den 
Antragsteller oder die Antragstellerin zustän-
dig ist, ob der Studierende bereits im Rahmen 
einer vorherigen Ausbildung gefördert wurde 
oder ein Fachrichtungswechsel vorliegt (§ 7 
BAföG), ob er die Altersgrenze (§ 10 BAföG) 
oder die Förderungshöchstdauer (§ 15a  
BAföG) überschritten hat und ob er die Vor-
aussetzungen zur Staatsangehörigkeit (§ 8  
BAföG) erfüllt. 
Nur wenn ein BAföG-Anspruch dem Grunde 
nach besteht, muss die Anspruchshöhe ent-
schieden werden. Auf den Anspruch werden 
nach § 11 BAföG zunächst Einkommen und 
Vermögen des Studierenden, dann gegebenen-
falls Einkommen des Ehegatten sowie schließ-
lich Einkommen der Eltern angerechnet, wobei 
jeweils eine Anrechnung nur bei Überschrei-
tung bestimmter Freibeträge erfolgt. Bei-
spielsweise bleibt Vermögen des Studierenden 
unterhalb von 5.200 Euro anrechnungsfrei und 
verringert somit nicht den BAföG-Anspruch. 
Ebenso darf ein Studierender in einem 12-
monatigen Bewilligungszeitraum ein Brutto-
einkommen von bis zu 4.800 Euro haben, ohne 
dass dies seinen Förderanspruch mindert. 
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Vor der Anrechnung des Elterneinkommens ist 
zunächst zu bestimmen, ob der Studierende un-
ter Berücksichtigung des elterlichen Einkom-
mens oder elternunabhängig zu fördern ist. In 
ersterem Fall erfolgt die Berechnung des Um-
fangs der Förderung auf Grundlage der einzu-
reichenden Unterlagen zum Einkommen der 
Eltern, da diese zum Unterhalt und damit zur 
finanziellen Unterstützung der Ausbildung 
verpflichtet sind. Dabei werden beispielsweise 
auch Lohnersatzleistungen, Renten, Steuern, 
Werbungskosten und vermögenswirksame 
Leistungen sowie Einkommen von Geschwis-
terkindern berücksichtigt. Bei der Berechnung 
des zu berücksichtigenden Elterneinkommens 
wird außerdem ein Abzug für die soziale Si-
cherung vorgenommen.  
Bei elternunabhängiger Förderung wird das 
Einkommen der Eltern außer Acht gelassen. 
Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn 
Studierende vor Studienbeginn eine dreijährige 
Ausbildung mit anschließender mindestens 
dreijähriger beruflicher Tätigkeit vorweisen 
können. 
Die nötigen Berechnungen können unter Um-
ständen sehr aufwändig sein, beispielsweise 
wenn bestimmte Vermögenswerte des Auszu-
bildenden (z. B. Grundstückbesitz), Lohner-
satzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Kran-
kengeld) oder Härtefreibeträge (§ 25 Abs. 6 
BAföG) zu berücksichtigen sind. Erschwert 
wird die Berechnung auch in den Fällen, in de-
nen ein Elternteil neu verheiratet ist und einen 
gemeinsamen Steuerbescheid mit dem neuen 
Ehepartner vorlegt. Mitunter aufwändig ist zu-
dem die Prüfung, ob die Ausbildung eines Ge-
schwisterkindes im BAföG als förderungsfähig 
anerkannt ist. Einer solchen zusätzlichen Be-
lastung der Eltern wird durch eine gleichmäßi-
ge Aufteilung des anrechenbaren Einkommens 
auf alle förderungsfähigen Kinder Rechnung 
getragen. 
Kompliziertere Berechnungen müssen in der 
Regel auf Tippstreifen oder Vorlagen in der 
Akte festgehalten werden, um sie auch für an-
dere Bearbeiterinnen und Bearbeiter nachvoll-
ziehbar zu halten. 
Standardaktivität 6: Ergebnisse prüfen und 
gegebenenfalls korrigieren 
Im Rahmen der Qualitätssicherung werden die 
Eingaben anschließend überprüft. In vielen 
BAföG-Ämtern erstellen die Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter zunächst über die 
Software ein Eingabeprotokoll, das die gespei-
cherten Daten auflistet. Anhand dieses Proto-
kolls können sie Eingabe- und Berechnungs-
fehler selbst erkennen. Anschließend werden 
die Akten durch eine andere Person nach dem 

Vier-Augen-Prinzip überprüft. Dies kann je 
nach Studentenwerk entweder ein anderer 
Sachbearbeiter bzw. eine andere Sachbearbei-
terin oder aber ein Gruppenleiter bzw. eine 
Gruppenleiterin sein. In einigen Ämtern wer-
den sämtliche Akten im Vier-Augen-Prinzip 
überprüft, in anderen erfolgt diese Kontrolle 
nach festgelegten Quoten auf Stichprobenbasis 
oder generell bei neu einzuarbeitenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Unterschiedlich 
wird auch gehandhabt, ob der Prüfer bzw. die 
Prüferin nur die sachliche oder auch die rech-
nerische Richtigkeit zu bestätigen hat. Not-
wendige Korrekturen werden in der Regel 
wiederum vom zuständigen Sachbearbeiter 
bzw. der zuständigen Sachbearbeiterin vorge-
nommen. 
Wenn schließlich die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter die Aktenstücke der Bescheide 
in die Akten heften, kontrollieren sie in der 
Regel den Bescheid noch einmal. 
Standardaktivität 7: Abschließende Infor-
mationen aufbereiten 
Nach der Eingabe und Prüfung der Anträge er-
folgt die Bescheiderstellung.  
In Bayern und Hamburg können die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter die Bescheide 
selbst erstellen. Über die EDV wird dabei auf 
einem zentralen Server die Höhe des BAföG-
Anspruchs berechnet und der Bescheid in den 
Ämtern für Ausbildungsförderung ausge-
druckt. 
In den übrigen Bundesländern erfolgt die ei-
gentliche Berechnung der Anspruchshöhe 
durch eine zentrale Datenverarbeitungsstelle 
des Landes. Ein spezielles Programm ermittelt 
aus den Angaben der Antragstellenden die tat-
sächliche Förderhöhe. Die Erstellung des Be-
scheids erfolgt in zweifacher Ausfertigung in 
dieser zentralen Stelle. Da die Datenübermitt-
lung zu einem festgelegten Stichtag erfolgt, 
liegt eine zeitliche Verzögerung zwischen An-
tragseingang bzw. Erfassung und Erstellung 
des Bescheids vor. 
Der Platz für Anmerkungen innerhalb der Be-
scheide ist bei einigen EDV-Anwendungen 
begrenzt, sodass die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter bei längeren Erläuterungen 
noch eine Anlage zum Bescheid erstellen. Dies 
ist beispielsweise nötig, wenn die Höhe der 
Förderung zwar berechnet werden konnte, aber 
bei Vorlage entsprechender Nachweise weitere 
Sachverhalte zugunsten des Studierenden be-
rücksichtigt werden könnten, etwa wenn durch 
die bisher nicht erfolgte Vorlage einer Kran-
kenkassenbescheinigung ein erhöhter Bedarf 
zugrunde gelegt würde. Ebenso werden Anla-
gen beispielsweise nötig, wenn ein Bescheid 
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dem Grunde nach erteilt wird. Auch bei beson-
deren Entscheidungen, etwa bei der Ablehnung 
von Aktualisierungsanträgen oder der Auflö-
sung von Vorbehalten, dienen Anlagen der nä-
heren Erläuterung des Bescheides. Hierfür gibt 
es in vielen Fällen Vorlagen, die fallbezogen 
angepasst und ausgedruckt werden müssen; 
nur in Einzelfällen müssen Anlagen komplett 
neu formuliert werden. 
Standardaktivität 8: Informationen oder 
Daten übermitteln oder veröffentlichen 
In Bayern und Hamburg können die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter aufgrund der 
IT-Lösung den BAföG-Anspruch selbst be-
rechnen sowie die Bescheide vor Ort ausdru-
cken und an die Studierenden versenden. 
In den übrigen Bundesländern werden die in 
die EDV eingegebenen Daten an ein externes 
Rechenzentrum weitergeleitet. Die zentrale 
Datenverarbeitungsstelle des Landes, die für 
die Berechnung der Höhe der Förderung zu-
ständig ist, erhält die Daten zu einem vorgege-
benen Zeitpunkt. Den Versand der Bescheide 
übernimmt entweder die Datenverarbeitungs-
stelle selbst oder sie schickt die Bescheide zu-
sammen mit den Aktenstücken an das BAföG-
Amt, wo die Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter die Bescheide versenden.  
Die amtliche Statistik zum BAföG wird über-
wiegend von den zentralen Rechenzentren der 
Bundesländer bedient, da hier jeweils die Da-
ten des gesamten Bundeslandes vorliegen. In 
einigen Bundesländern müssen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der BAföG-Ämter 
selbst Statistiken führen, da die dort verwende-
te EDV nicht alle erforderlichen Daten ermit-
telt. Wiederum andere IT-Lösungen erlauben 
die automatisierte Erstellung von Statistiken 
aus dem vorhandenen Datenbestand. 
Standardaktivität 9: Interne oder behör-
denübergreifende Besprechungen 
Die Abteilungsleitungen der BAföG-Ämter be-
sprechen sich regelmäßig mit den Gruppenlei-
tungen, die jeweils einer Gruppe von Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeitern vorste-
hen. Besprechungen innerhalb der Gruppen mit 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern finden 
seltener statt. In vielen Ämtern sind monatliche 
Besprechungen der Gruppen geplant, in denen 
aber nicht nur konkrete Fälle besprochen wer-
den, sondern vor allem allgemeine organisato-
rische Angelegenheiten, neue Erlasse, fachli-
che Weisungen etc. Problematische oder un-
gewöhnliche Fälle werden meist bilateral mit 
anderen Kolleginnen und Kollegen oder mit 
Vorgesetzten geklärt. Bei Bedarf sind auch 
kurzfristig Besprechungen im größeren Kreis 
möglich. 

Auf Leitungsebene gibt es in einigen Bundes-
ländern einen regelmäßigen Austausch der Ab-
teilungsleitungen. Darüber hinaus findet ein-
mal jährlich die zweitägige Förderungstagung 
des Dachverbandes Deutsches Studentenwerk 
(DSW) statt, zu der sich die Abteilungsleite-
rinnen und -leiter der Ämter für Ausbildungs-
förderung in einem Studentenwerk treffen. 
Standardaktivität 10: Besprechungen oder 
Beratungen mit Externen 
Institutionalisierte Besprechungen mit externen 
Stellen finden im Rahmen der Sachbearbeitung 
in der Regel kaum statt. Angegeben wurden 
lediglich seltene Gespräche mit Softwareanbie-
tern. 
Standardaktivität 11: Zahlungen anweisen 
Die Auszahlung der BAföG-Leistungen erfolgt 
einmal monatlich über die zuständige Zahlstel-
le des jeweiligen Bundeslandes. Die Zahlungs-
anweisungen – diese enthalten die Kontodaten 
und den berechneten BAföG-Anspruch – wer-
den je nach IT-Lösung von der zuständigen 
Stelle für Datenverarbeitung oder vom Amt 
selbst übermittelt. Die Zahlungen werden ba-
sierend auf dem Bundesgesetz so veranlasst, 
dass das Geld am letzten Arbeitstag des Mo-
nats des jeweiligen Bundeslandes auf dem 
Konto des Studierenden eingeht. 
Nur in Einzelfällen sind manuelle Zahlungs-
anweisungen durch das BAföG-Amt nötig, bei-
spielsweise wenn das Geld aufgrund einer 
Kontoänderung des Empfängers bzw. der 
Empfängerin zunächst nicht überwiesen wer-
den konnte. Ebenso werden Überweisungen 
von Abschlagszahlungen nötig, wenn die Be-
scheiderstellung und Auszahlung nach einem 
Erstantrag nicht binnen zehn Kalenderwochen 
erfolgen, obwohl alle wesentlichen Unterlagen 
eingereicht wurden. Die Studierenden erhalten 
dann nach § 51 Abs. 2 BAföG bis zum endgül-
tigen Bescheid, jedoch höchstens für vier Mo-
nate, unter dem Vorbehalt der Rückforderung 
einen monatlichen Abschlagsbetrag, der sich 
auf vier Fünftel der voraussichtlichen Förde-
rung, aber höchstens auf 360 Euro beläuft. Der 
Abschlag wird später mit den übrigen Auszah-
lungen verrechnet. Um solche Einzelanwei-
sungen tätigen zu können, müssen die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der Re-
gel die entsprechenden Daten in die EDV ein-
geben, den jeweiligen Betrag gegebenenfalls 
errechnen und die Auszahlungsanweisung von 
der Gruppen- oder Abteilungsleitung abzeich-
nen lassen. Je nach BAföG-Amt geht die An-
weisung dann – eventuell über das Sekretariat 
– an die übliche Zahlstelle oder aber an die 
Buchhaltung des Studentenwerkes, welche die 
Zahlung veranlasst. 
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Standardaktivität 12: Kopieren, verteilen, 
archivieren, dokumentieren 
Bei der Antragstellung sind die meisten Nach-
weise in Kopie einzureichen. Häufig geben die 
Antragstellenden jedoch auch Originale ab 
(beispielsweise sogar Steuerbescheide, Spar-
bücher, Zeugnisse), die dann an die Studieren-
den zurückgeschickt werden müssen. In eini-
gen BAföG-Ämtern fertigen die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter die Kopien an, in 
anderen werden die Studierenden aufgefordert, 
dies selbst zu tun. 
Das Kopieren wird vor allem dann aufwändig, 
wenn ein Geförderter an eine andere Hoch-
schule wechselt und damit in die Zuständigkeit 
eines anderen BAföG-Amtes fällt. Die entspre-
chende Akte muss dann an dieses Amt gesandt 
werden. Vorher werden die wichtigsten Do-
kumente, vor allem die Bescheide, vom bisher 
zuständigen Amt kopiert, beispielsweise um 
auch später noch Vorbehalte auflösen und Fra-
gen zur Darlehensrückzahlung beantworten zu 
können. 
Zur Befreiung von der Rundfunkgebühr ist in 
vielen Bundesländern von den Studierenden 
eine beglaubigte Kopie des BAföG-Bescheides 
bei der Gebühreneinzugszentrale (GEZ) vorzu-
legen. Daher kommen regelmäßig Studierende 
mit entsprechenden Bitten. Häufig bringen sie 
dabei keine Kopie ihres Bescheides mit, sodass 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
zunächst ihre Aktendurchschrift kopieren und 
diese dann abstempeln müssen. 
Nach Abschluss der Förderung werden die Ak-
ten archiviert. Vorher müssen die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter jedoch bei ausge-
bliebenem Weiterförderungsantrag oder über-
schrittener Förderungshöchstdauer zunächst 
den Studierenden anschreiben und fragen, wa-
rum kein neuer Antrag gestellt wurde, bzw. um 
sich belegen zu lassen, dass der Betreffende 
noch studiert. Hat er nämlich das Studium zwi-
schenzeitlich abgebrochen, so muss mögli-
cherweise wegen einer Überzahlung anteilig 
Ausbildungsförderung zurückgefordert wer-
den. Gleiches gilt für den Abschluss des Studi-
ums, da Ausbildungsförderung nur bis zum 
Monat der letzten Prüfung gewährt wird. Für 
dieses Anschreiben können die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter meist auf Vordrucke 
zurückgreifen. Manchmal erhalten sie das 
Schreiben zurück, da der Empfänger unbe-
kannt verzogen ist, beispielsweise weil er nach 
Beendigung seines Studiums die Stadt bereits 
verlassen hat. Daraufhin müssen die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter über Hoch-
schulen und Einwohnermeldeämter versuchen, 
die aktuelle Anschrift zu ermitteln. Zu dieser 

Recherche sind sie verpflichtet, um eventuelle 
Rückforderungen ermitteln und durchsetzen zu 
können. Fälle mit angezeigtem Studienab-
schluss oder überschrittener Förderungs-
höchstdauer können sofort archiviert werden. 
Allerdings darf die endgültige Archivierung 
nur erfolgen, wenn keine Bescheide unter Vor-
behalt erteilt wurden, da hier eine Wiedervor-
lage zur endgültigen Entscheidung nötig ist. 
Ist der Fall endgültig abgeschlossen, so wird 
eine Aktenabschlussverfügung erstellt. Diese 
erklärt, dass alle Vorgänge des Falles ein-
schließlich Vorbehalten und Rückforderungen 
abgeschlossen sind, wann die letzte Zahlung 
erfolgt ist und warum die Akte abgeschlossen 
wird. Sie nennt außerdem die Förderungs-
höchstdauer sowie das Jahr der Archivierung 
bzw. die Aufbewahrungsfrist. Zudem sind in 
einigen Ämtern die Darlehensbeträge zu kon-
trollieren und zur Darlehensmeldung zusam-
menzurechnen. Danach wird die Akte in der 
EDV ausgetragen und in einem Archivraum 
gelagert. Die Aufbewahrungspflicht besteht bis 
zu zehn Jahre nach Ende der Förderungs-
höchstdauer. Nach Ablauf dieser Frist werden 
die Akten zur Vernichtung gegeben. Dazu 
müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Amtes in regelmäßigen Abständen den Ar-
chivbestand anhand der Förderungshöchstdau-
ern überprüfen. 
Standardaktivität 14: Weitere Informatio-
nen bei Rückfragen vorlegen 
Nach dem Versand der Bescheide gehen häufig 
Rückfragen von Studierenden zum Bescheid 
ein, wenn sie z. B. den Bescheid nicht verste-
hen oder im Falle einer Weiterförderung zuvor 
einen höheren Betrag erhalten haben. Die An-
fragen gehen meist telefonisch ein, werden al-
lerdings auch per E-Mail oder während der 
persönlichen Sprechzeiten gestellt. 
Daneben können die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter von externen Stellen kontaktiert 
und um Auskünfte zur Förderung eines Studie-
renden gebeten werden. Diese z. B. von Ar-
beitsagenturen oder Finanzämtern eingehenden 
Fragen sind jedoch eher selten. 
Regelmäßig erhalten die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter allerdings Anfragen vom 
Bundesverwaltungsamt (BVA), das für die 
Rückzahlung zuständig ist. Das BVA erhält 
zwar die Darlehensmeldungen vom BAföG-
Amt, dennoch gibt es häufig Nachfragen, wel-
che Leistung ein Geförderter erhalten hat. Dies 
kommt beispielsweise dann vor, wenn frühere  
BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger ih-
ren Feststellungs- und Rückzahlungsbescheid 
erhalten und dagegen Widerspruch eingelegt 
oder aber Nachfragen gestellt haben. Dann 
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müssen die Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter die betreffende Akte und den Darle-
hensbetrag prüfen. Dies kann sehr aufwändig 
sein, da mitunter Aktualisierungen, Nachzah-
lungen oder Rückforderungen zu berücksichti-
gen sind. Fragen kommen unter anderem auch, 
wenn ehemalige Geförderte verzogen sind und 
das BVA hofft, dass das BAföG-Amt eine ak-
tuelle Anschrift hat, oder wenn nach Rückfor-
derungen Unklarheiten zur tatsächlichen Dar-
lehenshöhe bestehen. Auch ehemalige Geför-
derte rufen an, wenn sie ihre Darlehensmel-
dung kontrollieren wollen, aber ihre Bescheide 
nicht mehr haben.  
Standardaktivität 15: Teilnahme an Fort-
bildungen 
Für neue Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter bietet das Deutsche Studentenwerk 
(DSW) Einführungsfortbildungen an. Diese 
dauern jeweils eine Woche und betreffen unter 
anderem die rechtlichen Grundlagen der Aus-
bildungsförderung. Die Einarbeitung im  
BAföG-Amt erfolgt meist am Arbeitsplatz 
selbst unter Betreuung durch die Kolleginnen 
und Kollegen im Büro. Einige Ämter für Aus-
bildungsförderung haben zudem Ausbildungs-
pläne entwickelt, nach denen den neu einge-
stellten Personen von den Gruppen- und Abtei-
lungsleitungen theoretische Kenntnisse vermit-
telt werden, beispielsweise zu Grundtatbestän-
den, Berechnungen oder Rückforderungen. 
Interne Schulungen zum BAföG werden in den 
meisten Ämtern für Ausbildungsförderung 
nicht angeboten. Hin und wieder werden je-
doch von externen Institutionen – beispiels-
weise von kommunalen Trägern – unter ande-
rem Telefonschulungen, Deeskalationstrai-
nings, Führungsseminare sowie Fortbildungen 
zu spezifischen Rechtsbereichen wie Insol-
venz- oder Ordnungswidrigkeitsrecht etc. an-
geboten. 
Während viele neu eingestellte Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter zumindest an eini-
gen DSW-Einführungsseminaren teilnehmen, 
werden Fortbildungen von den Erfahreneren 
nur sehr selten und unregelmäßig oder auch 
gar nicht besucht. 
VI.5.1.2 Standardprozess der Verwal-

tung bei der Bearbeitung von 
Anträgen auf Ausbildungsför-
derung im Ausland (Auslands-
BAföG)  

Wegen der höheren Bedarfssätze ist der Kreis 
der Studierenden, der förderungsberechtigt ist, 
beim Auslands-BAföG größer. Daher beantra-
gen häufig auch Studierende, deren Studium an 
der inländischen Hochschule nicht gefördert 
wird, Ausbildungsförderung im Ausland. 

Auslandsförderung ist grundsätzlich nur für ein 
anderes Land möglich – Ausnahmen sind bei-
spielsweise ein Sprachenstudium oder ver-
pflichtende Praktika in verschiedenen Ländern. 
Wie in der Inlandsförderung kann auch bei der 
Bearbeitung von Anträgen auf Auslands- 
BAföG eine grundsätzliche Unterscheidung 
zwischen Erst- und Weiterförderungsanträgen 
getroffen werden. Das normalerweise in den 
Inlandsämtern festgestellte quantitative Ver-
hältnis zwischen eingegangenen Erst- und 
Weiterförderungsanträgen, bei dem letztere 
deutlich in der Überzahl sind, gilt für die Aus-
landsämter allerdings nicht. Da im außereuro-
päischen Ausland nach § 16 BAföG Förderung 
für maximal ein Jahr möglich ist, sind die 
meisten Anträge auf Auslandsförderung Erst-
anträge. Innerhalb der EU und in der Schweiz 
sind vollständige Auslandsstudien förderungs-
fähig, sodass es hier häufiger zu Weiterförde-
rungsanträgen kommt. Insgesamt sind jedoch 
die meisten Anträge auf Auslandsförderung 
Erstanträge. 
In der Auslandsförderung müssen die Studie-
renden zusätzliche Unterlagen zum normalen 
Antrag einreichen. Um eine korrekte An-
spruchsprüfung durchführen zu können, ist das 
Amt teilweise auch auf die Mitwirkung des 
BAföG-Amtes der inländischen Hochschule 
des Studierenden angewiesen. 
Dem aufwändigeren Prozess der Antragstel-
lung und Antragsbearbeitung wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Studierenden auf-
gefordert werden, ihren Antrag auf Auslands-
förderung sechs Monate im Voraus zu stellen. 
Die Bearbeitung eines Antrages auf Auslands-
förderung ist durch im Wesentlichen gleiche 
Standardaktivitäten gekennzeichnet wie in der 
Inlandsförderung.  
Alle Sonderfälle, die in der Inlandsförderung 
auftreten können, wie etwa Vorausleistungsfäl-
le und elternunabhängige Förderungen (siehe 
Kapitel VI.4), sind in der Auslandsförderung 
ebenfalls möglich. Ebenso müssen Vorbehalte, 
unter denen Auslandsförderung beschieden 
wird, vom Auslandsamt aufgehoben werden, 
auch wenn die Zuständigkeit für den Studie-
renden bei Fortsetzung des Studiums im Inland 
wieder beim entsprechenden Inlandsamt liegt. 
Der im Folgenden dargestellte, aus 14 Aktivi-
täten bestehende Standardprozess bildet den 
Gesamtablauf in allen drei am Projekt beteilig-
ten Auslandsämtern ab. Die Arbeiten, die vom 
Eingang des Antrages bis zum Bescheid anfal-
len, unterscheiden sich behördenübergreifend 
lediglich in Details. Diese Besonderheiten 
werden im Rahmen der Darstellung der einzel-
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nen Ämter für Auslandsförderung (vgl. Ab-
schnitt VII) genauer betrachtet. 
Standardaktivität 1: Sich mit der Informa-
tionspflicht vertraut machen 
Die Einarbeitung in Gesetze, Verordnungen 
und Erlasse gehört auch bei der Bearbeitung 
von Auslandsanträgen nicht zum Normalfall. 
Gerade in Ämtern, die eine Reihe verschiede-
ner Länder mit voneinander abweichenden 
Normen zur Gewährung von BAföG-
Leistungen abzudecken haben (also beispiels-
weise gleichzeitig für EU-Länder, europäische 
Länder ohne EU-Mitgliedstatus sowie für au-
ßereuropäische Länder zuständig sind), müssen 
sich die Bearbeiterinnen und Bearbeiter jedoch 
regelmäßig in Sonderfälle einarbeiten und sich 
die jeweiligen Informationen beschaffen. 
Die Einarbeitung in die verschiedenen Sach-
verhalte erfolgt größtenteils durch die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter selbst.  
Standardaktivität 2: Daten und Informatio-
nen sichten und zusammenstellen, Vollstän-
digkeitsprüfung 
Die Anträge werden wegen der Entfernung 
zwischen Wohnort bzw. Heimathochschule 
und zuständigem Auslandsamt in der Regel per 
Post eingesandt. Die persönliche Abgabe oder 
der Einwurf in den Briefkasten vor Ort sind 
eher selten. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
überprüfen die Vollständigkeit der eingereich-
ten Unterlagen und führen erste Plausibilitäts-
prüfungen durch.  
Über die sonst üblichen Unterlagen hinaus 
müssen beim Antrag auf Auslandsförderung 
weitere Unterlagen eingereicht werden, vor al-
lem das Formblatt 6, ein Nachweis über die 
benötigten Sprachkenntnisse, eine Immatriku-
lationsbescheinigung der ausländischen Hoch-
schule sowie gegebenenfalls eine Bescheini-
gung der Auslandskrankenversicherung oder 
Belege über Studiengebühren. 
Standardaktivität 3: Fehlende Daten oder 
Informationen einholen, Rückfragen stellen 
Bei Auslandsanträgen werden zunächst immer 
beim Amt für Ausbildungsförderung (und/oder 
dem Ansprechpartner des jeweiligen Fachbe-
reiches) der inländischen Heimathochschule 
die Informationen eingeholt, die für eine Ent-
scheidung über den BAföG-Anspruch dem 
Grunde nach notwendig sind. Wichtig ist zum 
Beispiel die Information, ob sich die Antrag-
stellenden innerhalb der Regelstudienzeit und 
damit der Förderungshöchstdauer befinden. 
Ebenso ist zu ermitteln, wann ein Leistungs-
nachweis nach § 48 BAföG einzureichen und 
wer dabei unterschriftsberechtigt ist. 

Dazu wird zum Teil die Akte des Studierenden 
beim zuständigen Inlandsamt angefordert, zum 
Teil wird lediglich ein Dokument zur Akten-
übersicht an das Inlandsamt versandt, das von 
diesem ausgefüllt und an das Auslandsamt zu-
rückgeschickt wird. 
Weitere Recherchen werden nötig, wenn vor-
erst unklar ist, ob die ausländische Hochschule, 
die der Studierende besuchen möchte, über-
haupt akkreditiert und eine Ausbildung förde-
rungsfähig ist. Recherchen laufen hier bei-
spielsweise über den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) oder die Ständige 
Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland (kurz Kul-
tusministerkonferenz, KMK). Zudem wird ge-
prüft, ob die Ausbildungsstätte vergleichbar ist 
mit einer förderungsfähigen inländischen Aus-
bildungsstätte nach § 2 BAföG. Anhand der 
Studienordnung oder des Ausbildungsplans 
wird entschieden, ob die Ausbildung hinsicht-
lich ihrer Zugangsvoraussetzungen, ihrer Aus-
bildungsinhalte und ihrer Ausbildungsziele mit 
einer inländischen Ausbildung gleichwertig 
und damit förderungsfähig ist. Kann die 
Gleichwertigkeit nicht nach § 5 Abs. 4 BAföG 
festgestellt werden, so ist eine Förderung dem 
Grunde nach nicht möglich. Eine entsprechen-
de Recherche ist allerdings nicht für alle An-
träge notwendig. In vielen Fällen können die 
Auslandsämter, wenn ihnen die ausländischen 
Hochschulen und die Studiengänge bekannt 
sind, auf bereits gesammelte Erfahrungen zu-
rückgreifen. 
Ist bei der Durchsicht des Antrags aufgefallen, 
dass Unterlagen oder Angaben fehlen oder feh-
lerhafte Angaben gemacht wurden, so erhält 
der Student bzw. die Studentin ein (teil-) stan-
dardisiertes Schreiben, in dem die entspre-
chenden Unterlagen aufgelistet sind und um 
Nachreichung gebeten wird.  
Für das Auslands-BAföG gilt in noch stärke-
rem Maße als für die Inlandsförderung, dass 
die wenigsten Anträge bei Eingang so voll-
ständig sind, dass sie sofort bearbeitet werden 
können. 
Steht der Auslandsaufenthalt kurz bevor, so 
erhalten die Antragstellenden wenige Wochen 
Zeit zum Nachreichen der Unterlagen. Haben 
sie ihren Antrag, wie erbeten, sechs Monate im 
Voraus gestellt, so kann diese Frist auch länger 
sein. Häufiger Fehler bei frühzeitig gestellten 
Anträgen ist allerdings, dass die Eltern Anga-
ben zum Einkommen des vorletzten Kalender-
jahres vor der Antragstellung machen, das aber 
nicht immer auch das erforderliche vorletzte 
Kalenderjahr vor Beginn der Förderung ist.  
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Die Studierenden erhalten die Immatrikulati-
onsbescheinigung der ausländischen Hoch-
schule häufig erst bei Antritt des Auslandsstu-
diums und können diese Bescheinigung daher 
erst sehr spät einreichen. Auch die Erstattung 
von Studiengebühren kann erst erfolgen, wenn 
die Studierenden die entsprechenden Zahlun-
gen belegen können. Sie müssen somit teilwei-
se in Vorkasse treten.  
Sollten Daten fehlen, die von den Studierenden 
oder ihren Eltern nicht erlangt werden können, 
wenden sich die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter auch beim Auslands-BAföG an 
andere Stellen und Behörden, etwa an Finanz-
ämter, Arbeitsämter, Krankenkassen etc. 
Standardaktivität 4: Formulare ausfüllen 
bzw. vervollständigen und/oder Daten erfas-
sen 
Für jeden Auslandsantrag wird eine Papierakte 
angelegt, bzw. bereits geführte Inlandsakten 
werden weitergeführt. Zusätzlich werden alle 
Anträge elektronisch erfasst. Für Inlands- und 
Auslandsanträge wird dieselbe im Bundesland 
genutzte Software verwendet. 
Standardaktivität 5: Berechnun-
gen/Bewertungen durchführen 
Bei einer Ausbildung im Ausland werden 
nachgewiesene Studiengebühren bis zu einer 
gewissen Höhe für die Dauer bis zu einem Jahr 
berücksichtigt und führen zu einer Erhöhung 
des Bedarfs. Zusätzlich wird außerhalb der EU 
und der Schweiz ein Auslandszuschlag ge-
währt, dessen Höhe abhängig ist vom Zielland, 
in dem der Antragstellende studieren möchte, 
und den dort anzunehmenden höheren Lebens-
haltungskosten. Weiterhin werden Reiskosten-
pauschalen und gegebenenfalls ein Zuschlag 
für die Auslandskrankenversicherungszuschlag 
gewährt.  
Auf den sich aus dem Grundbedarf und den 
genannten Zusatzbedarfen ergebenden Ge-
samtbedarf wird – wie in der Inlandsförderung 
- das Einkommen und Vermögen des Auszu-
bildenden und das Einkommen seines Ehepart-
ners sowie im Falle der elternabhängigen För-
derung auch seiner Eltern angerechnet.  
Standardaktivität 6: Ergebnisse prüfen und 
gegebenenfalls korrigieren 
Die Prüfung der Daten erfolgt in mehreren Stu-
fen. Zunächst werden die eingegebenen Daten 
anhand des Eingabeprotokolls, also vor dem 
Versand der Daten an das Landesrechenzent-
rum, geprüft. In der Regel wird diese Prüfung 
im Zuge des Vier-Augen-Prinzips durch Grup-
penleiterinnen bzw. -leiter durchgeführt. Stel-
len diese Fehler fest, so geben sie die Akte mit 
der Bitte um Korrektur an die zuständigen 

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter zu-
rück.  
Diese überprüfen zudem nach der Berechnung 
den erstellten Bescheid bzw. das Aktenstück 
des Bescheides.  
Da bei der Bearbeitung eines Auslandsantrages 
zusätzliche Aspekte zu beachten sind, nimmt 
die Prüfung im Normalfall mehr Zeit in An-
spruch als die eines Inlandsantrages. 
Standardaktivität 7: Abschließende Infor-
mationen aufbereiten 
Die Bescheiderstellung bei Auslandsanträgen 
unterscheidet sich nicht von derjenigen beim 
Inlands-BAföG. 
Noch häufiger als in der Inlandsförderung sind 
jedoch Anlagen zum Bescheid erforderlich. So 
kann z. B. in einer Anlage vermerkt werden, 
wenn zwar die berechnungsrelevanten Daten 
vorliegen, aber durch das Nachreichen be-
stimmter Unterlagen weitere Sachverhalte zu-
gunsten des Studierenden berücksichtigt wer-
den könnten, was die Auszahlung erhöhen 
würde. Beispielsweise weisen die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter die Studierenden 
darauf hin, noch eine Bescheinigung ihrer 
Krankenkasse oder einen Nachweis über die 
Studiengebühren vorzulegen, sofern dies noch 
nicht geschehen ist. Ebenso ist zu vermerken, 
wenn eine Leistung nur unter Vorbehalt ge-
währt wird, da der Studierende noch eine Im-
matrikulationsbescheinigung einzureichen hat. 
Standardaktivität 8: Informationen oder 
Daten übermitteln oder veröffentlichen 
Bei dieser Standardaktivität gibt es keine gra-
vierenden Unterschiede zwischen Inlands- und 
Auslandsanträgen. 
Der Versand des Bescheides kann allerdings 
nur an eine ständige Anschrift erfolgen, sodass 
die meisten Studierenden einen Bevollmächtig-
ten in Deutschland – meist einen Elternteil – 
angeben, der auch während des Auslandauf-
enthaltes verfügbar ist. Daher müssen die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter beim 
Versand besonders darauf achten, an wen der 
Umschlag zu adressieren ist. 
Standardaktivität 9: Interne oder behör-
denübergreifende Besprechungen 
Wie auch bei der Inlandsförderung finden in-
terne Besprechungen teils regelmäßig und in-
stitutionalisiert, teils nur bei aktuellem Bespre-
chungsbedarf statt. An regelmäßig stattfinden-
den behördenübergreifenden Besprechungen, 
bei denen sowohl über Aspekte der Inlands- als 
auch der Auslandsförderung gesprochen wird, 
nehmen in der Regel die Amtsleitungen teil.  
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Standardaktivität 10: Besprechungen oder 
Beratungen mit Externen 
Speziell für den Bereich der Auslandsförde-
rung finden keine regelmäßigen, institutionali-
sierten Besprechungen statt.  
Standardaktivität 11: Zahlungen anweisen 
Die Auszahlung der Auslandsförderung erfolgt 
über die zuständige Zahlstelle des Bundeslan-
des. Die Zahlungsanweisungen werden vom 
Amt für Ausbildungsförderung oder von der 
jeweiligen Stelle für Datenverarbeitung an die 
Zahlstelle übermittelt. Die erste reguläre Aus-
zahlung erfolgt im Monat des Beginns des 
Auslandsstudiums. 
Wie in der Inlandsförderung werden Ab-
schlagszahlungen von bis zu 360 Euro gezahlt, 
wenn ein Antrag nicht rechtzeitig bearbeitet 
werden konnte. In diesen Fällen müssen die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ma-
nuell einen Abschlag berechnen und eine ent-
sprechende Auszahlung veranlassen. Der Ab-
schlag wird mit den späteren Auszahlungen 
verrechnet. 
Darüber hinaus wird eine gesonderte Anwei-
sung getätigt, wenn die Studierenden beantra-
gen, dass zusammen mit der ersten Auszahlung 
die Reisekostenpauschale von 500 Euro inner-
halb bzw. 1.000 Euro außerhalb Europas sowie 
die Studiengebühren in Höhe von bis zu 4.600 
Euro für maximal ein Jahr erstattet werden. Ei-
ne solche Abschlagszahlung wird von den 
meisten Studierenden beantragt und ist prob-
lemlos möglich. Hier müssen die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter keine manuellen 
Berechnungen durchführen, sondern nur in die 
EDV eingeben, dass das Geld mit der ersten 
Auszahlung überwiesen wird. Bei denjenigen 
Studierenden, die diesen Abschlag nicht bean-
tragen, werden die Reisekosten und Studienge-
bühren mit den monatlichen Auszahlungen 
verrechnet. 
Standardaktivität 12: Kopieren, verteilen, 
archivieren, dokumentieren 
Nach Abschluss der Auslandsförderung eines 
Studierenden werden die Akten, sofern sie an-
gefordert worden waren, an das jeweilige Amt 
für Ausbildungsförderung an der Heimathoch-
schule zurückgeschickt. Diese Aufgabe wird in 
der Regel durch das Sekretariat erfüllt. Vorher 
kopieren sich die Auslandsämter die wichtigs-
ten Unterlagen, um so bei einer später gegebe-
nenfalls notwendigen Vorbehaltsauflösung die 
Akte nicht erneut anfordern zu müssen. 
Nur wenn die Studierenden keine Inlandsför-
derung erhalten, wird die komplette Akte im 
Auslandsamt archiviert. 

Standardaktivität 14: Weitere Informatio-
nen bei Rückfragen vorlegen 
Es kommt vor, dass Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Auslandsamtes von externen Stel-
len kontaktiert und um Auskünfte zur Aus-
landsförderung eines Studierenden gebeten 
werden. Dies ist allerdings nicht der Regelfall. 
Häufig kommen dagegen nach dem Versand 
des Bescheides Rückfragen von den Studie-
renden – oft per E-Mail, wenn der Auslands-
aufenthalt bereits angetreten wurde – sowie 
von deren Eltern, wenn diese als Bevollmäch-
tigte den Bescheid erhalten. 
Standardaktivität 15: Teilnahme an Fort-
bildungen 
Wie in der Inlandsförderung gilt in der Regel, 
dass zumindest erfahrene Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter nur noch selten und unre-
gelmäßig Fortbildungen besuchen. 

VI.5.2 Ergebnisse aus den Befragun-
gen des Statistischen Bundes-
amtes in den Ämtern für Ausbil-
dungsförderung 

Insgesamt haben sich 14 Ämter für Ausbil-
dungsförderung aus acht Bundesländern an 
dem Projekt „Einfacher zum Studierenden-
BAföG“ beteiligt. Das Statistische Bundesamt 
hat Interviews mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den jeweiligen Ämtern durch-
geführt. Dabei wurden Gespräche mit den Ab-
teilungsleiterinnen und Abteilungsleitern ge-
führt, zum Teil auch mit den zuständigen 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern sowie 
den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern, 
die für die Bearbeitung der Anträge hauptsäch-
lich zuständig sind. Um alle Beteiligten der 
Antragsbearbeitung einzubinden, wurden auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt, die 
zusätzlich bei der Bearbeitung der Anträge auf 
BAföG anfallende Arbeiten bzw. einzelne 
Teilschritte übernehmen. Dies beinhaltet Zuar-
beiten für die Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter, aber auch weiterführenden Schritte 
wie die Widerspruchsbearbeitung.  
Vereinzelt nahmen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes 
auch beobachtend an der Antragsbearbeitung 
teil. Hierzu wurden die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter bei der Bearbeitung von 
Anträgen beobachtet, um einen Eindruck zu 
bekommen, wie viel Zeit auf den jeweiligen 
Arbeitsschritt verwendet wird. 
Dagegen wurden an externe Stellen ausgela-
gerte Tätigkeiten, wie Zahlläufe und die Erstel-
lung von Bescheiden, nicht betrachtet. 
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VI.5.2.1 Ergebnisse für die Bearbeitung 
eines Antrages auf Inlandsför-
derung 

Die zur Inlandsförderung befragten Personen 
wurden stets gebeten, die Zeitaufwandsschät-
zungen in die zwei Antragsarten „Erstantrag“ 
und „Weiterförderungsantrag“ aufzugliedern. 

Diese Einteilung wurde vorgenommen, da sich 
einige Arbeitsschritte je nach Antragsart in ih-
rem zeitlichen Aufwand unterscheiden. Für ein 
teilnehmendes Amt konnten keine abschlie-
ßenden Zeiten ermittelt werden; das Ergebnis 
der 13 übrigen Ämter ist in Tabelle 15 darge-
stellt. 

 
Tabelle 15: Standardzeiten der Antragsbearbeitung von Inlandsförderung in 13 befragten Äm-
tern für Ausbildungsförderung 

 Nr. Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

  Minuten (Median) 
1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 1 

2 Daten und Informationen sichten und zusammenstellen, Vollständig-
keitsprüfung 10 8 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rückfragen stellen 8 

4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder Daten erfassen 
(inkl. Anlegen der Papierakte) 10 5 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 10 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 11 6 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 1 
8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröffentlichen 1 
9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 1 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 9 
13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenscheinnahme Trifft nicht zu 
14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen (ohne Widersprüche) 2 
15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 64 52 

 
Es ergibt sich über die Ämter für Ausbildungs-
förderung im Median ein Gesamtaufwand von 
64 Minuten für die Bearbeitung eines Erstan-
trags. Ein Weiterförderungsantrag liegt bei 
durchschnittlich 52 Minuten.  
Es gibt Verrichtungen, die nicht bei jedem ein-
zelnen Fall auftreten, sondern nach Jahres- 
bzw. Monats- oder Wochenarbeitsaufkommen 
betrachtet werden oder nur in einem Teil der 
Fälle zutreffen. Die Standardaktivität 1 „Sich 
mit der Informationspflicht vertraut machen“ 
verursacht immer dann eine zeitliche Belas-
tung, wenn sich die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in neue Erlasse, Verwaltungsvor-
schriften oder Gesetzesänderungen einarbeiten 
müssen. Bei besonders schwierigen und unge-
wöhnlichen Sachverhalten kann hier auch eine 
weitergehende Recherche notwendig werden. 
Auch die Standardaktivitäten 9 „Interne oder 
behördenübergreifenden Besprechungen“, 10 

„Besprechungen oder Beratungen mit Exter-
nen“ und 14 „Weitere Informationen bei Rück-
fragen vorlegen“ treten ausschließlich bei er-
höhtem Informationsbedarf der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter während der Sachbearbei-
tung auf. Ähnlich verhält es sich mit Standard-
aktivität 15, „Teilnahme an Fortbildungen“. 
Jedes Studentenwerk bietet seinen Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeitern ein unter-
schiedliches Angebot an persönlichen Weiter-
entwicklungsmaßnahmen. Manchmal sind die-
se auf neue Angestellte beschränkt, manchmal 
beinhalten sie jährliche Veranstaltungen, die 
von einer unterschiedlichen Anzahl von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen 
werden. Zu dieser Gruppe von nicht immer zu-
treffenden Standardaktivitäten gehört auch 
„Zahlungen anweisen“ (11). In der Regel fin-
det die Anweisung der Auszahlungsbeträge 
durch einen externen Dienstleister statt. Nur in 
wenigen Fällen werden Einzelanweisungen di-



 

 54 

rekt von den Ämtern für Ausbildungsförderung 
weitergegeben. 
Die angegebenen Zeitwerte dieser sechs Stan-
dardaktivitäten werden jeweils auf den Einzel-
fall gerechnet. Daher ergeben sich sehr geringe 
Angaben je Amt und je Fall. 
Im Gegensatz dazu finden sich zahlreiche Ar-
beitsschritte, die zum einen bei jedem Fall auf-
treten, zum anderen auch immer den gleichen 
Aufwand, unabhängig von der Art des Antra-
ges, hervorrufen. Da laut Aussage der BAföG-
Ämter lediglich ein bis zwei Prozent aller An-
träge vollständig abgegeben werden, ist Stan-
dardaktivität 3 „Fehlende Daten oder Informa-
tionen einholen, Rückfragen stellen“ mit 8 Mi-
nuten anzusetzen. Dies beinhaltet die Nachfor-
derung von Unterlagen, aber auch die Ergän-
zung bzw. Korrektur von fehlerhaft ausgefüll-
ten Antragsformularen. Weiterhin werden im-
mer Berechnungen durchgeführt (Standardak-
tivitäten 5 „Berechnungen/Bewertungen durch-
führen“), um den Anspruch und die Höhe der 
Ausbildungsförderung zu klären. Standardakti-
vität 12 „Kopieren, verteilen, archivieren, do-
kumentieren“ tritt während der Bearbeitung 
eines Antrages an verschieden Stellen auf. Zu-
letzt erfolgt die Archivierung einer Akte und 
schließlich ihre Vernichtung. Jeder Antrag 
verursacht hier zusammengenommen eine zeit-
liche Belastung von 9 Minuten im Median. 
Die in der Tabelle sichtbare Unterscheidung 
zwischen Erstantrag und Weiterförderungsan-
trag in der Inlandförderung begründet sich auf 
drei Standardaktivitäten. Bei der Standardakti-

vität 2 „Daten und Informationen sichten und 
zusammenstellen, Vollständigkeitsprüfung“, ist 
die Differenz noch sehr gering. Dauert der 
Erstantrag hier 10 Minuten, verkürzt sich diese 
Zeit beim Weiterförderungsantrag lediglich um 
zwei Minuten. Standardaktivität 4 „Formulare 
ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder Da-
ten erfassen (inkl. Anlegen der Papierakte)“ 
zeigt dagegen größere Abstände. Da im Rah-
men dieser Verrichtung unter anderem die Pa-
pierakte und die elektronische Akte angelegt 
werden und dies nur einmal pro Fall, nämlich 
bei Einreichung des Erstantrages, sinkt der 
zeitliche Aufwand von 10 Minuten beim Erst-
antrag auf 5 Minuten für einen Weiterförde-
rungsantrag. Auch müssen beim Weiterförde-
rungsantrag nicht alle Daten auf richtige Ein-
gabe geprüft werden, sondern es wird lediglich 
auf Änderungen seit der letzten Antragstellung 
geachtet. In der Erstantragsbearbeitung dauert 
daher die Prüfung eines Falles (Standardaktivi-
tät 6) im Schnitt 11 Minuten, bei Weiterförde-
rungsanträgen 6 Minuten. 
VI.5.2.2 Ergebnisse für die Bearbeitung 

eines Antrages auf Auslands-
förderung 

Es wurden drei Studentenwerke aufgesucht, in 
denen Ausbildungsförderung für einen Aufent-
halt im Ausland beantragt werden kann. Da 
Studierende in den meisten Fällen für ein oder 
zwei Semester im Ausland sind, werden fast 
ausschließlich Erstanträge gestellt. Eine Unter-
scheidung zwischen Erstantrag und Weiterför-
derungsantrag ist daher nicht nötig. 
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Tabelle 16: Standardzeiten der Antragsbearbeitung von Auslandsförderung in den befragten 
Ämtern für Ausbildungsförderung 

Nr. Standardaktivität Median 
(Minuten) 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 2 

2 Daten und Informationen sichten und zusammenstellen, Vollständig-
keitsprüfung 26 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rückfragen stellen 30 
4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder Daten erfassen 30 
5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 30 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 21 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 8 
8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröffentlichen 5 
9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 4 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 13 
13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenscheinnahme Trifft nicht zu 
14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen (ohne Widersprüche) 5 
15 Teilnahme an Fortbildungen 0 

  Gesamtzeit 174 
 
Der Gesamtbearbeitungsaufwand ist beim An-
trag auf Ausbildungsförderung im Ausland 
deutlich höher als in der oben beschriebenen 
Inlandsförderung. Mit 174 Minuten ist die zeit-
liche Belastung bis zu dreimal so hoch. Beson-
ders aufwändig sind dabei die Standardaktivi-
täten 2, 3, 4, 5 und 6. In diesen Arbeitsschritten 
wird die Komplexität des Auslandsförderungs-
verfahrens deutlich. Wie bereits geschildert, 
sind durch die Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter im Auslands-BAföG, neben den zu-
sätzlichen Unterlagen der Studierenden, auch 
eine Vielzahl von Informationen über bei-
spielsweise die besuchte Hochschule und die 
Förderungsfähigkeit des Auslandsaufenthaltes 
einzuholen. Die hier bezüglich der Belastung 
herausragenden Standardaktivitäten spiegeln 
ebenfalls wider, dass die Menge der zusätzlich 
beizufügenden Unterlagen und Nachweise im 
Vergleich zur Inlandsförderung auch die un-
mittelbar damit zusammenhängenden Aufwän-
de für das Sichten, die Fehlerkorrektur und das 
Einholen fehlender Angaben oder Unterlagen 
in der Verwaltung steigert.  

VI.6 Zusätzliche Aufgaben der Ämter 
für Ausbildungsförderung 

Neben der hier im Rahmen der Messung nach 
SKM betrachteten Bearbeitung von Erst- und 
Weiterförderungsanträgen können noch zahl-
reiche Besonderheiten in der Sachbearbeitung 

auftreten. Dazu zählen beispielsweise die Auf-
lösung von Vorbehalten, die Bearbeitung von 
Anträgen auf Aktualisierung oder Vorausleis-
tungen sowie die Bearbeitung von Sonderfäl-
len wie die elternunabhängige Förderung oder 
die Anrechnung von Härtefreibeträgen.  
Wegen ihrer Komplexität und Heterogenität 
wurden diese weiteren Aufgaben nicht im Rah-
men der Zeitaufwandsmessungen berücksich-
tigt. Ihre zusätzliche Betrachtung bei der Mes-
sung hätte zu einer extremen Streuung der 
Zeitwerte geführt. Andererseits machen sie in 
der Summe durchaus einen sehr bedeutenden 
Teil des Arbeitsaufwandes der Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter aus. Daher werden 
diese Aufgaben nachfolgend kurz skizziert. 
Ebenfalls dargestellt wird die Aufgabe des Da-
tenabgleichs. Dieser ist im eigentlichen Sinne 
nicht Bestandteil der Antragsbearbeitung. Ins-
gesamt ist er für die BAföG-Ämter jedoch ver-
gleichsweise zeitaufwändig, ohne dass dafür 
im Normalfall zusätzliche Mitarbeiterkapazitä-
ten zur Verfügung stehen. Diese Zusatzaufgabe 
wird entweder von einer Mitarbeiterin oder ei-
nem Mitarbeiter des Amtes spezialisiert und 
vollständig bearbeitet oder aber von den Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeitern zusätzlich 
zur normalen Antragsbearbeitung erledigt. 
Somit beeinflusst der Datenabgleich zumindest 
indirekt die Antragsbearbeitung und wird da-
her als ergänzende Aufgabe beschrieben. 
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a) Auflösung von Vorbehalten 
Das BAföG kennt verschiedene Konstellatio-
nen, in denen über einen Antrag zunächst unter 
Vorbehalt entschieden wird. Dies sind einer-
seits Fälle nach § 51 Abs. 2 und § 50 Abs. 4 
BAföG, in denen eine endgültige Auszahlung 
nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach der 
Antragstellung erfolgen kann, und andererseits 
Fälle nach § 24 Abs. 2 und 3 BAföG, in denen 
sich die Einkommensverhältnisse zum Zeit-
punkt der Antragstellung noch nicht abschlie-
ßend belegen lassen. 
Ausbildungsförderung kann beispielsweise 
dann unter Vorbehalt geleistet werden, wenn 
beim Stellen eines Erstantrages noch nicht alle 
Unterlagen vorliegen oder aus anderen Grün-
den die erste Auszahlung nicht innerhalb von 
zehn Kalenderwochen erfolgen kann. Hier 
wird Ausbildungsförderung nach § 51 Abs. 2 
BAföG bis zu vier Monate lang unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung geleistet. Dazu 
muss zunächst der Förderanspruch berechnet 
und dann ein monatlicher Abschlagsbetrag 
festgesetzt werden. Dieser beträgt nach § 51 
Abs. 2 BAföG und Tz. 51.2.2 und 51.2.3  
BAföGVwV vier Fünftel des voraussichtlichen 
Förderungsbetrages, höchstens aber 360 Euro. 
Leistung unter Vorbehalt kann auch dann er-
folgen, wenn ein Weiterförderungsantrag nicht 
rechtzeitig beschieden werden kann. Bedin-
gung ist, dass der Antrag mindestens zwei Mo-
nate vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes 
und mit allen wesentlichen Unterlagen einge-
reicht wurde. Dann kann nach § 50 Abs. 4  
BAföG eine Weiterleistung nach Maßgabe des 
früheren Bewilligungsbescheids unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung erfolgen. 
Außerdem wird ein Bescheid nach § 24 Abs. 2 
und 3 BAföG stets nur unter Vorbehalt erlas-
sen, wenn sich die Einkommensverhältnisse 
bei der Antragstellung noch nicht endgültig 
klären lassen. 
In den einfacheren Fällen nach § 24 Abs. 2 
BAföG liegt der endgültige Steuerbescheid bei 
der Antragstellung noch nicht vor, sodass die 
Berechnung zunächst unter Berücksichtigung 
der (beispielsweise über die Steuererklärung) 
glaubhaft gemachten Einkommensverhältnisse 
erfolgt. Wird der endgültige Steuerbescheid 
eingereicht, so kann der zuständige Sachbear-
beiter bzw. die zuständige Sachbearbeiterin 
den Vorbehalt mit relativ geringem Aufwand 
auflösen, sofern keine größeren Abweichungen 
vorliegen. 
§ 24 Abs. 2 BAföG umfasst aber auch Steuer-
bescheide unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung nach § 164 der Abgabenordnung. Demzu-
folge können Steuern vom Finanzamt bis zur 

abschließenden Prüfung des Steuerfalls inner-
halb einer Frist unter Vorbehalt festgesetzt 
sein. Die Festsetzungsfrist beträgt nach § 169 
Abs. 2 Nr. 2 AO i. d. R. vier Jahre. Innerhalb 
dieser Zeit kann die Steuerfestsetzung aufge-
hoben oder – beispielsweise nach einer Au-
ßenprüfung – geändert werden. Erfolgt keine 
Nachprüfung innerhalb der Frist, so wird der 
Vorbehalt unwirksam und die bisherige Steuer-
festsetzung endgültig. 
Ergeht eine solche Steuerfestsetzung nach 
§ 164 AO unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung, so kann der BAföG-Bescheid, in dessen 
Berechnung das Einkommen einfließt, eben-
falls nur unter Vorbehalt erlassen werden. Erst 
bei Vorlage des endgültigen Steuerbescheids 
und nach Ablauf der Festsetzungsfrist kann 
auch der BAföG-Vorbehalt aufgelöst werden. 
Dazu müssen die zuständigen Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter den Fall auf Wie-
dervorlage setzen und sich nach Ablauf der 
Frist erneut die Förderungsakte vornehmen. 
Der endgültige Steuerbescheid wird dann bei 
den Studierenden, deren Eltern und gegebenen-
falls beim Finanzamt angefordert. Haben sich 
Änderungen gegenüber dem Bescheid unter 
Vorbehalt ergeben, so wird eine neue Ent-
scheidung über den BAföG-Anspruch der Hö-
he nach und damit eine Rückforderung bzw. 
Nachzahlung nötig. 
Problematisch ist in vielen der betrachteten 
Ämter mit ihrer jeweiligen EDV-Lösung, dass 
die endgültige Berechnung eines solchen Fal-
les mit einem Vorbehalt nach § 164 AO frü-
hestens vier Jahre nach Ergehen des Steuerbe-
scheides möglich ist, die Daten aber bereits 
nach vier Jahren aus dem System gelöscht 
werden. Wird dann eine erneute Berechnung 
zur Vorbehaltsauflösung nötig, so muss diese 
manuell mit Hilfe der Papierakte erfolgen. 
Nicht zuletzt sind Vorbehalte nach § 24 Abs. 3 
BAföG zu berücksichtigen. Üblicherweise 
wird der BAföG-Anspruch der Höhe nach un-
ter anderem anhand der Einkommensverhält-
nisse des Ehepartners und der Eltern im vor-
letzten Kalenderjahr berechnet. Ist das Ein-
kommen im Bewilligungszeitraum aber deut-
lich niedriger als im vorletzten Kalenderjahr, 
beispielsweise durch den Beginn der Arbeits-
losigkeit eines Elternteils, so können die Stu-
dierenden einen Aktualisierungsantrag nach 
§ 24 Abs. 3 BAföG stellen (s. unten). Damit 
beantragen sie, dass bei der Berechnung des 
Förderungsbetrages das aktuelle Einkommen 
ihrer Eltern zugrunde gelegt wird. Allerdings 
müssen die Eltern oder Ehepartner hier auf der 
Grundlage des aktuellen Einkommens eine 
Einkommensprognose für den gesamten Be-
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willigungszeitraum, also gegebenenfalls auch 
für einen Teil des nächsten Kalenderjahres, 
vorlegen. 
Erst wenn sich nach etwa zwei Jahren durch 
den bis dahin vorliegenden Steuerbescheid für 
den Bewilligungszeitraum das endgültige Ein-
kommen feststellen lässt, wird abschließend 
über den BAföG-Antrag entschieden. Hier sind 
in der Regel größere Differenzen zwischen 
dem angerechneten und dem tatsächlichen 
Einkommen zu verzeichnen, da die Schätzung 
des Einkommens für den Bewilligungszeit-
raum vielen Antragstellenden Probleme berei-
tet. Somit werden häufig umfangreichere Neu-
berechnungen sowie Rückforderungen oder 
Nachzahlungen erforderlich. 
b) Antrag auf Aktualisierung nach § 24 Abs. 
3 BAföG (Formblatt 7) 
In die Berechnung des BAföG-Anspruchs 
fließt das Einkommen und Vermögen des Stu-
dierenden im Bewilligungszeitraum ein. 
Daneben ist üblicherweise nach § 24 Abs. 1 
BAföG das Einkommen des (etwaigen) Ehe-
gatten und der Eltern im vorletzten Kalender-
jahr vor Beginn des Bewilligungszeitraumes 
zugrunde zu legen. 
Wenn allerdings das aktuelle Einkommen 
deutlich niedriger ist und daher die Eltern bzw. 
der Ehegatte den Studierenden nicht mehr im 
gleichen Maße wie vorher finanziell unterstüt-
zen können, so hat der Studierende die Mög-
lichkeit, einen Antrag auf Aktualisierung nach 
§ 24 Abs. 3 BAföG anhand des Formblatts 7 
zu stellen. Wird dieser bewilligt, so wird das 
aktuelle Einkommen im Bewilligungszeitraum 
angerechnet. Eine Aktualisierung wird aber nur 
dann gewährt, wenn das Einkommen tatsäch-
lich wesentlich niedriger liegt und sich deshalb 
der neu berechnete Förderungsbetrag nach 
Teilziffer 24.3.1 der Verwaltungsvorschrift um 
mindestens 10 Euro monatlich erhöht. Um dies 
überprüfen zu können, muss auch das übliche 
Formblatt 3 mit den Einkommensangaben für 
das vorletzte Kalenderjahr vorliegen. 
Im Aktualisierungsantrag müssen die Eltern 
bzw. der Ehegatte die Gründe für die Er-
werbsminderung nennen und durch entspre-
chende Nachweise belegen. Außerdem muss 
das voraussichtliche Einkommen für den ge-
samten Bewilligungszeitraum dargelegt wer-
den. 
Wird der BAföG-Antrag beispielsweise zu Be-
ginn des Hochschul-Wintersemesters 
2009/2010 gestellt, so dauert der Bewilli-
gungszeitraum von Oktober 2009 bis Septem-
ber 2010. Damit wäre eigentlich das Einkom-
men des Kalenderjahres 2007 anzurechnen. 
Ändern sich jedoch die Einkommensverhält-

nisse des Elternteils eines Geförderten im Jahr 
2009 und stellt er einen Antrag auf Aktualisie-
rung, so muss der Elternteil das voraussichtli-
che Einkommen für die Jahre 2009 und 2010 
im Formblatt vermerken. Wegen des Bewilli-
gungszeitraums sind für die Berechnung des 
BAföG-Anspruchs dann die letzten drei Mona-
te des Jahres 2009 und die ersten neun Monate 
des Jahres 2010 anteilig zu berücksichtigen. 
Für den Antragstellenden und seine Eltern ist 
diese Berechnung nur schwer nachvollziehbar, 
und auch die Einkommensprognose für das 
kommende Jahr ist mit großen Unsicherheiten 
verbunden. 
Anträge auf Aktualisierung werden nach § 24 
Abs. 3 BAföG immer unter dem Vorbehalt der 
Rückforderung entschieden. Die Bearbeitung 
der Anträge ist daher auch für die BAföG-
Ämter aufwändig. Zwar verpflichten sich so-
wohl die Studierenden als auch ihre Eltern 
bzw. Ehegatten im Formblatt 7 durch ihre Un-
terschrift, unverzüglich und unaufgefordert alle 
Änderungen anzuzeigen und die für die end-
gültige Feststellung des Einkommens erforder-
lichen Unterlagen vorzulegen. Dennoch müs-
sen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter die unter Vorbehalt beschiedenen Fälle auf 
Wiedervorlage setzen. Nach etwa zwei Jahren, 
wenn die Nachweise zur endgültigen Feststel-
lung des Einkommens im Bewilligungszeit-
raumes vorliegen (beispielsweise Steuerbe-
scheide, Rentenbescheide, Bescheide über den 
Bezug von Leistungen wie z. B. Arbeitslosen-
geld), schreiben die Sachbearbeiter bzw. Sach-
bearbeiterinnen die Studierenden und gegebe-
nenfalls deren Eltern an und bitten um die Zu-
sendung der entsprechenden Unterlagen. Nur 
sehr selten reichen die Studierenden diese 
Nachweise selbstständig und ohne Aufforde-
rung ein. Anhand der endgültigen Unterlagen 
müssen die Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter dann den Vorbehalt auflösen (s. Vor-
behalte nach § 24 Abs. 3 BAföG). 
Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise stellen 
die Ämter für Ausbildungsförderung eine deut-
liche Zunahme der Aktualisierungsanträge 
aufgrund von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit etc. 
fest. 
c) Verfahren nach § 47a BAföG 
Hin und wieder stellt sich – beispielsweise im 
Rahmen der Auflösung von Vorbehalten – her-
aus, dass die Eltern zu ihrem Einkommen fahr-
lässig oder vorsätzlich falsche oder unvollstän-
dige Angaben gemacht bzw. wichtige Sach-
verhalte nicht angezeigt haben. Dadurch kann 
eine Überzahlung vorliegen. 
In diesem Fall besteht eine Gesamtschuldner-
schaft des Geförderten und seiner Eltern, und 
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das Amt muss nach § 47a BAföG Erstattungs-
ansprüche auch gegenüber den Eltern geltend 
machen. Dazu muss allerdings nachgewiesen 
werden, dass die Eltern rechtzeitig von den tat-
sächlichen Einkommensverhältnissen Kenntnis 
hatten und dies nicht angezeigt haben. Dieses 
Verfahren ist aufwändig, da die Eltern zu-
nächst angehört werden müssen. 
Selbst wenn Überzahlungen nach einer Vorbe-
haltsauflösung bereits vom Studierenden er-
stattet wurden und sich erst danach Hinweise 
auf Falschangaben der Eltern ergeben, so müs-
sen solche Fälle dennoch weiterverfolgt wer-
den, da der von den Eltern zu erstattende Be-
trag – anders als Rückforderungen gegenüber 
Studierenden – mit 6 Prozent jährlich zu ver-
zinsen ist. Erfolgt die endgültige Berechnung 
im Falle von Vorbehalten erst nach mehreren 
Jahren, so können sich diese Zinsen auf einen 
nicht unbedeutenden Betrag belaufen. 
d) Förderung ohne Anrechnung des elterli-
chen Einkommens 
Elternunabhängige Förderung nach § 11 
BAföG 
Im Normalfall stellen BAföG-Leistungen eine 
elternabhängige Förderung dar, das heißt der 
Anspruch wird unter anderem auf der Grund-
lage des Einkommens der Eltern berechnet, da 
diese generell dazu verpflichtet sind, die Aus-
bildung ihres Kindes im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten finanziell zu unterstützen. 
Unter bestimmten Bedingungen allerdings 
bleibt bei der Berechnung des BAföG-
Anspruchs das elterliche Einkommen außer 
Acht, die Studierenden werden also elternu-
nabhängig gefördert. 
Dies sind nach § 11 Abs. 3 BAföG beispiels-
weise Fälle, in denen Studierende eine mindes-
tens dreijährige Ausbildung absolviert haben 
und danach mindestens drei Jahre erwerbstätig 
waren, sowie Studierende, die ab dem 18. Le-
bensjahr fünf Jahre lang erwerbstätig waren. 
Bedingung ist dabei, dass sich die Antragstel-
lerinnen bzw. Antragsteller aus dieser mehrjäh-
rigen Erwerbstätigkeit heraus eigenständig ih-
ren Lebensunterhalt sichern konnten. Daher 
fallen unter diese Regelung nicht Einkommen 
nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II). Somit 
müssen auch Studierende, die zuvor jahrelang 
Arbeitslosengeld II bezogen haben, bei der 
BAföG-Antragstellung Einkommensunterlagen 
ihrer Eltern vorlegen, was bei Studierenden 
und Eltern häufig auf Unverständnis stößt. 
Da nach der Erfahrung der BAföG-Ämter im-
mer mehr Menschen ein Studium aufnehmen, 
die vorher bereits eine Ausbildung absolviert 
oder ihre Hochschulreife über den Zweiten 

Bildungsweg erlangt haben, nehmen diese Fäl-
le der elternunabhängigen Förderung stark zu. 
Einkommen der Eltern bleibt nach § 11 Abs. 
2a BAföG auch dann außer Betracht, wenn die 
Eltern bzw. ihr Aufenthaltsort unbekannt sind. 
Solche Fälle bedeuten dennoch einen großen 
Aufwand, da das BAföG-Amt zunächst über 
die Einwohnermeldeämter und andere Stellen 
versuchen muss, die Eltern oder den betreffen-
den Elternteil zu ermitteln. 
Vorausleistung nach § 36 BAföG 
Wenn Eltern die Mitwirkung verweigern, das 
heißt keine Einkommensunterlagen einreichen, 
oder aber die Unterstützung verweigern, also 
dem Studierenden keinen Unterhalt für die 
Ausbildung zahlen, dann kann der Studierende 
nach § 36 BAföG einen Antrag auf Vorausleis-
tung anhand des Formblatts 8 stellen. 
Daraufhin erfolgt eine Anhörung der Eltern, je 
nach Adresse der Eltern entweder im betref-
fenden BAföG-Amt selbst oder am Wohnort 
der Eltern im nächstgelegenen Amt für Ausbil-
dungsförderung. Wird keine Einigung erzielt, 
so tritt das Amt in Vorleistung, erstattet dem 
Studierenden also zusätzlich zur eigentlichen 
Förderung auch den Betrag, mit dem eigentlich 
die Eltern die Ausbildung unterstützen sollten. 
Unterdessen prüft das Amt (oder je nach Orga-
nisation gegebenenfalls das Justiziariat des 
Studentenwerks), ob überhaupt noch ein Un-
terhaltsanspruch des Studierenden gegenüber 
seinen Eltern besteht. 
Sind die Eltern tatsächlich zum Unterhalt ver-
pflichtet, so ergeht an sie eine Übergangsan-
zeige nach § 37 BAföG, also eine Mitteilung, 
dass der Unterhaltsanspruch des Studierenden 
auf das Land übergegangen ist. Wenn die El-
tern weiterhin nicht zahlen, wird ihnen ein 
Zwangsgeld angedroht. Bei fortgesetzter Wei-
gerung der Eltern kann zur zivilrechtlichen 
Geltendmachung der Ansprüche eine Unter-
haltsklage eingereicht werden. In Bayern über-
nimmt dies das Landesamt für Finanzen, in den 
anderen Bundesländern das jeweilige BAföG-
Amt. Das Verfahren kann sich einige Zeit hin-
ziehen, da Fristen einzuhalten sind. 
Es gibt allerdings auch Fälle, in denen kein 
Unterhaltsanspruch mehr besteht, beispielswei-
se wegen deutlicher inhaltlicher Brüche in der 
Ausbildung oder wenn die Eltern bereits eine 
inhaltlich in sich abgeschlossene Ausbildung 
finanziert haben. Dennoch muss auch in diesen 
Fällen für den ersten Bewilligungszeitraum ein 
aufwändiges Vorausleistungsverfahren vom 
BAföG-Amt durchgeführt werden. Die Eltern 
werden im Rahmen ihrer Auskunftspflicht 
nach § 47 BAföG aufgefordert, ihre Einkom-
mensunterlagen vorzulegen und nachzuweisen, 
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dass sie nicht mehr unterhaltspflichtig sind. 
Erst wenn dieser Sachverhalt im Rahmen eines 
Vorausleistungsverfahrens nach § 36 BAföG 
einmal geprüft7 und bestätigt wurde, so wird 
der Fall wie eine elternunabhängige Förderung 
behandelt und der Studierende in den darauf 
folgenden Bewilligungszeiträumen ohne er-
neuten Vorausleistungsantrag analog zu § 11 
Abs. 2a BAföG ohne Anrechnung des elterli-
chen Einkommens gefördert.8 
Früher war in Fällen, in denen ein Studium 
nach Abschluss einer Ausbildung begonnen 
wurde, nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 BAföG9 eine 
elternunabhängige Förderung unmittelbar, oh-
ne Vorausleistungsantrag und mit entsprechend 
geringerem Aufwand für Studierende, Eltern 
und BAföG-Amt möglich. Diese Regelung 
wurde aber aufgrund verschiedener Gerichtsur-
teile im Lauf der Zeit überarbeitet und schließ-
lich zum 1.April 2001 gestrichen. Seitdem ist 
in diesen Fällen eine Förderung ohne Anrech-
nung des elterlichen Einkommens nur dann 
möglich, wenn über ein Vorausleistungsver-
fahren festgestellt wurde, dass die Eltern ihre 
Unterhaltspflicht erfüllt haben. 
Allgemein erfordern Vorausleistungsfälle viel 
juristisches Fachwissen. So richtet sich der Un-
terhaltsanspruch im bürgerlichen Unterhalts-
recht (§§ 1601 ff. BGB) nach dem aktuellen 
Einkommen der Eltern, während das BAföG 
das vorletzte Kalenderjahr betrachtet. Entspre-
chend kann es vorkommen, dass die aktuellen 
Einkommensunterlagen keinen Unterhaltsan-
spruch begründen, auch wenn ein solcher nach 
dem BAföG besteht. Die Prüfung und gegebe-
nenfalls Verfolgung von Unterhaltsverpflich-
tungen ist für das BAföG-Amt sehr zeitauf-
wändig und in rechtlicher sowie psychologi-
scher Hinsicht sehr anspruchsvoll. Daher wer-
den diese Fälle in der Regel von den zuständi-
gen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern 
sowie der Gruppen- und Abteilungsleitung 
gemeinsam bearbeitet. 

                                                 
 
7 Zur Prüfung vgl. Tz 37.1.12 ff. BAföGVwV  
8 „In Fällen, in denen die Eltern keinen Unterhalt leisten, 
ein bürgerlich-rechtlicher Unterhaltsanspruch gegen sie 
offensichtlich nicht besteht … und auch nicht lediglich 
wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern ver-
neint wird, soll in Bewilligungszeiträumen, die einer 
Vorausleistungsgewährung nachfolgen, anstelle von Vor-
ausleistung Ausbildungsförderung analog § 11 Abs. 2 a 
ohne Anrechnung von Einkommen der Eltern bzw. des 
Elternteils geleistet werden.“ (Tz 36.1.17 BAföGVwV) 
9 „Einkommen und Vermögen der Eltern bleiben ferner 
außer Betracht, wenn der Auszubildende … 5. eine weite-
re in sich selbständige Ausbildung beginnt, nachdem sei-
ne Eltern ihm gegenüber ihre Unterhaltspflicht erfüllt ha-
ben.“ (§ 11 Abs. 3 BAföG idF v. 26. Juni 1985) 

Nach der Beobachtung der BAföG-Ämter hat 
die Zahl der Vorausleistungsverfahren in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen. 
e) Härtefreibeträge 
Nach § 25 Abs. 6 BAföG (insbesondere i.V.m. 
§§ 33, 33a und 33b EStG) können auf Antrag 
Härtefreibeträge gewährt werden, das heißt ü-
ber die üblichen Freibeträge hinaus bleibt ein 
weiterer Teil des Einkommens bei der Ermitt-
lung des BAföG-Anspruchs anrechnungsfrei. 
Bei Behinderungen des Studierenden, seines 
Ehegatten, seiner Eltern oder Geschwister kann 
ein Freibetrag für Körperbehinderte gemäß 
§ 25 Abs. 6 BAföG geltend gemacht werden, 
der sich nach dem Behinderten-Pauschbetrag 
des § 33b EStG richtet. Der Freibetrag mindert 
dann das bei der Entscheidung über den BA-
föG-Antrag der Höhe nach anzurechnende Ein-
kommen. 
Zudem kann die Berücksichtigung außerge-
wöhnlicher Belastungen beantragt werden. 
Dabei entstehen laut der Definition des § 33 
EStG „einem Steuerpflichtigen zwangsläufig 
größere Aufwendungen als der überwiegenden 
Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Ein-
kommensverhältnisse, gleicher Vermögens-
verhältnisse und gleichen Familienstands“. 
Solche außergewöhnlichen Belastungen kön-
nen beispielsweise Krankheits- oder Schei-
dungskosten sein. Die Zahlungen müssen al-
lerdings im entsprechenden Bewilligungszeit-
raum erfolgen und bei der Antragstellung ein-
zeln belegt werden. Durch die Zusammenstel-
lung der erforderlichen Nachweise sowie die 
Prüfung der eingereichten Unterlagen entsteht 
also ein deutlicher Aufwand auf Seiten sowohl 
der Antragstellenden als auch des Amtes für 
Ausbildungsförderung. 
Eine eventuelle Behinderung des Studierenden 
wird in Formblatt 1, Zeile 54, abgefragt. Eine 
solche Frage findet sich aber nicht im Form-
blatt 3 für die Ehegatten bzw. Eltern oder Ge-
schwister, auch wenn ein Hinweis auf die 
Möglichkeit eines entsprechenden Antrags zur 
Vermeidung unbilliger Härten in den Erläute-
rungen auf der vierten Seite des Formblatts 
enthalten ist. Die Betroffenen müssen sich aber 
über die ihnen zur Verfügung stehenden Opti-
onen selbst informieren und gegebenenfalls die 
Gewährung von Härtefreibeträgen eigenstän-
dig beantragen. Ist ihnen dies nicht bekannt, so 
können sie eine entsprechende Erleichterung 
auch nicht in Anspruch nehmen. Allerdings ist 
es möglich, dass der zuständige Sachbearbeiter 
oder die Sachbearbeiterin aufgrund des einge-
reichten Steuerbescheides des vorletzten Ka-
lenderjahres und der dort anerkannten Pausch-
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beträge bzw. außergewöhnlichen Belastungen 
erkennt, dass eine Behinderung vorliegt.  
f) Datenabgleich 
Bei der Beantragung von Ausbildungsförde-
rung müssen Studierende auch Angaben zu ih-
rem Vermögen machen. Der Gesetzgeber geht 
davon aus, dass Studierende ihr Vermögen zur 
Finanzierung ihrer Ausbildung einzusetzen ha-
ben, gewährt ihnen allerdings einen Freibetrag 
in Höhe von 5.200 Euro. Das darüber hinaus-
gehende Vermögen wird auf die Zahl der Ka-
lendermonate des Bewilligungszeitraumes (al-
so üblicherweise auf 12 Monate) verteilt und 
verringert in dieser Höhe den Förderungsan-
spruch. Daher müssen Studierende all ihre 
Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung offenlegen, indem sie beispielsweise 
Bankbescheinigungen und Kontoauszüge vor-
legen (§§ 26 bis 30 BAföG). 
Da hier früher teilweise Falschangaben mit 
dem Ziel höherer BAföG-Auszahlungen ver-
mutet wurden, findet seit 2001 jährlich ein Da-
tenabgleich statt. Dabei melden die Kreditinsti-
tute nach § 45d EStG dem Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt), in welcher Höhe Freistel-
lungsaufträge für Kapitalerträge in Anspruch 
genommen wurden. Gleichzeitig übermitteln 
die BAföG-Ämter nach § 41 Abs. 4 BAföG 
dem BZSt die Namen und Daten von Geför-
derten. Das BZSt gleicht diese Namen mit de-
nen der Freistellungsaufträge ab und sendet 
den BAföG-Ämtern einmal jährlich eine Liste 
mit den Freistellungsbeträgen der Geförderten. 
Liegen die Kapitaleinkünfte  
(z. B. Zinsen) über 100 Euro und sind diese 
nicht durch das im Antrag angegebene Vermö-
gen erklärbar, so erhält der Geförderte  

ein vorgefertigtes Anschreiben vom Amt für 
Ausbildungsförderung, das ihn auffordert, sein 
Vermögen anhand entsprechender Unterlagen 
nachzuweisen. 
Zwar hat die Zahl der so zu überprüfenden Fäl-
le inzwischen gegenüber 2001 deutlich abge-
nommen, doch die Bearbeitung ist dennoch 
aufwändig. Die Studierenden verfügen oft über 
mehrere Konten, über die sich die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter anhand der 
Nachweise zunächst einen Überblick verschaf-
fen müssen. Häufig stellt sich dabei heraus, 
dass auch bei Kapitaleinkünften über 100 Euro 
das Vermögen unterhalb des Freibetrages von 
5.200 Euro blieb. Lag das Vermögen der Stu-
dierenden über 5.200 Euro und über dem im 
Antrag angegebenen Betrag, so werden eine 
neue Berechnung des BAföG-Anspruchs und 
damit gegebenenfalls eine Rückforderung ge-
zahlter Leistungen nötig. Diese Berechnung 
kann wiederum sehr aufwändig sein, da für 
mehrere Bewilligungszeiträume nicht das voll-
ständige Vermögen über 5.200 Euro anzuset-
zen ist, sondern das Vermögen jeweils fiktiv 
um den Betrag verringert werden muss, den 
der Studierende davon für seine Ausbildung in 
vorhergehenden Bewilligungszeiträumen hätte 
aufwenden müssen.  
Das weitere Vorgehen im Falle einer Rückfor-
derung ist je nach Bundesland unterschiedlich 
geregelt: In einigen Ländern müssen alle Fälle 
der Staatsanwaltschaft übergeben werden. An-
dernorts ist dies nur bei erkennbarem Vorsatz 
nötig; wurden die falschen Angaben dagegen 
grob fahrlässig gemacht, so kann das BAföG-
Amt selbst ein Bußgeld verhängen. Wiederum 
andere Länder unterscheiden nach der Höhe 
der Rückforderung: Liegt diese über 1.000 Eu-
ro, so geht der Fall an die Staatsanwaltschaft, 
andernfalls kann das Amt für Ausbildungsför-
derung ein Bußgeldverfahren einleiten. 
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VII. Profile und Ergebnisse der Ämter für Ausbildungsförderung  
 

VII.1 Allgemeine Vorbemerkungen 
Die Messungen in den 14 Ämtern für Ausbil-
dungsförderung wurden von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Statistischen Bundesam-
tes durchgeführt. Bei den Gesprächen in den 
Ämtern für Ausbildungsförderung wurden die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gebe-
ten, ihre Arbeitsschritte bei der Bearbeitung 
eines „Standardantrages“ zu skizzieren, sie den 
SKM-Standardaktivitäten zuzuordnen und je-
weils eine durchschnittliche Zeit für die ein-
zelne Aktivität zu nennen. Die Angaben wur-
den im Anschluss an die Gespräche gemittelt 
und in einer Abschlussrunde unter Anwesen-
heit der Beteiligten vorgestellt und diskutiert. 
Weitere Prozesse, die in die Betrachtung mit 
einflossen, waren die Beantragung und Bear-
beitung von Auslands-BAföG in den dafür zu-
ständigen, an der Untersuchung teilnehmenden 
Ämtern für Ausbildungsförderung Hamburg, 
Marburg und Frankfurt (Oder). Auch die Bear-
beitung von Widersprüchen und Vorbehalten 
sowie der Datenabgleich mit dem Bundeszent-
ralamt für Steuern wurden bei der Befragung 
der Ämter in qualitativer Sicht erhoben. SKM 
stellt in der im Rahmen des Projektes „Einfa-
cher zum Studierenden-BAföG“ praktizierten 
Form primär auf die Erhebung des Zeitauf-
wandes für die Bearbeitung eines BAföG-
Standardantrags vom Antragseingang bis zur 
Bescheiderstellung ab. Die zusätzlich betrach-
teten Prozesse sind daher, wie bereits erwähnt, 
nicht Bestandteil der Zeitmessung. 
Die Grundlage für die Zeitmessungen stellt die 
Betrachtung des „gewöhnlichen“ (standardi-
sierten) Geschäftsgebarens dar und ist damit 
nicht gleichzusetzen mit einer klassischen Pro-
zessanalyse. Gleichgewichtig wurde auch die 
Bürokratiebelastung der Studierenden analy-
siert. Aufgrund der unterschiedlichen Zielset-
zungen und auch aufgrund großer Unterschie-
de in der Methodik ist eine Übertragung von 
Ergebnissen einer Organisationsuntersuchung 
auf eine Erhebung mit dem Standardkosten-
Modell nicht möglich. 
In den einzelnen Ämterprofilen werden zu-
nächst qualitative Aspekte der Arbeitsorganisa-
tion, der Aufgabenteilung, der Serviceleistun-
gen und des Verwaltungsprozesses beschrie-
ben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den äm-
terspezifischen, vom eigentlichen Standardpro-
zess abweichenden Gegebenheiten. Im Rah-
men der Profile werden auch die in den Äm-

tern ermittelten Standardzeiten für die Bearbei-
tung der Erst- und Weiterförderungsanträge 
sowie gegebenenfalls der Anträge auf Aus-
landsförderung vorgestellt. 
Zunächst werden allerdings die unterschiedli-
chen IT-Lösungen in den einzelnen Bundes-
ländern erläutert, da sie zu den entscheidenden 
Einflussfaktoren auf die Arbeitsabläufe in den 
Ämtern zählen. 

VII.2 IT-Lösungen zur Antragsbearbei-
tung 

Die für die Erfassung der Daten in den BAföG-
Ämtern verwendeten IT-Lösungen sind jeweils 
landeseinheitlich; zwischen den Bundesländern 
gibt es jedoch große Unterschiede, die auch in 
verschiedenen Möglichkeiten bei der Verarbei-
tung der Daten deutlich werden. 
Zwischenzeitlich war geplant, in einem Ver-
bund fast aller Bundesländer eine einheitliche 
IT-Lösung namens „BAföG 21“ zu entwickeln. 
Einige Bundesländer sind, da sich diese Ent-
wicklung bereits über mehrere Jahre erstreckt, 
inzwischen aus dem Verbund ausgetreten und 
haben andere Lösungen erarbeitet. 
Die Situation in den am Projekt teilnehmenden 
Bundesländern ist wie folgt: 
• Bayern und Hamburg nutzen die Software 

der Firma Datagroup.  
• Baden-Württemberg nutzt zurzeit „VESA 

2“ und plant ab 2010 die Umstellung auf 
„BAföG 21“. 

• In Brandenburg, Thüringen und Sachsen 
wird zurzeit die Software „proBAFOEG“ 
verwendet. Auch diese Länder planen, ab 
2010 „BAföG 21“ einzuführen. 

• In Hessen und Rheinland-Pfalz werden 
noch auf DOS basierende Programme 
verwendet; dabei handelt es sich in Hessen 
um „Tarantella“ und in Rheinland-Pfalz 
um das „NRW-Programm“. Beide Länder 
planen ebenfalls die Einführung von „BA-
föG 21“. 

Viele der älteren Programme sind für Berech-
nungen nicht dem heutigen Stand angepasst. 
Ihre Nutzung ist heute nur noch möglich, da in 
den Ämtern für Ausbildungsförderung durch 
die Verantwortlichen unterstützende Hilfsan-
wendungen in den gängigen Office-
Programmen entwickelt wurden.  
Die genannten Softwarelösungen und einige 
Besonderheiten und Auffälligkeiten werden im 
Folgenden beschrieben. 
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„BAföG 21“ 
Die Software des geplanten neuen Verfahrens 
„BAföG 21“ soll nach ihrer Fertigstellung län-
derübergreifend eingesetzt werden. „BAföG 
21“ bringt einige Verbesserungen im Vergleich 
zu den bisher genutzten Programmen mit sich. 
Beispielsweise sieht es Pflichtfelder vor, die 
gefüllt werden müssen, sowie diverse inhaltli-
che Plausibilitätsprüfungen, wodurch eine erste 
Qualitätskontrolle gewährleistet ist. 
„BAföG 21“befindet sich derzeit noch in der 
Testphase; die Produktivphase ist nach den 
letzten Informationen für Oktober 2010 ange-
kündigt. 
„Datagroup“ 
Die IT-Lösung der Firma Datagroup verbindet 
verschiedene Arbeitsschritte, da sowohl die 
Eingabe als auch die Berechnung unmittelbar 
durch die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter erfolgen. Damit ist keine Trennung mehr 
nötig in ein Vor- oder Eingabeverfahren in den 
BAföG-Ämtern und ein Haupt- oder Berech-
nungsverfahren bei einem zentralen IT-
Dienstleister, wie dies zuvor üblich war. Statt-
dessen erfolgt die gesamte Beurteilung und Be-
rechnung des BAföG-Anspruchs durch die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den 
Ämtern für Ausbildungsförderung. Die Einga-
bemaske zeigt die tatsächlich gespeicherten 
Daten und nimmt auch Plausibilitätsprüfungen 
vor. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter können den Bescheid sofort drucken und 
prüfen. 
Außerdem verfügt diese IT-Lösung über ein 
durch „Word“ unterstütztes Dokumenten-
Management, das heißt es können aus dem 
Programm automatisierte Anschreiben an An-
tragstellende oder Ämter usw. erstellt und be-
arbeitet werden, welche dann in der elektroni-
schen Akte gespeichert werden. Darüber hin-
aus können außerhalb des Programms erstellte 
Dokumente und E-Mails den Fällen zugeord-
net und dann jederzeit abgerufen werden. Dies 
entspricht schon den Anforderungen für die 
Führung von elektronischen Akten. Über diese 
IT-Lösung kann auch die Archivierung der 
Fälle gesteuert werden, sowohl der Papier- als 
auch der elektronischen Akten. 
Die Datagroup-Lösung bietet im Übrigen die 
Möglichkeit, neben den Anträgen von Studie-
renden auch Anträge auf Meister-BAföG und 
Schüler-BAföG zu bearbeiten. 
In Hamburg löste die Software der Firma Da-
tagroup 2009 das sogenannte „Kölner Vorver-
fahren“ als Eingabeverfahren ab, das seit 2001 
in Hamburg die Signierbögen und die Übertra-
gung auf Lochkarten ersetzt hatte. Die neue 

Lösung von Datagroup wird im Amt als deut-
lich komfortabler empfunden. Auch für die 
Poststelle bedeutet die neue EDV-Lösung, bei 
der die Bescheide jederzeit gedruckt und ver-
sandt werden können, eine deutliche Entlas-
tung im Gegensatz zum vorherigen System. 
Wenn früher alle Bescheide gleichzeitig ein-
mal monatlich versendet werden mussten, fie-
len bis zu 35 kg Post an einem Tag an.  
Einmal monatlich wird die Zahldatei über die 
EDV von der zuständigen Landesbehörde für 
Wissenschaft und Forschung abgerufen. Etwa 
in der vorletzten Woche eines Monats werden 
die Zahldaten für den Folgemonat übermittelt. 
Dadurch, dass nur einmal monatlich Daten ü-
bermittelt werden, müssen die Studierenden 
manchmal länger auf ihre finanzielle Zuwen-
dung warten, auch wenn sie den Bescheid des 
Amtes bereits erhalten haben. 
Für die Zahlung von Ausbildungsförderung ist 
die Kasse Hamburg zuständig. Rückforde-
rungs- und Mahnverfahren übernimmt die För-
derungsbuchhaltung des BAföG-Amtes, die 
aber langsam auslaufen soll, sodass demnächst 
alle Zuständigkeiten bei der Kasse liegen. 
Die EDV-Lösung in Bayern basiert auf einem 
Terminal-Server-System, bei dem die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter an ihren 
Thin-Clients in den BAföG-Ämtern die Daten 
eingeben können und die Berechnungen auf 
einem zentralen Server in Regensburg erfolgt. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
können auf das Ergebnis dieser Berechnungen 
zugreifen und den Bescheid vor Ort ausdru-
cken. Alle zwei Wochen werden die Zahldaten 
durch die einzelnen Ämter an die Staatsober-
kasse exportiert, die in Bayern für die Auszah-
lung der Ausbildungsförderung verantwortlich 
ist. 
Bayern ist außerdem das erste Bundesland, das 
ein Online-Antragsverfahren anbietet. Seit dem 
3. August 2009 ist es an den Hochschulen im 
Zuständigkeitsbereich der Studentenwerke 
Niederbayern/Oberpfalz und Oberfranken 
möglich, Anträge auf Ausbildungsförderung 
online zu stellen. Das Pilotprojekt „B@föG 
online“ wurde von der Administration BAföG-
Bayern, der Firma Datagroup, dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst (BSWFK) und der Baye-
rischen Staatskanzlei entwickelt.  
Das Amt für Ausbildungsförderung beim Stu-
dentenwerk Niederbayern/Oberpfalz hat hierzu 
einen Flyer und ein Plakat entworfen und wirbt 
damit an den Hochschulen für dieses Projekt. 
Außerdem finden sich auf den Internetseiten 
der Bayerischen Staatskanzlei und der betref-
fenden Studentenwerke in Bayern und einiger 
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Hochschulen zahlreiche Informationen sowie 
ein Link zur Online-Beantragung10. 
Bisher ist es für Studierende möglich, Form-
blatt 1 sowie die Anlagen 1 und 2 zu Formblatt 
1 online auszufüllen. Nachdem die Studieren-
den ihre Stadt und Hochschule ausgewählt ha-
ben, können sie das entsprechende Formblatt 
bzw. die Anlage aufrufen. Alle Felder können 
nun befüllt werden, wobei manche Eingaben 
direkt geprüft werden, manche erst nach An-
klicken des Buttons „Eingaben prüfen“. So ist 
gewährleistet, dass zum einen keine Pflichtfel-
der leer bleiben und zum anderen erste Plausi-
bilisierungen der Angaben gemacht werden. 
Einige Eingabefelder sind zusätzlich mit Hil-
fen, sogenannten „Tooltipps“, belegt. Wird der 
Mauszeiger über die Zeilennummer bewegt, 
erscheinen Texte mit Erläuterungen zu den 
einzugebenden Informationen. Ist das Formu-
lar vollständig ausgefüllt und plausibilisiert, 
kann ein PDF-Dokument erstellt werden. Im 
Anschluss wird eine Liste mit einzureichenden 
Unterlagen erzeugt, die auf die Angaben des 
speziellen Falles angepasst ist. Es wird auto-
matisch vom System eine Telenummer verge-
ben, mit Hilfe derer im Studentenwerk ein Ab-
rufen der Daten möglich wird. Die Studieren-
den müssen das Dokument ausdrucken, unter-
schreiben und zusammen mit den geforderten 
Nachweisen persönlich oder per Post an das 
BAföG-Amt übermitteln. Das Datum des 
Posteinganges gilt als Antragsdatum. 
Unterbricht der Studierende seine Eingabe, ist 
es möglich, das Formblatt lokal – optional 
auch passwortgeschützt – aber immer ver-
schlüsselt zu speichern und zu einem späteren 
Zeitpunkt für die Weiterbearbeitung wieder zu 
laden. Bei Fragen zur Online-Beantragung gibt 
es allgemeine Hinweise zum Ausfüllen der On-
line-Formblätter über den Menüpunkt „Hilfe“ 
sowie einen Verweis auf die BAföG-Hotline 
des Bundes.  
Ziel des Pilotprojektes war es, die elektroni-
sche Antragstellung für alle Hochschulen in 
Bayern zu ermöglichen. Außerdem sollte das 
Angebot auf alle Formblätter erweitert werden. 
Für den Weiterförderungsantrag ist es jetzt 
schon möglich das Formblatt online auszufül-
len. Es konnte zunächst allerdings noch keine 
Telenummer dafür vergeben werden, sodass 
die Ämter für Ausbildungsförderung die An-
gaben weiterhin händisch ins System über-
nehmen mussten. 

                                                 
 
10 www.bafoeg-bayern.de 

Die Zahlen zur Resonanz des Projektes bezie-
hen sich auf den Zeitraum vom 3. August 2009 
bis zum 16. November 2009.11 Bis dahin wur-
den 1146 Erstanträge online ausgefüllt. In den 
beiden Ämtern für Ausbildungsförderung wur-
den im Zeitpunkt der Erhebung bereits 653 
Anträge (knapp 60 Prozent) zur Bearbeitung 
abgerufen, da die entsprechenden Unterlagen 
auch postalisch eingegangen waren. Damit 
wurden 14 Prozent der Erstanträge elektro-
nisch gestellt. 
Inzwischen wurde das Pilotprojekt erfolgreich 
abgeschlossen. Ab dem Sommersemester 2010 
werden alle bayerischen Studentenwerke ein 
Online-Antragsverfahren anbieten. 
Aus den ersten Erfahrungen lassen sich viele 
positive Aspekte ableiten. Hierzu zählen z. B. 
die bessere Qualität der von den Antragstellen-
den übermittelten Daten, weil die Angaben so-
fort bei der Eingabe auf ihre Plausibilität ge-
prüft werden. Da die Daten nicht mehr abge-
tippt werden müssen, sondern direkt in das Be-
arbeitungsprogramm übernommen werden, ist 
zudem eine schnellere und weniger fehleran-
fällige Bearbeitung der Anträge durch die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mög-
lich. Auch erwarten die Sachbearbeiterinnen 
bzw. Sachbearbeiter weniger Rückfragen 
durch die Studierenden, da das Online-
Programm eine Vollständigkeitsprüfung durch-
führt und zusätzliche Erläuterungen enthält, 
z. B. zum Bewilligungszeitraum. 
„proBAFOEG“ 
Die Software „proBAFOEG“ wurde vom Sta-
tistischen Landesamt des Freistaates Sachsen 
in Kamenz entwickelt. Die Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter können die Daten in 
das Programm eingeben und Probeberechnun-
gen durchführen. Die eigentliche Berechnung 
der Anspruchshöhe erfolgt aber nicht im Pro-
gramm selbst. „proBAFOEG“ basiert auf einer 
MS-Access-Datenbank. Es stellt grundsätzlich 
keine Anbindung an ein Textverarbeitungspro-
gramm bereit, sodass Funktionen wie das 
Erstellen von Musterbriefen und die Übernah-
me von Adressdaten in einen Briefkopf nicht 
verfügbar sind. In Thüringen konnte eine sol-
che Anbindung jedoch nachträglich implemen-
tiert werden. 
Bei Weiterförderungsanträgen müssen vorher 
gefüllte Felder, die nun nicht mehr zutreffen, 
durch die Eingabe von Nullen gelöscht wer-
den, da der Großrechner sonst auf die alten Da-

                                                 
 
11 Alle Daten stammen von der Administration BAföG-
Bayern aus Regensburg. 
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ten des vorherigen Bewilligungszeitraums zu-
rückgreift und dadurch einen falschen Be-
scheid erzeugt. 
In Brandenburg gibt es monatlich einen Zwi-
schenlauf und einen Hauptzahllauf. Die Läufe 
finden im Abstand von zwei Wochen zur Mo-
natsmitte und zum Monatsende statt. Nach der 
Übermittlung des Zwischenlaufes erhält das 
Studentenwerk vom Brandenburgischen IT-
Dienstleister ein Fehlerprotokoll, welches feh-
lerhafte Datensätze aufzeigt, die nicht voll-
ständig verarbeitet werden und zur Auszahlung 
führen können. Diese Datensätze werden bis 
zum Hauptlauf von den Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern korrigiert. Der Hauptlauf 
findet etwa in der Mitte jedes Monats statt, so-
dass die Auszahlung zum Monatsende erfolgt. 
In Brandenburg stellt die Software-Lösung 
„proBAFOEG“ schon eine deutliche Verbesse-
rung im Vergleich zu dem vorher verwendeten 
Programm dar. Während früher viel mehr Fel-
der ausschließlich über Nummern codiert wer-
den mussten, findet sich heute häufiger Klar-
text in der Eingabemaske, der beispielsweise 
über Pull-down-Menüs an den Eingabefeldern 
aufgerufen werden kann. Somit ist die Daten-
eingabe deutlich einfacher als früher.  
Für die Übermittlung der Daten an den Bran-
denburgischen IT-Dienstleister werden die Da-
tensätze in einer Übergabedatei gesammelt, die 
verschlüsselt und dann versendet wird. Per E-
Mail werden dem Rechenzentrum wichtige 
Daten wie etwa die Zahl der Fälle mitgeteilt. 
Nur die Daten der Studierenden, die spätestens 
beim Hauptlauf versandt wurden, können für 
den jeweils folgenden Zahlmonat berücksich-
tigt werden und führen dazu, dass die Antrag-
stellerinnen und Antragsteller einen Bescheid 
erhalten.  
Die Bescheide werden im Normalfall direkt an 
den Studierenden verschickt, und das BAföG-
Amt erhält lediglich eine Kopie. Nur wenn 
feststeht, dass aufgrund von vor kurzem einge-
gangenen neuen Informationen mit Änderun-
gen im Bescheid zu rechnen ist, besteht die 
Möglichkeit, den Bescheid „auszusteuern“. In 
diesem Fall gelangt der Bescheid direkt zum 
BAföG-Amt und der oder die jeweils Zustän-
dige hat die Möglichkeit, den Bescheid mit ei-
nem ergänzenden Schreiben und dem Hinweis, 
dass der Bescheid nicht korrekt ist, an den Stu-
dierenden weiterzuleiten.  
Nach der Berechnung durch den Brandenbur-
gischen IT-Dienstleister erfolgt die Zahlung 
über die Landeshauptkasse. 
Vier Jahre nach Ende der Förderung werden 
die Fälle automatisch aus der EDV gelöscht, 
sodass gegebenenfalls Vorbehaltsauflösungen 

manuell mit Hilfe der Papierakte erfolgen müs-
sen. Allerdings können die Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter anhand einer regelmä-
ßig erstellten Liste eine Übersicht über die be-
stehenden Vorbehalte bekommen und daraus 
auch erkennen, wann welche Vorbehalte auf-
zulösen sind und wann ein Fall aus der EDV 
gelöscht wird. 
Die Software „proBAFOEG“ wurde im Lauf 
der vergangenen Jahre an die jeweils geänderte 
Gesetzeslage angepasst, aber nicht grundle-
gend überarbeitet. Brandenburg will ab 2010 
„BAföG 21“ einführen.  
In Thüringen wird „proBAFOEG“ vom Thü-
ringer Landesrechenzentrum verwaltet. Bevor 
der Hauptzahllauf von dem zuständigen Grup-
penleiter angestoßen werden kann, wird auto-
matisch eine Sicherungskopie des letzten Zahl-
laufes erstellt. Da die Online-Anbindung des 
Studentenwerks Thüringen über das Universi-
tätsnetz erfolgt und keine sichere Verbindung 
gewährleistet ist, werden die Daten auf eine 
CD gebrannt und per Kurier an das Landesre-
chenzentrum geschickt. Auch hier soll ab 2010 
„BAföG 21“ verwendet werden. 
Auch in den Ämtern für Ausbildungsförderung 
in Sachsen wird „proBAFOEG“ genutzt. 
Zweimal pro Monat, das heißt in zwei Rechen-
läufen, werden die erfassten Daten an den SID 
(„Staatsbetrieb Sächsische Informatik Diens-
te“) geliefert. Die Berechnung des Anspruchs 
der Höhe nach geschieht dort ebenso wie die 
Erstellung des Bescheides, der an das entspre-
chende Amt für Ausbildungsförderung (zur 
Weiterleitung an den Studierenden) und zeit-
versetzt als elektronische Zahlungsanweisung 
an die Hauptkasse versendet wird. Sind Fehler 
vorhanden, werden diese von den Sachbearbei-
tern und Sachbearbeiterinnen korrigiert, und 
dem Rechenzentrum wird beim nächsten Zahl-
lauf ein neuer Datensatz zugesandt. Eine als 
falsch berechnet erkannte Zahlung lässt sich zu 
diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr rück-
gängig machen.  
Auch in Sachsen soll „proBAFOEG“ künftig 
durch das zentrale Rechnerprogramm „BAföG 
21“ abgelöst werden.  
„VESA 2“ 
In Baden-Württemberg wird zurzeit noch mit 
der 1996 eingeführten Software „VESA 2“ ge-
arbeitet. Die verschlüsselt eingegebenen Daten 
werden an die Landesoberkasse Baden-
Württemberg geschickt. Diese errechnet den 
Auszahlungsbetrag, erstellt den Bescheid und 
sendet diesen zurück an das Studentenwerk, 
von wo aus er an die Studierenden versandt 
wird. Ab 2010 soll hier auch „BAföG 21“ ver-
wendet werden. 
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„Tarantella“ 
In den Ämtern für Ausbildungsförderung in 
Hessen wird die Software „Tarantella“ be-
nutzt. Dabei handelt es sich um eine auf DOS 
basierende Eingabemaske. Bei der Datenein-
gabe müssen die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter viele Felder mittels eines 
Schlüssels codieren. Es sind jedoch teilweise 
Pull-down-Menüs hinterlegt, sodass im Zwei-
felsfall der Schlüssel gesucht werden kann. Bei 
Weiterförderungsanträgen müssen zwar nur die 
neuen Daten eingegeben werden, doch die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter müs-
sen daran denken, nicht mehr zutreffende Fel-
der durch das Eintragen von Nullen zu löschen 
(„Ausnullen“ von Daten). Ansonsten verwen-
det der Großrechner die alten Zahlen des vor-
herigen Bewilligungszeitraumes, auch wenn 
das Feld für den kommenden Bewilligungs-
zeitraum gar nicht gefüllt wurde.  
Plausibilisierungen finden bei der Erfassung 
nur in geringem Umfang statt. Die eingegebe-
nen Daten werden von allen Studentenwerken 
zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat an 
die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 
(HZD) übermittelt. Der Stichtag für die Daten-
übermittlung wird vom Hessischen Ministeri-
um für Wissenschaft und Kunst festgelegt und 
ist für alle Studentenwerke Hessens verbind-
lich.  
Es gibt zwei Rechenläufe pro Monat, wobei 
der etwa in der Mitte des Monats stattfindende 
Zwischenlauf lediglich die Funktion einer 
Plausibilitätskontrolle für alle bis dahin erfass-
ten Vorgänge hat. Meldungen über fehlerhafte 
Datensätze werden in Form von Fehlerlisten 
auf dem Postweg an das entsprechende Amt 
für Ausbildungsförderung geschickt, wo die 
zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter die nötigen Korrekturen vornehmen. 
Der Hauptlauf übermittelt die Daten, auf deren 
Grundlage dann die Berechnung des BAföG-
Anspruchs erfolgt. Neben der Plausibilisierung 
und der Berechnung übernimmt die HZD meist 
auch den Versand der Bescheide direkt an die 
Antragstellerinnen und Antragsteller. Eine 
Zweitschrift geht, nach Förderungsnummer 
sortiert, an die Ämter für Ausbildungsförde-
rung. Hier werden die Aktenstücke einmal im 
Monat von Hand auf die jeweiligen Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter verteilt, die alle 
Vorgänge eines Monats überprüfen und in die 
Akten einsortieren. 
Umfasst der Bescheid mehr als drei Seiten, so 
wird er an das zuständige BAföG-Amt und von 
dort an den Antragstellenden versandt.  
Das Programm erlaubt nur sehr eingeschränkt, 
individuelle Texte in den Bescheid einzufügen. 

Sind längere Erläuterungen nötig, so fordert 
der Sachbearbeiter bzw. die Sachbearbeiterin 
den Bescheid mittels einer Signierung in einem 
bestimmten Feld der Eingabemaske von der 
HZD an und verschickt ihn zusammen mit ei-
ner vor Ort verfassten Anlage selbst. 
Die HZD ist in Hessen auch die Verbindung 
zur kassenführenden Stelle, dem Hessischen 
Competence Center (HCC). Sämtliche plausi-
bilisierten und berechneten Daten werden auf 
Datenträgern an das HCC weitergeleitet, von 
wo aus die Zahlungen angewiesen werden.  
Die Daten werden bei der HZD vier Jahre nach 
Ende der Förderungshöchstdauer aufbewahrt 
und dann aus der EDV gelöscht. Beim HCC 
werden sie erst dann gelöscht, wenn eventuelle 
Rückzahlungsansprüche beglichen sind. 
Hinsichtlich der Hardware hängt die Datenwei-
terleitung in Hessen an sehr wenigen, alten 
Rechnern in den Studentenwerken. Funktio-
niert einer dieser Rechner nicht mehr, so kann 
die gesamte Datenübermittlung zur HZD und 
damit auch die Auszahlung von BAföG-
Leistungen ausfallen. Zudem sind keine Er-
satzteile für den HZD-Server mehr verfügbar, 
sodass eventuell nötige Reparaturen nur sehr 
eingeschränkt möglich sind. 
Eine Besonderheit der hessischen Studenten-
werke ist, dass hier auch Anträge auf Leistun-
gen nach dem Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz (AFBG), kurz Meister-BAföG, 
bearbeitet werden, während dies in den übrigen 
Bundesländern die kommunalen Ämter für 
Ausbildungsförderung übernehmen. Hessen 
plant die Einführung des Verfahrens „BAföG 
21“, das jedoch nicht für die Bearbeitung von 
Meister-BAföG geeignet sein soll, sodass hier 
voraussichtlich zwei verschiedene EDV-
Lösungen in den hessischen Studentenwerken 
nötig sein werden. 
„NRW-Programm“ 
Auch die Software „NRW-Programm“ in 
Rheinland-Pfalz läuft auf DOS-Basis. Die 
durch die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter eingegebenen Daten gelangen zunächst 
auf den Server, und es wird ein Ausdruck er-
stellt, mit dessen Hilfe die eingegebenen Daten 
überprüft werden. Einige Werte müssen vor 
der Eingabe berechnet werden (z. B. das anzu-
rechnende Einkommen). Mit dem derzeitigen 
Eingabeprogramm können in Trier keine Be-
rechnungen durchgeführt werden; dies muss 
daher von Hand geschehen. 
Die Übermittlung der Daten erfolgt individuell 
durch jeden Sachbearbeiter und jede Sachbear-
beiterin zweimal pro Monat (Zwischen- und 
Endlauf) software-gestützt an die ADD (Auf-
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sichts- und Dienstleistungsdirektion, angesie-
delt bei der Oberfinanzdirektion Koblenz). 
Zum Zweck der Übermittlung verfügt jede 
Sachbearbeiterin und jeder Sachbearbeiter über 
ein eigenes Passwort, mit dem er oder sie sich 
einloggt. Sollte sich herausstellen, dass einzel-
ne Angaben bei der Übermittlung oder im Be-
scheid fehlerhaft waren, ist eine Korrektur nur 
zum darauf folgenden Lauf möglich. Wurden 
die fehlerhaften Daten im Rahmen des Zwi-
schenlaufs versandt, ist eine Korrektur bis zum 
nächsten Hauptlauf und der anschließenden 
Auszahlung an den Studierenden noch mög-
lich. Bei der ADD werden die Bescheide er-
stellt und die Landesoberkasse (LOK) wird zur 
Zahlung angewiesen. Die ADD versendet alle 
Bescheide an das BAföG-Amt, welches die 
Bescheide anschließend überprüft und an die 
Studierenden weiterleitet.  
Da bei dem Programm zum Beispiel vorherge-
hende Einträge nicht sichtbar sind und auch die 
Durchführung von Proberechnungen nicht 
möglich ist, soll die alte Software künftig vom 
oben beschriebenen Programm „proBAFOEG“ 
bzw. bei rechtzeitiger Fertigstellung vom „BA-
föG 21“-Verfahren abgelöst werden.
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VII.3 Bayern 

VII.3.1 Amt für Ausbildungsförderung 
Niederbayern/Oberpfalz 

Allgemeine Informationen 
Das Amt für Ausbildungsförderung des Studen-
tenwerks Niederbayern/Oberpfalz hat seinen 
Hauptsitz auf dem Gelände der Universität Re-
gensburg in Regensburg. Es ist zuständig für 
die Studierenden der Universitäten in Regens-
burg und Passau, der Hochschulen Regensburg, 
Landshut, Deggendorf, der Hochschule für ka-
tholische Kirchenmusik und Musikpädagogik 
in Regensburg und der Privaten Fachhochschu-
le Döpfer in Schwandorf. Im Jahr 2008 konnten 
– von 9.646 Antragstellenden – 7.199 die Mög-
lichkeit einer Studienfinanzierung über das BA-
föG-Amt in Anspruch nehmen. Geografisch 
liegt Regensburg etwa 130 km von Passau ent-
fernt. Zwischen Regensburg und Landshut bzw. 
Deggendorf liegen etwa 80 km. Schwandorf 
trennen circa 45 km vom Hauptsitz. Nach den 
Schilderungen der Kolleginnen und Kollegen 
nutzen während der Semester viele Studierende 
die Gelegenheit, ihre Sachbearbeiterin bzw. ih-
ren Sachbearbeiter persönlich aufzusuchen; in 
den vorlesungsfreien Zeiten gehen die Anträge 
oder Nachreichungen hauptsächlich postalisch 
ein. Darüber hinaus haben die Studierenden je-
derzeit die Möglichkeit, ihre Anträge im bereit-
gestellten BAföG-Briefkasten einzuwerfen. 
Personal und Aufgabenteilung 
Im Amt für Ausbildungsförderung des Studen-
tenwerks Niederbayern/Oberpfalz sind neben 
einer Abteilungsleiterin 32 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf 21 Vollzeitstellen für die 
Studierenden im Bereich Studienfinanzierung 
eingesetzt. Zu den Mitarbeitern im Amt für 
Ausbildungsförderung gehören außerdem 2 
EDV-Mitarbeiter in Vollzeit, welche für alle 
Studentenwerke in Bayern das EDV-Programm 
BAföG-Bayern (Datagroup-Verfahren) betreu-
en.  
Das Personal ist in drei Gruppen mit jeweils ei-
ner Gruppenleiterin oder einem Gruppenleiter 
aufgeteilt, deren Zuständigkeiten sich nach den 
Hochschulen gliedern. So ist eine Gruppe mit 
elf Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern 
für die Universität Regensburg zuständig und 
direkt in Räumlichkeiten der Universität am 
Campus zu finden. 
Eine zweite Gruppe ist mit zehn Kolleginnen 
und Kollegen für die Hochschule Regensburg 
und die Hochschule Deggendorf verantwort-
lich. Eine Sachbearbeiterin dieser Gruppe ist 
ständig vor Ort an der 80 km entfernten Hoch-
schule eingesetzt. 
 

Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

7 

Studierende 36.5001) 
Anzahl der BAföG-Anträge 
2008 

9.646 

 davon abgelehnt 2.447 
 davon bewilligt 7.199 
Erstanträge abgelehnt und 
bewilligt 

3.545 

Weiterförderungsanträge ab-
gelehnt und bewilligt 

6.101 

Förderungsquote 19% 
1) Quelle: „Studentenwerke im Zahlenspiegel“, Deutsches 
Studentenwerk (Hrsg.), Berlin 2009 
Die dritte Gruppe hat sich am stärksten an die 
regionalen Besonderheiten anpassen müssen. 
Sie ist mit acht Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeitern verantwortlich für die Universität 
Passau, die Hochschule Landshut und die 
Hochschule für katholische Kirchenmusik und 
Musikpädagogik in Regensburg. Die Musik-
hochschule wird vom Hauptsitz aus mit zwei 
Bearbeiterinnen betreut. Um die Belange der 
Studierenden der Hochschule Landshut küm-
mern sich drei Kolleginnen, von denen eine ih-
re Aufgabe ständig vor Ort wahrnimmt. Die 
Universität Passau wird von drei Kolleginnen 
und Kollegen in Passau betreut. 
Damit verfügt das Amt für Ausbildungsförde-
rung über drei ständig besetzte Außenstellen, 
wobei nur in Passau die Sachbearbeitung voll-
ständig vor Ort ausgeführt wird. In Deggendorf 
und Landshut erfolgt der Hauptteil der Sachbe-
arbeitung in Regensburg. Die Außenstellen 
werden durch regelmäßige Präsenztage der 
Gruppenleitungen betreut. 
Serviceleistungen 
Das Amt für Ausbildungsförderung des Studen-
tenwerks Niederbayern/Oberpfalz hat für sei-
nen Hauptsitz sowie für die Außenstellen Öff-
nungszeiten (persönliche Sprechzeiten) festge-
legt. So können die Studierenden ihre zuständi-
ge Sachbearbeiterin bzw. ihren zuständigen 
Sachbearbeiter in Regensburg und Passau im-
mer dienstags bis freitags von 8:30 bezie-
hungsweise 9 bis 12 Uhr in den Büroräumen 
aufsuchen. Am Hauptsitz wird donnerstags ein 
zusätzlicher Beratungsnachmittag von 13 bis 15 
Uhr angeboten.  
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Die Außenstellen an den Hochschulen Deggen-
dorf und Landshut bieten durchgängig die 
Möglichkeit eines persönlichen Besuches von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 9:30 bis 12 
Uhr. Das Studentenwerk versteht sich als offe-
nes Haus. Das heißt, dass Interessenten, die au-
ßerhalb der eigentlichen Sprechzeiten das Amt 
aufsuchen, nicht weggeschickt werden.  
Das Amt für Ausbildungsförderung teilt sich 
mit der Geschäftsführung des Studentenwerkes 
und den Kolleginnen und Kollegen der Wohn-
heimverwaltung, der Sozialberatung, der Kul-
turabteilung und mit Teilen der Studienbera-
tung der Universität zwei Etagen eines Verwal-
tungsgebäudes.  
Die Arbeitsräume sind maximal mit zwei Per-
sonen besetzt; für die Besucherinnen und Besu-
cher stehen Tische und Stühle auf den Fluren 
und in den Büros bereit.  
Eine telefonische Beratung wird darüber hinaus 
innerhalb der regulären Arbeitszeit immer ge-
währleistet. Um zu verhindern, dass Telefonate 
eine persönliche Beratung stören oder unterbre-
chen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die Möglichkeit, einen Anrufbeantworter 
einzuschalten.  
Das Studentenwerk prüft derzeit die Möglich-
keit, ein zentrales Service-Büro einzurichten. 
Die Amtsleitung verspricht sich von einem sol-
chen Anlaufpunkt vor allem eine ungestörte 
Sachbearbeitung. Denkbar wäre auch ein Servi-
ce-Point, der den Studierenden übergreifend zu 
Fragen der Wohnheimverwaltung, der Studien-
finanzierung und rund um das Angebot der 
Mensen mit Rat und Tat zur Seite steht. Derzeit 

stehen einer Umsetzung dieser Pläne jedoch 
noch räumliche und personelle Aspekte entge-
gen. 
Seit dem Wintersemester 2009/2010 bietet das 
Amt für Ausbildungsförderung für alle Studie-
renden der zu betreuenden Hochschulen die 
Antragstellung online im Internet an. Dazu ha-
ben die bayerischen Studentenwerke und das 
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst ein Internet-Portal bereit-
gestellt. Die Studierenden haben neben der per-
sönlichen und telefonischen Kontaktaufnahme 
auch die Möglichkeit, Anfragen per E-Mail 
entweder an die zuständigen Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter direkt oder an allge-
meine E-Mail-Adressen zu stellen. 
Verwaltungsprozess 
In Ergänzung zum bereits geschilderten allge-
meinen Verwaltungsprozess kann für die Ar-
beitsabläufe im Studentenwerk Niederbay-
ern/Oberpfalz noch Folgendes geschildert wer-
den:  
Die eingehende Post wird zentral im Sekretariat 
gesammelt, mit dem Eingangsstempel versehen 
und auf die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter verteilt. Auch bringt die weitläufige geo-
grafische Zuständigkeit für den Verwaltungs-
prozess Besonderheiten mit sich. Da für den 
Verwaltungsvollzug BAföG in ganz Bayern die 
100-prozentige Vier-Augen Prüfung vorge-
schrieben ist, müssen aus den Außenstellen, die 
jeweils nur mit einer Mitarbeiterin besetzt sind, 
die Vorgänge zur Prüfung an den Hauptsitz 
nach Regensburg versandt werden.  
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Tabelle 17: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Nieder-
bayern/Oberpfalz 
  Standardaktivität Erstantrag Weiterförderungsantrag
1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 3 

2 Daten und Informationen sichten und zusammenstellen, 
Vollständigkeitsprüfung 10 10 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rückfra-
gen stellen 15 

4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder 
Daten erfassen (inkl. Anlegen der Papierakte) 12 10 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 30 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 15 15 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 5 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröffentli-
chen 1 

9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 1 
10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 10 
13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenscheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen (ohne 
Widersprüche) 1 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 103 101 
 
Die in der Tabelle dargestellten Werte wurden 
durch Interviews am Hauptsitz des Studenten-
werkes in Regensburg ermittelt. Neben der Ab-
teilungsleiterin wurden mit zwei weiteren Mit-
arbeiterinnen und einem Mitarbeiter aus der 
Antragsbearbeitung Gespräche geführt.  
Für den Erstantrag konnte ein zeitlicher Auf-
wand von 103 Minuten und für den Weiterför-
derungsantrag eine Bearbeitungszeit von 101 
Minuten ermittelt werden. Somit liegt der Wert 
für den Erstantrag beim Studentenwerk Nieder-
bayern/Oberpfalz um 39 Minuten, der Wert für 
den Weiterförderungsantrag um 49 Minuten 
über dem Median aller befragten Studenten-
werke. Zum Teil ist der Unterschied dadurch zu 
erklären, dass in Bayern der BAföG-Vollzug 
ohne die Beteiligung eines externen 
Dienstleisters organisiert ist. Es fallen hier 
demnach Zeiten für das Erstellen, die Kontrolle 
und den Versand der Bescheide an – Tätigkei-
ten, die an anderen Standorten nicht vom Amt 
selbst, sondern von einem externen 
Dienstleister ausgeführt werden. 
Nach Aussage der befragten Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter gibt es ausschließlich 
bei Standardaktivität 4 „Formulare ausfüllen 
und/oder Daten erfassen“ einen zeitlichen Un-
terschied zwischen Erst- und Weiterförde-
rungsantrag. Dies liegt in der einmaligen Anla-
ge einer Papierakte und einer elektronischen 

Akte begründet. Bei Weiterförderungsfällen 
müssen die Stammdaten nicht erneut in das 
System eingegeben, sondern lediglich auf Rich-
tigkeit überprüft werden. Daher verringert sich 
der Aufwand von 12 auf 10 Minuten. 
Die zeitintensivste Standardaktivität in der ge-
samten Antragsbearbeitung in Regensburg ist 
„Berechnungen/Bewertungen durchführen“. 
Hier wurde ein Wert von 30 Minuten geschätzt. 
Das EDV-System in Bayern macht es möglich, 
viele Berechnungen direkt in der elektronischen 
Akte durchzuführen. Trotzdem müssen einige 
Vorberechnungen, wie z. B. Rentenberechnun-
gen, zunächst manuell durchgeführt werden. 
Dieser Wechsel zwischen Arbeiten in der elekt-
ronischen und in der Papierakte erhöht den 
Zeitaufwand für diesen Arbeitsschritt. Auch 
zeigt die Erfahrung, dass gerade bei Studieren-
den an Fachhochschulen der Berechnungsauf-
wand zum Einkommen während der Praxisse-
mester besonders hoch ist. 
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VII.3.2 Amt für Ausbildungsförderung 
Würzburg 

 
Allgemeine Informationen 
Das Amt für Ausbildungsförderung beim Stu-
dentenwerk Würzburg ist für insgesamt 5 
Hochschulen zuständig. Dies sind die Universi-
tät Würzburg, die Universität Bamberg, die 
Hochschule Würzburg-Schweinfurt mit diesen 
beiden Standorten, die Hochschule Aschaffen-
burg und die Hochschule für Musik in Würz-
burg 
Insgesamt sind an den genannten Hochschulen 
rund 38.600 Studenten immatrikuliert. Die Zahl 
der beim Amt für Ausbildungsförderung einge-
reichten Anträge auf Ausbildungsförderung be-
trug zuletzt 10.508 (Stand 31. März 2009). Von 
diesen Anträgen wurden 8.723 bewilligt und 
1.785 abgelehnt. Dadurch ergibt sich eine För-
derungsquote von circa 23 Prozent. 
Die Abgabe der Antragsformulare kann persön-
lich beim BAföG-Amt in Würzburg, der Au-
ßenstelle in Bamberg oder während der regel-
mäßigen Sprechstunden in Aschaffenburg oder 
Schweinfurt stattfinden. Zum anderen können 
die Anträge auch postalisch übermittelt oder in 
einen speziellen BAföG-Hausbriefkasten ein-
geworfen werden. Alle eingehenden Anträge 
werden in Würzburg nach den verschiedenen 
Standorten sortiert und weitergeleitet. Das Ver-
hältnis zwischen persönlich abgegebenen und 
postalisch bzw. über den Hausbriefkasten ü-
bermittelten Anträgen ist laut Einschätzung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BAföG-
Stelle ungefähr gleich. 
Personal und Aufgabenteilung 
Der Abteilungsleiter im Amt für Ausbildungs-
förderung in Würzburg ist zuständig für die 
Entscheidung von Vorausleistungsanträgen, er 
vertritt das Amt vor Gericht und teilt sich mit 
zwei weiteren Gruppenleitern die Bearbeitung 
der Widersprüche. Den insgesamt drei Grup-
penleitern sind 17 Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter sowie fünf Hilfskräfte bzw. 
Hilfssachbearbeiter zugeordnet. Von den Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeitern sind zwei 
in Teilzeit angestellt und 15 in Vollzeit.  
Die Zuständigkeiten der Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter sind vorrangig nach den 
Hochschulen unterteilt. Danach erfolgt eine 
weitere Untergliederung nach den einzelnen 
Fachbereichen. Sind diese sehr groß, wird zu-
sätzlich noch einmal nach den Buchstaben des 
Nachnamens der Studierenden sortiert. Ledig-
lich für Anträge der Hochschule für Musik  
 
 

 
Anzahl der zu betreuen-
den Hochschulen 

5 

Studierende 38.6001) 
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Anträge 2008 

10.508 

 davon abgelehnt 1.785 
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1)Quelle: „Studentenwerke im Zahlenspiegel“, Deutsches 
Studentenwerk (Hrsg.), Berlin 2009 
und der Fachhochschule Aschaffenburg ist je 
ein Mitarbeiter zuständig. Drei Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind in der Außenstelle in 
Bamberg beschäftigt.  
Serviceleistungen 
Das Amt für Ausbildungsförderung bietet in 
Würzburg täglich von 9 bis 13 Uhr eine 
Sprechstunde an. Montags, mittwochs und frei-
tags sind alle Fachbereiche geöffnet und die 
Studierenden haben die Möglichkeit, ihre zu-
ständige Bearbeiterin bzw. ihren Bearbeiter an-
zutreffen. Dienstags und donnerstags ist nur ein 
Büro zur Beratung geöffnet. Antragstellerinnen 
und Antragsteller können an diesen Tagen dort 
ebenso Fragen zu ihrem Fall stellen oder For-
mulare abgeben.  
Die Außenstelle in Bamberg ermöglicht eben-
falls eine tägliche Beratung. Montag bis Freitag 
von 10 bis 13 Uhr können sich Studierende der 
Universität Bamberg an ihre entsprechenden 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter wen-
den. In der Vorlesungszeit wird das Angebot 
um eine Nachmittagssprechstunde donnerstags 
von 14 bis 15 Uhr erweitert. 
An den Standorten Schweinfurt und Aschaffen-
burg wird jeweils mindestens eine Sprechstun-
de im Monat angeboten. Die Termine und 
Räume werden auf der Internetseite des Studen-
tenwerkes Würzburg sowie durch Aushang be-
kannt gegeben.  
Zusätzlich können die Antragstellenden ihre 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter auch 
telefonisch erreichen. 
Laut Aussage der Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter in Würzburg nimmt die persön-
liche und telefonische Beratung von Studieren-
den circa 50 Prozent der Arbeitszeit ein. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind grund-
sätzlich immer telefonisch erreichbar. Lediglich 
während persönlicher Gespräche werden keine 
Anrufe entgegengenommen. Ein Beratungsge-
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spräch kann in besonderen Fällen bis zu einer 
halben Stunde dauern. Holen sich Studentinnen 
und Studenten vor der Antragstellung Informa-
tionen, erfolgt auf Wunsch eine Vorberechnung 
des zu erwartenden Auszahlungsbetrages. 
In Bamberg ist der Aufwand für Beratung ge-
ringer. Circa 1,5 Stunden pro Tag können für 
diese Serviceleistung eingerechnet werden.  
Neben der persönlichen und telefonischen Kon-
taktaufnahme haben Studierende auch die Mög-
lichkeit, Anfragen per E-Mail zu stellen. Diese 
gehen über eine Sammeladresse beim Amt für 
Ausbildungsförderung ein. Werden konkrete 
Fragen zu einem bestimmten Fall gestellt, wird 
die E-Mail an die zuständige Mitarbeiterin bzw. 
den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. All-
gemeine Anfragen werden vom Abteilungslei-
ter beantwortet. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
durchgehend erreichbar. Dies hat jedoch zur 
Folge, dass die Bearbeitung von Anträgen im-
mer wieder unterbrochen wird. Es erhöht zum 
einen die zeitliche Bearbeitungsdauer, da sich 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
stets neu in einen Fall finden müssen. Zum an-
deren besteht ein erhöhtes Fehlerpotenzial, 
wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwi-
schendurch von anderen Sachverhalten abge-
lenkt werden. 
Das Amt für Ausbildungsförderung in Würz-
burg stellt noch weitere Beratungsangebote zur 
Verfügung. Jeden Montag von 10 bis 14 Uhr 
findet eine allgemeine Beratung zum Thema 
BAföG statt. Hier können sich Studierende über 
die Grundfragen der Ausbildungsförderung in-
formieren. Zusätzlich engagiert sich die BA-
föG-Stelle bei Erstsemesterveranstaltungen, bei 
Messen, in Schulen und in Veranstaltungen mit 
der Agentur für Arbeit, um über das BAföG zu 
informieren. 
Im BAföG-Amt und in den zugehörigen Hoch-
schulen liegen zudem Printmedien aus. Diese 
umfassen den Flyer des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung, zwei selbst entwi-
ckelte FAQ-Broschüren zu den Themen „Ein-
kommen des Auszubildenden“ und „BAföG-
Rückzahlung“ sowie einen umfangreichen Stu-
dienführer des Studentenwerkes mit einem Ka-
pitel zum BAföG. 
Verwaltungsprozess 
Die Durchlaufzeiten eines Antrages sind nicht 
eindeutig zu ermitteln. Als Richtwert wurden 
circa 6 bis 8 Wochen zwischen Antragsabgabe 
und Zahlungseingang beim Studierenden ange-
geben. Wenn alle Unterlagen vollständig vor-
liegen, dauert es noch circa 1 bis 2 Wochen bis 
zur Zahlung.  
Gerade zu Beginn des Wintersemesters kann es 
zu erheblichen Verzögerungen bei der Bearbei-

tung kommen, da circa 80 Prozent der Anträge 
eines Jahres zum Wintersemester gestellt wer-
den. Bei rechtzeitiger Antragstellung ist aber 
durch das Institut der Weiterleistung sicherge-
stellt, dass die Zahlungen nahtlos fortlaufen, 
selbst wenn über den neuen Antrag noch nicht 
entschieden werden konnte. In der Regel sind 
aber alle Anträge bis zur Hälfte eines jeden 
Semesters, zu dem sie gestellt wurden, beschie-
den. 
Die Hilfskräfte sind zuständig für den Postein-
gang, die Überwachung von Zahlungseingän-
gen im Fall von Überzahlungen und das Anle-
gen von Papier- und elektronischer Akte. Sie 
erstellen Formanschreiben beispielsweise zur 
Nachforderung von Unterlagen. Alle Anträge 
mit Zugehörigkeit der Außenstelle Bamberg 
werden nach der Aktenanlage einmal in der 
Woche dorthin per Post geschickt. 
Ist eine Akte angelegt, erfolgt die weitere Bear-
beitung durch die entsprechende Sachbearbeite-
rin bzw. den entsprechenden Sachbearbeiter. 
Nur circa 2 Prozent aller Anträge sind bei ih-
rem Ersteingang vollständig. Sind alle Daten 
erfasst, werden alle Fälle nach dem Vier-
Augen-Prinzip geprüft, wobei sich die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei einge-
arbeiteten Kolleginnen und Kollegen auf grund-
legende Teile beschränken („Kontrolle auf Ge-
genseitigkeit“). Bei neuen Kollegen erfolgt eine 
vollständige Kontrolle jeder Akte. Durch die 
Freigabe des Falles stößt die prüfende Person 
den Ausdruck des Bescheides in zweifacher 
Ausfertigung an. Anschließend wird die Akte 
mit dem Bescheid zum Versand an den zustän-
digen Kollegen oder die Kollegin zurückgege-
ben. Im EDV-System wird mit der Freigabe der 
Status der Akte automatisch geändert. Die Da-
ten sind nun„abholbereit“; sie werden im 
nächsten Zahllauf exportiert und es wird so die 
Auszahlung bewirkt. Erstellte Bescheide kön-
nen jederzeit durch einen neuen Bescheid über-
schrieben werden. 



 

 72 

Tabelle 18: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Würz-
burg 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut ma-
chen 0 

2 Daten und Informationen sichten und zusam-
menstellen, Vollständigkeitsprüfung 13 12 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, 
Rückfragen stellen 8 

4 
Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen 
und/oder Daten erfassen (inkl. Anlegen der Pa-
pierakte) 

30 5 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 15 

6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigie-
ren 6 6 

7 Abschließende Informationen aufbereiten 3 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder ver-
öffentlichen 1 

9 Interne oder behördenübergreifende Bespre-
chungen 0 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 6 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugen-
scheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 
(ohne Widersprüche) 1 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 83 57 

 
Zur Ermittlung der Zeiten für die einzelnen 
Standardaktivitäten wurden neben dem Abtei-
lungsleiter mit einem Gruppenleiter, sieben 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern und 
einer Hilfskraft Gespräche vor Ort geführt. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zum 
Teil einzeln, zum Teil zu zweit befragt. Dies 
ergab sich durch die Besetzung von Einzel- und 
Doppelbüros.  
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines 
Erstantrages liegt bei 83 Minuten. Ein Weiter-
förderungsantrag verursacht einen geringeren 
Aufwand von etwas weniger als einer Stunde. 
Dies liegt vor allem darin begründet, dass bei 
Standardaktivität 4 „Formulare ausfüllen bzw. 
vervollständigen und/oder Daten erfassen (inkl. 
Anlegen der Papierakte)“ bei einem Erstantrag 
in der Regel zwei unterschiedliche Personen 
beteiligt sind. Zunächst werden alle eingereich-
ten Unterlagen von einer Hilfskraft in einer Pa-
pierakte zusammengeführt, in eine vorgegebene 
Reihenfolge gebracht und mit einem Namens-
schild versehen. Daran anschließend wird der 

Fall im EDV-System erfasst. Dies beinhaltet 
die Vergabe einer Förderungsnummer in An-
lehnung an die Fakultät, an der die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller studiert, die Einga-
be der Stammdaten sowie die Festlegung des 
Bewilligungszeitraums. Anschließend wird die 
Akte der zuständigen Bearbeiterin bzw. dem 
zuständigen Bearbeiter weitergeleitet. Alle be-
rechnungsrelevanten Daten können nun einge-
geben werden. Zusammen ergibt sich somit ei-
ne Zeit von 30 Minuten. Bei Weiterförderungs-
anträgen entfällt das Anlegen der Akte, wo-
durch ausschließlich geänderte Daten sowie die 
neue Berechnungsgrundlage im System einge-
tragen werden müssen. Die Zeit verkürzt sich 
auf 5 Minuten. 
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VII.4 Baden-Württemberg 

VII.4.1 Amt für Ausbildungsförderung 
Karlsruhe 

Allgemeine Informationen 
Das Studentenwerk Karlsruhe ist für zehn 
Hochschulen und Fachhochschulen in Karlsru-
he, Calw und Pforzheim zuständig: In Karlsru-
he sind dies die Duale Hochschule Baden-
Württemberg (früher Berufsakademie Karlsru-
he), die Hochschule Karlsruhe, Karlsruher In-
stitut für Technologie (KIT; bisher die Univer-
sität Karlsruhe), die Staatliche Hochschule für 
Gestaltung, die Staatliche Hochschule für Mu-
sik, die Pädagogische Hochschule, die Karls-
hochschule International University (früher 
Merkur Akademie – Internationale Fachhoch-
schule Karlsruhe), die Hochschule Pforzheim 
(zum Ende Sommersemester 2009 aufgelöst) 
und die Fachhochschule Calw. 
Insgesamt studieren rund 38.000 Studierende 
an den angeschlossenen Hochschulen.  
Im Jahr 2008 wurden beim Studentenwerk 
Karlsruhe insgesamt 6.408 Anträge bewilligt, 
davon 2.730 Erstanträge und 3.678 Weiterför-
derungsanträge.  
Etwa 10 bis 15 Prozent der Anträge werden 
persönlich abgegeben, die übrigen werden pos-
talisch eingereicht. 
Personal und Aufgabenteilung 
Im Studentenwerk Karlsruhe stehen für die Be-
arbeitung von BAföG-Anträgen insgesamt 21 
Mitarbeiterkapazitäten (MAK) bzw. 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. 
Von diesen 21 MAK entfallen 11,2 MAK auf 
Sachbearbeiterstellen.  
Die Aufgaben der Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter unterscheiden sich inhaltlich 
nicht. Eine Ausnahme bildet die zentrale Bear-
beitung der Datenabgleichsfälle und die Bera-
tung im Servicepoint (insgesamt eine Sachbe-
arbeiterstelle). Die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter werden von vier Hilfssachbear-
beiterinnen und Hilfssachbearbeitern (3,6 
MAK) unterstützt. Sie betreiben die Poststelle, 
das heißt sie stempeln und sortieren sämtliche 
Posteingänge und kuvertieren ausgehende Post. 
Außerdem nehmen sie die Anrufe in der Tele-
fonzentrale entgegen, bestellen (Büro- und In-
formations-) Material, tippen Widerspruchsbe-
scheide und Ähnliches und geben zum Teil als 
erste Anlaufstelle auch Informationsmaterial an 
die Studierenden bzw. deren Eltern weiter. 
Auch die zentrale Archivverwaltung wird von 
einem Mitarbeiter wahrgenommen. Darüber 
hinaus stehen in Karlsruhe 3,5 Gruppenleiter 
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stellen zur Verfügung. Die Gruppenleitungen 
haben alle die gleichen Aufgaben, eine Spezia-
lisierung auf bestimmte Fälle oder Probleme 
gibt es nicht. Sie haben die Aufgabe, einen Teil 
der bearbeiteten Erst- und Weiterförderungsan-
träge von Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beitern ihres Teams zu prüfen. Sie übernehmen 
komplizierte Fälle vollständig, sind für Einzel-
fragen zuständig und bearbeiten Widersprüche 
oder Stundungsfälle bis zur Abgabe eidesstatt-
licher Versicherungen. Zusätzlich obliegt ihnen 
die Aufgabe der Personalführung, wie bei-
spielsweise die Einarbeitung neuer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.  
Darüber hinaus haben die Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleiter die Aufgabe, ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in Team- oder Ein-
zelbesprechungen relevante Informationen wei-
terzugeben und Arbeitsanweisungen zu erteilen.  
Die Aufgaben der Abteilungsleitung bestehen 
in erster Linie in der Personalführung und dem 
Personaleinsatz, in der Vertretung des Amtes 
nach außen sowie in der Bearbeitung von kom-
plexen (Widerspruchs-) Fällen. Dem Amt für 
Ausbildungsförderung stehen außerdem noch 
eine Justiziarin und, mit 50 Prozent der Ar-
beitszeit, eine EDV-Kraft zur Verfügung. 
Dem Amt für Ausbildungsförderung in Karls-
ruhe wird der Aufwand für den Datenabgleich 
nach § 45d EStG teilweise ersetzt, das heißt es 
werden zusätzliche Mitarbeiterkapazitäten zur 
Erledigung der Aufgabe bereitgestellt. 
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Serviceleistungen 
Das Amt bietet dienstags von 10 bis 12 Uhr und 
donnerstags von 13:30 bis 15:30 Uhr offene 
Sprechstunden an, zu denen die Studierenden 
vorbeikommen können. Allerdings können sie 
auch außerhalb der offenen Sprechstunde Ter-
mine mit ihren Sachbearbeiterinnen bzw. Sach-
bearbeitern vereinbaren. 
Während der Sprechstunden haben die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter die Mög-
lichkeit, ihr Telefon auf den Servicepoint oder 
auf die Telefonzentrale, die sich in der Poststel-
le befindet, umzuschalten. Den Anrufern wer-
den dort allgemeine Fragen beantwortet; bei 
speziellen Fragen werden sie jedoch gebeten, 
sich zu einem anderen Zeitpunkt direkt mit ih-
rer zuständigen Sachbearbeiterin oder ihrem 
Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen. 
Die Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeiter 
verfügen bisher nicht über eigene E-Mail-
Adressen, sodass E-Mails von Studierenden 
zurzeit noch über das E-Mail-Postfach des Ab-
teilungsleiters eingehen. In Kürze sollen jedoch 
auch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter eigene Adressen erhalten. 
Der Servicepoint ist täglich von 10 bis 14 Uhr 
geöffnet. Er wurde im Dezember 2008 einge-
richtet und führt zum Teil zu einer Entlastung 
der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Es 
wurde festgestellt, dass die „älteren“ Studieren-
den, die bereits vor der Einrichtung des Servi-
cepoints Kontakt zum BAföG-Amt hatten, nach 
wie vor zu ihrer zuständigen Sachbearbeiterin 
oder ihrem Sachbearbeiter gehen, um sich dort 
beraten zu lassen, wohingegen die Jüngeren den 
Servicepoint gut annehmen. 
Eine zusätzliche Serviceleistung des Amtes be-
steht in der Möglichkeit, für die Studierenden 
mit Hilfe eines selbst entwickelten Excel-
Programms den voraussichtlichen individuellen 
BAföG-Anspruch zu berechnen.  
Bei allgemeinen Anfragen von Schulen im 
Umkreis der vom Studentenwerk Karlsruhe be-
treuten Universitäten und Fachhochschulen so-
wie bei Anfragen umliegender Arbeitsämter zu 
Fragen der Studienfinanzierung finden auch 
Beratungen außerhalb des Amtes statt. 

Verwaltungsprozess 
Aufgrund der personellen Ausstattung mit vier 
Hilfssachbearbeiterinnen und Hilfssachbearbei-
tern besteht in Karlsruhe die Möglichkeit, eini-
ge der Sachbearbeitung vorgelagerte Aufgaben 
zu delegieren und so die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter zu entlasten und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich auf ihre Kerntätig-
keit zu konzentrieren. Die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter erhalten von den Hilfskräf-
ten die bereits gestempelten und vorsortierten 
Unterlagen. Die Zuteilung auf die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter erfolgt nach dem 
Prinzip der Mengenteilung anhand von Buch-
stabengruppen. Ein routinemäßiger Wechsel 
der Buchstabengruppen geschieht nicht. Ver-
schiebungen sind allerdings denkbar bei Perso-
nalwechsel oder wenn durch große Zuwächse 
an Anträgen in einzelnen Buchstabengruppen 
mengenmäßige Anpassungen notwendig wer-
den.  
Nicht in allen Fällen ist es nötig, dass sich die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gezielt 
in einen Fall einarbeiten. Der Zeitaufwand kann 
dann jedoch außerordentlich hoch sein und in 
Ausnahmefällen bis zu einem vollständigen 
Arbeitstag in Anspruch nehmen. Die Anforde-
rung fehlender Daten geschieht schriftlich mit 
Hilfe der „Tübinger Texte“, einer Sammlung 
von Vorlagen, die zu diesem Zweck verwendet 
werden. 
Etwa 15 Prozent aller Anträge werden im Vier-
Augen-Prinzip durch die Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleiter geprüft. Ein 100-prozentiges 
Vier-Augen-Prinzip gibt es in Karlsruhe aller-
dings für alle endgültigen Berechnungen sowie 
für die Anträge, die von neu eingestellten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern während ihrer 6-
monatigen Probezeit bearbeitet wurden.  
Die Zeitdauer zwischen Antragseingang und 
dem Bescheideingang beim Studierenden be-
trägt beim Amt für Ausbildungsförderung in 
Karlsruhe circa 3 bis 4 Monate. 
Einmal pro Monat finden im Amt für Ausbil-
dungsförderung in Karlsruhe abteilungsinterne 
Besprechungen statt, an denen alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Amtes teilnehmen. 
Diese Besprechungen dauern durchschnittlich 
zwei Stunden. Dazu kommen zusätzliche Be-
sprechungen innerhalb der Gruppen. 
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Tabelle 19: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Karls-
ruhe 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 1 

2 Daten und Informationen sichten und zusammen-
stellen, Vollständigkeitsprüfung 8 8 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, 
Rückfragen stellen 7 

4 
Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen 
und/oder Daten erfassen (inkl. Anlegen der Pa-
pierakte) 

9 6 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 10 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 11 9 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 0 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröf-
fentlichen 1 

9 Interne oder behördenübergreifende Besprechun-
gen 6 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 8 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenschein-
nahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 
(ohne Widersprüche) 1 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 62 57 

 
Zur Ermittlung der Zeiten für die einzelnen 
Standardaktivitäten wurden neben dem Abtei-
lungsleiter und einer Gruppenleiterin fünf 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und 
zwei Hilfskräfte vor Ort befragt. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wurden teils einzeln 
und teils zu zweit befragt, je nachdem, ob sie in 
Einzel- oder Doppelbüros untergebracht waren.  
Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von 
62 Minuten für einen Erstantrag und 57 Minu-
ten für einen Weiterförderungsantrag weichen 
nur geringfügig vom Median über alle befrag-
ten Ämter hinweg ab. Die geringe Differenz der 
Bearbeitungszeiten zwischen Erst- und Weiter-
förderungsantrag zeigt, dass bei der Bearbei-
tung der verschiedenen Anträge wenige Unter-
schiede im Verfahren bestehen.  

 
Die größte Besonderheit Karlsruhes liegt in der 
hohen Standardzeit für „Interne oder behörden-
übergreifende Besprechungen“, die mit sechs 
Minuten pro Fall sehr deutlich über dem Medi-
an aller Ämter von einer Minute liegt. Wie be-
reits dargestellt, legt das Amt für Ausbildungs-
förderung Karlsruhe viel Wert auf die internen 
Besprechungen. Die Zeit für diese etwa zwei-
stündigen Besprechungen, die einmal monatlich 
stattfinden und an denen sämtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter teilnehmen, wurde auf 
die Anzahl der Anträge umgerechnet. 
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VII.5 Brandenburg 

VII.5.1 Amt für Ausbildungsförderung 
Frankfurt (Oder) 

Allgemeine Informationen 
Im Jahr 1999 wurde das Studentenwerk Frank-
furt (Oder) mit dem Studentenwerk Cottbus zu-
sammengelegt. Cottbus wird als Außenstelle 
des Studentenwerks weiterhin betrieben. 
Das Studentenwerk Frankfurt (Oder) ist für fol-
gende Hochschulen und Fachhochschulen in 
Frankfurt und Umgebung zuständig: die Euro-
pa-Universität Viadrina, die Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus, die Hochschu-
le Lausitz und die FH Eberswalde.  
Das Amt für Ausbildungsförderung fungiert 
seit dem 1. April 2004 außerdem als Auslands-
förderungsamt für Ozeanien (außer Australien) 
und für Afrika. Die Länder, für die in Frankfurt 
die meisten Auslandsanträge eingehen, sind 
Neuseeland und Südafrika.  
Die Förderungsquote an den angeschlossenen 
Hochschulen liegt bei etwa 22 Prozent.  
Circa 20 Prozent der Anträge werden persön-
lich abgegeben, die übrigen gehen auf dem 
Postweg ein, wobei Auslandsanträge noch häu-
figer postalisch eingehen als Inlandsanträge. Es 
gibt zusätzlich einen Briefkasten, in den Anträ-
ge eingeworfen werden können.  
Frankfurt (Oder) befindet sich mit weiteren 
Ämtern für Ausbildungsförderung in einer 
Nord AG, zu der auch Bremen, Hamburg, Ros-
tock, Greifswald, Kiel, Berlin und Potsdam ge-
hören. Diese Standorte sprechen sich in Bezug 
auf einzelne Fragestellungen untereinander ab, 
um eine einheitliche Lösung zu finden.  
Personal und Aufgabenteilung 
Im Studentenwerk Frankfurt (Oder) stehen für 
die Bearbeitung von BAföG-Anträgen insge-
samt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 
Verfügung, wobei 16 Personen Vollzeit arbei-
ten und eine Person Teilzeit. Insgesamt gibt es 
einen Abteilungsleiter, zwei Hauptsachbearbei-
ter, zwei Gruppenleiter, zehn Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter (einer davon mit einer 
halben Stelle) sowie zwei Sekretärinnen.  
Von den 10 Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beitern bearbeiten 6 sowohl Inlands- als auch 
Auslandsanträge, die übrigen sind nur mit der 
Inlandsförderung betraut.  
Eingegangene Anträge gelangen zunächst in 
das Sekretariat, wo die Sekretärinnen den An-
tragstellenden eine Fördernummer vergeben 
 

 
Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

4 

Studierende 16.5671) 
Anzahl der BAföG-Anträge 
2008 

5.039 

 davon abgelehnt 1.696 
 davon bewilligt 3.343 
Erstanträge abgelehnt und 
bewilligt 

2.329 

Weiterförderungsanträge ab-
gelehnt und bewilligt 

2.710 

Förderungsquote 22% 
Anträge auf Auslandsförde-
rung 

ca. 1.000 

1)Quelle: „Studentenwerke im Zahlenspiegel“, Deutsches 
Studentenwerk (Hrsg.), Berlin 2009 
und die Akte auch elektronisch anlegen. Diese 
Akten, die mit den bereits eingegangenen Un-
terlagen der Antragstellenden befüllt sind, wer-
den an den zuständigen Sachbearbeiter bzw. die 
zuständige Sachbearbeiterin weitergereicht.  
Die Sekretärinnen übernehmen den Telefonser-
vice, wenn die Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter ihr Telefon umgeleitet haben oder 
leiten Anrufe an die zuständigen Kolleginnen 
und Kollegen weiter. Auch die Materialbestel-
lung und die Erledigung von Kopier- und 
Schreibarbeiten erfolgt im Sekretariat. 
Die Aufteilung auf die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter erfolgt nach dem Prinzip der 
Mengenteilung. Es wird regelmäßig überprüft, 
ob die Buchstabenzuteilung zu einer gerechten 
Verteilung von zu bearbeitenden Anträgen führt 
oder Anpassungen oder Verschiebungen not-
wendig sind. 
Widersprüche und Rückforderungsfälle nach 
§ 47a BAföG sowie Übersetzungsarbeiten und 
Gleichwertigkeitsprüfungen bei der Bearbei-
tung von Auslandsanträgen werden spezialisiert 
auf Hauptsachbearbeiterebene durchgeführt. 
Gleiches gilt für den zwei Mal pro Monat statt-
findenden Datentransfer. 
Serviceleistungen 
Die Sprechzeiten im Amt für Ausbildungsför-
derung in Frankfurt sind dienstags und donners-
tags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. 
Ergänzend werden während des laufenden Se-
mesters an einzelnen Tagen an den Hochschul-
standorten Eberswalde und Senftenberg von 12 
bis 15 Uhr zusätzliche Sprechstunden angebo-
ten, zu denen dann Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter von Frankfurt aus hinfahren. 
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Die von der Geschäftsleitung ausgegebene Phi-
losophie ist die eines „Offenen Hauses“. Die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sind 
also während der Dienstzeiten grundsätzlich te-
lefonisch erreichbar; sie haben allerdings bei 
Bedarf die Möglichkeit, Anrufe umzuleiten.  
Gehen Anrufe im Sekretariat ein, werden diese 
in der Regel an die zuständigen Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter weitergeleitet. Die 
Telefonnummern aller Bearbeiterinnen und Be-
arbeiter können auch auf der Homepage des 
Studentenwerks eingesehen werden. 
Eine telefonische Terminvereinbarung, auch zu 
Zeiten außerhalb der offiziellen Sprechstunden, 
ist möglich.  
Die Kernarbeitszeit liegt zwischen 8 und 15 
Uhr. Dienstags ist immer abwechselnd eine 
Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter bis 18 
Uhr im Haus. Dort können die Studierenden 
ebenfalls Antragsformulare holen, ihre Anträge 
abgeben und sich beraten lassen. 
Da die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
keine eigenen E-Mail-Adressen haben, verläuft 
die E-Mail-Kommunikation über den Abtei-
lungsleiter. 
Eine direkte Durchsicht der ausgefüllten Form-
blätter mit Prüfung der Anspruchsvorausset-
zungen und einer Vollständigkeitsprüfung 
durch den zuständigen Sachbearbeiter oder die 
zuständige Sachbearbeiterin ist bei einer per-
sönlichen Abgabe möglich. 
Verwaltungsprozess 
Im Amt für Ausbildungsförderung in Frankfurt 
(Oder) gibt es aufgrund der relativ geringen 
Personalstärke keine organisatorische Trennung 
in ein Inlands- und ein Auslandsamt. Für die 
Bearbeitung der Auslandsanträge wird dem 
Amt ein Zuschlag von 50 Prozent gegenüber 
Inlandsanträgen eingeräumt. 
Im Rahmen einer etwa monatlich stattfindenden 
Dienstbesprechung werden in Anwesenheit al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Informati-
onen, z. B. über ministeriale Erlasse, durch den 
Abteilungsleiter weitergegeben. Gesonderte 
Besprechungen der Gruppenleiter oder der 
Hauptsachbearbeiter mit dem Abteilungsleiter 
finden bei Bedarf statt. 
Anträge werden zu 100 Prozent im Vier-
Augen-Prinzip geprüft. 
Neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die zu einem Zeitpunkt im Jahr einsteigen, 
an dem der (zeitnahe) Besuch von DSW-
Schulungen nicht mehr möglich ist, haben in 
Frankfurt die Möglichkeit, auch Kurse des 
„Kommunalen Bildungswerkes“ zu besuchen. 
Die durchschnittliche Dauer vom Einreichen 
der vollständigen Unterlagen bis zur Erstellung 
des Bescheides dauert circa 8 bis 10 Wochen. 

In Frankfurt (Oder) wurden jeweils zwei Be-
schäftigte auf Sachbearbeiter- und auf Haupt-
sachbearbeiterebene sowie eine Sekretariats-
kraft befragt. Ergänzend wurde der Abteilungs-
leiter zu organisatorischen Rahmenbedingun-
gen interviewt. Die Befragungen fanden als 
Einzelgespräch statt, da die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Frankfurter Amtes für 
Ausbildungsförderung in Einzelbüros unterge-
bracht sind.  
Für die Inlandsförderung wurden keine ab-
schließenden Ergebnisse ermittelt. Eine frühere 
Untersuchung durch eine Unternehmensbera-
tung hat nach Angaben des Studentenwerkes 
Bearbeitungszeiten für einen Erstantrag von 77 
Minuten und für einen Weiterförderungsantrag 
von 52 Minuten ergeben. Diese Ergebnisse 
wurden jedoch mit einer völlig anderen Metho-
dik als dem diesem Projekt zugrunde liegenden 
Standardkosten-Modell ermittelt und sind daher 
nicht mit den Zeiten der übrigen Ämter ver-
gleichbar. Daher wurde auch bei der Betrach-
tung der Standardzeiten über alle teilnehmen-
den Ämter hinweg Frankfurt (Oder) nicht in die 
Berechnung im Bereich der Inlandsförderung 
einbezogen. 
Für die Bearbeitung von Anträgen auf Aus-
landsförderung kann dagegen aufgrund der Be-
fragungen ein Standardprozess mit Zeiten dar-
gestellt werden. 
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Tabelle 20: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Frank-
furt (Oder) für die Auslandsförderung 
 

  Standardaktivität Zeit in Minuten 
1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 3 

2 Daten und Informationen sichten und zusammenstellen, Voll-
ständigkeitsprüfung 26 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rückfragen stellen 47 

4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder Daten erfas-
sen (inkl. Anlegen der Papierakte) 41 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 35 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 21 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 1 
8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröffentlichen 1 
9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 3 
10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 7 
13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenscheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen (ohne Wider-
sprüche) 8 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 193 

 
Die Gesamtzeit von 193 Minuten für die Bear-
beitung eines Auslandsantrages im BAföG-Amt 
in Frankfurt (Oder) liegt oberhalb des Medians 
aller Auslandsförderungsämter von 174 Minu-
ten.  
Eine Erklärung für die höheren Zeiten könnte 
darin bestehen, dass in Frankfurt keine organi-
satorische Trennung in ein Inlands- und ein 
Auslandsamt besteht. In der Konsequenz haben 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ge-
ringere Möglichkeiten, bei der täglichen Arbeit 
zeitsparende Routinen zu entwickeln. 
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VII.5.2 Amt für Ausbildungsförderung 
Potsdam 

 
Allgemeine Informationen 
Das Studentenwerk Potsdam ist zuständig für 
Studierende der Universität Potsdam, der Hoch-
schule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ 
Babelsberg, der Fachhochschule Potsdam, der 
Technischen Hochschule Wildau, der Fach-
hochschule Brandenburg, der UMC Potsdam 
und des Theologischen Seminars Elstal. Das 
Studentenwerk Potsdam betreute im Jahr 2008 
insgesamt über 28.000 Studierende. 
Die Zahl der BAföG-Anträge ist 2008 im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dies 
lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass 
Brandenburg bisher im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern keine Studiengebühren einge-
führt hat. Darüber hinaus wurden mit dem 
22. BAföG-Änderungsgesetz zum Winterse-
mester 2008/2009 die Bedarfssätze und Freibe-
träge erhöht. Mit diesen Argumenten wurde 
verstärkt für das BAföG geworben. 
Es wird geschätzt, dass 70 Prozent der Anträge 
per Post eingehen und 30 Prozent persönlich 
abgegeben werden. Von den 8.453 Anträgen 
auf Ausbildungsförderung wurden etwa 54 Pro-
zent bewilligt. 
Im Jahr 2008 gab es 171 Vorausleistungsfälle, 
in denen das BAföG-Amt als Unterhaltssiche-
rungsbehörde tätig wurde. Zudem wurden 728 
Aktualisierungsanträge gestellt. 447 Wider-
sprüche lagen vor. Pro Jahr gibt es rund 771 
neue Rückforderungsfälle, beispielsweise auf-
grund von Vorbehaltsauflösungen oder weil ein 
vorzeitiger Abschluss der Ausbildung nicht an-
gezeigt wurde. 
Das Studentenwerk Potsdam kooperiert im 
Nordverbund. Die Mitglieder treffen sich 
zweimal im Jahr jeweils für einen Tag, um ein-
heitliche Regelungen und Vorgehensweisen zu 
finden.  
Personal und Aufgabenteilung 
Das Amt für Ausbildungsförderung beschäftigt 
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 19,25 
Stellen. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter sind in drei Gruppen aufgeteilt mit je-
weils einem Hauptsachbearbeiter oder einer 
Hauptsachbearbeiterin an der Spitze. Darüber 
steht ein Abteilungsleiter. 
Die Gruppenleitungen übernehmen vor allem 
Kontrollaufgaben, wie etwa die Vier-Augen-
Prüfung, und unterstützen die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter in schwierigen Fäl-
len und bei Grundsatzentscheidungen. Ein 
Hauptsachbearbeiter ist für die Bearbeitung der 
Widersprüche zuständig. 

 
 
 
 
 
 
 
Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

8 

Studierende 28.3481) 
Anzahl der BAföG-Anträge 
2008 

8.453 

 davon abgelehnt ca. 3.888  
 davon bewilligt ca. 4.565 
Erstanträge abgelehnt und 
bewilligt 

3.336 

Weiterförderungsanträge ab-
gelehnt und bewilligt 

5.117 

Förderungsquote 16% 
1)Quelle: „Studentenwerke im Zahlenspiegel“, Deutsches 
Studentenwerk (Hrsg.), Berlin 2009 
Zusammen mit dem Abteilungsleiter, einem 
Volljuristen, übernimmt der Hauptsachbearbei-
ter auch die Vertretung vor Gericht. Im Sekre-
tariat arbeiten zwei Personen, die neben allge-
meinen Tätigkeiten unter anderem die Rückfor-
derungen und Mahnverfahren überwachen. Die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter über-
nehmen generell alle Aufgaben im Rahmen der 
Antragsbearbeitung; derzeit ist allerdings eine 
Sachbearbeiterin hauptsächlich für die Bearbei-
tung aller Anfragen des Bundesverwaltungsam-
tes zuständig. Die Aufteilung der Anträge auf 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter er-
folgt nach dem Anfangsbuchstaben des Nach-
namens der Antragstellenden. Alle zwei Jahre 
wird die bestehende Verteilung der Buchsta-
bengruppen überprüft und bei Bedarf eine neue 
Aufteilung der Sachgebiete auf die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter vorgenommen. 
Serviceleistungen 
Öffnungszeiten sind an 13 Stunden pro Woche, 
dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 
Uhr sowie donnerstags von 13 bis 16 Uhr. Be-
sonders die lange Öffnungszeit am Dienstag 
stößt bei den Studierenden auf regen Zuspruch. 
Wenn keine persönlichen Sprechzeiten sind, so 
hat täglich von 9 bis 15 Uhr, freitags bis 14 
Uhr, ein allgemeines Beratungsbüro geöffnet. 
Hier können Anträge abgeholt und abgegeben 
und allgemeine Fragen zum BAföG gestellt 
werden, um die übrigen Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter zu entlasten. Mit konkreten 
Fragen zu ihrem Fall und bei Fragen zum Wei-
terförderungsantrag sollen sich die Studieren-
den aber an ihre zuständige Sachbearbeiterin 
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oder ihren Sachbearbeiter wenden. Vor allem 
um die Mittagszeit herum suchen viele Studie-
rende das Beratungsbüro auf. Auch telefonische 
Anfragen gehen ein. Für das Beratungsbüro ist 
ein Sachbearbeiter zuständig, der in der Mit-
tagspause und bei Urlaub oder Krankheit von 
seinen Kolleginnen und Kollegen vertreten 
wird. Er ist auch in die normale Sachbearbei-
tung eingebunden, hat aber weniger Fälle, um 
Zeit für die allgemeine Beratung zu haben. 
Telefonische Beratung ist jederzeit möglich, 
auch während der persönlichen Sprechzeiten, 
wodurch jedoch die Beratungsgespräche unter-
brochen werden. Dennoch rufen viele Studie-
rende auch während der Sprechzeiten an, und 
aufgrund der Serviceorientierung sind die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ange-
wiesen, Telefonate während der normalen Bü-
rozeiten immer anzunehmen. Eine Umleitung 
auf einen Anrufbeantworter ist nicht möglich. 
Nachweise können per E-Mail eingereicht wer-
den. 
Das BAföG-Amt hat, um sich selbst und den 
Antragstellenden die Arbeit zu erleichtern, ei-
nige Formulare selbst entwickelt und zum 
Download auf der Homepage des Studenten-
werks bereitgestellt, beispielsweise einen form-
losen Antrag zur Fristwahrung, eine Verände-
rungsmitteilung, ein Formblatt zur Begründung 
eines Fachrichtungswechsels sowie eine Erklä-
rung zu Härtefreibeträgen und außergewöhnli-
chen Belastungen. 
Einmal im Monat ist jeweils ein Mitarbeiter des 
BAföG-Amtes in der Technischen Hochschule 
Wildau und in der Fachhochschule Branden-
burg vor Ort, um dort Studierende zu informie-
ren und beraten. 
Regelmäßig veranstaltet das BAföG-Amt auch 
Informationsveranstaltungen und Podiumsdis-
kussionen für Oberstufenschüler. Darüber hin-
aus ist es bei den Studieninformationstagen der 
Hochschule vertreten. 

Verwaltungsprozess 
Im Amt für Ausbildungsförderung Potsdam 
konnten zehn Personen befragt werden. Neben 
dem Abteilungsleiter und zwei Gruppenleite-
rinnen stellten sich sieben Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter für die Erhebung zur Ver-
fügung. Die Befragung erfolgte einzeln oder zu 
zweit.  
Postalisch eingegangene Anträge und Unterla-
gen landen zunächst im Sekretariat. Die Haupt-
sachbearbeiterinnen und Hauptsachbearbeiter 
erhalten dann die Post für die Mitglieder ihrer 
Gruppe und legen sie in deren Postfächer. 
Neu eingegangene Anträge werden von den 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in ei-
ner Antragsliste vermerkt. Dort wird notiert, 
wann der Antrag eingegangen ist, ob er voll-
ständig war, wann der Antragstellende ange-
schrieben und wann der Antrag abgeschlossen 
wurde. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
müssen jeden Monat eine Statistik erstellen. 
Dazu werden die Zahlen der Erstanträge, Wei-
terförderungsanträge, Fälle nach § 15 Abs. 3 
BAföG (Überschreitung der Förderungshöchst-
dauer), Aktualisierungsanträge, Vorausleis-
tungsanträge und der manuellen Ablehnungen – 
z. B. wegen fehlender Mitwirkung nach § 66 
Abs. 1 SGB I – in Strichlisten erfasst und dann 
in ein Word-Dokument eingegeben. Diese Mo-
natsstatistiken erhalten die Gruppenleitungen. 
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Tabelle 21: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Pots-
dam 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 1 

2 Daten und Informationen sichten und zusammen-
stellen, Vollständigkeitsprüfung 8 6 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, 
Rückfragen stellen 6 

4 
Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen 
und/oder Daten erfassen (inkl. Anlegen der Papier-
akte) 

10 5 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 7 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 18 9 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 2 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröf-
fentlichen 2 

9 Interne oder behördenübergreifende Besprechun-
gen 5 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0  
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 19 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenschein-
nahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 
(ohne Widersprüche) 4 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 82 66 

 
Erstanträge sind beim Sichten der eingereichten 
Unterlagen und bei der Vollständigkeitsprüfung 
zeitaufwändiger als Weiterförderungsanträge. 
Da zunächst die Papier- und die EDV-Akte an-
gelegt und die Stammdaten eingegeben werden 
müssen, erfordern Erstanträge auch bei Stan-
dardaktivität 4 mehr Zeit. 
Im Anschluss an die Dateneingabe sind durch 
die Gruppenleitungen nach dem Vier-Augen-
Prinzip immer Erstanträge, Anträge mit Leis-
tungsnachweis, Aktualisierungsanträge, Vorbe-
haltsauflösungen, Vorausleistungsanträge sowie 
Anträge mit Fachrichtungswechsel und abge-
laufener Förderungshöchstdauer zu prüfen. Von 
den sonstigen Fällen ohne Grundsatzentschei-
dung soll stichprobenweise etwa ein Drittel ge-
prüft werden. Die Prüfung erfolgt vollinhalt-
lich, das heißt auch Kontonummern, Einkom-
mensberechnungen und Geschwisterfreibeträge 
etc. werden kontrolliert. Da Erstanträge immer, 
Weiterförderungsanträge aber nicht zu 100 Pro-
zent geprüft werden, ergibt sich hier ein deutli-
cher Unterschied im Zeitaufwand. Auf den Ein-
zelfall gerechnet, erfordert die Prüfung eines 

Erstantrages 18, die eines Weiterförderungsan-
trages nur 9 Minuten. 
Nach erfolgter Prüfung gehen einige Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter in Potsdam so 
vor, dass sie über die EDV eine Vorab-
Berechnung vornehmen und den Studierenden 
in einem Schreiben den voraussichtlich auszu-
zahlenden Betrag sowie das Datum nennen, zu 
dem sie mit dem Bescheid rechnen können. 
Dieses Vorgehen soll helfen, Rückfragen nach 
dem Stand der Antragsbearbeitung und dem 
voraussichtlichem Auszahlungsbetrag zu redu-
zieren. 
Die Arbeiten zur Übermittlung der Zahlungs-
läufe übernimmt in Potsdam eine Hauptsach-
bearbeiterin. Vorher ist jeder einzelne zu über-
mittelnde Fall freizuschalten. Während der 
Hochphase fällt hierfür zusammengenommen 
etwa ein halber Tag Arbeit pro Lauf an. Der 
Zeitaufwand für den Anstoß des Laufs beträgt 
jeweils etwa eine halbe Stunde. 
Zu archivierende Akten werden vom Sekretari-
at mit einer Archivnummer versehen und zu-
nächst in einem Archivraum im Amt aufbe-
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wahrt; besonders alte Akten werden in einen 
anderen Stadtteil ausgelagert, da der Platz im 
Amt nicht ausreicht. Einmal im Jahr prüfen die 
beiden Sekretärinnen – gegebenenfalls mit Hil-
fe von Auszubildenden oder Praktikantinnen 
bzw. Praktikanten – die Liste der archivierten 
Akten und geben diejenigen mit abgelaufener 
Aufbewahrungsfrist zur Vernichtung. Mit 19 
Minuten ist das Kopieren, Dokumentieren und 
Archivieren eines Falles relativ zeitaufwändig. 
Einmal monatlich besprechen sich der Abtei-
lungsleiter und die Hauptsachbearbeiterinnen 
und Hauptsachbearbeiter. Die Informationen 
werden von letzteren anschließend in Bespre-
chungen der Gruppen an die Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter weitergegeben. Eine 
Dienstbesprechung der ganzen Abteilung gibt 
es wenige Male im Jahr. 
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VII.6 Hamburg 

VII.6.1 Amt für Ausbildungsförderung 
Hamburg 

Allgemeine Informationen 
Das Studierendenwerk Hamburg betreut etwa 
60.000 Studierende von 12 Hamburger Hoch-
schulen. Dazu zählen neben der Universität 
Hamburg die Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg, die Technische Universi-
tät Hamburg-Harburg, die Hochschule für Mu-
sik und Theater, die Hochschule für bildende 
Künste, die Evangelische Hochschule für Sozi-
ale Arbeit und Diakonie – Rauhes Haus, die 
Bucerius Law School und die HafenCity Uni-
versität Hamburg. Daneben gibt es mehrere 
neue kleine, private Hochschulen. Das Studie-
rendenwerk Hamburg ist auch für die Förde-
rung von Ausbildungen in den USA zuständig.  
Im Jahr 2008 wurden in der Inlandsförderung 
17.112 Anträge gestellt. Genaue Zahlen zu 
Erst- und Weiterförderungsanträgen liegen 
nicht vor. Der Anteil der nicht bewilligten An-
träge liegt bei 16 Prozent. Diese Zahl umfasst 
sowohl die Ablehnungen dem Grunde nach 
(circa 1.500 Fälle) als auch Fälle, in denen auf-
grund des anrechenbaren Einkommens der Hö-
he nach kein Anspruch auf Förderung besteht 
(sog. Nullbescheid). 
Aktualisierungen liegen in etwa 10 Prozent al-
ler Fälle vor. Zudem gab es 2008 etwa 400 
Vorausleistungsfälle. In der Inlandsförderung 
lagen 727 und in der Auslandsförderung 238 
Widersprüche vor. Im Bereich des Zivilrechts 
wurden 12 neue Klageverfahren eröffnet und 
im Bereich des Verwaltungsrechts 29 in der In-
lands- sowie 11 in der Auslandsförderung. 
Das Studierendenwerk Hamburg kooperiert mit 
anderen Studentenwerken in der Nord-AG und 
in der AG Auslandsförderung. 
Personal und Aufgabenteilung 
Insgesamt arbeiten 68 Personen auf 60 Stellen 
im BAföG-Amt Hamburg; dazu zählen aber 
auch zwei Personen in der Poststelle sowie wei-
tere Personen im Justiziariat, in der Förde-
rungsbuchhaltung sowie das Putzpersonal des 
Amtes. 
Für die Sachbearbeitung (In- und Auslandsför-
derung) stehen im Stellenplan 42,5 Stellen zur 
Verfügung. Die Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter sind jeweils für bestimmte Buchsta-
ben des Nachnamens zuständig. Größere Buch-
stabengruppen sind zu einem Abschnitt zu-
sammengefasst. 
Es gibt insgesamt sieben Abschnitte, davon 
fünf in der Inlandsförderung mit 32 Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeitern und zwei 

 
 
Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

12 

Studierende 60.000 
Anzahl der BAföG-Anträge 
Inland 2008 

17.112 

 Davon nicht bewilligt ca. 2.740 
 Davon bewilligt 14.537 
Erstanträge bewilligt ca. 5.100 
Weiterförderungsanträge be-
willigt 

ca. 9.450 

Förderungsquote 24% 
Anträge auf Auslandsförde-
rung 

4.419 

Förderungsfälle Ausland 2.835 
 
in der Auslandsförderung mit 13 Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeitern. Es gibt sechs Ab-
schnittsleiterinnen und einen Abschnittsleiter. 
Diese waren zuvor selbst in der Sachbearbei-
tung und wurden dann durch die übrigen Ab-
schnittsleiter für die Abschnittsleitung ausge-
bildet, vor allem durch die Übung an echten 
Fällen. Jeder hat dabei unter den erfahrenen 
Abschnittsleitern einen Paten zur Unterstüt-
zung. Neben der fachlichen Aufsicht überneh-
men die Abschnittsleitungen auch einen Groß-
teil der Personalführung. Bei Grundsatzent-
scheidungen (z. B. Überschreitung der Alters-
grenze oder Förderungshöchstdauer, Voraus-
leistungsanträge, Fachrichtungswechsel) haben 
sie eine feste Zuständigkeit. In anderen Fällen, 
in denen keine klare Zuständigkeit besteht, 
können sie den Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeitern trotzdem Hilfestellung bei Unklar-
heiten leisten. 
Der Stellenschlüssel in der Auslandsförderung 
unterscheidet sich von dem in der Inlandsförde-
rung. 
Die Einarbeitung neuer Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter ist an die Probezeit gekop-
pelt und nach etwa einem Jahr abgeschlossen. 
Die theoretische Schulung dauert vier bis fünf 
Monate und wird nach einem Ausbildungsrah-
menplan durch die Ausbildungsleiterin sowie 
die Abteilungs- und Abschnittsleitungen durch-
geführt. Parallel dazu werden praktische Übun-
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gen absolviert. Dabei sitzen die neu Eingestell-
ten an einem Arbeitsplatz im Büro der Ausbil-
dungsleiterin und bearbeiten echte und Übungs-
fälle. Nach etwa einem Vierteljahr müssen sie 
in einer Testarbeit das Gelernte nachweisen. 
Um mehrere Personen zu einer Schulungsgrup-
pe zusammenfassen zu können, versucht man, 
Einstellungstermine zu bündeln. Jährlich wer-
den mindestens ein oder zwei Sachbearbeite-
rinnen bzw. Sachbearbeiter neu eingearbeitet; 
die letzte Schulungsgruppe umfasste sogar fünf 
Personen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die nach langer Abwesenheit (z. B. Erzie-
hungszeiten) zurückkehren, können zur Auffri-
schung an dieser Ausbildung teilnehmen. 
Das Justiziariat bearbeitet vor allem Wider-
sprüche und Vorausleistungsfälle. Bislang sind 
dort drei Juristen auf zwei Stellen zusammen 
mit einer Sachbearbeiterstelle beschäftigt. 
Durch eine Umstellung sollen die Aufgaben in 
Zukunft von zwei Juristen und einer Justiz-
Hauptsachbearbeiterstelle getragen werden. 
Das Beratungszentrum Studienfinanzierung 
(BeSt) gehört zur Abteilung Studienfinanzie-
rung und wird nur zum Teil über das BAföG 
finanziert, da es auch andere Beratungsangebo-
te wahrnimmt.  
Serviceleistungen 
Sprechzeiten der Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter sind 15 Stunden pro Woche, 
montags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und 
donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 
Uhr. 
Anrufe im BAföG-Amt sind während der Ser-
vicezeiten (Montag und Mittwoch 9 bis 15 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 9 bis 17 Uhr sowie 
Freitag 9 bis 13 Uhr) möglich. Inzwischen 
weist das Amt auf den Bescheiden und im In-
ternet darauf hin, dass Anrufe außerhalb der 
Besuchszeiten erfolgen sollen, was von den 
Studierenden aber meist nicht beachtet wird. In 
den Stoßzeiten der Bearbeitung und während 
laufender Beratungsgespräche können die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ihr Te-
lefon auf eine Voice-Mail-Box schalten, bei 
längerer Abwesenheit leiten sie um auf eine 
Kollegin oder einen Kollegen. 
Das Auslandsamt verzeichnet wegen seiner Zu-
ständigkeit für USA-Studierende aus dem gan-
zen Bundesgebiet kaum persönliche Beratun-
gen. 
Im Eingangsbereich des BAföG-Amtes befin-
det sich das Beratungszentrum Studienfinanzie-
rung (BeSt). Früher gab es hier nur ein Schiebe-
fenster, an dem Studierende Formulare abholen 
und Anträge abgeben konnten. Als die Kapazi-
täten aufgrund der großen Nachfrage nicht 
mehr ausreichten, wurde das Personal verstärkt 
und ein Tresen eingerichtet. Zudem wurden die 

Aufgaben ausgeweitet und allgemeine Tätigkei-
ten zentral gebündelt. Beispielsweise ist das 
BeSt heute auch für Informationsveranstaltun-
gen im Haus und außerhalb sowie für die all-
gemeine Beratung zur Studienfinanzierung zu-
ständig. Es hat gegenüber dem Amt ausgewei-
tete Öffnungszeiten (Montag und Mittwoch von 
9 bis 15 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9 
bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 13 Uhr). Etwa 60 
bis 80 Prozent der Besucher des BeSt wollen 
lediglich ihren BAföG-Antrag abgeben. Einge-
hende Beratung zum BAföG wird spätestens ab 
der Anlage der Akte beim Erstantrag nur noch 
durch die zuständigen Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter vorgenommen. Zunehmend 
kommen auch Anfragen für Informationsveran-
staltungen für einzelne Fachbereiche oder O-
berstufenklassen. Die Beratung zu KfW-
Krediten, Stipendien und Begabtenförderungen 
wird derzeit weniger stark in Anspruch ge-
nommen. 
Verwaltungsprozess Inlandsförderung 
Insgesamt wurden im Amt für Ausbildungsför-
derung Hamburg 11 Personen befragt. Neben 
der Abteilungsleiterin und der stellvertretenden 
Abteilungsleiterin stellten sich ein Abschnitts-
leiter, sechs Sachbearbeiterinnen sowie die bei-
den Personen in der Poststelle zur Verfügung. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden 
teils einzeln, teils zu zweit befragt. 
Die beiden Personen in der Poststelle holen die 
Post, die im Hauptgeschäftshaus des Studieren-
denwerks auf der anderen Straßenseite eingeht, 
einmal täglich ab und leeren die Hausbriefkäs-
ten im Eingangsbereich. Die Post wird in Map-
pen für die Abschnitte sortiert, in denen jeder 
Sachbearbeiter und jede Sachbearbeiterin ein 
eigenes Fach hat. Die Mappen gehen zunächst 
zur Abteilungsleiterin, die sie sichtet und dann 
den Abschnittsleitungen ins Postfach legt. Die-
se sichten ihrerseits die Post und geben sie an 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
weiter. Mit diesem System erhalten diese täg-
lich bis etwa 13 Uhr ihre Post. 
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Tabelle 22: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studierendenwerk 
Hamburg für die Inlandsförderung 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 0 

2 Daten und Informationen sichten und zusammenstel-
len, Vollständigkeitsprüfung 10 8 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rück-
fragen stellen 9 

4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder 
Daten erfassen (inkl. Anlegen der Papierakte) 10 7 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 24 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 5 5 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 5 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröf-
fentlichen 2 

9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 2 
10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 11 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenschein-
nahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen (oh-
ne Widersprüche) 5 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 83 78 

 
Bei der Prüfung eingehender Anträge sind etwa 
99 Prozent davon unvollständig, sodass An-
schreiben zur Anforderung der fehlenden Un-
terlagen erstellt werden müssen. 
Wenn offensichtlich ist, dass dem Grunde nach 
kein Anspruch auf Ausbildungsförderung be-
steht, so wird der Fall nicht in die EDV einge-
tragen, sondern ein Ablehnungsbescheid erstellt 
und die Ablehnung in einer Statistik vermerkt. 
Zur Erfassung erstellen die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter Signiervermerke, auf denen 
handschriftlich die entscheidenden Daten, wie 
beispielsweise Name, Geschwister oder zu be-
rücksichtigendes Einkommen, notiert werden. 
Die Vermerke fassen so auf einem Blatt die Da-
ten zusammen, die anschließend in die EDV 
eingegeben werden. Sie sollen die Eingabe so-
wie die spätere Prüfung der Fälle erleichtern 
und der Übersicht dienen. 
Die Vier-Augen-Prüfung erfolgt durch die je-
weilige Abschnittsleitung nach einem Stichpro-
benprinzip. Immer vorgelegt werden Erstanträ-
ge, Anträge mit Leistungsnachweis und Vorbe-
haltsauflösungen. Hier gibt es Quoten, wie vie-
le Fälle zu prüfen sind. So werden beispiels-
weise alle Fälle von neuen Sachbearbeiterinnen 

und Sachbearbeitern geprüft. Insgesamt wären 
etwa 5 Prozent der Fälle zu prüfen; laut EDV 
werden tatsächlich etwa 30 Prozent geprüft. 
Nach der Prüfung gibt der Abschnittsleiter oder 
die Abschnittsleiterin die Fälle in der EDV frei. 
Er oder sie druckt zu allen abgeschlossenen 
Fällen den Versandbescheid und übermittelt die 
gedruckten Bescheide einmal täglich an die je-
weiligen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter. Diese ergänzen den Bescheid um die Anga-
be des Datums, an dem der Bescheid in die Post 
gegeben wird. In etwa 70 Prozent der Fälle sind 
Anlagen zum Bescheid mit weiteren Hinweisen 
und Erläuterungen nötig; daher liegt der durch-
schnittliche Zeitaufwand für Standardaktivität 7 
mit 5 Minuten etwas über dem Median aller 
Studentenwerke. 
Einmal im Monat findet eine Besprechung der 
Abteilungsleiterin mit den Abschnittsleitungen 
statt. Bei einer weiteren, ebenfalls monatlichen 
Besprechung sind zusätzlich das Justiziariat, 
eine Vertreterin der Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter, die Buchhaltung sowie die 
Ausbildungsleiterin beteiligt. Die Abschnittslei-
tungen geben die wichtigen Informationen an 
ihre Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
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weiter. Dazu findet mindestens einmal im Mo-
nat eine Besprechung des Abschnittes statt. 
Zwei oder drei Mal pro Jahr gibt es große Ab-
teilungsdienstbesprechungen. 
Aufgrund der Unterschiede bei den Standardak-
tivitäten 2 und 4 erweist sich ein durchschnittli-
cher Erstantrag mit 83 Minuten als etwas zeit-
aufwändiger als ein Weiterförderungsantrag mit 
78 Minuten. 
Verwaltungsprozess Auslandsförderung 
Das Studierendenwerk Hamburg ist für die 
Förderung von Auslandsaufenthalten in den 
USA zuständig. Hier gehen Anträge von Stu-

dierenden sowie von Schülern und Praktikanten 
aus dem ganzen Bundesgebiet ein. Da Aus-
landsförderung außerhalb Europas für maximal 
ein Jahr gewährt wird, liegen fast ausschließlich 
Erstanträge vor. Die Akten müssen in der Regel 
häufiger zur Hand genommen werden, da alle 
nötigen Unterlagen erst nach und nach vorlie-
gen, z. B. Immatrikulationsbescheinigungen 
und Nachweise über Studiengebühren. 
Von den 11 in Hamburg befragten Personen 
waren zwei Sachbearbeiterinnen in der Aus-
landsförderung.  

 
Tabelle 23: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studierendenwerk 
Hamburg für die Auslandsförderung 

  Standardaktivität   
1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 1 
2 Daten und Informationen sichten und zusammenstel-

len, Vollständigkeitsprüfung 26 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rück-
fragen stellen 26 

4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder 
Daten erfassen 30 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 30 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 8 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 13 
8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröffent-

lichen 9 

9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 13 
10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 13 
13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenschein-

nahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen (oh-
ne Widersprüche) 3 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 172 

 
Die Einarbeitung in einen Fall kann bei unge-
wöhnlicheren Ausbildungsgängen deutlich 
aufwändiger werden als beim Inlands-BAföG. 
Beispielsweise müssen die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter über einen akademischen 
Kalender im Internet nachlesen, wann der Aus-
bildungsabschnitt im Ausland und damit der 
Bewilligungszeitraum beginnt. Da die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter hinsichtlich 
möglicher Ausbildungsgänge und Hochschulen 
in den USA über eine große Erfahrung verfü-
gen, sind solche Recherchen aber nicht in je-
dem Fall erforderlich. 

In Hamburg müssen die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter auf den Schlussverfügun-
gen der Akten einige zusätzliche Felder mit Da-
ten zu dem Fall befüllen. Diese Zahlen müssen 
einmal im Jahr aus den Akten gesucht und zu-
sammengestellt werden und dienen der Erstel-
lung eigener Statistiken. Der Aufwand beläuft 
sich pro Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin 
auf etwa eine Woche pro Jahr, die zusätzlich 
zum Versand der Bescheide an bevollmächtigte 
Personen im Inland in die Standardaktivität 8 
einfließt. Es ist allerdings geplant, diese Statis-
tik in Zukunft über die neue EDV-Lösung au-
tomatisiert zu erstellen. 
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Häufig sind auch Anlagen zum Bescheid nötig, 
um Sachverhalte zu erläutern oder auf noch 
nachzureichende Unterlagen hinzuweisen. Da-
her ist der Zeitaufwand für Standardaktivität 7 
mit durchschnittlich 13 Minuten vergleichswei-
se hoch. 
Einmal wöchentlich etwa eine Stunde lang be-
sprechen sich die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der beiden Abschnitte der Auslandsförde-
rung. Dabei werden hauptsächlich Neuerungen 
und organisatorische Angelegenheiten themati-
siert. Daher weist Standardaktivität 9 mit 13 
Minuten einen hohen Zeitbedarf auf. 
Wie in den übrigen teilnehmenden Auslands-
ämtern ist insgesamt auch in Hamburg zu beo-
bachten, dass die Bearbeitung eines Antrags auf 
Auslandsförderung deutlich aufwändiger ist als 
in der Inlandsförderung. Mit 172 Minuten ist 
der Zeitbedarf für einen Auslandsantrag mehr 
als doppelt so hoch. 
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VII.7 Hessen  

VII.7.1 Amt für Ausbildungsförderung 
Darmstadt 

Allgemeine Informationen 
Das Amt für Ausbildungsförderung Darmstadt 
ist eines von insgesamt fünf BAföG-Ämtern 
des Landes Hessen. Von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern werden die Studierenden der 
Technischen Universität Darmstadt, der Hoch-
schule Darmstadt und der Evangelischen Fach-
hochschule Darmstadt betreut. Insgesamt waren 
2008 27.200 Studentinnen und Studenten in 
Darmstadt immatrikuliert, von denen 5.021 
Ausbildungsförderung erhielten. Die Antrags-
unterlagen werden postalisch übermittelt, per-
sönlich abgegeben oder auch in den angebrach-
ten Briefkasten vor Ort eingeworfen. Eine 
Quantifizierung der jeweiligen Mengen war den 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern nicht 
möglich. 
Das BAföG-Amt ist in einem Bereich nahe der 
Mensa untergebracht. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sitzen meist in Zweierbüros, zum 
Teil gibt es jedoch auch Einzelzimmer. 
Personal und Aufgabenteilung 
Im Studentenwerk Darmstadt arbeiten neun 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, davon 
sieben Vollzeitkräfte und zwei Teilzeitkräfte 
mit jeweils 30 Wochenstunden, in der BAföG-
Antragsbearbeitung. Zusätzlich arbeiten dort 
drei Gruppenleiterinnen bzw. Gruppenleiter. 
Diese sind verantwortlich für die Bearbeitung 
von Widersprüchen und schwierigen Sachver-
halten und unterstützen zugleich die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter bei Fragen zu 
einzelnen Fällen. Organisatorisch sind alle 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter jeweils 
einer der drei Gruppenleitungen unterstellt. Bei 
schwierigen und besonderen Fällen fungieren 
diese als Ansprechpartner. Der Abteilungsleiter 
ist für den gesamten Bereich BAföG verant-
wortlich, wozu auch das Meister-BAföG zählt.  
Ein Gruppenleiter vertritt als Stellvertreter den 
Abteilungsleiter in dessen Abwesenheit. Die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter erledi-
gen alle Arbeiten einschließlich der Beratung, 
der Antragsbearbeitung, der Fertigstellung für 
den Datentransfer, des Transfers der Daten und 
der Archivierung. Nur das Anlegen der elektro-
nischen Akte und der Papierakte wird vorgela-
gert von einem einzigen Sachbearbeiter erle-
digt. Dieser ist, von dieser Aufgabe abgesehen, 
nicht in der Sachbearbeitung für das Studieren-
den-BAföG tätig, sondern für das Meister-
BAföG. 
 
 

 
 
 
 
Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

3 

Studierende 27.2001) 
Anzahl der BAföG-Anträge 
2008 

5.456 

 davon abgelehnt 435 
 davon bewilligt 5.021 
Erstanträge bewilligt 2.334 
Wiederbewilligungsanträge 
bewilligt 

2.687 

Förderungsquote 18% 
1)Quelle: „Studentenwerke im Zahlenspiegel“, Deutsches 
Studentenwerk (Hrsg.), Berlin 2009 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
haben die BAföG-Antragsbearbeitung nach 
Menge entlang der Buchstaben der Nachnamen 
der Studierenden eingeteilt. Ein Wechsel der 
Zuständigkeiten für bestimmte Buchstaben fin-
det nur in Ausnahmefällen statt. Zum Ende je-
des Jahres werden die pro Sachbearbeiterin 
bzw. Sachbearbeiter zu betreuenden Buchsta-
bengruppen an den Grenzen angepasst, sodass 
die Menge je Mitarbeiterkapazität über alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinweg iden-
tisch ist.  
Neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erhal-
ten eigene Buchstabengruppen. Sie werden so-
mit sofort als volle Arbeitskraft eingesetzt. Hil-
festellung erhalten sie von der im selben Büro 
sitzenden Sachbearbeiterin bzw. dem Sachbe-
arbeiter. Da stets eine vollständige Prüfung al-
ler Akten durchgeführt wird, gibt es keine be-
sonderen Kontrollregelungen bei neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. 
Serviceleistungen 
Die Servicezeiten liegen Montag und Donners-
tag zwischen 13 und 15 Uhr, Dienstag und Frei-
tag zwischen 10 und 12 Uhr. Zu diesen Zeiten 
finden Beratungen vor Ort statt. Die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter können ihr Te-
lefon während dieser Zeit auf einen zentralen 
Anrufbeantworter umleiten. Das wird jedoch 
nicht grundsätzlich getan, sondern in Abhän-
gigkeit von der Besucherzahl genutzt.  
Die Beratung bedeutet für die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter einen großen zeitli-
chen Aufwand. Beratungen werden auch au-
ßerhalb der offiziellen Servicezeiten sowohl 
persönlich und telefonisch als auch in zuneh-
mendem Maß per E-Mail durchgeführt. Die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter stehen 
während der Dienstzeit in der Regel jederzeit 
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für eine telefonische Beratung zur Verfügung. 
Bei schwierigeren Gesprächen werden außer-
halb der offiziellen Sprechzeiten Termine für 
ein persönliches Gespräch vereinbart.  
Zum Zeitpunkt der Befragungen vor Ort gab es 
bereits Pläne, ein sogenanntes Servicebüro ein-
zurichten. Dieses sollte in einem an die Büros 
der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
angrenzenden Raum eingerichtet und wechsel-
weise von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aus der BAföG-Bearbeitung besetzt wer-
den, sodass es von den Studierenden ganztätig 
für Informationen aufgesucht werden kann. Die 
Planungen wurden zu Beginn der Antragswelle 
im Herbst 2009 in die Realität umgesetzt. Seit 
Oktober 2009 können Studierende im Service-
Point zwischen 9 und 15 Uhr ihre Anträge ab-
geben und sich beraten lassen. 
Verwaltungsprozess 
Bei den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
tern hat die Beratungsleistung einen sehr hohen 
Stellenwert. Geschätzt werden dafür neben den 
vier Tagen mit je zwei Stunden Sprechstunde 
zusätzlich pro Tag 2 Stunden je Sachbearbeite-
rin bzw. Sachbearbeiter aufgewendet. Ein per-
sönliches Gespräch dauert von 5 Minuten, 

wenn lediglich ein Antrag abgegeben und zu-
sammen durchgesehen wird, bis zu 20 Minuten 
bei schwierigeren Sachverhalten. Zunehmend 
mehr werden auch Beratungen per E-Mail 
durchgeführt, wobei dies für kompliziertere 
Anfragen vom Amt nicht begrüßt wird. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
beraten zum BAföG allgemein, helfen jedoch 
auch in Fällen, in denen formlose Schreiben 
verfasst werden müssen, wie z. B. bei Studien-
fachwechseln nach dem 2. Semester oder wenn 
nach dem 4. Semester die erforderlichen Leis-
tungen nicht nachgewiesen werden können. 
Auch hierfür ist ein Begründungsschreiben 
notwendig. Das Amt für Ausbildungsförderung 
ermutigt die Studierenden, sich mit den zustän-
digen Ansprechpartnern in Kontakt zu setzen 
und vor Abgabe der Unterlagen Rücksprache 
zu halten. 
Im Amt für Ausbildungsförderung Darmstadt 
werden alle Anträge nach dem Vier-Augen-
Prinzip geprüft. Die sich gegenseitig prüfenden 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter wech-
seln dabei regelmäßig. Die Prüfenden werden 
vom stellvertretenden Abteilungsleiter zuge-
teilt. 

 
Tabelle 24: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Darm-
stadt 

 Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 8 

2 Daten und Informationen sichten und zusammenstellen, 
Vollständigkeitsprüfung 19 15 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rückfra-
gen stellen 10 

4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder 
Daten erfassen (inkl. Anlegen der Papierakte) 6 4 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 10 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 5 5 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 1 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröffentli-
chen 0 

9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 1 
10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 3 
13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenscheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen (ohne 
Widersprüche) 2 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
 Gesamtzeiten 65 59 
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Zur Ermittlung der Zeiten für die einzelnen 
Standardaktivitäten in der Antragsbearbeitung 
wurden im Studentenwerk Darmstadt Gesprä-
che mit einem Gruppenleiter und sieben Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeitern geführt. 
Die Interviews fanden je nach Bürogröße zum 
Teil in Einzelgesprächen, zum Teil mit zwei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichzeitig 
statt.  
Im Rahmen der Antragsbearbeitung fallen Ein-
arbeitungszeiten nur in den Fällen an, in denen 
neue Informationen aus Erlassen gesucht wer-
den müssen. Die Zeit wird im Studentenwerk 
Darmstadt recht hoch eingeschätzt, da die Er-
lasse als Ganzes an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geschickt werden und diese sich die 
benötigten Informationen selbst heraussuchen 
müssen. Dies ist nicht häufig, jedoch regelmä-
ßig der Fall, und der Zeitbedarf in den Fällen, 
in denen eine Information benötigt wird, ist 
sehr hoch. Auf den Einzelfall gerechnet führt 
dies zu einem Aufwand von 8 Minuten. 
Die Vollständigkeitsprüfung ist sehr zeitauf-
wändig, da in den meisten Fällen die einge-
reichten Unterlagen der Antragstellenden un-
vollständig sind. Im Erstantrag nimmt dies 19 
Minuten in Anspruch. Da bei Weiterförde-
rungsanträgen teilweise weniger Nachweise er-
forderlich sind - z. B. muss der Lebenslauf nur  

einmalig vorgelegt werden - sinkt die zeitliche 
Belastung auf 15 Minuten. Anschließend müs-
sen Anforderungsschreiben mit der entspre-
chenden Auflistung aller fehlenden Unterlagen, 
häufig auch wiederholt, an die Studierenden ge-
schickt werden. Erst wenn alle Nachweise voll-
ständig vorliegen, werden die Anträge im Sys-
tem erfasst. 
Die Prüfung der Fälle nimmt bei Erst- und Wei-
terförderungsanträgen gleich viel Zeit in An-
spruch, nämlich 5 Minuten, da sämtliche An-
träge nach dem Vier-Augen-Prinzip geprüft 
werden. 
Die Aufgabe des Kopierens, Archivierens und 
Dokumentierens wurde auf einen geringeren 
Zeitbedarf von drei Minuten geschätzt, da die 
Mehrheit der zu archivierenden Fälle sehr 
schnell zu überschauen und abzuschließen ist. 
Die Fälle, bei denen noch Rückforderungen of-
fen sind, wurden hier nicht betrachtet, da diese 
noch nicht zum Archivieren anstehen und so-
fort zu den noch offenen Fällen sortiert werden. 
Die zu archivierenden Unterlagen werden ge-
sammelt und von einem Mitarbeiter oder einer 
Mitarbeiterin bei Vorliegen einer größeren 
Menge ins Archiv gebracht, wo sie in Hängere-
galen nach Jahren sortiert eingeordnet werden. 
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VII.7.2 Amt für Ausbildungsförderung 
Frankfurt am Main 

Allgemeine Informationen 
Das Studentenwerk Frankfurt am Main ist für 
insgesamt 13 Hochschulen und Fachhochschu-
len zuständig. Dazu gehören die Goethe-
Universität Frankfurt am Main, die Fachhoch-
schule Frankfurt am Main, die Hochschule 
RheinMain Wiesbaden, Rüsselsheim, Geisen-
heim, die Hochschule für Gestaltung Offenbach 
am Main und die Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt am Main mit ins-
gesamt 50.000 Studierenden; außerdem die 
Staatliche Hochschule für Bildende Künste 
Frankfurt am Main, die Philosophisch-
Theologische-Hochschule St. Georgen Frank-
furt am Main, die Lutherisch-Theologische 
Hochschule Oberursel, die European Business 
School Oestrich-Winkel, die Hochschule Fre-
senius Idstein, Hamburg, Köln, München, Zwi-
ckau, die Provadis School of International Ma-
nagement and Technology Frankfurt am Main, 
die accadis Hochschule Frankfurt am Main und 
die Frankfurt School of Finance and Manage-
ment mit insgesamt weiteren 6.500 Studieren-
den. Insgesamt studieren an den 13 Einrichtun-
gen 56.500 Personen, für die die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Amts für Ausbildungs-
förderung verantwortlich sind. 
Im Jahr 2008 wurden 9.610 BAföG-Anträge 
gestellt, wovon 8.625 bewilligt wurden. 
Die Anträge werden nur in 25 Prozent der Fälle 
persönlich im Studentenwerk abgegeben. In 75 
Prozent der Fälle gehen sie postalisch ein. Da 
die Hochschulen, für die das Studentenwerk zu-
ständig ist, örtlich weit auseinander – teilweise 
sogar in unterschiedlichen Städten – liegen, ist 
verständlich, dass die Studierenden die Anträge 
häufiger per Post schicken. 
Personal und Aufgabenteilung 
Im Amt für Ausbildungsförderung Frankfurt 
am Main arbeiten 25 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, davon sind 22 Vollzeitbeschäftigte und 
3 Teilzeitbeschäftigte (1 Abteilungsleiterin, 5 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 19 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter). Für 
den Bereich Ausbildungsförderung (BAföG) 
sind 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Vollzeit und 2 Mitarbeiterinnen in Teilzeit zu-
ständig. 2 Mitarbeiterinnen sind für das Meis-
ter-BAföG zuständig. Die Verteilung der För-
derungsakten, für die die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter zuständig sind, erfolgt nach 
dem Nachnamen der Studierenden. Eine An-
passung des Zuständigkeitsbereichs erfolgt bei 
einem Personalwechsel. 
 
 

 
Anzahl der zu betreuen-
den Hochschulen 

13 

Studierende 56.500 
Anzahl der BAföG-
Anträge 2008 

9.610 

 davon abgelehnt 985 
 davon bewilligt 8.625 
Förderungsquote 15% 
 
Die Antragsbearbeitung durch die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter reicht vom Anle-
gen der Förderungsakten über die eigentliche 
Antragsbearbeitung bis zum Archivieren der 
Akten. Lediglich in den Ferienzeiten werden sie 
von 2 Aushilfen unterstützt, die z. B. für Archi-
vierungsarbeiten eingesetzt werden. 
Neue Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
werden durch erfahrene an konkreten Förde-
rungsfällen eingearbeitet. Nach drei Monaten 
sollen sie einen halben Aktenbestand überneh-
men, nach weiteren drei Monaten einen vollen 
Aktenbestand mit Eigenverantwortung. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
sind zwei Gruppenleitungen unterstellt, die ne-
ben den organisatorischen Aufgaben für 
Grundsatzentscheidungen, schwierige Einzel-
fälle etc. zuständig sind. Zwei weitere Grup-
penleitungen sind für die Vorausleistungsfälle 
nach § 36 BAföG und die Überwachung der 
Rückforderungen einschließlich der Einleitung 
der Vollstreckung zuständig. Eine Gruppenlei-
terin übernimmt die Bearbeitung der Wider-
spruchsverfahren.  
Serviceleistungen 
Die Büros des Amtes für Ausbildungsförderung 
befinden sich im vierten Stock der Goethe-
Universität. Dort liegen auch die Antragsfor-
mulare aus.  
Persönliche Sprechzeiten finden dort jeden 
Montag, Dienstag und Freitag von 10 bis 12 
Uhr sowie jeden Montag, Dienstag, Mittwoch 
und Donnerstag von 13 bis 15 Uhr statt. Tele-
fonische Sprechzeiten werden von Montag bis 
Freitag von 8 bis 10 Uhr angeboten. Individuel-
le, zusätzliche Terminabsprachen sind ebenfalls 
möglich.  
Während der persönlichen Sprechzeiten kann 
das Telefon des Sachbearbeiters bzw. der Sach-
bearbeiterin auf einen Anrufbeantworter umge-
leitet werden. Häufig verzichten die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter jedoch auf diese 
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Umleitung und sind auch während der persönli-
chen Sprechzeiten telefonisch erreichbar, insbe-
sondere zu Zeiten, zu denen wenige Studieren-
de in das BAföG-Amt kommen. Eine ständige 
telefonische Erreichbarkeit der Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter verlängert die Bear-
beitungsdauer der Anträge und steigert die Feh-
lerquote.  
Aufgrund der hohen Antragszahlen zum Win-
tersemester fallen in den Monaten Oktober bis 
Dezember jeweils für eine Woche die persönli-
chen Sprechzeiten aus, damit eine zügige Bear-
beitung der Anträge möglich ist. 
Im selben Haus befindet sich im Erdgeschoss 
ein Service-Center mit folgenden Öffnungszei-
ten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr 
und Freitag von 9 bis 15 Uhr. Neben der allge-
meinen Erstberatung durch einen erfahrenen 
Sachbearbeiter erfolgt hier auch eine Bearbei-
tung von Anträgen in besucherschwachen Zei-
ten. Ergänzend ist eine BAföG-Hotline geschal-
tet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Service-Center unterstützen die Studierenden 
neben der BAföG-Beratung auch bei folgenden 
Themen: Studienfinanzierung, Wohnen, Jobsu-
che, Studieren mit Kind, soziale Fragen sowie 
Semesterticket–Härtefonds. 

Darüber hinaus finden regelmäßig Beratungs-
angebote außer Haus, wie z. B. in der Hoch-
schule RheinMain in Wiesbaden, Rüsselsheim 
und Geisenheim statt.  
Verwaltungsprozess 
In Frankfurt wurde neben der Abteilungsleiterin 
eine Gruppenleiterin und eine Sachbearbeiterin 
befragt. Ergänzende Informationen konnten von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesammelt 
werden, die mit gesonderten Aufgabenberei-
chen wie z. B. der Widerspruchsbearbeitung 
befasst sind. 
Je Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter entfällt 
ein hoher Anteil der täglichen Arbeitszeit auf 
die Beratung. Mindestens 2 Stunden täglich 
werden je Vollzeitkraft dafür aufgewendet.  
In der Regel ist ein Erstantrag in der Beratung 
deutlich aufwändiger als ein Weiterförderungs-
antrag. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
bearbeiten einen Fall vom Posteingang bis zur 
abschließenden Bearbeitung für den Datenver-
sand an die HZD. Auch das Anlegen der Akten 
(elektronische Erfassung, Anlegen der Papier-
akte) wird von der Sachbearbeiterin bzw. dem 
Sachbearbeiter selbst vorgenommen. 
 

Tabelle 25: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Frank-
furt am Main 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 0 

2 Daten und Informationen sichten und zusammenstel-
len, Vollständigkeitsprüfung 13 4 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rück-
fragen stellen 13 

4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder 
Daten erfassen (inkl. Anlegen der Papierakte) 13 6 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 10 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 13 8 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 0 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröffent-
lichen 5 

9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 0 
10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 3 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 10 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenschein-
nahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen (ohne 
Widersprüche) 0 

15 Teilnahme an Fortbildungen 1 
  Gesamtzeiten 81 60 
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Die Abteilungsleiterin und die Gruppenleiterin-
nen und Gruppenleiter bereiten Erlasse des 
Hessischen Ministeriums so auf, dass sich die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter auf die 
wichtigen, für sie relevanten Punkte beschrän-
ken können. Zusätzlich werden im Zusammen-
hang mit konkreten Förderungsfällen schriftli-
che Arbeitsanleitungen erstellt, damit alle über 
denselben Informationsstand verfügen und eine 
einheitliche Gesetzesanwendung in vergleich-
baren Fällen erreicht wird. 
Das Zusammenstellen und Überprüfen einge-
hender Informationen dauert in Frankfurt bei 
Weiterförderungsanträgen wesentlich kürzer als 
bei Erstanträgen, was in der Tatsache begründet 
liegt, dass fast alle Erstanträge unvollständig 
sind und somit bis zur abschließenden Bearbei-
tung häufig angefasst und überprüft werden 
müssen.  

Sämtliche Anträge werden nach dem Vier-
Augen-Prinzip überprüft. Die sich gegenseitig 
überprüfenden Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter wechseln dabei regelmäßig. Dennoch 
ist der zeitliche Unterschied zwischen der Prü-
fung eines Erstantrags und der eines Weiterför-
derungsantrags relativ groß, da nur bei den 
Erstanträgen sämtliche Daten zu überprüfen 
sind, später lediglich die Änderungen.  
Die Dauer von der Antragstellung bis zum Er-
lass eines Bescheides beträgt je nach Zeitpunkt 
der Antragstellung etwa 8 bis 12 Wochen, wo-
bei allein zwischen der Eingabe der berech-
nungsrelevanten Daten in die EDV und der Er-
stellung des Bescheides durch die Hessische 
Zentrale für Datenverarbeitung 6 bis 7 Wochen 
vergehen können. Bei finanziellen Engpässen 
der Studierenden werden häufig Abschlagszah-
lungen gewährt, die mit der späteren Förderung 
verrechnet werden. 
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VII.7.3 Amt für Ausbildungsförderung 
Gießen 

Allgemeine Informationen 
Im Amt für Ausbildungsförderung Gießen wer-
den die Studierenden der Justus-Liebig-
Universität in Gießen, der Theologischen 
Hochschule Gießen und der Fachhochschule 
Gießen-Friedberg mit ihren Niederlassungen in 
Gießen und in Friedberg rund um die Fragen 
der Studienfinanzierung betreut. Darüber hin-
aus sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Studentenwerks Gießen für die Anträge der 
Studierenden der Hochschule und der Theolo-
gischen Fakultät Fulda zuständig. Ausbildungs-
förderung haben im Jahr 2008 9.504 Studieren-
de über das Amt für Ausbildungsförderung 
Gießen beantragt. Die Anträge sind zur Hälfte 
entweder persönlich durch die Studierenden 
abgegeben worden oder per Post den Sachbear-
beiterinnen oder Sachbearbeitern zugegangen. 
Von den Anträgen wurden 8.771 bewilligt, 733 
wurden abgelehnt. 
Personal und Aufgabenteilung 
Dem BAföG-Amt Gießen stehen zur Aufga-
benerfüllung insgesamt 21 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zur Verfügung. Neben fünf 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern sind in 
die Beratung und Antragsbearbeitung 16 Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter eingebun-
den.  
In Gießen ist der Arbeitsbereich Studienfinan-
zierung so organisiert, dass die Bearbeiterinnen 
und Bearbeiter ebenfalls die Akten anlegen, die 
Post öffnen und sortieren sowie den eigenen 
Schriftverkehr versandfertig machen. Da sich 
die oben genannten Fakultäten auf die Standor-
te Gießen, Friedberg und Fulda verteilen, ist 
auch eine räumliche Arbeitsteilung für das Stu-
dentenwerk Gießen notwendig. So können sich 
die Studierenden in der Außenstelle Fulda in 
unmittelbarer Nähe zur Hochschule von drei 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in 
Sachen BAföG betreuen lassen. Auch die An-
tragstellerinnen und Antragsteller der Studien-
gänge, die die Fachhochschule Gießen-
Friedberg in Friedberg anbietet, haben vor Ort 
die Möglichkeit, eine Sachbearbeiterin mit Fra-
gen und Anträgen zum Thema Studienfinanzie-
rung aufzusuchen. Der Hauptsitz des Amtes für 
Ausbildungsförderung liegt jedoch in Gießen in 
unmittelbarer Nähe zum Philosophikum I und 
der Mensa „Otto-Behagel-Straße“.  
Hier teilt sich das Amt für Ausbildungsförde-
rung ein Gebäude mit den Kolleginnen und 
Kollegen des Meister-BAföGs, der IT-
Koordinierung der Verwaltung und der Ge-
schäftsleitung des Studentenwerkes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anzahl der zu betreuen-
den Hochschulen 

5 

Studierende (nur JLU, 
Hochschule Fulda und 
Fachhochschule Gießen-
Friedberg) 2008 

34.728 

Anzahl der BAföG-
Anträge 2008 

9.504 

 davon abgelehnt 733 
 davon bewilligt 8.771 
Förderungsquote 25% 

 
Am Hauptsitz nehmen sich 13 Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter, fünf Gruppenleite-
rinnen und -leiter sowie die Amtsleiterin der 
Belange der Studierenden an.  
An den jeweiligen Standorten ist das Ar-
beitsaufkommen auf die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter nach Menge verteilt. Als 
Sortierkriterium dienen die Anfangsbuchstaben 
der Nachnamen der Studierenden. 
Serviceleistungen 
Das Studentenwerk Gießen bietet seinen Stu-
dierenden Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 9 bis 15 Uhr durchgängig die Möglichkeit, 
persönlich bei den Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern vorzusprechen. Freitags endet 
die Öffnungszeit um 14:30 Uhr. Die unmittel-
bare Nachbarschaft zur Mensa veranlasst die 
Studierenden, ihre eigene Mittagspause dazu zu 
nutzen, um vielleicht die ein oder andere Unter-
lage nachzureichen oder doch noch einige per-
sönliche Fragen zum Antragsverfahren zu stel-
len. Aus diesem Grunde haben sich die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter die Tisch-
zeiten so organisiert, dass alle Arbeitsabschnitte 
immer mit mindestens einer Ansprechpartnerin 
oder einem Ansprechpartner besetzt bleiben. 
Nach der Einschätzung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wird dieses Angebot auch rege 
in Anspruch genommen. Etwa die Hälfte der 
Studierenden sucht in Gießen das Amt für Aus-
bildungsförderung persönlich auf.  
Darüber hinaus hat das Studentenwerk einen 
zentralen Servicepoint als Anlaufstelle für die 
Antragstellerinnen und Antragsteller eingerich-
tet. Genutzt wird dazu ein kleiner verglaster 
Raum im Bereich der Eingangstür, der eben-
falls durchgängig mit einer Kollegin oder ei-
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nem Kollegen des BAföG-Amtes besetzt ist. 
Hier können die Studierenden Antragsformula-
re abholen, Anträge abgeben oder noch fehlen-
de Unterlagen nachreichen.  
Zu den Hauptaufgaben des hier eingesetzten, 
täglich wechselnden Mitarbeiters gehört es au-
ßerdem, Telefonate anzunehmen. Damit die te-
lefonisch Ratsuchenden auch in den Fällen ei-
nen Fachkundigen erreichen können, in denen 
ihr eigentlich zuständiger Sachbearbeiter oder 
ihre Sachbearbeiterin gerade nicht am Platz ist 
oder wegen einer persönliche Beratung im Büro 
das Telefonat nicht entgegennehmen kann, 
werden die Telefone auf diesen Kollegen um-
geleitet. Er kann das Anliegen entgegennehmen 
oder der Sachbearbeiterin bzw. dem Sachbear-
beiter eine Nachricht hinterlassen.  
Auch kann sich in Gießen jeder per E-Mail mit 
seinen Fragen an die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter wenden. Die E-Mails werden 
zeitnah beantwortet. 
Verwaltungsprozess 
Der Verwaltungsprozess im Amt für Ausbil-
dungsförderung Gießen weist, in Ergänzung 
zum bereits geschilderten Standardprozess, im 
Wesentlichen zwei Besonderheiten auf.  
Da die Standorte des Amtes für Ausbildungs-
förderung in den Niederlassungen Gießen, 
Friedberg und Fulda stets in unmittelbarer Nähe 
der Fakultäten liegen, ist der Anteil der persön-

lichen Kontakte sehr hoch. Das betrifft diejeni-
gen, die sich vorab informieren oder beraten 
lassen wollen, aber auch diejenigen, die im be-
reits laufenden Antragsverfahren noch Belege 
oder Nachweise aller Art nachreichen müssen. 
Im Unterschied zu telefonischen Anfragen wer-
den im Allgemeinen die persönlichen Kontakte 
von den Sachbearbeiterinnen und -bearbeitern 
als langwieriger empfunden. 
Die zweite Besonderheit liegt in der räumlichen 
Trennung der Standorte. In Gießen gilt, wie in 
allen hessischen Ämtern für Ausbildungsförde-
rung, die 100-prozentige Vier-Augen-Prüfung. 
Hierzu ist grundlegend bestimmt, dass alle 
Weiterförderungsanträge durch eine zweite 
Sachbearbeiterin oder einen zweiten Sachbear-
beiter zu prüfen und nachzurechnen sind, alle 
Erstanträge sind der zuständigen Gruppenlei-
tung vorzulegen. Das bedeutet, da in den Au-
ßenstellen Friedberg und Fulda keine Gruppen-
leiter eingesetzt sind, dass alle Erstanträge als 
Papierakte an die Niederlassung in Gießen 
transportiert werden müssen, um dort überprüft 
und nachgerechnet werden zu können. Durch 
den Transport der Akten geht eine Menge Zeit 
und Ressourcen zu Lasten der Studierenden 
verloren. Nach der eigenen Einschätzung der 
Amtsleitung geht den Antragstellerinnen und 
Antragstellern der Bescheid innerhalb der ge-
setzlichen Frist zu. 
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Tabelle 26: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Gießen 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut 
machen 1 

2 Daten und Informationen sichten und zu-
sammenstellen, Vollständigkeitsprüfung 12 10 

3 Fehlende Daten oder Informationen einho-
len, Rückfragen stellen 4 

4 
Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen 
und/oder Daten erfassen (inkl. Anlegen der 
Papierakte) 

10 3 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 11 

6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls kor-
rigieren 15 10 

7 Abschließende Informationen aufbereiten 0 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder 
veröffentlichen 0 

9 Interne oder behördenübergreifende Be-
sprechungen 2 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Ex-
ternen 1 

11 Zahlungen anweisen 0 

12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumen-
tieren 7 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inau-
genscheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vor-
legen (ohne Widersprüche) 3 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 66 52 

 
Die in der vorangehenden Tabelle ausgewiese-
nen Zeiten sind durch Interviews mit drei Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeitern sowie mit 
drei Gruppenleitungen am Hauptsitz in Gießen 
erhoben worden.  
Die Bearbeitungszeit eines durchschnittlichen 
Erstantrages wurde auf 66 Minuten geschätzt; 
für den Weiterförderungsantrag ergab sich ein 
Wert von 52 Minuten. 

 
Damit liegen die Angaben der Kolleginnen und 
Kollegen in Gießen für die Erst- und die Wei-
terförderungsanträge insgesamt und bei vielen 
einzelnen Standardaktivitäten in der Nähe der 
festgestellten Mediane aller teilnehmenden 
Ämter.  
Lediglich bei Standardaktivität 3, dem Einholen 
fehlender Daten, liegt die Schätzung der Kolle-
ginnen und Kollegen deutlich unter dem fest-
gehaltenen Median. Hier könnte sich die unter 
dem Aspekt der Serviceleistung bereits geschil-
derte unmittelbare Nähe der Verwaltung zu den 
Studierenden auszahlen. 
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VII.7.4 Amt für Ausbildungsförderung 
Kassel  

Allgemeine Informationen 
Im April 2008 wurden im Studentenwerk Kas-
sel das BAföG-Amt und die Abteilung Soziale 
Dienste zusammengelegt zum Bereich „Bera-
tung und Studienfinanzierung“, in dem das BA-
föG ein Team bildet. 
Das Studentenwerk Kassel betreut in Sachen 
BAföG neben Studierenden der Universität 
Kassel auch die Studierenden der privaten 
Fachhochschule Nordhessen in Bad Sooden-
Allendorf, der CVJM-Hochschule Kassel sowie 
einiger kleinerer Hochschulen. 
Im Jahr 2008 gingen im Studentenwerk Kassel 
5.323 BAföG-Anträge ein. Schon zum Zeit-
punkt der Vor-Ort-Befragung Ende September 
verzeichnete die BAföG-Stelle in Kassel 10 
Prozent mehr Anträge für das Wintersemester 
als im Vorjahr. 
Mit 23,4 Prozent wurde fast ein Viertel der An-
träge nur unter Vorbehalt beschieden. Die Zahl 
der Vorbehaltsfälle nimmt deutlich zu. 
Daneben lag in etwa 560 Fällen eine Einzelfall-
entscheidung vor. 
Im Jahr 2008 wurden 147 Widersprüche einge-
legt und 79 Vorausleistungsanträge gestellt.  
Es wird geschätzt, dass sich bei Erstanträgen 
der Eingang per Post und die persönliche Ab-
gabe in etwa die Waage halten. Weiterförde-
rungsanträge werden dagegen häufiger – ge-
schätzt zu 80 Prozent – mit der Post geschickt 
oder in den Hausbriefkasten geworfen. 
Personal und Aufgabenteilung 
In Kassel gibt es insgesamt zehn BAföG-
Sachbearbeiterinnen und -Sachbearbeiter in 
Vollzeit. Daneben arbeitet in der Außenstelle in 
Witzenhausen ein Sachbearbeiter, der mit einer 
halben Stelle die Studierenden des dortigen 
Fachbereichs der Universität Kassel sowie die 
Studierenden der privaten Fachhochschule 
Nordhessen betreut. Mit seiner anderen halben 
Stelle unterstützt er anteilig die Vorbehaltsauf-
lösung der Kasseler BAföG-Stelle. 
Zudem gibt es zwei Arbeitsgruppenleiter und 
einen Abteilungsleiter. Im Sekretariat arbeiten 
zwei Mitarbeiterinnen in Teilzeit.  
Somit sind für die Bearbeitung der BAföG-
Anträge 14,5 Vollzeitstellen mit 16 Personen 
vorhanden.  
Die Zuständigkeit der Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter richtet sich nach den Anfangs-
buchstaben des Nachnamens der Studierenden. 
Zwei weitere Sachbearbeiterinnen, die sich in 
Kassel um die Förderung nach dem AFBG  
 

 
 
 
 
 
Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

4 

Studierende 17.0001) 
Anzahl der BAföG-Anträge 
2008 

5.323 

 davon abgelehnt 403 
 davon bewilligt 4.920 
Erstanträge bewilligt 1.981 
Weiterförderungsanträge be-
willigt 

2.939 

Förderungsquote 29% 
1)Quelle: „Studentenwerke im Zahlenspiegel“, Deutsches 
Studentenwerk (Hrsg.), Berlin 2009 
 
(Meister-BAföG) kümmern, wenden jeweils 25 
Prozent ihrer Arbeitszeit (also insgesamt eine 
halbe Stelle) für BAföG-Kassenverfahren wie 
z. B. Rückforderungen und Stundungsverfahren 
auf. 
Das Justiziariat ist ausgegliedert und beschäf-
tigt eine Volljuristin für das gesamte Studen-
tenwerk; in rechtlichen Angelegenheiten vertritt 
außerdem der BAföG-Abteilungsleiter als Jurist 
das Amt. Anteilig beschäftigt sich eine weitere 
Sekretärin mit der Bearbeitung der Widersprü-
che, Klageverfahren, Vorausleistungsverfahren 
etc. 
Seit einigen Monaten ist einer der Sachbearbei-
ter in Kassel dafür zuständig, alle Erstanträge 
zu sichten, die nötigen Unterlagen anzufordern 
und erst dann die Akte an die nach Buchsta-
bengruppen zuständigen Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter weiterzuleiten.  
Die Prüfung eingegebener Fälle übernimmt bei 
Erstanträgen der Arbeitsgruppenleiter; bei Wei-
terförderungsanträgen gibt es einen wechseln-
den Prüfplan, nach dem die Fälle einmal pro 
Woche zur Prüfung an die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter verteilt werden. Mit seiner 
Unterschrift bestätigt die Prüferin oder der Prü-
fer, dass die Angaben sachlich richtig sind. 
Somit werden alle Fälle nach dem Vier-Augen-
Prinzip geprüft. 
Serviceleistungen 
Die Öffnungszeiten belaufen sich auf 14 Stun-
den pro Woche, montags und donnerstags von 
10 bis 12 Uhr sowie dienstags und mittwochs 
von 10 bis 15 Uhr. Anträge können auch im 
Sekretariat abgegeben werden, das während der 
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normalen Bürozeiten täglich bis etwa 16 Uhr 
besetzt ist. 
Im Haupthaus des Studentenwerks gibt es den 
i-Punkt als erste Anlaufstelle. Hier findet zwar 
keine Beratung statt, aber die Studierenden 
können Antragsformulare abholen und Anträge 
abgeben. 
Darüber hinaus stehen vor dem Studentenwerk 
sowie beim AStA und bei den Mensen offene 
Briefkästen, in denen Antragsformulare für 
Erst- und Weiterförderungsanträge liegen, so-
dass sich die Studierenden jederzeit die nötigen 
Formblätter besorgen können. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in 
Kassel akzeptieren auch elektronische Nach-
weise. Die Studierenden können ihre Unterla-
gen einscannen und als pdf-Datei per E-Mail an 
ihren Sachbearbeiter oder ihre Sachbearbeiterin 
senden. Belege müssen danach nicht mehr auf 
Papier eingereicht werden. Dies ist nur bei den 
Formblättern nötig, da hier die Unterschrift des 
Antragstellenden im Original erforderlich ist. 
Generell befürworten die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter den E-Mail-Kontakt mit 
Studierenden sowie mit anderen Beteiligten, 
wie beispielsweise Professoren (im Rahmen des 
Nachweises des Leistungsstands der Geförder-
ten), da sie Unterlagen und Informationen auf 
diesem Weg meist schneller erhalten. Sie be-
antworten auch kleinere Fragen, die per E-Mail 
eingehen; bei speziellen Fragen verweisen sie 
jedoch auf ein persönliches Gespräch. In vielen 
Fällen bitten die Antragstellenden lediglich um 
eine Eingangsbestätigung für eingereichte Un-
terlagen, auch wenn auf der Homepage des 
Studentenwerkes darum gebeten wird, davon 
abzusehen. 
Für die telefonische Beratung müssen die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter viel 
Zeit aufwenden, schätzungsweise zusammen-
genommen eine Stunde pro Tag. Daneben 

nimmt das Sekretariat den ganzen Tag über An-
rufe entgegen. Derzeit werden Strichlisten ge-
führt, da man langfristig die Einrichtung einer 
Servicestelle plant. In Stoßzeiten gehen etwa 50 
bis 60 Anrufe pro Tag bei jeder der beiden Sek-
retärinnen ein. 
Nur selten werden externe Vorträge über das 
BAföG gehalten. An den Berufsbildungstagen 
der Hochschule ist der Bereich BAföG aber 
stets vertreten. 
Verwaltungsprozess 
In Studentenwerk Kassel konnten insgesamt 11 
Personen zum Standardprozess befragt werden; 
neben dem Abteilungs- und einem Gruppenlei-
ter waren dies zwei Sekretärinnen und sieben 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Die 
Befragungen erfolgten teilweise einzeln, teil-
weise in Gruppen von zwei oder drei Personen. 
Am Ende konnten die ermittelten Zeiten in ei-
ner Diskussionsrunde mit fast allen vorher Be-
fragten noch einmal besprochen und teilweise 
überarbeitet werden. 
Über die Post- und Hausbriefkästen eingegan-
gene Unterlagen landen zunächst im Sekretari-
at. Die Sekretärinnen öffnen, stempeln, sortie-
ren und verteilen die Post. Der jeweilige Grup-
penleiter erhält die Post für seine Sachbearbei-
ter, schaut diese durch und prüft, ob beispiels-
weise Widersprüche oder Beschwerden darun-
ter sind, und legt die Post dann in Postfächer 
für die einzelnen Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter. 
Die Gruppenleiter entscheiden zudem bei Vor-
behaltsfällen und Einzelfallentscheidungen 
nach entsprechender Prüfung unter anderem, ob 
Ausbildungsförderung in einem bestimmten 
Fall auch nach Überschreitung der Förderungs-
höchstdauer oder Altersgrenze geleistet oder 
ein Leistungsnachweis zu einem späteren Zeit-
punkt vorlegt werden kann. 
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Tabelle 27: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Kassel 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut 
machen 1 

2 Daten und Informationen sichten und zu-
sammenstellen, Vollständigkeitsprüfung 11 9 

3 Fehlende Daten oder Informationen einho-
len, Rückfragen stellen 14 

4 
Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen 
und/oder Daten erfassen (inkl. Anlegen der 
Papierakte) 

16 14 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 10 

6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korri-
gieren 10 10 

7 Abschließende Informationen aufbereiten 1 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder 
veröffentlichen 1 

9 Interne oder behördenübergreifende Bespre-
chungen 3 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Exter-
nen 0 

11 Zahlungen anweisen 0 

12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumen-
tieren 26 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugen-
scheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vor-
legen (ohne Widersprüche) 5 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 98 94 

 
Hinsichtlich der nötigen Nachfragen schätzen 
die Befragten, dass 99 Prozent aller Anträge 
unvollständig sind, sodass ein Anforderungs-
schreiben erforderlich ist. In etwa 60 Prozent 
der Fälle wird mindestens ein zweites An-
schreiben nötig, da auch nach der ersten Auf-
forderung nicht alle Unterlagen korrekt und 
vollständig eingereicht wurden. Recherchen 
und Rückfragen bei anderen Stellen sind in et-
wa 10 Prozent der Fälle nötig. 
Die einmal monatlich eingehenden Bescheide 
sowie die Fehlerlisten und Statistiken der HZD 
werden von den beiden Sekretärinnen für die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sor-
tiert. Dies erfordert jeweils etwa einen Tag. 
Einmal pro Woche treffen sich der Abteilungs-
leiter und die beiden Gruppenleiter zu einer Be-
sprechung. Einmal monatlich findet eine Team-
sitzung des ganzen BAföG-Teams statt. Min-
destens einmal im Jahr treffen sich Abteilungs- 
und Gruppenleiter mit Vertretern der übrigen 
hessischen Studentenwerke. Daneben nehmen 
sie an der jährlichen DSW-Tagung teil. 

Die Antragstellenden reichen häufig Originale 
ein (z. B. Steuerbescheide, Sparbücher, Zeug-
nisse), die von den Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern kopiert werden. Dazu müssen 
diese zu einem Kopierer neben dem Wartebe-
reich gehen, an den die einzelnen Büros gren-
zen. Das Kopieren ist zeitaufwändig und stellt 
eine freiwillige Serviceleistung der Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter dar, da sie die 
Vorlage von Kopien eigentlich von den Antrag-
stellenden verlangen können. Nach dem Ab-
schluss eines Falles wird die Akte im Keller 
zehn Jahre lang aufbewahrt. Nach Ablauf dieser 
Frist müssen die zuständigen Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter die Akten zur Vernich-
tung geben und in der EDV austragen sowie in 
einer Liste der vernichteten Akten für die Revi-
sion eintragen. Mit insgesamt 26 Minuten liegt 
der Median für Standardaktivität 12 aufgrund 
dieser Aufgaben vergleichsweise hoch. 
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VII.7.5 Amt für Ausbildungsförderung 
Marburg 

Allgemeine Informationen 
Das Amt für Ausbildungsförderung ist zustän-
dig für die Studierenden der Philipps-
Universität Marburg und der Fachhochschule 
Tabor.  
Das BAföG-Amt Marburg übernimmt auch die 
Förderung von Auslandsaufenthalten in Austra-
lien sowie Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Serbien 
und Montenegro, Slowenien und Zypern. Die 
weitaus meisten Anträge – etwa 1.500 jährlich 
– gehen für Australien ein. Bevor die Zustän-
digkeit für Australien auf das Förderungsamt 
Marburg übertragen wurde, betrug der Umfang 
der Auslandsförderungsanträge insgesamt circa 
400.  
Es wird geschätzt, dass sich bei der Beantra-
gung von Ausbildungsförderung im Inland der 
persönliche und postalische Eingang in etwa 
die Waage halten. Da für die Förderung von 
Ausbildungen im Ausland Anträge aus dem 
ganzen Bundesgebiet eingehen, überwiegt hier 
mit mehr als 90 Prozent der Eingang per Post. 
Personal und Aufgabenteilung 
In der Inlandsförderung gibt es sieben Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Die Fälle 
sind, wie auch in der Auslandsförderung, nach 
den Anfangsbuchstaben des Nachnamens auf 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
aufgeteilt und werden ein- bis zweimal im Jahr 
nach den Antragszahlen neu vergeben.  
In der Inlandsförderung gibt es eine Gruppen-
leiterin und einen Gruppenleiter. Sie sind in ih-
rer Zuständigkeit nach geraden und ungeraden 
Förderungsnummern aufgeteilt. Dies soll eine 
Zusammenarbeit der beiden Gruppenleitungen 
mit allen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
tern fördern, deren Arbeitsweise vereinheitli-
chen helfen und die gegenseitige Vertretung bei 
Abwesenheit erleichtern. 
In der Auslandsförderung arbeiten sieben Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter, vier davon 
in Teilzeit. Ein Gruppenleiter ist vollständig, 
ein weiterer ist neben der Auslandsförderung 
für die Systemadministration zuständig.  
Die Abteilungsleiterin ist Juristin und über-
nimmt auch die Vertretung des Amtes vor Ge-
richt.  
Die Gruppenleiterin und die Gruppenleiter 
schulen neu eingestellte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach einem vorgegebenen Ausbil-
dungsplan zu wichtigen Themen, wie bei-
spielsweise zu Grundtatbeständen, Berechnun-
gen oder Rückforderungen. 

 
 
 
 

Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

2 

Studierende 19.0001) 
Anzahl der bewilligten BA-
föG-Anträge 2008 Inlands-
förderung 

4.072 

davon Erstanträge bewilligt 1.569 
davon Weiterförderungsan-
träge bewilligt 

2.503 

Förderungsquote Inlandsför-
derung 

21% 

Anzahl der bewilligten Erst-
anträge 2008 Auslandsförde-
rung 

1.534 

Anzahl der bewilligten Wei-
terförderungsanträge 2008 
Auslandsförderung 

12 

1)Quelle: „Studentenwerke im Zahlenspiegel“, Deutsches 
Studentenwerk (Hrsg.), Berlin 2009 
Zur besseren Einarbeitung sitzen neu eingestell-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Weile 
mit einem erfahreneren Sachbearbeiter im Bü-
ro, der all ihre Fälle nach dem Vier-Augen-
Prinzip prüft. Es dauert schätzungsweise ein-
einhalb bis zwei Jahre, bis neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vollständig eingearbeitet 
sind, da die Sachverhalte und die rechtlichen 
Grundlagen sehr komplex sind und auch das 
Erlernen der Signieranweisungen für die Soft-
ware zeitaufwändig ist. In Marburg erhalten 
neu eingestellte Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter erst einmal einen auf zwei Jahre be-
fristeten Arbeitsvertrag; wenn sie sich bewäh-
ren, können sie danach dauerhaft übernommen 
werden. Zusätzlich sollen sie auch die DSW-
Schulungen besuchen, was aber aus zeitlichen 
Gründen nicht immer möglich ist. 
Die Einleitung von Beitreibungsverfahren wur-
de noch bis Juni 2009 von der Universitätsver-
waltung mit übernommen; seitdem wird diese 
Aufgabe von der für das Kassenverfahren zu-
ständigen Sachbearbeiterin ausgeführt. 
Serviceleistungen 
Sprechzeiten des Amts für Ausbildungsförde-
rung sind insgesamt 12,5 Stunden pro Woche, 
nämlich montags, dienstags und donnerstags 
von 11 bis 14.30 Uhr sowie freitags von 11 bis 
13 Uhr. Telefonische Anfragen gehen auch 
während der persönlichen Sprechzeiten ein, 
auch wenn das Förderungsamt auf seiner Ho-
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mepage darum bittet, außerhalb dieser Zeiten 
anzurufen. 
Seit einigen Jahren gibt es für das gesamte Stu-
dentenwerk einen Info-Point im Eingangsbe-
reich des Studentenhauses. Hier können die 
Studierenden Formulare und erste Informatio-
nen zum Thema BAföG erhalten. Ausgefüllte 
Anträge können ebenfalls am Info-Point abge-
geben oder aber in Briefkästen im und vor dem 
Studentenhaus eingeworfen werden. Viele Stu-
dierende geben ihre Unterlagen jedoch lieber 
direkt bei ihrer zuständigen Sachbearbeiterin 
oder ihrem Sachbearbeiter ab. Bei konkreten 
Fragen zu ihrem Antrag müssen sie sich eben-
falls dorthin wenden, da der Info-Point hierzu 
keine Auskunft geben kann. 

Einmal jährlich veranstaltet die Universität eine 
Informationswoche für Marburger Schüler der 
12. Jahrgangsstufen. Hier ist auch das BAföG-
Amt mit einer Informationsveranstaltung ver-
treten. 
Da Auslandsförderung für Studierende aus ganz 
Deutschland in Marburg abgewickelt wird, 
kommen im Auslandsamt nur selten Studieren-
de persönlich vorbei. Daher gibt es hier nur ei-
ne telefonische Sprechstunde, montags und 
mittwochs von 9:30 bis 12 Uhr. 
Verwaltungsprozess Inlandsförderung 
Insgesamt wurden in Marburg 13 Personen be-
fragt. Neben der Abteilungsleiterin wurden drei 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, acht 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und 
eine Sekretariatsmitarbeiterin befragt.  
 

Tabelle 28: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Mar-
burg für die Inlandsförderung 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut ma-
chen 0 

2 Daten und Informationen sichten und zusam-
menstellen, Vollständigkeitsprüfung 6 5 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, 
Rückfragen stellen 5 

4 
Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen 
und/oder Daten erfassen (inkl. Anlegen der Pa-
pierakte) 

13 5 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 13 

6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigie-
ren 14 4 

7 Abschließende Informationen aufbereiten 3 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder ver-
öffentlichen 1 

9 Interne oder behördenübergreifende Bespre-
chungen 0 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 2 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 14 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugen-
scheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 
(ohne Widersprüche) 1 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 72 53 
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Es zeigen sich deutliche Unterschiede in der 
Bearbeitungszeit von Erst- und Weiterförde-
rungsanträgen bei den Standardaktivitäten 4 
und 6. 
Etwa 80 Prozent aller Anträge sind laut Schät-
zungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter bei Eingang unvollständig, sodass An-
forderungsschreiben nötig sind. 
Bei Standardaktivität 4 werden nach dem Ein-
gang von Erstanträgen sowohl die Papierakten 
als auch die elektronischen Akten von der Sek-
retärin angelegt. Dieser Arbeitsschritt entfällt 
bei einem Weiterförderungsantrag. Die übrigen 
Daten werden von den Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern erst eingegeben, wenn alle Un-
terlagen eingereicht sind. 
Zur Berechnung und Bewertung (Standardakti-
vität 5) erläutern die Befragten, dass durch die 
Umstellung auf Bachelor-Studiengänge zuneh-
mend auch Personen nach einer Ausbildung, 
aber ohne Abitur ein Hochschulstudium auf-
nehmen können. Dadurch wird jedoch die Prü-
fung des Förderungsanspruches nach § 7 BA-
föG deutlich schwieriger, da Nachweise zum 
Werdegang eingereicht und geprüft werden 
müssen. Auch die Kriterien zur Förderung von 
Master-Studiengängen, die in einem Erlass des 
Ministeriums genannt sind, müssen im Einzel-
fall geprüft werden. 
Nach der Eingabe prüfen die Gruppenleitungen 
alle Erstanträge und kontrollieren dabei sowohl 
den Anspruch dem Grunde nach als auch die 
Berechnung. Bei Weiterförderungsanträgen ist 
der Zeitaufwand bei diesem Arbeitsschritt deut-
lich geringer, da hier keine Prüfung nach dem 
Vier-Augen-Prinzip erfolgt. Hier prüfen nur die 
jeweiligen Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter selbst ihre Eingaben. Daher ist die Zeit 
für die Prüfung bei einem Erstantrag mit 14 
Minuten sehr viel länger als bei einem Weiter-
förderungsantrag. 
Anschließend senden die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter den Antragstellenden ein 
Mitteilungsschreiben, mit dem darüber infor-
miert wird, wann mit dem Bescheid gerechnet 
werden kann. Dieses Schreiben ist als Form-
brief vorgefertigt und muss nur durch Eingabe 
des jeweiligen Antrags- und Bescheiddatums 
ergänzt werden.  
Im Rahmen der Bescheiderteilung ist in etwa 5 
Prozent der Fälle eine individuelle, manuell zu 
fertigende Anlage mit Erläuterungen zu erstel-
len.  
Besteht dem Grunde nach kein Anspruch auf 
Ausbildungsförderung, so werden die Fälle gar 
nicht erst in der EDV erfasst, sondern manuell 
Ablehnungsbescheide erstellt. Insbesondere in 
schwierigen Fällen übernehmen die Gruppen-

leiter bzw. die Gruppenleiterin das Verfassen 
dieser Bescheide. 
Im Gegensatz zu anderen hessischen Studen-
tenwerken wird in Marburg kein Zwischenlauf 
durchgeführt, sondern die Daten werden nur 
einmal monatlich an die HZD übermittelt. Nach 
der Berechnung gehen einmal monatlich die 
Bescheide und die Fehlerlisten der HZD ein. 
Die Sekretärin verteilt die Unterlagen auf die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Die 
Fehlerlisten sind nach Förderungsnummern ge-
ordnet und müssen daher von Hand auseinan-
dergeschnitten und ebenfalls aufgeteilt werden. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
heften die Aktendurchschriften ab und machen 
die Bescheide für den Versand fertig. 
Die Aufbewahrungspflicht von Akten wurde 
vor kurzem von 6 auf 10 Jahre erhöht. Im Ar-
chiv steht aber bei Weitem nicht genug Platz 
zur Verfügung; dieser hat schon bei der vorhe-
rigen Regelung nicht ausgereicht. Dies führt 
neben Platzproblemen zu zeitaufwändigen Ar-
chivarbeiten, zumal ein Archiv außerhalb der 
Räumlichkeiten des Studentenwerks unterge-
bracht ist. Mit 14 Minuten liegt der Wert für 
diese Standardaktivität im Vergleich eher hoch. 
Verwaltungsprozess Auslandsförderung 
Unter den 13 Befragten in Marburg war auch 
der für die Auslandsförderung zuständige Grup-
penleiter sowie drei Sachbearbeiterinnen im 
Auslandsförderungsamt, die über den Stan-
dardprozess in der Auslandsförderung Auskunft 
geben konnten. 
Die Bearbeitung der Ausbildungsförderung be-
trifft in Marburg sowohl Länder in der EU als 
auch andere europäische Länder sowie das au-
ßereuropäische Ausland. Antragsberechtigt sind 
Studierende, Schüler und Praktikanten. Somit 
liegen viele verschiedene Konstellationen von 
Auslandsaufenthalten vor, in denen die Förde-
rung jeweils eigenen Bedingungen und Regeln 
folgt und die somit die Antragsbearbeitung sehr 
komplex machen. 
Da Auslandsförderung im außereuropäischen 
Ausland höchstens ein Jahr lang geleistet wird 
und nur innerhalb der EU eine längere Förde-
rungsdauer möglich ist, gehen hier überwie-
gend Erstanträge ein. Nur 12 der in der Aus-
landsförderung im Jahr 2008 bewilligten An-
träge waren Weiterförderungsanträge; dies ent-
spricht weniger als einem Prozent der Anträge 
auf Auslandsförderung. 
Interessenten werden gebeten, ihren Antrag et-
wa ein halbes Jahr vor Beginn des Auslands-
aufenthaltes zu stellen. Die meisten Anträge in 
Marburg werden für Australien gestellt, wo das 
Semester (bzw. das „Academic Year“) im Feb-
ruar sowie im Juni/Juli beginnt, und für Grie-
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chenland, wo es im September oder Oktober 
beginnt. In den Monaten vorher fällt jeweils die 
meiste Arbeit im Auslandsamt an. 
Bei frühzeitiger Antragstellung können oft 
schon alle Daten eingegeben werden, ohne dass 
sofort eine Auszahlung zu erfolgen hat. In die-
sem Fall ist über eine Signierung in die EDV 

einzugeben, in welchem Monat der Auslands-
aufenthalt angetreten und damit die erste Aus-
zahlung fällig wird. Erst zu diesem Monat wer-
den die Datensätze an die HZD übermittelt. 
Damit erfolgen Berechnung und Bescheidver-
sand zum ersten Auszahlungsmonat, auch wenn 
lange vorher alle Daten eingegeben sind. 

 
Tabelle 29: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Mar-
burg für die Auslandsförderung 

  Standardaktivität   
1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 2 
2 Daten und Informationen sichten und zusammen-

stellen, Vollständigkeitsprüfung 22 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, 
Rückfragen stellen 30 

4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen 
und/oder Daten erfassen 11 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 24 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 33 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 8 
8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröf-

fentlichen 5 

9 Interne oder behördenübergreifende Besprechun-
gen 4 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 4 
11 Zahlungen anweisen 1 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 21 
13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenschein-

nahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 
(ohne Widersprüche) 5 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten  170 

 
Die Bearbeitung eines Antrages auf Ausbil-
dungsförderung im Ausland ist in der Regel mit 
170 Minuten deutlich zeitaufwändiger als ein 
entsprechender Antrag in der Inlandsförderung. 
Eine besondere Einarbeitung in den Fall ist in 
etwa 3 Prozent der Fälle nötig, beispielsweise 
wenn ein Antrag einen ungewöhnlichen Aus-
bildungsgang betrifft (Standardaktivität 1). 
Die Sichtung (Standardaktivität 2) zeigt nach 
Angabe der Befragten, dass fast 100 Prozent 
aller Anträge auf Ausbildungsförderung im 
Ausland unvollständig sind. 
Viele Studierende, die Auslandsförderung be-
antragen, haben vorher Inlandsförderung erhal-
ten. Daher müssen die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter beim zuständigen Inlandsamt 
Informationen über den Studienverlauf des An-
tragstellenden einholen (Standardaktivität 3). 
Dazu wird üblicherweise von der Sekretärin ein 

Aktenübersichtsblatt an das Inlandsamt ge-
sandt, von diesem ausgefüllt – beispielsweise 
mit Angaben zu bisherigen Bescheiden oder zur 
Förderungshöchstdauer – und dann zurück an 
das Auslandsamt geschickt. Diese zusätzliche 
Recherche verzögert den Beginn der eigentli-
chen Antragsbearbeitung, vor allem da die In-
landsförderungsämter häufig erst nach einiger 
Zeit antworten. Hilfreich wäre es diesbezüglich 
nach Ansicht des Förderungsamtes, ein (bun-
des-) einheitliches Aktenübersichtsblatt zu 
verwenden, da dies das Ausfüllen für die In-
landsförderungsämter vereinfachen würde. 
Zusätzlich zu den üblichen Berechnungen müs-
sen neben dem Zuschlag für den Auslandsauf-
enthalt die Höhe der zu erstattenden Studienge-
bühren sowie der zu berücksichtigenden aus-
ländischen Krankenversicherungskosten ermit-
telt werden (Standardaktivität 5).  
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Nach der Dateneingabe drucken die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter ein Eingabepro-
tokoll, das zusammen mit der restlichen Akte 
zur Prüfung an den zuständigen Gruppenleiter 
geht. Im Übersichtsblatt im Aktendeckel wer-
den noch einmal die entscheidenden Daten ver-
merkt, wie beispielsweise die Staatsangehörig-
keit des Antragstellenden und die förderungsfä-
hige Mindestdauer des Auslandaufenthaltes, die 
ebenfalls die Prüfung der Akte erleichtern sol-
len. 
Der Gruppenleiter prüft die Grundvorausset-
zungen der Bewilligung, aber auch die jeweili-
gen Berechnungen und den ermittelten Bedarf 
(Standardaktivität 6). Da es sich, wie erläutert, 
meist um Erstanträge handelt, kontrolliert er 
insgesamt einen großen Teil der bearbeiteten 
Anträge. 
Nach Eingabe des Falles fertigen die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter ein Mitteilungs-
schreiben an, mit dem darüber informiert wird , 
wann mit dem Bescheid zu rechnen ist.  
Im Rahmen der Bescheiderteilung sind Anlagen 
zum Bescheid mit Erläuterungen und Hinwei-
sen deutlich häufiger erforderlich als in der In-
landsförderung; diese fallen in schätzungsweise 
40 Prozent aller Fälle an (Standardaktivität 7). 

Sehr häufig – in knapp 50 Prozent der Fälle – 
kommen nach dem Versand des Bescheides 
Rückfragen. Die Studierenden, die dann oft 
schon im Ausland sind, melden sich häufig per 
E-Mail, während ihre Eltern, die den Bescheid 
als Bevollmächtigte erhalten haben, sich telefo-
nisch an das BAföG-Amt wenden. Nicht selten 
gehen auch mehrere Anfragen zu einem Be-
scheid ein (Standardaktivität 14). 
Wie in der Inlandsförderung kann die Anwei-
sung von Abschlagszahlungen nötig sein (Stan-
dardaktivität 11). Eine Zahlungsanweisung ist 
zudem erforderlich, wenn auf Antrag der Stu-
dierenden zusammen mit der ersten Auszahlung 
die Reisekosten und Studiengebühren erstattet 
werden. 
Nach dem Auslandsaufenthalt muss die Akte an 
das zuständige Inlandsamt geschickt werden. 
Das Kopieren wichtiger Unterlagen für eventu-
elle Vorbehaltsauflösungen sowie den Versand 
übernimmt die Sekretärin. Nur in Fällen, in de-
nen Studierende keine Inlandsförderung bezie-
hen, wird die gesamte Akte in Marburg archi-
viert. Diese zusätzlichen Arbeitsschritte erklä-
ren den vergleichsweise hohen Zeitaufwand für 
Standardaktivität 12. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Aus-
landsamts treffen sich einmal monatlich zur 
Dienstbesprechung (Standardaktivität 9). 
Insgesamt ist bei fast allen Standardaktivitäten 
ein deutlich höherer Zeitaufwand zu beobach-
ten als bei der Antragsbearbeitung in der In-
landsförderung. 
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VII.8 Rheinland-Pfalz 

VII.8.1 Amt für Ausbildungsförderung 
Trier 

Allgemeine Informationen 
In Rheinland-Pfalz gibt es die Besonderheit, 
dass die Ämter für Ausbildungsförderung direkt 
den Hochschulen und nicht, wie sonst üblich, 
dem jeweiligen Studentenwerk zugeordnet sind. 
Diese Besonderheit trifft demzufolge auch auf 
das BAföG-Amt der Universität Trier zu. Das 
BAföG-Amt ist für die Studierenden der Uni-
versität Trier sowie für die Studierenden der 
Fachhochschule Trier und ihrer Außenstellen in 
Birkenfeld und Idar-Oberstein zuständig. Insge-
samt studieren an beiden Hochschulen circa 
20.600 Personen (14.600 Studierende an der 
Universität, 6.000 Studierende an der Fach-
hochschule). Im Jahr 2008 wurden 5.346 BA-
föG-Anträge, davon 1.962 Erstanträge und 
3.384 Weiterförderungsanträge, gestellt.  
Anträge gehen per Post oder durch persönliche 
Abgabe ein. 
Personal und Aufgabenteilung 
Im Amt für Ausbildungsförderung in Trier ste-
hen insgesamt 12,25 MAK bzw. 14 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur Verfügung.  
Davon entfallen 10,25 MAK auf Sachbearbei-
terstellen. Eine halbe Sachbearbeiterstelle wird 
durch die Fachhochschule Trier finanziert.  
Zusätzlich zu den Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern gibt es eine Sekretärin (0,5 
MAK) und eine Mitarbeiterin, die zugleich 
Sachbearbeiterin ist, für Unterhaltsangelegen-
heiten (0,5 MAK). Auszubildende der Universi-
tät Trier können zum Teil zur Unterstützung 
des Sekretariates herangezogen werden.  
Das Sekretariat übernimmt das Sortieren des 
Posteingangs für die zuständigen Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter sowie die Anlage 
der Papier- und der elektronischen Akte. Au-
ßerdem nimmt das Sekretariat während der 
Sprechstunden Anrufe entgegen, beantwortet 
einfachere Fragen und erstellt einfache For-
manschreiben. Spezielle Fragen werden an die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter wei-
tergegeben. 
Die Verteilung der Anträge auf die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter erfolgt anhand 
des Prinzips der Mengenteilung nach Buchsta-
bengruppen. Die Aufgaben unterscheiden sich 
inhaltlich nicht, eine Spezialisierung in Bezug 
auf bestimmte Problemfälle findet – mit Aus-
nahme der Unterhaltsfälle – nicht statt. Auch 
die Auflösung von Vorbehalten gehört in den 
Zuständigkeitsbereich der jeweils verant- 
 

 
 
 
 
Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

3 

Studierende 20.600 
Anzahl der BAföG-Anträge 2008 5.346 
 davon Erstanträge 1.962 
 davon Weiterförderungs 
  anträge 

3.384 

 
wortlichen Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter. Anders als in den anderen besuchten 
Ämtern gibt es in Trier keine Gruppenleitungen 
bzw. Hauptsachbearbeiter. Stattdessen gibt es 
einen Sachgebietsleiter, zu dessen Aufgaben es 
unter anderem auch gehört, relevante rechtliche 
Änderungen an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weiterzugeben. Der Sachgebietsleiter 
bearbeitet selbst eine eigene Buchstabengruppe 
und ist dadurch in die normale Antragsbearbei-
tung eingebunden. Zudem bearbeitet er Voraus-
leistungsfälle und Widersprüche. Bei Wider-
sprüchen bereiten die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter einen kurzen Entscheidungsvor-
schlag vor und geben die Akte dann an den 
Sachgebietsleiter weiter. Dieser erstellt einen 
Widerspruchsbericht für die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD, angesiedelt bei 
der Oberfinanzdirektion Koblenz), der nach 
Prüfung durch die Justiziarin der Universität für 
die Erstellung des Bescheides weitergeleitet 
wird.. Im Trierer BAföG-Amt gingen im Jahr 
2008 121 Widersprüche ein. 
Der Sachgebietsleiter bearbeitet zusätzlich be-
sonders schwierige Widersprüche und überprüft 
stichprobenweise die Antragsbearbeitung durch 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. 
Der Abteilungsleiter für Studentische Angele-
genheiten, zu denen das BAföG-Amt gehört, 
hat die Fach- und Dienstaufsicht. 
Serviceleistungen 
Persönliche Beratungen werden telefonisch und 
persönlich während der Sprechzeiten durchge-
führt. Sprechzeiten sind mittwochs und don-
nerstags von 10 bis 12:30 Uhr. Da alle Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Amtes 
für Ausbildungsförderung Einzelbüros haben, 
ist die Durchführung von vertraulichen Bera-
tungen jederzeit gewährleistet.  
Während der Sprechstunden haben die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter die Mög-
lichkeit, eingehende Anrufe an das Sekretariat 
umzuleiten. Eine Servicezeit am Nachmittag 
kann nicht angeboten werden, da ein Teil der 
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Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter nur 
vormittags in Teilzeit arbeitet. 
Weitere Beratungsangebote gibt es außerhalb 
des Amtes im Rahmen der universitären Ein-
führungswoche und in Zusammenarbeit mit 
dem AStA. Außerdem wird auf das Informati-
onsangebot des BMBF verwiesen und es wer-
den Broschüren verteilt. Ein „Studienservice-
zentrum“ wird eingerichtet. Die Studierenden 
haben auch die Möglichkeit, ihre Anfragen per 
E-Mail an das BAföG-Amt zu senden.  
Verwaltungsprozess 
Die Post wird den einzelnen Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeitern nach Postbearbeitung 
durch Sekretariat und Prüfung durch den Sach-
gebietsleiter vorgelegt. Diese sortieren die Post 
in die einzelnen Akten und prüfen sie auf Voll-
ständigkeit. Im Sekretariat werden im Falle ei-
nes Erstantrages die Papierakte mit Förder-
nummer und Deckblatt, der sogenannte „Ak-
tenbericht“ und auch die elektronische Akte 
angelegt.  
Nach der Anlage der Akte durch das Sekretariat 
tragen die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-

beiter die Akte in ein Eingangsbuch ein, und sie 
fordern Unterlagen, die beim ersten Sortieren 
fehlten, schriftlich mit Hilfe eines vorgegebe-
nen Formulars nach. Sie beginnen erst dann mit 
der eigentlichen Bearbeitung, wenn alle Unter-
lagen vollständig sind.  
Eine Vier-Augen-Prüfung erfolgt nicht; nur bei 
abgelehnten Anträgen (circa 15 Prozent im Jahr 
2008) und besonders schwierigen Fällen erfolgt 
eine Prüfung durch den Sachgebietsleiter. Die-
ser überprüft zudem stichprobenweise die Rich-
tigkeit der Antragsbearbeitung.  
Nach der Prüfung werden die Daten an die 
ADD übermittelt.  
Nach Abschluss einer Akte erfolgt die Archi-
vierung durch das Sekretariat. Das Archiv be-
findet sich allerdings auf einem anderen Cam-
pus. Da der Weg dorthin mit einem erheblichen 
Zeitaufwand verbunden ist, geben die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter nur einen 
Teil ihrer Akten in das Archiv und behalten 
wichtige Akten (zunächst) in ihren Büroräumen 
zurück.  
 

 
 
 
 
Tabelle 30: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Amt für Ausbildungs-
förderung Trier 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut machen 0 

2 Daten und Informationen sichten und zusammenstellen, Vollständig-
keitsprüfung 10 10 

3 Fehlende Daten oder Informationen einholen, Rückfragen stellen 5 

4 Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen und/oder Daten erfassen 
(inkl. Anlegen der Papierakte) 8 7 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 10 
6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korrigieren 6 6 
7 Abschließende Informationen aufbereiten 0 
8 Informationen oder Daten übermitteln oder veröffentlichen 1 
9 Interne oder behördenübergreifende Besprechungen 1 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Externen 0 
11 Zahlungen anweisen 0 
12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumentieren 2 
13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugenscheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen (ohne Widersprü-
che) 6 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 49 48 
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Zur Ermittlung der Zeiten für die einzelnen 
Standardaktivitäten wurden sieben Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter und, als Vertre-
ter des Sekretariats, ein Auszubildender vor Ort 
befragt. Da alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Trierer Amtes für Ausbildungsförderung 
in Einzelbüros untergebracht sind, wurden sie 
alle einzeln befragt.  
Ergänzend wurden der Abteilungsleiter und der 
Sachgebietsleiter zu organisatorischen Rah-
menbedingungen und zusätzlich anfallenden 
Sonderaufgaben befragt. 
Die Gesamtzeiten liegen mit 49 Minuten für ei-
nen Erstantrag und 48 Minuten für einen Wei-
terförderungsantrag vergleichsweise niedrig. In 
Trier nimmt die Bearbeitung eines Erstantrags 
im Vergleich zu einem Folgeantrag nur gering-
fügig mehr Zeit in Anspruch. Im Median gibt es 
nur bei einer Standardaktivität, der Erfassung 
der Daten (Standardaktivität 4) einen geringen 
Zeitunterschied zwischen Erst- und Weiterför-
derungsantrag.  

Dass durch das Sekretariat bei einem Erstantrag 
einige Daten erfasst werden, die dann beim 
Weiterförderungsantrag nicht erneut eingege-
ben werden müssen, wirkt sich also in den Be-
arbeitungszeiten kaum aus. Der Grund dafür 
könnte darin zu sehen sein, dass bei der Daten-
erfassung bei einem Weiterförderungsantrag 
besonders sorgfältig darauf geachtet werden 
muss, dass die anfänglich eingegebenen Daten 
immer noch zutreffen. Dieser zusätzlich hinzu-
kommende Aufwand für den Abgleich von Da-
ten aus zwei Bewilligungszeiträumen führt zu 
einer annähernden Nivellierung dieser Stan-
dardzeit bei Erst- und Weiterförderungsanträ-
gen. Diese Besonderheit und auch der fehlende 
Zeitunterschied bei abschließenden Prüfungen 
lassen sich dadurch erklären, dass in Trier keine 
Prüfung durch Vorgesetzte oder Kolleginnen 
und Kollegen vorgesehen ist.  
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VII.9 Sachsen  

VII.9.1 Amt für Ausbildungsförderung 
Dresden 

Allgemeine Informationen 
Das Studentenwerk Dresden (SW DD) ist mit 
seinen rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für mehrere Hochschulen und Fachhoch-
schulen in Dresden und Umgebung zuständig. 
Das Amt für Ausbildungsförderung am Stand-
ort Dresden ist für Studierende der folgenden 
Bildungseinrichtungen zuständig: die Techni-
sche Universität Dresden, die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Dresden (FH), die 
Hochschule für Bildende Künste Dresden, die 
Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ 
Dresden, die Palucca Schule Dresden (Hoch-
schule für Tanz), die Evangelische Hochschule 
für Soziale Arbeit Dresden (FH) und die FHS 
für Religionspädagogik und Gemeindediakonie 
in Moritzburg sowie die Hochschule für Kir-
chenmusik Dresden (B-Ausbildung).  
Das Amt für Ausbildungsförderung hat eine zu-
sätzliche Außenstelle am Standort Zittau, wel-
che verantwortlich ist für die Hochschule Zit-
tau/Görlitz (FH) und für das Internationale 
Hochschulinstitut Zittau. 
Insgesamt sind circa 46.500 Studierende an den 
angeschlossenen Hochschulen immatrikuliert. 
Gut ein Viertel davon bezieht Leistungen nach 
dem BAföG. 
Geschätzte 20 bis 30 Prozent der Anträge wer-
den persönlich abgegeben, die übrigen gehen 
postalisch ein. 
Personal und Aufgabenteilung 
Im Amt für Ausbildungsförderung des Studen-
tenwerkes Dresden sind insgesamt 48 Personen 
beschäftigt: eine Hauptabteilungsleiterin, eine 
Hauptsachbearbeiterin Kasse (mit dem Status 
einer Gruppenleiterin), sieben weitere Gruppen-
leiterinnen und Gruppenleiter, 31 Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter, eine Abteilungs-
sekretärin, eine Mitarbeiterin für das Archiv 
sowie sechs weitere Hilfssachbearbeiterinnen 
und Hilfssachbearbeiter, die für Zuarbeiten für 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
sowie für die Gruppenleitungen zuständig sind. 
In den insgesamt acht Gruppen arbeiten in der 
Regel jeweils vier Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter.  
Die Hilfssachbearbeiterinnen und Hilfssachbe-
arbeiter legen bei eingehenden Erstanträgen 
neue Akten an und verteilen sie nach den An-
fangsbuchstaben der Nachnamen der Studie-
renden, also anhand des Prinzips der Mengen-
teilung, auf die zuständigen Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter.  

 
Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

10 

Studierende 46.5001) 
Anzahl der BAföG-Anträge 
2008 

15.743 

 davon abgelehnt ca. 3.000 
 davon bewilligt ca. 12.7001) 
Erstanträge abgelehnt und 
bewilligt 

5.112 

Weiterförderungsanträge ab-
gelehnt und bewilligt 

10.631 

Förderungsquote 27% 
1) Quelle: „Studentenwerke im Zahlenspiegel“, Deutsches 
Studentenwerk (Hrsg.), Berlin 2009 
Außerdem vergeben sie Fördernummern, for-
dern bei einem Wechsel des Studienortes die 
bereits in anderen Ämtern vorliegenden Akten 
der Studierenden an, archivieren Unterlagen 
und erstellen einfachere Briefvorlagen.  
Die Gruppenleitungen unterstützen die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei kompli-
zierten Fällen und kontrollieren ihre Arbeit. 
Eingegangene Widersprüche werden, wenn 
möglich, ebenfalls durch die entsprechend zu-
ständigen Gruppenleiterinnen und Gruppenlei-
ter bearbeitet.  
Die komplizierteren Widerspruchsfälle sowie 
schwierige Fälle aus den Bereichen „Unterhalt“ 
oder „Vorauszahlungen“ werden an das Lan-
desamt für Ausbildungsförderung in Chemnitz 
weitergegeben.  
Sogenannte „Grundentscheidungen“ werden im 
Vier-Augen-Prinzip von zwei Gruppenleitun-
gen getroffen. Neben der Qualitätskontrolle sol-
len damit Entscheidungen vereinheitlicht wer-
den. Anträge nach einem Fachrichtungswechsel 
werden nach der Entscheidung zusätzlich der 
stellvertretenden Hauptabteilungsleiterin vorge-
legt. Besteht ein Anspruch, wird die Akte dem 
entsprechenden Sachbearbeiter oder der Sach-
bearbeiterin zur Bearbeitung weitergegeben. 
Bei neu eingestellten Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern gilt für sechs Monate ein ver-
schärftes Vier-Augen-Prinzip. Die Gruppenlei-
tungen überprüfen in dieser Zeit sämtliche 
Vorgänge der neuen Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeiter. Dies hat einen erheblichen Mehrauf-
wand zur Folge – insbesondere, da Einstellun-
gen in den letzten Jahren immer auf sechs Mo-
nate befristet waren. Seit einigen Jahren wird 
im Dresdner Amt für Ausbildungsförderung 
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darauf geachtet, dass neu eingestellte Sach-
bearbeiterinnen oder Sachbearbeiter eine ver-
waltungsnahe Ausbildung absolviert haben 
(z. B. Verwaltungsfachangestellte, Bürokauf-
leute).  
Serviceleistungen 
Die Sprechstunden der BAföG-Ämter in Dres-
den und in Zittau sind dienstags vormittags von 
9 bis 12 Uhr und donnerstags nachmittags von 
13 bis 17 Uhr. Telefonische Beratungen werden 
während der gesamten Anwesenheitszeit der 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter durch-
geführt. Lediglich in der Hochphase der An-
tragsbearbeitung im September und Oktober 
während der Servicezeiten dienstags und don-
nerstags ist es den Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern gestattet, das Telefon umzu-
stellen. 
Zusätzlich zur Beratung durch die individuell 
zuständigen Sachberaterinnen und Sachbearbei-
ter wurde 1997 im Amt für Ausbildungsförde-
rung am Standort Dresden ein Servicebüro mit 
dem Ziel der Erweiterung der finanzbezogenen 
Beratungsleistungen für Studierende eingerich-
tet. Zwei Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter wurden für diese Aufgabe abgeworben. Das 
Servicebüro ist der Antragsbearbeitung vorge-
lagert. Aufgabe der hier tätigen Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter ist es, allgemeine 
Fragen der Studierenden zur Studienfinanzie-
rung, auch zu Studienkrediten und Bildungs-
krediten, zu beantworten. Es besteht auch die 
Möglichkeit, sich im Servicebüro vor einer An-
tragstellung errechnen zu lassen, in welcher 
Höhe ein Anspruch auf Leistungen nach dem 
BAföG besteht, um zu entscheiden, ob sich eine 
Antragstellung lohnt. Da durch diese Vorausbe-
rechnung die Erstantragszahlen sinken, werden 
auch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter entlastet. Zudem informiert das Servicebüro 
auch auf Veranstaltungen des Arbeitsamtes, auf 
Messen und bei der Berufsberatung. 
Öffnungszeiten des Servicebüros sind montags 
von 9 bis 16 Uhr, dienstags von 12 bis 16 Uhr, 
mittwochs von 9 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 
bis 13 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr. 

Zusätzlich können Informationen durch Bera-
tungsangebote außerhalb des Amtes, Broschü-
ren und Flyer sowie über den Internetauftritt 
des Studentenwerkes und des Amtes für Aus-
bildungsförderung  
(www.studentenwerk-dresden.de) eingeholt 
werden. 
Ein weiterer Service des Studentenwerks Dres-
den besteht darin, dass zum Beispiel ein For-
mular entwickelt und für die Studierenden be-
reitgestellt wird, das es ihnen erleichtern soll, 
Änderungen der Anschrift oder der Bankver-
bindung mitzuteilen. 
Verwaltungsprozess  
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
entscheiden bei Erstanträgen, ob dem Grunde 
nach ein Anspruch besteht, und legen den 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern diese 
Entscheidung zur Prüfung im Rahmen des 
Vier-Augen-Prinzips vor. In Dresden werden 
nicht nur das Ergebnis der Antragsbearbeitung, 
sondern auch sämtliche Grundsatzentscheidun-
gen im Vier-Augen-Prinzip auf Ebene der 
Gruppenleitungen geprüft. 
Weiterförderungsanträge werden von den 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern wei-
testgehend eigenständig bearbeitet; aus Grün-
den der Qualitätssicherung wird jedoch ange-
strebt, dass die Gruppenleitungen auch circa 50 
Prozent dieser Anträge prüfen. Bemerkenswert 
ist auch das Ausmaß der Spezialisierung der 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter auf be-
stimmte Arten von Problemfällen 
Der Versand der Bescheide wird durch die 
Poststelle des BAföG-Amtes durchgeführt und 
findet regelmäßig am letzten Werktag des Mo-
nats statt.  
Alle Ämter für Ausbildungsförderung sind ver-
pflichtet, die Akten nach dem Ende der Zah-
lungen für einen gewissen Zeitraum zu archi-
vieren. In Dresden wird zusätzlich eine Rollkar-
tei geführt, die die Namen sämtlicher Personen 
enthält, die jemals beim BAföG-Amt in Dres-
den einen Antrag gestellt haben. Auch dies ist 
eine Besonderheit des Amtes.  
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Tabelle 31: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Dres-
den 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut 
machen 3 

2 Daten und Informationen sichten und zu-
sammenstellen, Vollständigkeitsprüfung 8 8 

3 Fehlende Daten oder Informationen einho-
len, Rückfragen stellen 12 

4 
Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen 
und/oder Daten erfassen (inkl. Anlegen der 
Papierakte) 

10 5 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 18 

6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls kor-
rigieren 5 3 

7 Abschließende Informationen aufbereiten 10 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder 
veröffentlichen 1 

9 Interne oder behördenübergreifende Be-
sprechungen 1 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Ex-
ternen 0 

11 Zahlungen anweisen 0 

12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumen-
tieren 9 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inau-
genscheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen 
vorlegen (ohne Widersprüche) 9 

15 Teilnahme an Fortbildungen 0 
  Gesamtzeiten 86 79 

 
Im Rahmen der Erhebung wurde in Dresden ei-
ne Reihe von Gesprächen geführt.  
In den Gesprächen mit der Abteilungsleitung 
und mit vier Gruppenleiterinnen und Gruppen-
leitern wurden allgemeine Informationen zur 
internen Organisation und zu den spezifischen 
Aufgaben der Gruppenleiterinnen und Grup-
penleiter eingeholt. Eine Hilfssachbearbeiterin 
wurde zu ihren Tätigkeiten befragt mit beson-
derem Augenmerk auf jene Tätigkeiten, die im 
Zusammenhang mit der eigentlichen Antrags-
bearbeitung stehen. Außerdem wurde eine Mit-
arbeiterin des Servicebüros befragt. Zur Ermitt-
lung der Zeiten für die einzelnen Standardakti-
vitäten wurden acht Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter befragt.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden 
einzeln oder zu zweit befragt, je nachdem, ob 
sie in Einzel- oder Zweierbüros untergebracht 
waren.  

Die durchschnittlichen Gesamtzeiten für die 
Bearbeitung eines Standardantrages liegen mit 
86 Minuten für einen Erst- und 79 Minuten für 
einen Weiterförderungsantrag etwas oberhalb 
der jeweiligen Mediane von 64 bzw. 52 Minu-
ten über alle Ämter hinweg.  
Hervorzuheben ist die deutlich über dem Medi-
an liegende Zeit für die Standardaktivität „Ab-
schließende Informationen aufbereiten“. Diese 
Zeit kommt dadurch zustande, dass Bescheid-
anlagen erstellt und an den Antragsteller oder 
die Antragstellerin versandt werden müssen, 
wenn eine Über- oder eine Unterzahlung zu er-
warten ist. Dies ist zwar nicht der Regelfall, 
nimmt jedoch, wenn es vorkommt, sehr viel 
Zeit in Anspruch.  
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VII.10  Thüringen 

VII.10.1 Amt für Ausbildungsförde-
rung Jena 

Allgemeine Informationen 
Im Bundesland Thüringen haben die Studen-
tenwerke Jena-Weimar und Erfurt-Ilmenau am 
31. Dezember 2006 fusioniert. Seit dem 1. Ja-
nuar 2007 gibt es für Thüringen landesweit nur 
noch ein Studentenwerk mit Geschäftsstelle in 
Jena. 
An den Hochschulstandorten Erfurt, Nordhau-
sen, Ilmenau, Schmalkalden und Weimar gibt 
es darüber hinaus Außenstellen des Studenten-
werkes, in denen sowohl Studierende beraten 
als auch Anträge zum BAföG bearbeitet wer-
den. Das Studentenwerk Thüringen betreut ins-
gesamt neun Hochschulen mit circa 50.000 
Studierenden. 
Im Jahr 2008 wurden beim Studentenwerk Thü-
ringen 7.242 (3.090 in Jena) Erstanträge und 
10.667 Weiterförderungsanträge gestellt, insge-
samt 4.531 davon wurden abgelehnt.  
Personal und Aufgabenteilung 
Am Standort Jena sind 26 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Amt für Ausbildungsförderung 
beschäftigt. Hierunter fallen ein Abteilungslei-
ter sowie seine Sekretärin, vier Gruppenleite-
rinnen und Gruppenleiter und 16 Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter. 
Zwei Sekretärinnen des Studentenwerkes über-
nehmen zusätzlich Aufgaben zur Unterstützung 
der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. 
Das Studentenwerk Thüringen hat ein Service-
büro eingerichtet, in dem zwei weitere Sach-
bearbeiterinnen beschäftigt sind. Insgesamt sind 
im Studentenwerk Thüringen 54 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit der Bearbeitung von 
BAföG-Anträgen betraut. Darin inbegriffen ist 
die Widerspruchsstelle, die mit drei Juristen be-
setzt und deren Leiter der Justiziar des Studen-
tenwerks Thüringens ist. 
Die Bearbeitung von BAföG-Anträgen unter-
liegt der alphabetischen Mengenteilung. Am 
Ende eines Studienjahres (April eines Jahres bis 
März des Folgejahres) wird geprüft, ob eine 
Anpassung der Mengen sinnvoll ist, um zu ge-
währleisten, dass alle Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter eine annähernd gleiche Anzahl 
von BAföG-Anträgen bearbeiten.  
Serviceleistungen 
Das Studentenwerk in Jena versteht sich als ein 
offenes Haus. Das Servicebüro ist montags bis 
donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags 
von 9 bis 14 Uhr besetzt. Die Sprechzeiten der 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sind 
dienstags von 13 bis 16:30 Uhr 

 
 
 

Anzahl der zu betreuenden 
Hochschulen 

9 

Studierende ca. 50.0001) 
Anzahl der BAföG-Anträge 
2008 

17.909 

 davon abgelehnt 4.531 
 davon bewilligt 13.378 
Erstanträge insgesamt 7.242 
Weiterförderungsanträge  10.667 
Förderungsquote 27% 
1)Quelle: „Studentenwerke im Zahlenspiegel“, Deut-
sches Studentenwerk (Hrsg.), Berlin 2009 
 
und donnerstags von 9 bis 12:30 Uhr. Individu-
elle Terminvereinbarungen sind auch außerhalb 
der Sprechzeiten möglich. Telefonisch sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studen-
tenwerks täglich zu den Bürozeiten erreichbar. 
Ist es ihnen zum Beispiel während eines per-
sönlichen Beratungsgesprächs oder während 
der allgemeinen Servicezeiten nicht möglich, 
die telefonische Erreichbarkeit zu gewährleis-
ten, können sie das Telefon auf die Mitarbeite-
rinnen des Sekretariats oder auf das Servicebü-
ro umstellen.  
Die allgemeine Beratung von Studierenden 
fällt, außer in den Hauptantragsphasen, nicht in 
den Aufgabenbereich der Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleiter. 
Eine spezielle Serviceleistung besteht darin, 
dass die Antragstellerinnen und Antragsteller 
fehlende Unterlagen per E-Mail übermitteln 
können. Auch werden elektronisch eingereichte 
Anträge weitestgehend vorbearbeitet, um eine 
möglichst kurze Wartezeit zu gewährleisten. 
Die abschließende Bearbeitung eines Antrages 
geschieht jedoch erst nach Erhalt der Original-
unterlagen. 
Das Studentenwerk Thüringen hat eine Reihe 
eigener Formulare entwickelt, um Studierenden 
bei bestimmten Anträgen oder bei zu erteilen-
den Auskünften eine Hilfestellung zu geben. So 
gibt es zum Beispiel ein Formular für Ände-
rungsmitteilungen, die sich auf die Bankver-
bindung oder die Adresse beziehen, und ein 
Formular für einen Antrag auf Gewährung ei-
nes Überbrückungsdarlehens. Weiterhin wur-
den ein Vordruck für eine Erklärung des Stu-
dierenden zur Unterbrechung, Beendigung oder 
zum Abbruch des Studiums sowie ein Antrag 
auf Hilfe zum Studienabschluss entwickelt. 
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Im Sekretariat des Standortes Jena können BA-
föG-Anträge im Rahmen der Öffnungszeiten 
jederzeit sowohl abgeholt als auch abgegeben 
werden. 
Die Unterbringung der Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter erfolgte beim Umzug in das 
jetzige Gebäude auf deren Wunsch in Zweier-
büros. Für Besprechungen bzw. Beratungsge-
spräche mit Studierenden stehen in den Stock-
werken jeweils zwei zusätzliche Räume zur 
Verfügung, die von allen genutzt werden kön-
nen. 
Verwaltungsprozess 
Die Sekretärinnen legen für die eingehenden 
BAföG-Anträge sowohl die Papierakten als 
auch die elektronischen Akten an, verfassen 
Schreiben, um fehlende Unterlagen anzufor-
dern, und verteilen eingehende Unterlagen nach 
den Anfangsbuchstaben der Studierenden auf 
die entsprechenden Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter. Diese Arbeiten nehmen wäh-
rend der Hauptantragsphase rund 50 Prozent 
der Arbeitszeit der beiden Sekretärinnen in An-
spruch. Zusätzlich wird in dieser Zeit eine stu-
dentische Hilfskraft für die Antragseingabe in 
die EDV beschäftigt. Auch der Versand von 
Bescheiden an die Studierenden ist Aufgabe der 
Sekretärinnen. 
Bescheide werden in der Regel vom Landesre-
chenzentrum direkt an den Bescheidempfänger 
gesandt, es sei denn, der Bescheid wurde von 
der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter 
angefordert, da eine Anlage beigefügt werden 
soll. Die Bescheide und die Bescheiddurch-
schläge werden auf Endlospapier zum Amt für 
Ausbildungsförderung geliefert und müssen 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ent-
sprechend auseinandersortiert bzw. „gerissen“ 
werden. Da dies ein sehr zeitaufwändiger Vor-
gang ist, wird jeden Monat im Wechsel eine 
Gruppe damit beauftragt, die von den Mitarbei-
terinnen des Sekretariats unterstützt wird. 
Erstanträge werden nach der Antragsbearbei-
tung zu 100 Prozent im Rahmen des Vier-
Augen-Prinzips von der Gruppenleitung über-
prüft, insbesondere auch im Hinblick auf die 
Förderungsfähigkeit. Bei Weiterförderungsan-
trägen prüfen die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter selbst gegenseitig sämtliche An-
träge nach dem Vier-Augen-Prinzip. 
In Fällen, in denen Entscheidungen von der 
Gruppenleitung zu treffen sind, erstellen die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Ent-
scheidungsvorlagen. Bei Widersprüchen wird 
von den Gruppenleiterinnen und Gruppenlei-
tern eine Entscheidungsgrundlage zur Vorlage 
bei der Widerspruchsstelle verlangt. 
Einmal pro Woche finden Besprechungen zwi-
schen den Gruppenleitungen am Standort Jena 

und der Abteilungsleitung statt. Einmal pro 
Monat wird eine „große Dienstbesprechung“ 
durchgeführt, bei der sämtliche Gruppenleiter 
aus allen Zweigstellen und der Abteilungsleiter 
anwesend sind. Bei diesen Besprechungen er-
teilt der Abteilungsleiter Arbeitsanweisungen, 
die dann – in der Regel per E-Mail – von den 
Gruppenleitungen an die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter weitergegeben werden. 
Gesetzesänderungen, Änderungen der Verwal-
tungsvorschriften, Mitteilungen des Ministeri-
ums sowie Ergebnisse von Besprechungen 
werden von den Gruppenleiterinnen und Grup-
penleitern durchgearbeitet und Verfahrensände-
rungen sowie Arbeitsanweisungen in Bespre-
chungen oder elektronischen Rundschreiben 
den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern 
zur Verfügung gestellt.  
Ein Gruppenleiter ist für den Zahllauf und die 
Datenübermittlung an das Landesrechenzent-
rum Thüringen bzw. die Landeshauptkasse 
Thüringen verantwortlich.  
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Tabelle 32: Durchschnittliche Standardzeiten der Antragsbearbeitung im Studentenwerk Thü-
ringen 

  Standardaktivität Erstantrag Weiterförde-
rungsantrag 

1 Sich mit der Informationspflicht vertraut 
machen 0 

2 Daten und Informationen sichten und zu-
sammenstellen, Vollständigkeitsprüfung 5 4 

3 Fehlende Daten oder Informationen einho-
len, Rückfragen stellen 7 

4 
Formulare ausfüllen bzw. vervollständigen 
und/oder Daten erfassen (inkl. Anlegen der 
Papierakte) 

18 3 

5 Berechnungen/Bewertungen durchführen 5 

6 Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls korri-
gieren 24 4 

7 Abschließende Informationen aufbereiten 0 

8 Informationen oder Daten übermitteln oder 
veröffentlichen 1 

9 Interne oder behördenübergreifende Bespre-
chungen 1 

10 Besprechungen oder Beratungen mit Exter-
nen 0 

11 Zahlungen anweisen 0 

12 Kopieren, verteilen, archivieren, dokumen-
tieren 2 

13 Ortsbegehungen, Begutachtungen, Inaugen-
scheinnahme Trifft nicht zu 

14 Weitere Informationen bei Rückfragen vor-
legen (ohne Widersprüche) 0 

15 Teilnahme an Fortbildungen 1 
  Gesamtzeiten 64 28 

 
Zur Ermittlung der Zeiten für die einzelnen 
Standardaktivitäten wurden im Studentenwerk 
neben dem Abteilungsleiter zwei Gruppenlei-
tungen, fünf Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter sowie die Mitarbeiterinnen des Sekreta-
riats befragt. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden 
teils einzeln und teils zu zweit befragt, je nach-
dem, ob sie in Einzel- oder in Zweierbüros un-
tergebracht waren. In den Gesprächen mit der 
Abteilungsleitung und den Gruppenleitungen 
wurden allgemeine Informationen zur internen 
Organisation und zu den spezifischen Aufgaben 
der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ein-
geholt. Die Mitarbeiterinnen des Sekretariates 
wurden zu ihren Tätigkeiten befragt; vor allem 
zu jenen, die im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung stehen.  
Die Gesamtzeit von 28 Minuten für einen Wei-
terförderungsantrag liegt weit unterhalb des 

Medians aller teilnehmenden Ämter, der 52 
Minuten beträgt, während der Erstantrag mit 64 
Minuten in der Bearbeitungszeit dem Median 
aller Ämter entspricht.  
Die Zeiten sowohl für das Zusammenstellen der 
Daten und Informationen als auch für das Aus-
füllen der Formulare weichen stark vom Medi-
an ab und weisen deutliche zeitliche Unter-
schiede zwischen der Bearbeitung eines Erst- 
und eines Weiterförderungsantrags auf. Wie be-
reits in der Prozessbeschreibung erläutert, 
nimmt das Anlegen der Erstanträge in Papier- 
und in elektronischer Form viel Zeit des Sekre-
tariates in Anspruch. Diese Zeit findet sich auf 
den einzelnen Antrag gerechnet in der obigen 
Standardzeit wieder. Bei einem Weiterförde-
rungsantrag entfallen diese Arbeitsschritte zum 
größten Teil.  
Eine besonders deutliche zeitliche Abweichung 
besteht bei der Standardaktivität „Ergebnisse 
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prüfen und gegebenenfalls korrigieren“: Die 
gemittelte Zeit des Jenaer Amtes für Ausbil-
dungsförderung für die Prüfung eines Erstan-
trages liegt bei 24 Minuten, der Median über 
alle Ämter hinweg bei 11 Minuten. Bei dieser 
Standardaktivität besteht zudem mit 24 bzw. 
vier Minuten ein deutlicher Zeitunterschied 
zwischen Erst- und Weiterförderungsanträgen. 
Die vergleichsweise hohe Zeit bei den Erstan-
trägen und der Zeitunterschied zwischen Erst- 
und Weiterförderungsanträgen erklären sich 
dadurch, dass die Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter sämtliche bearbeiteten Erstanträ-
ge in Bezug auf ihre sachliche Richtigkeit, also 
unter anderem auf das Vorliegen der Grundvor-
aussetzungen, und auf ihre rechnerische Rich-
tigkeit hin sehr sorgfältig prüfen. Bei der Prü-
fung eines Weiterförderungsantrages hingegen 
achten die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter hauptsächlich auf die rechnerische Rich-
tigkeit. 
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VII.11  Zusammenfassende Darstellung 
der Ergebnisse zu den Ämterprofi-
len 

VII.11.1 Unterschiede in den Bearbei-
tungszeiten 

Mit der Bearbeitung und Bescheidung eines 
Antrags auf Ausbildungsförderung im Inland 
geht im Mittel ein Zeitaufwand von 64 Minuten 
(Erstantrag) bzw. 52 Minuten (Weiterförde-
rungsantrag) einher. Bei einem Antrag auf Aus-
landsförderung erhöht sich der Arbeitsaufwand 
auf durchschnittlich 174 Minuten. 
Aus den Befragungen resultieren durchaus grö-
ßere Abweichungen im durchschnittlichen Be-
arbeitungsaufwand zwischen den einzelnen 
Ämtern. So ergab die Erhebung in den einzel-
nen BAföG-Ämtern beim Erstantrag Zeiten 
zwischen 49 und 103 Minuten, beim Weiterför-
derungsantrag zwischen 28 und 101 Minuten. 
Dies zeigt, dass der Prozess der Antragsbear-
beitung in den an der Studie beteiligten Ämtern 
für Ausbildungsförderung neben vielen Ge-
meinsamkeiten in den grundlegenden Abläufen 
durchaus auch größere Unterschiede aufweist, 
die zu Differenzen in den Zeitwerten führen 
können. 
 

 
 
 
 
Tabelle 33: Verteilung der Gesamtdauer in 
der Inlandsförderung 

 Erstantrag Weiterförderungs-
antrag 

Median 64 52 
Minimum 49 28 
Maximum 103 101 

 
Die Abbildungen 8 und 9 geben in Form von 
Boxplot-Darstellungen einen Überblick über 
die Streuung zwischen den Ämter-Angaben bei 
Erstanträgen und Weiterförderungsanträgen be-
zogen auf den gesamten Bearbeitungsprozess 
und aufgeteilt auf die einzelnen Standardaktivi-
täten. Die Standardaktivität 13 „Ortsbegehung“ 
wurde nicht abgebildet, da sie im Standardpro-
zess nicht vorkommt. Die Aktivitäten „Interne 
und externe Besprechungen“ sowie „Daten ü-
bermitteln und Zahlungen anweisen“ wurden 
zugunsten einer übersichtlicheren Darstellung 
jeweils zusammengefasst. 

Abbildung 8: Streuung der Zeitwerte zwischen den Ämtern bei der Bearbeitung von BAföG-
Erstanträgen nach Standardaktivitäten 
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Abbildung 9: Streuung der Zeitwerte zwischen den Ämtern bei der Bearbeitung von BAföG-
Weiterförderungsanträgen nach Standardaktivitäten 

 

Beim Vergleich der Plots für die einzelnen 
Standardaktivitäten zeigt sich, dass sowohl 
beim Erstantrag als auch beim Weiterförde-
rungsantrag die Standardaktivitäten „Daten und 
Informationen sichten und zusammenstellen, 
Vollständigkeitsprüfung“ (S 2), „Fehlende Da-
ten oder Informationen einholen, Rückfragen 
stellen“ (S 3), „Formulare ausfüllen bzw. ver-
vollständigen und/oder Daten erfassen“ (S 4), 
„Berechnungen/Bewertungen durchführen“ (S 
5) sowie „Ergebnisse prüfen und gegebenen-
falls korrigieren“ (S 6) nicht nur die zeitauf-
wändigsten Aktivitäten sind, sondern auch die 
größte Streuung in den Einzelangaben aufwei-
sen. Diese Standardaktivitäten umfassen die 
zentralen Arbeitsschritte des Bearbeitungspro-
zesses und sind trotz der großen Streuung in-
nerhalb der einzelnen Aktivitäten in ihren 
Durchschnittswerten (Medianen) zwischen den 
einzelnen Standardaktivitäten sehr homogen. 
Zusammenfassend sind also mehrere gleicher-
maßen zeitaufwändige Arbeitsschritte – die 
Sichtung des Antrags, die Anforderung fehlen-
der Daten, die Dateneingabe, Berechnung und 
Prüfung des Falles – zu verzeichnen. Diese 
Standardaktivitäten verursachen einerseits in 
allen teilnehmenden BAföG-Ämtern den größ-
ten zeitlichen Aufwand, sind aber andererseits 
auch diejenigen Arbeitsschritte, bei denen die 
deutlichsten Unterschiede zwischen den Äm-

tern zu beobachten sind. Mögliche Ursachen 
hierfür erörtert das folgende Kapitel. 

VII.11.2 Unterschiede in den Bearbei-
tungsprozessen 

Unterschiede im Zeitaufwand sind vor allem 
durch unterschiedliche Organisationsstrukturen 
und Arbeitsabläufe in den jeweiligen Ämtern 
für Ausbildungsförderung erklärbar. Einige der 
wesentlichen Faktoren, welche die Antragsbe-
arbeitung beeinflussen, sollen im Folgenden er-
läutert werden, ohne dass die Besonderheiten 
jedes einzelnen Amtes für Ausbildungsförde-
rung hier Berücksichtigung finden können. 
Arbeitsteilung 
Zu den entscheidenden Merkmalen der An-
tragsbearbeitung zählt beispielsweise die je-
weils praktizierte Arbeitsteilung. So beschäfti-
gen einige Ämter zusätzliche Hilfskräfte oder 
Hilfssachbearbeiterinnen bzw. -sachbearbeiter. 
Diese entlasten die regulären Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter, indem sie ihnen ein-
zelne Arbeitsschritte abnehmen, wie etwa die 
Anlage der Papierakte, die Erstellung standar-
disierter Anforderungsschreiben oder die Ar-
chivierung von Akten. Solche Tätigkeiten wer-
den teilweise auch von den Sekretariaten über-
nommen, während sie in anderen Studenten-
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werken neben der normalen Sachbearbeitung 
erledigt werden müssen. 
Eine Arbeitsteilung ist auch für spezielle Auf-
gaben zu betrachten. So sind in einigen der teil-
nehmenden BAföG-Ämter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter spezialisiert beispielsweise für 
die Bearbeitung der Widersprüche, die Durch-
führung des Datenabgleichs oder die Beantwor-
tung von Fragen des Bundesverwaltungsamtes 
zuständig. Durch solche Formen der Aufgaben-
teilung sind zwar einerseits insgesamt mehr 
Personen mit der Bearbeitung einer Akte be-
schäftigt, doch andererseits sind die übrigen 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter von 
den speziellen Aufgaben entlastet, die wieder-
um von Personen mit ausreichend Erfahrung 
und Fachwissen besonders qualifiziert erledigt 
werden können. 
Hierbei lassen sich auch unterschiedliche Struk-
turen in den BAföG-Ämtern feststellen, die so-
wohl in der Inlands- als auch in der Auslands-
förderung tätig sind. Von den drei entsprechen-
den teilnehmenden Studentenwerken sind zwei 
intern sowohl organisatorisch als auch personell 
unterteilt in Inlands- und Auslandsförderung, 
während die Bearbeitung beider Förderungsar-
ten im dritten Amt nicht getrennt ist und auch 
teilweise durch dieselben Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter erfolgt. 
Informationsbeschaffung: 
Der Zeitbedarf zur Einarbeitung in komplizier-
tere Fälle (Standardaktivität 1) kann reduziert 
sein, wenn in regelmäßigen Fortbildungen und 
Mitarbeiterbesprechungen neue Regelungen 
vorgestellt und anhand konkreter Beispiele pra-
xisnah vermittelt werden. Zudem werden in ei-
nigen Ämtern Erlasse, Arbeitsanweisungen etc. 
zentral in Ordnern gesammelt, sodass die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei Bedarf 
schnell die relevanten Regelungen recherchie-
ren können. Während die Einarbeitung in eini-
gen Ämtern allein durch die Sachbearbeitung 
selbst erfolgt, haben darüber hinaus andere Äm-
ter Ausbildungspläne entwickelt, anhand derer 
neu eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern neben den praktischen Kenntnissen 
auch die rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Ausbildungsförderung intensiv vermittelt wer-
den. 
Unterschiede bei der Anforderung fehlender 
Daten (Standardaktivität 3) lassen sich unter 
anderem darauf zurückführen, dass viele Ämter 
für die persönliche Abgabe der Unterlagen 
durch die Antragstellerinnen und Antragsteller 
Checklisten entworfen haben. Hier können die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter die 
noch einzureichenden Unterlagen ankreuzen 
und diese gemeinsam mit den Studierenden be-
sprechen, um von vornherein Rückfragen zu 

klären. In einigen BAföG-Ämtern muss in die-
sem Fall im Anschluss trotzdem ein Anforde-
rungsschreiben an die Antragstellenden gesandt 
werden, während dies in anderen Ämtern erst 
dann erfolgt, wenn die Dokumente nicht inner-
halb einer angemessenen Frist eingehen. 
Vier-Augen-Prinzip: 
Ein weiterer Faktor ist die Handhabung der 
Prüfung von Fällen nach dem Vier-Augen-
Prinzip, deren Zeitaufwand sich in Standardak-
tivität 6 (Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls 
korrigieren) niederschlägt. Während einige 
Studentenwerke hier 100 Prozent der Fälle prü-
fen, beschränken sich andere auf die stichpro-
benweise Prüfung einer bestimmten Quote von 
Fällen. Eine weitere Variante ist, dass Erstan-
träge und Sonderfälle (z. B. Vorausleistungen, 
Vorbehaltsauflösungen) immer, Weiterförde-
rungsanträge aber nur zu einem bestimmten 
Anteil geprüft werden. Ebenso müssen die Prü-
ferinnen und Prüfer in einigen BAföG-Ämtern 
lediglich die sachliche Richtigkeit der Bearbei-
tung, in anderen auch deren rechnerische Rich-
tigkeit bestätigen. In letzterem Falle versucht 
man, durch die intensivere und zeitaufwändige-
re Prüfung vor der Bescheiderstellung Korrek-
turen und damit Zeitaufwand im Nachhinein zu 
reduzieren. 
IT-Lösung: 
Entscheidende Differenzen sind auch durch die 
eingesetzte IT-Lösung begründet. So lassen 
sich Unterschiede im Zeitaufwand für das Er-
fassen der Daten (Standardaktivität 4) unter an-
derem durch die zur Verfügung stehenden 
Funktionen und den Komfort der Eingabemas-
ke erklären. Während etwa bei einigen Pro-
grammen mit Signierungen in Form von 
Schlüsselziffern gearbeitet wird, was gerade die 
Eingabe seltener Fälle erschwert und eine lange 
Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erfordert, bieten andere Programme 
Drop-down-Menüs mit Klartexten oder andere 
Ausfüllhilfen. 
Einige Programme ermöglichen auch die Vor-
ab-Berechnung des BAföG-Anspruchs und 
können so zu einer Reduzierung der Rückfra-
gen von Antragstellerinnen und Antragstellern 
beitragen. 
Ebenso werden in einigen Ämtern die vor der 
Eingabe in die EDV-Maske notwendigen Be-
rechnungen (Standardaktivität 5), z. B. aufwän-
digere Rentenberechnungen, durch eigens pro-
grammierte Zusatzanwendungen beschleunigt, 
während dies andernorts manuell erfolgen 
muss. 
Auch die Archivierung (Standardaktivität 12) 
kann mit Hilfe der IT-Lösung erleichtert wer-
den. So bieten einige Programme (z. B. Da-
tagroup) Funktionen zur Erstellung von Listen 
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der zu archivierenden bzw. zu vernichtenden 
Akten, die automatisiert anhand der gespeicher-
ten Förderungshöchstdauer erstellt werden. Wo 
solche Funktionen nicht vorhanden sind, müs-
sen üblicherweise die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter regelmäßig ihre Aktenbestände 
bzw. das Archiv entsprechend überprüfen und 
aussortieren. 
Ausschlaggebend ist nicht zuletzt, ob die Be-
rechnung und Bescheiderstellung durch einen 
externen Dienstleister oder aufgrund einer ent-
sprechenden IT direkt im BAföG-Amt erfolgen. 
Im ersten Fall werden die Bescheide direkt vom 
Dienstleister versandt oder aber sie gehen ein-
mal monatlich per Post im Amt ein und müssen 
dann auf einmal geprüft und versandt werden. 
Bei der Berechnung und Bescheiderstellung vor 
Ort erfolgt die Prüfung nach dem Vier-Augen-
Prinzip kontinuierlich. Der Zeitaufwand für den 
Versand (Standardaktivität 8) ist hier erhöht, da 
alle Bescheide von den Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern selbst verschickt werden. 
Andererseits lassen sich aufgrund der umfang-
reicheren Plausibilitätsprüfungen der Eingabe-
maske Fehler im System schneller beheben, 
während bei der Berechnung durch einen exter- 

nen Dienstleister einmal monatlich die Fehler-
listen der nicht vollständig zu verarbeitenden 
Fälle eingehen und zu Korrekturen an den Da-
tensätzen und einem erneuten Export mit dem 
nächsten Rechenlauf führen. Somit ist hier ein 
höherer Zeitaufwand durch nachträglich not-
wendige Korrekturen möglich (Standardaktivi-
tät 6). Insgesamt bedeuten verschiedene IT-
Lösungen zur Berechnung und Bescheiderstel-
lung also eine unterschiedliche Strukturierung 
der einzelnen Arbeitsschritte, jedoch keine sys-
tematische Differenz in der Gesamtdauer der 
Antragsbearbeitung. 
Abschließend sei ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass längere Bearbeitungszeiten nicht 
zwangsläufig mit einem qualitativ schlechteren 
Verfahren gleichzusetzen sind. Beispielsweise 
fertigen einige BAföG-Ämter keine Kopien für 
Studierende an, die Dokumente im Original 
einreichen, während dies die Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter in anderen Ämtern ü-
bernehmen, sofern sie die Zeit erübrigen kön-
nen. Dies bedeutet bei Standardaktivität 14 
(Kopieren, dokumentieren, archivieren) einen 
erhöhten Zeitaufwand, ist andererseits aber als 
freiwillige Serviceleistung gegenüber den Stu-
dierenden zu sehen. Daher kann mit den erho-
benen Zeiten keine qualitative Bewertung der 
Arbeit eines Amtes für Ausbildungsförderung 
einhergehen.
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VIII. Anregungen und Ansatzpunkte für Verbesserungen 

Ansatzpunkte für Verbesserungen ergaben sich 
aus den Befragungen der Studierenden und ih-
rer Eltern sowie aus den Gesprächen mit den 
Ämtern für Ausbildungsförderung und den Da-
ten aufbereitenden Stellen. 
Zur Beantragung von Auslandsförderung wur-
den von den Befragten ebenfalls einige Vor-
schläge vorgebracht. Da aufgrund der bundes-
weit verteilten Zuständigkeiten die Beratung 
und Beantragung von Auslandsförderung fast 
ausschließlich per Post und Telefon erfolgt, 
konnten bei den Erhebungen vor Ort nur fünf 
betroffene Studierende befragt werden. 
Die Vorschläge zur Verfahrensvereinfachung 
aus der Befragung in den Ämtern für Ausbil-
dungsförderung wurden nach Abschluss der 
Messungen an diese versandt. Die 14 Ämter 
bewerteten die Vorschläge hinsichtlich 
• der primären Zuständigkeit für die Umset-

zung der Maßnahme (Verantwortungsbe-
reich des Bundes, der Bundesländer oder 
der einzelnen Studentenwerke), 

• der durch die Umsetzung zu erwartenden 
Entlastungswirkung in den BAföG-Ämtern 
(hoch, mittel, gering), 

• der Priorität der Umsetzung der Maßnahme 
(hoch, mittel, gering). 

Die Vorschläge werden teilweise von den Äm-
tern recht unterschiedlich bewertet. Zudem sind 
manche Maßnahmen in einigen Ämtern bereits 
umgesetzt. Eine objektive Beurteilung des Nut-
zens oder der Realisierbarkeit der Maßnahmen 
wurde nicht vorgenommen. 
Eine Bewertung der Vorschläge der Studieren-
den und ihrer Eltern wurde nicht vorgenom-
men. 

Die Vereinfachungsvorschläge orientieren sich 
an der Prozessbetrachtung der Untersuchung 
(siehe Kapitel VI). Sie lassen sich überwiegend 
drei Phasen zuordnen: 
• Phase 1: Antragstellung der Studierenden 

(einschließlich Vorbereitung des Antrags) 
• Phase 2: Antragsbearbeitung in der Verwal-

tung (einschließlich der Zusammenarbeit 
mit anderen Behörden) sowie  

• Phase 3: Bescheidung des Antrags (Erstel-
len und Versenden) durch die Behörde  

Einige Vorschläge beziehen sich zudem auf die 
Beratung von Studierenden durch die Ämter für 
Ausbildungsförderung. 

VIII.1 Anregungen für Verbesserungen, 
die sich vorrangig auf die Phase 
der Antragstellung beziehen – Ent-
lastung der Studierenden 

Die Vorschläge, die sich auf die Antragstellung 
beziehen, führen vor allem zu einer Entlastung 
der Studierenden. Sie lassen sich durchweg den 
beiden zeitaufwändigsten Standardaktivitäten  
• „Daten oder Informationen sammeln und 

zusammenstellen“ (Standardaktivität 3) und  
• „Formulare ausfüllen oder ausfüllen lassen“ 

(Standardaktivität 5)  
zuordnen. Sie beziehen sich insofern auf die 
Vereinfachung der  
• Formulare und 
• Nachweise.  
Dabei führen die Vorschläge nicht nur zu einer 
Entlastung der Studierenden, sondern auch zu 
einer entsprechenden Verkürzung der Bearbei-
tungsdauer auf Seiten der Verwaltung.  
1. Formulare 
Eine Vielzahl der Vorschläge bezieht sich auf 
die Vereinfachung und Verbesserung der An-
tragsformulare. 

 
V1) Einfachere und verständlichere Formblätter:  
Einige Befragte fordern verständlichere Formulierungen in den Anträgen sowie in den Erläuterungen 
zu den Formblättern. Die Erläuterungen sollten durch Beispiele verdeutlicht werden. Hilfreich sei auch 
die Bereitstellung eines Musterantrages, an dem sich die Antragstellenden orientieren könnten. Wich-
tig sei ebenso, deutlicher auf Antragsfristen und Bewilligungszeiträume hinzuweisen. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch 
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V2) Bei Weiterförderungsanträgen nur Änderungen melden:  
Bei Weiterförderungsanträgen ließe sich der Zeitaufwand reduzieren, wenn nur Änderungen zu mel-
den wären. Bei einem Weiterförderungsantrag müssen die Studierenden stets wieder zumindest das 
Formblatt 1 und die Einkommenserklärung der Eltern vollständig vorlegen. Dabei sind alle Felder 
auszufüllen, auch wenn sich an den Angaben inhaltlich nichts geändert hat. Einige Befragte würden es 
daher vorziehen, wenn es bei Weiterförderungsanträgen genügen würde, Änderungen anzugeben, und 
alle anderen Angaben vom BAföG-Amt aus dem vorherigen Antrag übernommen werden könnten. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden, Eltern und aus den Ämtern. Dieser Vorschlag 

lässt sich nach Meinung der Ämter nur auf einzelne Meldungen anwenden 
(z. B. Krankenkasse, Schulbescheinigung, Mietkosten). Da sich das Einkom-
men in den meisten Fällen ändert, müssten trotzdem alle Berechnungen neu 
durchgeführt werden. 

Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Gering  
Entlastungswirkung Mittel  
 
V3) Alle Formblätter - Hinweis aufnehmen „Nicht Zutreffendes streichen“:  
Die Antragsformulare werden oft nicht vollständig ausgefüllt, sodass die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter häufig gezwungen sind, sich zwecks eindeutiger Klärung des Sachverhalts wiederholt 
an die Studierenden zu wenden. Dies verzögert die Antragsbearbeitung und verursacht Portokosten. 
Ein deutlicher Hinweis „Nicht Zutreffendes bitte streichen“ auf allen Formblättern könnte hier Abhilfe 
schaffen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
 
V4) Formblatt 1 (Zeilen 47-53) - Klarstellung der Fragen zu den „beantragten oder bezogenen 
anderen Leistungen“ (z.B. Hinweis auf „Meister-BAföG“):  
Häufig werden die in den Zeilen 47-53 gestellten Fragen nach beantragten oder bezogenen Leistungen 
nicht verstanden und nicht beantwortet. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter müssen dann den 
Kontakt zu den Studierenden suchen, um sich nachträglich das Beziehen oder das „Nichtbeziehen“ der 
hier genannten Leistungen bestätigen zu lassen. So sorgen zum Beispiel die Antworten auf die Frage 
nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz aus Zeile 47 häufig für zusätzlichen Rechercheauf-
wand. Die Frage wird hin und wieder bejaht, da die Studierenden den Unterschied zum BAföG nicht 
kennen. Die Anzahl der Rückfragen könnte verringert werden, wenn neben der Kurzfassung und der 
Abkürzung des Gesetzes auch der zwar umgangssprachliche, aber dennoch geläufige Begriff des 
„Meister-BAföG“ genannt würde. Die Verringerung von Rückfragen würde die Portokosten reduzie-
ren und die Bearbeitung beschleunigen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
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V5) Formblatt 1 (Zeile 61) - Nachweis über Mietkosten sollte im Formblatt selbst eingefordert 
werden und nicht in den Erläuterungen:  
Um die eingereichten Unterlagen zu vervollständigen, muss häufig der Nachweis über anfallende 
Mietkosten (Zeile 61) nachgefordert werden. Im Unterschied zu den übrigen Abfragen des Formblattes 
1 werden hier die einzureichenden Belege nicht unmittelbar im Formular eingefordert, sondern in den 
Erläuterungen. Die Ergänzung eines Hinweises im Formblatt kann die Zahl der Nachforderungen sen-
ken. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel 
 
V6) Formblatt 1 (Zeile 70) - Ergänzende Erläuterung der „gewünschten Begrenzung des monat-
lichen Darlehens“: 
Die Frage in Zeile 70 nach einer gewünschten Begrenzung des monatlichen Darlehens auf eine be-
stimmte Höhe wird häufig von den Antragstellenden falsch verstanden. Auch wird nicht deutlich, dass 
lediglich die KfW-Darlehen angesprochen sind. Einige glauben beispielsweise, hier angeben zu kön-
nen, wie viel Ausbildungsförderung sie erhalten möchten. Hier sollten die Erläuterungen überarbeitet 
werden. Damit könnten Fragen und fehlerhafte Eintragungen vermieden werden. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
 
V7) Formblatt 1 (Zeilen 72-90) - Erläuterung des Bewilligungszeitraums (auch Studierendenvor-
schlag):  
In Zeile 72-90 müssen die Antragstellenden Angaben zu ihrem Einkommen im Bewilligungszeitraum 
machen. Dabei müssen sie selbst diesen eintragen, wissen aber nicht immer, wie er zu bestimmen ist. 
Darüber hinaus wird der Bewilligungszeitraum in einigen Fällen, etwa bei Antragstellung während des 
laufenden Semesters, vom BAföG-Amt festgelegt. Außerdem müssen die unmittelbar darauffolgenden 
Angaben zum Vermögen den Zeitpunkt der Antragstellung abbilden (Zeile 92, 93). Hier entsteht folg-
lich oft Verwirrung. Eine genaue Erläuterung des Bewilligungszeitraumes, gegebenenfalls mit dem 
Verweis auf eine Abstimmung mit dem zuständigen Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin, wäre 
hilfreich. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung und von Studierenden 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
 
V8) Formblatt 1 - Obligatorische Angabe der Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Studie-
renden:  
Die Angabe von Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Studierenden sollte bei der Antragstellung 
obligatorisch sein. Dies könnte die Kommunikationswege verkürzen und schnellere Nachfragen der 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ermöglichen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Zwei Ämter erwarten 

unter Umständen einen Mehraufwand, der durch die schriftliche Dokumentati-
on der Kommunikation entsteht. 

Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
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V9) Formblatt 1 - Zielgruppenspezifische Varianten des Formblatts (auch Studierendenvor-
schlag):  
Formblatt 1 richtet sich an verschiedene Zielgruppen (Studierende, Schüler) und enthält Fragen, die 
jeweils nur für eine Gruppe zutreffen und bei den übrigen für Verwirrung sorgen, z. B. Zeile 35-39, 
Zeile 69 und 70. Die Fragen sind für die übrigen Adressaten überflüssig und lassen das Formblatt auf-
gebläht wirken. Denkbar wären unterschiedliche, zielgruppenspezifische Varianten des Formblatts für 
die jeweiligen Antragstellenden. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. 

Sechs Ämter lehnen den Vorschlag ab. 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Gering  
Entlastungswirkung Gering 
 
V10) Anlage 1 zu Formblatt 1 - Ergänzende Erläuterung der "lückenlosen Angaben" im schuli-
schen/beruflichen Werdegang (Nennung von Beispielen):  
Im schulischen und beruflichen Werdegang sind häufig Lücken zu verzeichnen, z. B. bei längeren Fe-
rienzeiten. Der Erläuterungstext bittet zwar um lückenlose Angaben, müsste aber in dieser Hinsicht 
noch deutlicher werden. Durch das lückenlose Ausfüllen könnten Rückfragen der Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter reduziert werden. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Drei Ämter erwarten 

keine Entlastungswirkung, da bereits auf das lückenlose Ausfüllen hingewiesen 
wird. Ein Amt schlägt vor, dass hier allgemein nach dem Erklärungsprinzip 
vorgegangen wird und man davon ausgeht, dass in den Zeiträumen ohne An-
gaben keine Ausbildung und Erwerbstätigkeit vorliegen. 

Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel 
 
V11) Formblatt 3 - Ausfüllen einer gemeinsamen Einkommenserklärung:  
Am häufigsten wird von den Eltern der Aufwand für die korrekte Ermittlung des anzugebenden Ein-
kommens kritisiert. Konkret merken sie an, dass bei einem zusammen zur Einkommensteuer veranlag-
ten Elternpaar das Ausfüllen einer gemeinsamen Einkommenserklärung ausreichend sein sollte, sodass 
nicht jeder Elternteil das Formblatt 3 ausfüllen müsste. 
Anmerkungen Vorschlag von Eltern 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
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V12) Formblatt 3 - Ergänzende Abfrage zum Grad der Behinderung von Eltern bzw. Geschwis-
tern (entspr. Formblatt 1, Zeile 54):  
In Formblatt 1 wird in Zeile 54 nach dem Grad der Behinderung des Antragstellenden gefragt, da 
hierbei Härtefreibeträge berücksichtigt werden. Diese gelten auch für Eltern und Geschwisterkinder, 
werden aber in Formblatt 3 nicht abgefragt, sodass die Eltern oft nicht wissen, dass sie diese angeben 
können. Erkennt die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter aufgrund des eingereichten Steuerbe-
scheides des vorletzten Kalenderjahres, dass eine Behinderung vorliegt, so kann diese nur für den lau-
fenden, aber nicht mehr für vorhergehende Bewilligungszeiträume berücksichtigt werden. Daher 
scheint eine entsprechende Abfrage auch in Formblatt 3 sinnvoll. Dies kann eine höhere Transparenz 
bewirken und Rückfragen vermeiden. Für die Berücksichtigung der Härtefreibeträge sind dann keine 
weiteren Anfragen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und kein separater Antrag des Studie-
renden nötig. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Ein Amt schlägt vor, 

dass die Informationen zur Berücksichtigung unbilliger Härten auf Seite 4 des 
Formblattes 3 erweitert werden. 

Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Hoch 
 
V13) Formblatt 3 - Abfrage sonstiger Einnahmen aus Zeile 82-84 in Zeile 73-81 (Einnahmen aus 
BAföG-Einkommensverordnung) integrieren:  
Zeile 73-81 fragt nach Einnahmen nach der BAföG-Einkommensverordnung. Nach der Erfahrung der 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter wissen die Eltern meist nicht, welche Einnahmen zusätzlich 
in den Zeilen 82-84 zu nennen sind. Es kommt daher häufig vor, dass diese Frage nicht beantwortet 
wird und die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter recherchieren müssen. Es wäre zu überlegen, ob 
die Angaben zu Zeile 82-84 in die vorherige Frage integriert werden sollen. Nachfragen und Rückfor-
derungen könnten sich vermeiden lassen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
 
V14) Formblatt 3 (Zeile 65) - Überarbeitung der Frage nach vermögenswirksamen Leistungen 
(siehe auch V26 und V45):  
In Zeile 65 machen die Eltern häufig keine Angaben zu den vermögenswirksamen Leistungen, wes-
halb Rückfragen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter erforderlich sind. Dieser Aufwand über-
steigt aber den Nutzen für die Antragstellenden deutlich, da sich der BAföG-Anspruch bei Berücksich-
tigung vermögenswirksamer Leistungen nur um wenige Euro ändert. Die Recherche könnte entfallen, 
wenn die Eltern nur ein „Ja“-Feld ankreuzen müssten, wenn sie tatsächlich vermögenswirksame Leis-
tungen beziehen, und keine Angabe als Verneinung gewertet würde. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. In einigen Ämtern wird 

hier bereits bei fehlender Angabe auf Rückfragen verzichtet, und die vermö-
genswirksamen Leistungen werden nur berücksichtigt, wenn „Ja“ angekreuzt 
wurde.  

Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Mittel 
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V15) Formblatt 5 - Abschaffung des Leistungsnachweises:  
Es wurde vorgeschlagen, bei Bachelor-Studiengängen den Leistungsnachweis durch Formblatt 5 abzu-
schaffen. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
 
V16) Formblatt 6 (Zeile 18) - Erläuterung des Begriffes „integrierter Studiengang“ überarbei-
ten/verbessern:  
In Formblatt 6, Zeile 18, muss der Antragstellende angeben, ob er an einem integrierten Studiengang 
teilnimmt. Dieser Begriff wird zwar in den Erläuterungen zum Formblatt definiert, aber dennoch 
kommt es hier nach der Erfahrung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter häufig zu Missver-
ständnissen. Deshalb scheint es sinnvoll, den Begriff unmittelbar im Formblatt zu erklären oder eine 
andere, verständlichere Formulierung zu benutzen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern und von Studierenden 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Gering 
Entlastungswirkung Mittel 
 
V17) Formblatt 6 (Zeile 33) – Erläuterung der Währung:  
In Formblatt 6 müssen zudem Angaben zu den Studiengebühren an der ausländischen Hochschule in 
Euro gemacht werden (Zeile 33). Hier wird eine Erläuterung gewünscht, ob nicht auch Beträge in aus-
ländischen Währungen angegeben werden können oder wie gegebenenfalls von anderen Währungen in 
Euro umzurechnen ist. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
 
V18) Formblatt 7 (Zeile 34) - Verdeutlichung der Bezugnahme auf den Bewilligungszeitraum:  
Beim Aktualisierungsantrag müsste in Zeile 34 deutlicher werden, dass sich „1. Jahr“ und „2. Jahr“ 
auf den Bewilligungszeitraum beziehen und welche Jahre entsprechend anzusetzen sind. Ebenso ist 
herauszuheben, dass eine Prognose über das voraussichtliche Einkommen abzugeben und durch Bele-
ge zu begründen ist, da hier viele Antragstellende unsicher sind. Hilfreich wäre auch ein Hinweis im 
Formblatt bzw. beim Download, dass wegen der bekannten Schwierigkeiten mit diesem Antrag eine 
Beratung beim der zuständigen Sachbearbeiterin oder beim Sachbearbeiter vor der Antragstellung 
empfehlenswert wäre. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Mittel 
 
V19) Formblatt 7 - Überarbeitung:  
Es wurde auch der Vorschlag geäußert, Formblatt 7 – den Antrag auf Aktualisierung – zu überarbei-
ten. Hier hat auch die Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BAföG-Ämter gezeigt, dass 
dieser Antrag vielen Studierenden und deren Eltern Probleme bereitet. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
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V20) Formblatt 8 - Empfehlung zur Inanspruchnahme persönlicher Beratung im Vorfeld:  
Der Antrag auf Vorausleistung ist sehr erklärungsbedürftig. Beispielsweise wurde er von Studierenden 
schon benutzt, um eine Abschlagszahlung zu beantragen. Außerdem sind sich viele Studierende nicht 
der Folgen bewusst, die ein Vorausleistungsantrag nach sich ziehen kann. Hilfreich wäre daher auch 
hier ein Hinweis im Formblatt bzw. beim Download, dass wegen der bekannten Schwierigkeiten mit 
diesem Antrag eine Beratung beim BAföG-Amt vor der Antragstellung empfehlenswert wäre. Der 
nachträgliche Rechercheaufwand für das Amt könnte sich verringern lassen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Mittel 
 
V21) Formblatt 8 (Zeile 14-17) - Erläuterung der Frage nach dem Kindergeld:  
In Zeile 14-17 müssen die Antragstellenden angeben, ob sie das Kindergeld gar nicht, von den Eltern 
oder direkt von der zahlenden Stelle erhalten, und wenn letzteres, auf wessen Veranlassung. In der 
Regel verstehen die Antragstellenden diese Frage nicht oder falsch, sodass eine klarere Formulierung 
sinnvoll wäre. Hintergrund ist, dass eine Weiterleitung des Kindergeldes an den Studierenden durch 
die Eltern als freiwillige Unterhaltsleistung der Eltern gewertet wird. Die Frage ist wichtig, aber miss-
verständlich und sollte näher erläutert werden. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund (gegebenenfalls unter Beteiligung der Länder) 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Mittel 
 
2. Nachweise  
Der Verzicht auf Nachweise führt nicht nur zu 
einer Entlastung der Studierenden, sondern  

 
wirkt sich auch entsprechend zeitsparend auf 
den Bearbeitungsaufwand in den Ämtern aus.

 
V22) Anpassung des Leistungsnachweises gem. § 48 BAföG an Bachelor-Studiengänge - Bisheri-
gen Nachweis durch Nachweis der Credit Points ersetzen:  
Die Vorlage der Leistungsnachweise nach § 48 BAföG ist im Zuge der Umstellung auf Bachelor-
Studiengänge komplizierter geworden, da keine Zwischenzeugnisse und Vordiplome ausgestellt wer-
den. Der bisherige Leistungsnachweis könnte durch einen Nachweis der erbrachten Credit Points er-
setzt werden, die die Studierenden an den meisten Hochschulen inzwischen mit geringem Aufwand 
online abrufen und ausdrucken können. Das würde neben der Entlastung für die Studierenden auch ei-
ne große Entlastung für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und die Hochschulen bedeuten. 
Rückfragen bei den Förderungsdozenten (also bei den Hochschullehrern, die Leistungsnachweise ab-
zeichnen) würden entfallen; der Aufwand für die Anforderung des Leistungsnachweises bei den An-
tragstellenden durch das Amt wäre verringert und das Verfahren beschleunigt. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern. Zwei Ämter für Ausbildungs-

förderung lehnen diesen Vorschlag ab, da diese Art der Überprüfung des Leis-
tungsstandes mehr Aufwand verursachen könnte. In einem Amt wird der Leis-
tungsnachweis in Form einer Übersicht der gesammelten Credit Points bereits 
akzeptiert. 

Zuständigkeit Bund 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch 
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V23) Verzicht auf Einzelnachweis für Mietkostenzuschuss (siehe auch V38):  
Der volle Mietzuschuss von 72 Euro nach § 13 Abs. 3 BAföG wird schon ab einer Miete von 217 Euro 
gewährt. Somit bekommen fast alle nicht bei den Eltern wohnenden Studierenden den vollen Mietzu-
schuss. Dennoch müssen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter immer wieder die Nachweise 
zur Miete und zu den Mietnebenkosten anfordern, um individuell den Mietzuschuss errechnen zu kön-
nen. Angesichts dessen wird vorgeschlagen, auf die einzelnen Mietkostennachweise zu verzichten und 
den nicht bei den Eltern wohnenden Studierenden einen pauschalen Mietzuschuss zu gewähren. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern. Ein Amt schlägt vor, den 

Mietkostenzuschuss weiterhin nach der Höhe der Miete zu zahlen, die Mietne-
benkosten jedoch pauschal mitzutragen, da deren Berechnung am zeitaufwen-
digsten sei. Ein Amt lehnt den Vorschlag ab, da die Mieten in seinem Einzugs-
gebiet häufig unterhalb von 217 Euro liegen. 

Zuständigkeit Bund 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch 
 
V24) Verzicht auf Einzelnachweis bei Anrechnung von Krankenkassenbeiträgen (siehe auch 
V39):  
Die Antragstellenden müssen Nachweise ihrer Krankenversicherung vorlegen. Vor allem die Beurtei-
lung privater Krankenversicherungen ist für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sehr aufwen-
dig, da hier nur bestimmte Leistungen bezuschusst werden können (vgl. Teilziffer 13a.1.2  
BAföGVwV). Da je nach Krankenversicherung ein Abschlag gewährt wird, müssen die Nachweise im 
BAföG-Amt sehr aufwendig geprüft werden. Die Auszahlungsbeträge unterschieden sich am Ende je-
doch nur sehr wenig. Daher würde eine Pauschalierung bei der Anrechnung von Krankenkassenbeiträ-
gen eine erhebliche Zeitersparnis bedeuten. Die aufwendige Prüfung der Nachweise sowie Rückfragen 
und Nachforderungen entfielen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch  
 
V25) Normale Bescheidkopie für GEZ-Befreiung anstatt beglaubigter Kopie (Alternative: 
NRW-Modell):  
Für die Befreiung von der Rundfunkgebühr durch die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) sollte eine 
normale Bescheidkopie ausreichen. Die derzeit verlangte Vorlage beglaubigter Kopien verursacht 
Aufwand für die Studierenden und in der Summe auch für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter. Alternativ wäre eine Regelung wie in Nordrhein-Westfalen denkbar, wo zu jedem Bescheid auto-
matisch eine vorgefertigte Anlage zur Vorlage bei der GEZ gedruckt und mitgeschickt wird. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Der Aufwand kann so 

aus Sicht der Ämter für die Studierenden und die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter gesenkt und damit eine Entlastung erreicht werden. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch 
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V26) Verzicht auf Nachweis vermögenswirksamer Leistungen (siehe auch V45):  
Bei der Berechnung des Einkommens der Eltern bzw. des Ehegatten werden vermögenswirksame 
Leistungen berücksichtigt. Dazu wird nach Teilziffer 21.4.8a der Verwaltungsvorschrift monatlich ein 
Betrag von 35 DM (umgerechnet 17,90 Euro) berücksichtigt, was einen pauschalen Abzug von 214,80 
Euro im Jahr bedeutet. Dessen Anrechnung ändert wenig an der Höhe des BAföG-Bedarfssatzes. Al-
lerdings wird die entsprechende Abfrage im Formblatt 3, Zeile 65, häufig nicht beantwortet, sodass die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter die Eltern anschreiben und zu einer Angabe auffordern müs-
sen. Die Abfrage verursacht also einen deutlichen Aufwand für BAföG-Amt und Antragstellende, än-
dert aber am Ende den Auszahlungsbetrag nur um wenige Euro. Möglich wäre deshalb, entweder ge-
nerell eine Pauschale für vermögenswirksame Leistungen anzurechnen, die vermögenswirksamen 
Leistungen beim Abzug für die soziale Sicherung mit zu verrechnen oder aber die Anrechnung ver-
mögenswirksamer Leistungen ganz abzuschaffen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
 
V27) Verzicht auf Vermögensnachweis unterhalb des Freibetrags von 5.200 Euro:  
Vermögen, das unterhalb des Freibetrags von 5.200 Euro liegt, sollte nicht mehr durch Nachweise be-
legt werden müssen. Es sollte genügen, wenn die Studierenden durch einen Strich im Feld oder durch 
die entsprechend geringen Zahlen kenntlich machen, dass ihr Vermögen unterhalb des Freibetrages 
liegt. Dies würde Antragstellende sowie Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter entlasten. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern. Die BAföG-Ämter bewerten 

diesen Vorschlag unterschiedlich. Ein Amt erwartet eine hohe Entlastungswir-
kung, während andere einen Mehraufwand durch Datenabgleich und Rückfor-
derungen vermuten. 

Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Mittel  
 
V28) Nachreichen der Immatrikulationsbescheinigung:  
Anträge, bei denen lediglich die Immatrikulationsbescheinigung fehlt, sollten dennoch bearbeitet und 
beschieden werden. Die Bescheinigung sollte später nachgereicht werden können. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Drei Ämter lehnen den 

Vorschlag ab. 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Gering  
Entlastungswirkung Mittel  
 
V29) Dienstsiegel auf Leistungsnachweis statt Liste der Unterschriftsberechtigten (Änderung 
des § 47 BAföG):  
Bisher gibt es an den meisten Hochschulen eine Liste der Unterschriftsberechtigten je Fachrichtung, 
die die Leistungsnachweise persönlich abzeichnen müssen. Diese Liste muss jedes Semester gepflegt 
und auf ihre Einhaltung geachtet werden. Es sollte daher ausreichen, wenn sich auf dem Leistungs-
nachweis ein Dienstsiegel befindet. Das würde den Aufwand für die Studierenden, die Hochschulen 
und die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter reduzieren. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
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V30) Stärkung des Erklärungsprinzips, z. B. bei Miete und Krankenkasse:  
Wenn es der Studierende erklärt, kann beispielsweise auf den Nachweis der Miete und der Kranken-
kasse verzichtet werden. Das Erklärungsprinzip, demzufolge den Erklärungen des Bürgers Glauben 
geschenkt wird, sofern sie plausibel sind, und Angaben in diesem Fall nicht weiter belegt werden müs-
sen, sollte wieder häufiger angewendet werden dürfen (z. B. bei Vermögensangaben), gegebenenfalls 
ergänzt durch Stichproben-Kontrollen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Die stärkere Anwendung 

des Erklärungsprinzips kann eine Entlastung der Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter bewirken, falls der Arbeitsaufwand nicht durch nachträgliche 
Überprüfungen steigt. Ein Amt lehnt den Vorschlag ab, da v. a. die Nachweise 
über Mietkosten und Pflegeversicherung als unverzichtbar angesehen werden. 

Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Hoch 
 
V31) Nachreichen des Bachelor-Zeugnisses:  
Bei der Beantragung von Ausbildungsförderung zu Beginn eines Master-Studienganges wäre es aus 
Sicht der Studierenden wünschenswert, wenn der Antrag frühzeitig bearbeitet und das Bachelor-
Zeugnis später nachgereicht werden könnte, da dieses zum Zeitpunkt der Antragstellung eventuell 
noch nicht vorliegt. Wird der BAföG-Antrag je nach Amt erst dann bearbeitet, wenn alle Unterlagen 
vollständig eingereicht sind, so müssen die Studierenden gegebenenfalls beim Übergang vom Bache-
lor- zum Masterstudiengang lange auf den Beginn der BAföG-Zahlungen warten. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
 
V32) Vereinfachung des Nachweises über zur Schule gehende oder studierende Geschwister:  
Die Befragten schlugen vor, das Erbringen verschiedener Nachweise zu vereinfachen. So sollte der 
Nachweis über zur Schule gehende oder studierende Geschwister erleichtert werden. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden 
Zuständigkeit Bund 
  
V33) Checklisten:  
Einige Befragte erhielten gern vor der Antragstellung eine persönliche Checkliste über die in ihrem 
Fall vorzulegenden Formblätter und Nachweise vom BAföG-Amt. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
 
V34) Auslands-BAföG - Verzicht auf Sprachnachweis:  
Auf den Sprachnachweis kann verzichtet werden, da Sprachkenntnisse in der Regel ohnehin für die 
Zulassung an der entsprechenden Hochschule im Ausland nachgewiesen werden müssen. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch  
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V35) Auslands-BAföG - Verzicht auf Nachweis der Auslands-Krankenversicherung:  
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter müssen einen Nachweis über die Auslands-
Krankenversicherung des Antragstellenden verlangen. Ihrer Ansicht nach wäre dies nicht nötig, da 
man diesen Nachweis ohnehin in vielen Ländern für das Visum bzw. die Einschreibung braucht und 
das BAföG-Amt somit davon ausgehen könnte, dass eine Auslands-Krankenversicherung vorliegt. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Hoch  
 
V36) Auslands-BAföG – Nachreichen der Immatrikulationsbescheinigung:  
Die Immatrikulationsbescheinigung der ausländischen Hochschule liegt meist bei der Antragstellung 
noch nicht vor, die idealerweise sechs Monate vor Beginn des Auslandsaufenthaltes erfolgen soll. Je 
nach BAföG-Amt ist es unterschiedlich, ob Anträge, bei denen lediglich die Immatrikulationsbeschei-
nigung fehlt, bereits bearbeitet und in die EDV eingegeben sowie eventuell sogar schon unter Vorbe-
halt beschieden werden oder ob erst vollständige Anträge bearbeitet werden. Im letzteren Falle verzö-
gert sich die endgültige Entscheidung über den Antrag mitunter sehr stark, sodass die Studierenden 
den Bescheid und auch die Auszahlung erst sehr spät erhalten. Im Extremfall erhalten die Studieren-
den die Immatrikulationsbescheinigung selbst erst nach Beginn des Studiums an der ausländischen 
Hochschule. Daher ist es aus Sicht der Befragten wünschenswert, dass die Immatrikulationsbescheini-
gung nachgereicht, der Antrag in der Zwischenzeit aber dennoch schon bearbeitet wird. Dies ist recht-
lich möglich, wird jedoch von den Ämtern für Ausbildungsförderung unterschiedlich gehandhabt. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung  

VIII.2 Anregungen für Verbesserungen, 
die sich auf die Phase der An-
tragsbearbeitung beziehen 

Die Vereinfachungsvorschläge, die sich auf die 
Antragsbearbeitung beziehen, wirken sich 
gleichzeitig auf eine Vielzahl von Arbeitsschrit-
ten in den Ämtern zeitsparend aus. Betroffen 
sind vor allem die sechs zeitintensivsten Stan-
dardaktivitäten:  
• „Daten und Informationen sichten und zu-

sammenstellen, Vollständigkeitsprüfung“ 
(Standardaktivität 2) 

• „Fehlende Daten oder Informationen einho-
len, Rückfragen stellen“ (Standardaktivität 
3) 

• „Daten erfassen, Formulare ausfüllen bzw. 
vervollständigen, inklusive Anlegen der 
Papierakte“ (Standardaktivität 4) 

• „Berechnungen/Bewertungen durchführen“ 
(Standardaktivität 5) 

• „Ergebnisse prüfen und gegebenenfalls kor-
rigieren“ (Standardaktivität 6)  

• „Kopieren, verteilen, archivieren, doku-
mentieren“ (Standardaktivität 12) 

 
 
 
Dabei korrespondieren einige Vorschläge mit 
Vorschlägen zur Phase 1. So führen z. B. die 
Vorschläge zur Bildung von Pauschalen zum 
Verzicht auf einen entsprechenden Nachweis 
durch die Studierenden. 
Die Vorschläge können fünf unterschiedlichen 
Kategorien zugeordnet werden: 
• Rechtliche Rahmenbedingungen 
• Informationstechnik 
• Kommunikation zwischen Behörden 
• Datenmanagement 
• Wissensmanagement 
Die Vorschläge für die Phase der Antragsbear-
beitung wurden überwiegend von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Ämter für Aus-
bildungsförderung gemacht. 
1. Rechtliche Rahmenbedingungen 
Für die Umsetzung der folgenden Verbesse-
rungsvorschläge ist aufgrund der grundgesetzli-
chen Kompetenzverteilung überwiegend der 
Bund zuständig. 
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V37) Aktualisierung der Verwaltungsvorschriften:  
Die Verwaltungsvorschriften sind teilweise veraltet und passen nicht mehr zum Gesetz. Da sie schon 
lange komplett überarbeitet werden sollen, wurden in den letzten Jahren Einzelheiten nicht angepasst, 
die sich aber aufgrund von Gesetzesänderungen eigentlich ändern müssten. Die Verwaltungsvorschrif-
ten müssten also dringend gründlich überarbeitet und gepflegt werden. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Diese Maßnahmen se-

hen die Ämter als unbedingt notwendig an. Es handelt sich um Voraussetzun-
gen für einen einheitlichen Vollzug der Antragsbearbeitung und kann gegebe-
nenfalls Rechtsstreitigkeiten verhindern. 

Zuständigkeit Bund 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch  
 
V38) Pauschale Berechnung des Mietzuschusses (siehe „Verzicht auf Einzelnachweis für Miet-
kostenzuschuss“, V23):  
Es wird vorgeschlagen, auf die einzelnen Mietkostennachweise zu verzichten und den nicht bei den 
Eltern wohnenden Studierenden einen pauschalen Mietzuschuss zu gewähren. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch  
 
V39) Pauschale Anrechnung von Krankenkassenbeiträgen (siehe „Verzicht auf Einzelnachweis 
bei Anrechnung von Krankenkassenbeiträgen“, V24):  
Eine Pauschalierung bei der Anrechnung von Krankenkassenbeiträgen würde eine erhebliche Zeiter-
sparnis bedeuten. Die aufwendige Prüfung der Nachweise sowie Rückfragen und Nachforderungen 
entfielen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch  
 
V40) Entkopplung der Vorbehalte nach BAföG und nach Steuerrecht:  
Wenn Steuerbescheide des Finanzamtes unter Vorbehalt ergangen sind, sollte dies nicht automatisch 
einen BAföG-Vorbehalt bedeuten. In den seltensten Fällen führen die Vorbehalte tatsächlich zu einer 
Neuberechnung der Einkommensteuer. In den wenigen Fällen, in denen eine Einkommensteuer neu 
festgesetzt wird, führt die Änderung kaum zu einer deutlichen Anpassung des BAföG-Anspruchs. Fi-
nanziell gesehen könnte man diese Abschlussberechnung aus Sicht der meisten Geförderten vernach-
lässigen, während gleichzeitig ein großer Aufwand auf Seiten des BAföG-Amtes zur Recherche und 
Neuberechnung der Fälle zu verzeichnen ist. Besonders aufwendig sind Vorbehalte nach § 164 AO, 
die meist erst nach mehreren Jahren aufgelöst werden können. Fraglich scheint vor dem Hintergrund 
dieser Probleme, ob eine Bescheidung unter Vorbehalt überhaupt Sinn macht oder auch bei Steuerbe-
scheiden unter Vorbehalt endgültige BAföG-Bescheide ermöglicht werden sollten. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch  
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V41) Vereinfachung des Datenabgleichs:  
Der Datenabgleich nach § 45d EStG verstärkt die Arbeitsbelastung. Der Abgleich hat nach Vorgaben 
des Bundes Priorität, ist aber enorm zeitaufwendig. Dadurch fehlen bei der Bearbeitung von BAföG-
Anträgen personelle Kapazitäten. Um die Anzahl der zu kontrollierenden Fälle zu reduzieren, wurde 
vorgeschlagen, den Prüfwert zu erhöhen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Der Vorschlag wird 

stark unterstützt. Ein Amt schlägt vor, den Prüfwert von 100 Euro Kapitalein-
künften auf mindestens 150 Euro zu erhöhen, um den Arbeitsaufwand zu redu-
zieren. 

Zuständigkeit Bund 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch  
 
V42) Anpassung der Sozialpauschale:  
Die Rentenberechnung im BAföG folgt anderen Regeln als die Rentenberechnung des Finanzamtes im 
Steuerbescheid. Im BAföG beruht die Berechnung nicht auf den Zahlen des Steuer-, sondern des Ren-
tenbescheids. Da dies viele Eltern nicht verstehen, müssen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
wiederholt den Rentenbescheid anfordern und verärgerten Eltern erklären, warum andere Zahlen als 
im Steuerbescheid relevant sind. Um dieses Problem zu lösen, könnte die ohnehin abzuziehende Sozi-
alpauschale angepasst werden und die eigentliche Rentenberechnung dann auf der Grundlage des 
Steuerbescheides des Finanzamts erfolgen. So würde die Anpassung der Rentenbeträge an die Bedin-
gungen des BAföG auf eine andere Ebene verlagert. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Die Meinungen zu die-

sem Vorschlag gehen auseinander. Einige Ämter erwarten eine große Entlas-
tung. Ein Amt fürchtet Mehraufwand durch komplizierte Berechnungsmetho-
den. 

Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Hoch  
 
V43) Pauschale Einkommens- und Rentenberechnung:  
Pauschalierungen bei den Berechnungen zu Einkommen und Rente wären wünschenswert. Zurzeit 
sind z. B. manche Kombinationen unterschiedlicher Rentenarten wegen ihrer Komplexität im System 
nicht mehr anzulegen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Hoch  
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V44) Wiedereinführung des § 11 Abs. 3 Nr. 5 BAföG:  
BAföG wird zum Teil auch dann noch elternabhängig geleistet, wenn die Eltern nicht mehr unter-
haltspflichtig sind, beispielsweise wegen inhaltlicher Brüche in der Ausbildung oder wenn sie bereits 
eine in sich abgeschlossene Ausbildung finanziert haben. Verweigern die Eltern in diesen Fällen die 
Zahlung des nach dem BAföG angerechneten Unterhaltsbetrags, muss der Auszubildende zunächst ei-
nen Antrag auf Vorausleistung nach § 36 BAföG stellen und das Amt kann erst später analog zu § 11 
Abs. 2a BAföG Leistungen ohne Berücksichtigung des Elterneinkommens gewähren. Früher war dies 
nach dem zum 01.04.2001 weggefallenen § 11 Abs. 3 Nr. 5 BAföG sofort und mit entsprechend ge-
ringerem Aufwand möglich. Das derzeitige Verfahren ist für alle Beteiligten sehr aufwendig und stößt 
vor allem bei den Eltern oft auf Unverständnis. Außerdem wissen viele Studierende gar nicht, dass sie 
bei einer abgeschlossenen Ausbildung über einen Vorausleistungsantrag Ausbildungsförderung ohne 
Anrechnung des elterlichen Einkommens erhalten können. Daher entsteht auch ein deutlicher Bera-
tungsaufwand im Amt. Hier scheint die vorherige Regelung verständlicher und weniger belastend für 
Studierende, Eltern und BAföG-Amt. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Der Vorschlag könnte 

die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, Gruppen- und Amtsleitungen be-
deutend entlasten, da die Zahl aufwendiger Klageverfahren sinken würde. Ein 
Amt erwartet allerdings einen Mehraufwand, wenn der Vorschlag der Wieder-
einführung des § 11 Abs. 3 Nr. 5 BAföG umgesetzt würde. 

Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Hoch  
 
V45) Pauschale Anrechnung bzw. Verzicht auf Anrechnung vermögenswirksamer Leistungen 
(siehe „Verzicht auf Nachweis vermögenswirksamer Leistungen“, V26 und V14):  
Vorgeschlagen wird, entweder generell eine Pauschale für vermögenswirksame Leistungen anzurech-
nen, die vermögenswirksamen Leistungen beim Abzug für die soziale Sicherung mit zu verrechnen 
oder aber die Anrechnung vermögenswirksamer Leistungen ganz abzuschaffen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
 
V46) Einheitliche Anwendung der Schwacke-Liste zur Bewertung von Fahrzeugen:  
Die Bewertung von Fahrzeugen durch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter könnte sich durch 
die generelle Akzeptanz von Schwacke-Werten vereinfachen lassen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Eine einheitliche Vorge-

hensweise wäre wünschenswert. Die Wertbestimmung durch die Schwacke-
Liste wird teilweise begrüßt, andere Ämter bevorzugen das Erklärungsprinzip. 

Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
 
V47) Runden auf Euro-Beträgen statt Rechnen mit Cent-Beträgen:  
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter müssen mit Cent-Beträgen rechnen, während früher nur 
volle D-Mark einflossen. Einfacher wäre es, auch heute auf volle Eurobeträge zu runden. In der Kon-
sequenz würden die Berechnungen und Eingaben erleichtert und Fehlerquellen vermieden. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Bund 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Mittel  
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2. Informationstechnik 
Für die Vorschläge, die sich auf die Verbesse-
rung der IT-Strukturen beziehen, sind aufgrund  

 
der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung in 
den hier infrage stehenden Bereichen die Län-
der zuständig. 

 
 
V48) Online-Antragsverfahren:  
Als Angebot für die Studierenden wäre ein Online-Antragsverfahren wünschenswert. Dies würde eine 
entsprechende moderne EDV-Lösung voraussetzen. So könnten von den Studierenden eingegebene 
Daten direkt ins System übernommen werden, ohne dass sie von den Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeitern einzeln eingegeben werden müssen, was das Verfahren beschleunigen würde. Auch würde 
es die wiederholten Bitten um Eingangsbestätigungen reduzieren, wenn die Antragstellenden ohne 
Aufwand für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter eine elektronische Übersicht über bereits ü-
bermittelte Nachweise abrufen könnten.  
Die Studierenden erklärten zudem, dass bei einem Online-Antragsformular eine Art „Direkt-Hilfe-
Tool“ integriert werden könnte, das Erläuterungen zu Feldern anbietet und bei fehlerhaften oder un-
vollständigen Angaben eine Warnmeldung zeigt. Wünschenswert wäre darüber hinaus aus Sicht der 
Befragten, wenn sich dieser Online-Antrag zwischenspeichern und später erneut bearbeiten ließe und 
wenn – z. B. bei einem Weiterförderungsantrag – vorher gestellte Anträge angezeigt würden.  
Mehrfach wird auch von den Eltern der Wunsch geäußert, BAföG online beantragen zu können. Ge-
meint ist dabei ein Verfahren, bei dem eine vollständige Übermittlung online inklusive elektronischer 
Unterschrift möglich ist. Ein Befragter konkretisiert seine Vorstellungen von Online-Beantragungen in 
der Form, dass er sich eine Art passwortgeschütztes Internet-Konto für jeden Antragstellenden vor-
stellt, in dem die Formulare und Nachweise hinterlegt sind. Hier könnten die Studierenden bei Weiter-
förderungsanträgen die bisherigen Angaben durchgehen und Änderungen vornehmen bzw. bestätigen, 
dass die Daten unverändert sind. Belege könnten in beiden Fällen eingescannt und angehängt bzw. 
hochgeladen werden. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden, Eltern und aus den Ämtern (siehe auch Auswer-

tung der Befragung der Studierenden in Kapitel VI.4.3). Fünf Ämter für Aus-
bildungsförderung erwarten eine große Entlastung durch die Einführung der 
Online-Antragstellung. Es entfallen viele Nachfragen der Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter, wenn nur vollständig ausgefüllte Anträge weitergeleitet 
werden. Die Nachfragen nach Eingangsbestätigung können stark reduziert 
werden. Ein BAföG-Amt erwartet lediglich eine geringe Entlastung, da die 
Überprüfung der Dateneingaben in Einzelfällen viel Aufwand bereiten könnte. 
Die bayerischen Studentenwerke werden nach einem Pilotprojekt ab dem 
Sommersemester 2010 ein Online-Antragsverfahren anbieten (siehe dazu auch 
Ausführung in Kapitel VII.2). 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch 
 
V49) Verbesserung der Software 
- Mehr Plausibilitätsprüfungen und Fehlermeldungen: Viele Sachbearbeiterinnen und Sachbe-

arbeiter wünschen sich, abhängig von der derzeit genutzten Software, mehr Plausibilitätsprüfun-
gen und Fehlermeldungen. Häufig sind die Verwaltungsprozesse so organisiert, dass die Ämter 
von Eingabefehlern erst nach Erhalt eines Fehlerprotokolls der IT-Dienstleister erfahren. Die Fol-
ge sind nachträgliche Korrekturen sowie lange Liege- und Wartezeiten der Anträge. Die Plausibi-
lisierungen durch das Programm sollten immer im Moment der Bearbeitung des Antrages in den 
Ämtern laufen. So können Eingabefehler schnell entdeckt und Verzögerungen bei der Antragsbe-
arbeitung vermieden werden. 

- Integration des „Meister-BAföG“ in das Programm „BAföG 21“: Das künftige Programm 
„BAföG 21“ sollte auch die Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem AFBG (Meister-
BAföG) ermöglichen, da sonst in Hessen zwei EDV-Systeme gewartet und finanziert werden und 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mit zwei Programmen vertraut sein müssten. 
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- Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit durch Drop-down-Menüs: Die Benutzerfreundlichkeit 

der Programme ließe sich über einfache Drop-down-Menüs (z. B. für Zahlenschlüssel) erhöhen. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter müssten dann keine Codierungen auswendig lernen 
oder in Handbüchern nachschauen. Die alten Signieranweisungen sollten überarbeitet oder abge-
schafft werden. Dies würde eine große Zeitersparnis und eine höhere Benutzerfreundlichkeit be-
deuten. 

- Anzeige der vorhandenen Daten bei Weiterförderungsanträgen: Bei einigen Software-
Lösungen müssen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei Weiterförderungsanträgen daran 
denken, vorher gefüllte Felder, die nun nicht mehr zutreffen, durch die Eingabe von Nullen zu lö-
schen, da der Großrechner sonst auf die alten Daten des vorherigen Bewilligungszeitraums zurück-
greift und dadurch einen falschen Bescheid erzeugt. Diese Fehlerquelle könnte abgeschafft werden, 
indem beispielsweise immer alle Angaben anzeigt werden. 

- Anpassung an aktuelle Gesetzeslage: Erforderlich ist eine Anpassung der EDV an aktuelle Ge-
setzesänderungen. So ist zum Beispiel eine Rentenberechnung nach den heutigen gesetzlichen Re-
gelungen bei einigen Software-Lösungen nur manuell möglich. 

- Anbindung an Textverarbeitungsprogramm: Die genutzte Software sollte Anbindungen an ein 
Textverarbeitungsprogramm bereitstellen, sodass Funktionen wie das Erstellen von Musterbriefen 
und die Übernahme von Adressdaten in einen Briefkopf möglich sind. Dies würde eine große Ent-
lastung für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bedeuten. 

- Längere individuelle Texte bei Erläuterung der Bescheide: Da Erläuterungen im Bescheid je 
nach Software nur bis zu einer Länge von drei Zeilen möglich sind und die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter bei längeren Erläuterungen eine Anlage erstellen und diese zusammen mit dem 
Bescheid versenden müssen, wären längere, individuell beschriftbare Textbausteine wünschens-
wert. 

- Aktuelle Rechenprogramme (z. B. für Zinsberechnungen): Bei Rückforderungen sind teilweise 
komplexe Zinsberechnungen nötig, wenn es sich um Fälle nach § 47a BAföG handelt, in denen die 
Eltern oder Ehepartner vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben gemacht haben. Das Zinsbe-
rechnungsprogramm eines IT-Dienstleisters ist veraltet und entspricht nicht mehr den gesetzlichen 
Vorgaben. Beispielsweise weist es sogar Minuszinsen auf und enthält Fälle, in denen die Rückfor-
derung seit Längerem beglichen ist. Die BAföG-Ämter müssen die Zinsen daher manuell berech-
nen. Deshalb wünschen sie sich eine in der IT-Lösung enthaltene zeitgemäße, korrekte Anwendung 
zur Verarbeitung der Rückzahlungen. Dies würde eine Zeitersparnis bedeuten, da die Berechnun-
gen nicht mehr von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern manuell durchgeführt werden 
müssten. 

- Übertragung unverbrauchter Freibeträge: Das Programm sollte das Übertragen der unver-
brauchten Freibeträge bei getrennten Eltern ermöglichen. In einigen Ämtern für Ausbildungsförde-
rung ist dies bereits umgesetzt und reduziert Fehler und den Arbeitsaufwand. 

- Wegfall der Obergrenze für Bescheide pro Studierendem: In besonderen Fällen kann es zu mo-
natlichen Neuberechnungen und Bescheiden kommen. Systembedingt können in einigen Bundes-
ländern für jeden Studierenden, über die komplette Förderzeit hinweg, nur 15 Bescheide in der 
EDV erstellt werden. Darüber hinausgehende Bescheide müssen manuell erstellt werden. Daher 
sollte die Obergrenze für die Zahl der Bescheide entfallen. 

Anmerkungen Vorschläge aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Verbesserungen der 
Software können große Entlastungswirkungen erzielen. Die Prioritäten der 
Umsetzung sind mittel bis hoch. Es gibt keinen Vorschlag, der von einem Amt 
für Ausbildungsförderung abgelehnt wird. Die Vorschläge betreffen überwie-
gend nicht diejenigen Bundesländer, die mit der IT-Lösung von Datagroup ar-
beiten, da diese die meisten der genannten Funktionen bereits bietet.  

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch  
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V50) Einfachere digitale Signatur:  
Für die zunehmende Abwicklung von Nachweisen per E-Mail und für eine mögliche künftige Online-
Antragstellung müssten vereinfachte und praktikable Verfahren zur digitalen Signatur entwickelt wer-
den. Vor allem für die Auslandsförderung wäre dies interessant, da ein Teil der Nachweise (z. B. die 
Immatrikulationsbescheinigung) erst nach Antritt des Auslandsaufenthaltes eingereicht werden kann 
und dies durch die verstärkte Online-Korrespondenz deutlich erleichtert und beschleunigt würde. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch 
 
V51) Ausschließlich elektronische Akte:  
Vorgänge sollten ausschließlich in elektronischer Form geführt werden. Beispielsweise wäre das Auf-
lösen von Vorbehalten oder das Beantworten von Fragen einfacher und schneller möglich. 
Anmerkung Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Dieser Vorschlag wird 

von fünf Ämtern befürwortet und von einem Amt abgelehnt. Eine große Entlas-
tung ergibt sich bei der Aktenweitergabe und Archivierung. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Hoch 
 
V52) Aktualisierung des BAföG-Rechners:  
Ein weiterer Vorschlag war, den seit einiger Zeit nur noch teilweise gepflegten BAföG-Rechner im 
Internet zu überarbeiten. 
Anmerkung Vorschlag von Studierenden 
 
3. Kommunikation zwischen Behörden 
Einige Vorschläge betreffen die Verbesserung 
der Kommunikation zwischen den Behörden.  
 

 
Dies gilt sowohl für den Informationsaustausch 
bei der konkreten Antragsbearbeitung als auch 
für fallübergreifende Informationen. 

V53) Weiterleitung der Protokolle der Landesbehörden an BAföG-Ämter:  
Protokolle der Sitzungen der obersten Landesbehörden sollten in allen Bundesländern auch an die be-
troffenen BAföG-Ämter weitergereicht werden. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch 
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V54) Weiterleitung der Informationen der Landesbehörden an alle Ämter:  
Derzeit erhalten die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Informationen vom Ministerium nur auf 
offizielle Anfrage der Abteilungsleitung hin; die Antwort geht dann in der Regel auch nicht an alle 
BAföG-Ämter, in denen ähnliche Fragen auftauchen könnten, sondern wiederum nur an das anfragen-
de Amt. Bei Anfragen offizieller Art sollten alle Ämter des Landes informiert werden. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Einige Studentenwerke 

wünschen sich einen solchen besseren Informationszufluss von den Ministerien 
und Landesbehörden. Dadurch kann die Rechtsanwendung vereinheitlicht und 
Entscheidungen können leichter getroffen werden. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch 
  
V55) Bessere Zusammenarbeit mit anderen Stellen:  
Wichtig wäre aus Sicht der BAföG-Ämter eine bessere Zusammenarbeit mit anderen Stellen, z. B. mit 
Sozialleistungsträgern (SGB II), Finanzämtern und Arbeitsämtern. Bemängelt wird die Erreichbarkeit 
von Ansprechpartnern in diesen Stellen; häufig werden in Bescheiden Ansprechpartner und Telefon-
nummern nicht genannt und die Beantwortung von Fragen erfolgt nicht immer zeitnah. Oft erhält das 
BAföG-Amt – obwohl es zur Ermittlung verpflichtet ist und ein Auskunftsrecht hat – keine Auskünfte 
mit dem Verweis auf den Datenschutz. Eine einheitliche Datenbank mit Zugriff aller berechtigten Be-
hörden wäre eine ideale Lösung. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Eine große Zahl der 

Ämter wünscht sich eine bessere Zusammenarbeit und die Möglichkeit der e-
lektronischen Datenübermittlung, da das Ersuchen um Auskünfte derzeit sehr 
mühselig und zeitaufwendig ist. Die Umsetzung dieser Maßnahmen würde den 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern zeitaufwendige Recherchen erspa-
ren und die Antragsbearbeitung erheblich beschleunigen. 

Zuständigkeit Länder, Ämter für Ausbildungsförderung 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch 
 
V56) Direkter Kontakt zwischen BAföG-Amt und Landeshauptkasse:  
Beim Rückforderungs- und Kassenverfahren werden ständig Informationen zwischen den beteiligten 
Stellen – dem BAföG-Amt, dem IT-Dienstleister, der Landeshauptkasse sowie den Studierenden und 
ihren Eltern – ausgetauscht. Einfacher wäre es, wenn das BAföG-Amt sich hier unmittelbar und ohne 
Umweg an die Landeshauptkasse wenden könnte. Mit dem derzeitigen Verfahren kommt es bei-
spielsweise dann zu Problemen, wenn Studierende Widerspruch gegen den Bescheid einlegen oder ei-
ne Stundung beantragen und dies nicht rechtzeitig an alle Beteiligten kommuniziert werden kann, so-
dass weitere Zahlungsaufforderungen versandt werden. Ebenso haben nicht immer alle Stellen in ihrer 
jeweiligen EDV den gleichen Stand des Verfahrens, sodass ständige Abstimmungen nötig sind. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Insgesamt würde eine 

Vereinfachung des Verfahrens die Beteiligten entlasten. Diese Einschätzung 
wird v. a. von den Ämtern aus Brandenburg geäußert. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Mittel 
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4. Datenmanagement 
Die Vorschläge zur Verbesserung des Daten-
management beziehen sich vor allem auf die  

 
effektivere Nutzung bzw. Übermittlung bereits 
vorhandener Informationen. 

 
V57) Automatische Weiterleitung der Immatrikulationsbescheinigung der Antragstellenden von 
Hochschule an Ämter für Ausbildungsförderung:  
Die Studierenden sollten bei der Online-Rückmeldung ankreuzen können, dass die Immatrikulations-
bescheinigung von der Hochschule direkt an das BAföG-Amt weitergeleitet wird (ein pdf-Dokument 
wäre ausreichend). Dies würde die Antragsbearbeitung beschleunigen und Nachfragen der Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter wegen fehlender Immatrikulationsbescheinigungen stark reduzieren. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Ein Amt befürchtet je-

doch, dass die Umsetzung Mehraufwand bewirkt, wenn die Hochschule die 
Immatrikulationsbescheinigungen sämtlicher Studierender sendet und nicht 
nur die der Geförderten. Das ließe sich jedoch umgehen, wenn der oder die 
Studierende bei der Rückmeldung selbst ankreuzen könnte, ob er die Zustel-
lung zum Amt für Ausbildungsförderung wünscht. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch  
 
V58) Zugriff der Ämter für Ausbildungsförderung auf Immatrikulationsdaten der Hochschule:  
Die Studienbescheinigung wird häufig von den Studierenden nicht selbstständig eingereicht und muss 
von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern nachgefordert werden. Ein Zugriff auf den Hoch-
schulserver könnte mit der Eingabe der Matrikelnummer sofort aufzeigen, ob der Studierende im 
kommenden Semester eingeschrieben ist oder nicht. Auch nach Erreichen der Förderungshöchstdauer 
reichen die Studierenden ihr Zeugnis bzw. eine Immatrikulationsbescheinigung in den seltensten Fäl-
len selbstständig ein. Eine Liste der Absolventen von den Fakultäten würde die Zahl der Nachforde-
rungen verringern. Ein solcher verbesserter Informationsaustausch mit den Hochschulen erspart den 
Antragstellenden das Zusenden der Immatrikulationsbescheinigung und vermeidet unrechtmäßige 
Zahlungen und daraus resultierende Rückforderungsverfahren. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. In 

einem Amt – welches allerdings Teil der Hochschule und nicht Teil eines un-
abhängigen Studentenwerkes ist – wird dieses Vorgehen bereits praktiziert. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Mittel  
 
V59) Längere Datenspeicherung (6 Jahre):  
Wird eine Neuberechnung eines Falles zur Vorbehaltsauflösung nötig, so muss diese bei bestimmten 
IT-Lösungen manuell mit Hilfe der Papierakte erfolgen. Die endgültige Berechnung eines solchen Fal-
les ist bis zu fünf Jahre nach dem Steuerbescheid möglich, die Daten werden aber bei einigen IT-
Lösungen nach vier Jahren aus der BAföG-EDV gelöscht. Gefordert wird eine Speicherung bis zum 
endgültigen Abschluss jedes Falles. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Eine längere Datenspei-

cherung bewirkt eine große Entlastung, da bei der Aufarbeitung von Fällen 
keine erneute Dateneingabe nötig ist und Bescheide nicht manuell erstellt 
werden müssen. Empfehlenswert wäre eine Dauer der Datenspeicherung von 
sechs Jahren nach Ende der Förderungshöchstdauer. In Bayern ist die längere 
Datenspeicherung bereits umgesetzt. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch  
 



 

 138 

V60) Zentraler Datensatz über geförderte Studierende:  
Vorgeschlagen wird die Einführung eines Datensatzes über jeden Studierenden, auf den jedes Amt für 
Ausbildungsförderung zugreifen kann. Dies erspart das langwierige Anfordern der Akte im Fall eines 
Studienortwechsels und ermöglicht die problemfreie Übernahme von Stammdaten. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Länder 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Mittel  
 
V61) Auslands-BAföG - Datenbank für Anerkennungsprüfungen von ausländischen Studien-
gängen:  
Vorgeschlagen wird der Aufbau einer Datenbank mit Ergebnissen aus durchgeführten Anerkennungs-
prüfungen ausländischer Studienabschlüsse. Die Bewertung ausländischer Studiengänge beansprucht 
viel Zeit und kann durch den Aufbau einer Datenbank vereinfacht werden. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
Priorität Mittel  
Entlastungswirkung Hoch  
 
V62) Auslands-BAföG - einheitliches Abfrageformular:  
Nötig wäre ein bundeseinheitliches Abfrageformular zur Aktenübersicht, da derzeit jedes BAföG-Amt 
eine eigene Vorlage verwendet. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Mittel 
 
5. Wissensmanagement 
Die Vorschläge zum Wissensmanagement be-
ziehen sich vor allem auf die Vermittlung und 
Verbreitung aktueller Rechtsvorschriften und 

 
Erlasse. Sie dienen in der Regel dem möglichst 
einheitlichen Vollzug der BAföG-Regelungen. 

 
V63) Zentrale Sammlung aller BAföG-Regelungen:  
Es wird vorgeschlagen, ein Handbuch oder Verzeichnis mit allen gesetzlichen Regelungen zum BA-
föG zu erstellen einschließlich aller Erlasse und Verwaltungsvorschriften, geordnet nach Stichwörtern, 
mit zeitnaher Einarbeitung der Aktualisierungen und mit umfassenden Suchfunktionen. Derzeit wer-
den Änderungen in den Gesetzestexten und Verwaltungsvorschriften den Studentenwerken per E-Mail 
bekanntgegeben, sodass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Bücher mit handschriftlichen 
Anmerkungen, Post-its und einzelnen Blättern ergänzen, um ihre Arbeitsmaterialien möglichst aktuell 
zu halten. Die Herausgabe neuer, aktueller Texte wäre sinnvoll. Eine alternative Lösung wäre eine Da-
tenbank, die in strukturierter Weise die Bestimmungen des Bundes und des jeweiligen Landes enthält 
und regelmäßig gepflegt werden müsste. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Eine zentrale Erlass-

sammlung würde den Rechercheaufwand der Gruppenleitungen und der Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter deutlich reduzieren. Es wird von den BA-
föG-Ämtern eine große Entlastungswirkung angegeben. In Brandenburg exis-
tiert bereits eine zentrale Erlasssammlung, und in Bayern gibt es eine Online-
Datenbank mit allen Weisungen. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch  
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V64) Regelmäßige Schulungen:  
Gewünscht werden auch häufigere fachliche Fortbildungen für die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter. Regelmäßige Mitarbeiterschulungen erleichtern die Sachbearbeitung. Die Schulungen sind zu-
dem wichtig, damit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kontakte knüpfen können und Ansprech-
partner für den Austausch haben. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. In einigen Ämtern wird 

dies bereits durchgeführt. 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch  
 
V65) Häufigere Besprechungen:  
Besprechungen sollten häufiger und regelmäßiger durchgeführt werden. Neue Erlasse und Änderun-
gen, die für die Sachbearbeitung relevant sind, sollten in gemeinsamen Besprechungen vorgestellt, er-
läutert und diskutiert werden. Gewünscht wird auch ein häufigerer fachlicher Austausch zwischen ver-
schiedenen BAföG-Ämtern auch auf der Ebene der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Dies 
würde zu einem gleichen Wissensstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und somit zu einer glei-
chen Bearbeitung der Sachverhalte führen. So würden Fälle von möglicher Ungleichbehandlung auf-
grund unterschiedlicher Sachverhaltsauslegungen reduziert. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Mittel  
 

VIII.3 Anregungen für Verbesserungen, 
die sich auf die Phase der Be-
scheiderstellung und Versendung 
beziehen 

Die Vorschläge, die sich auf die Vereinfachung 
der Bescheiderstellung und Versendung bezie-
hen, lassen sich überwiegend den Ländern zu- 

 
 
 
 
 
ordnen. Sie betreffen sowohl informationstech-
nische als auch inhaltliche Vorgaben an diese 
Phase. 

 
V66) Mindestens zwei Zahlläufe pro Monat:  
Je nach eingesetzter IT-Lösung erfolgt in den meisten Bundesländern bisher nur ein (Haupt-) Zahllauf 
im Monat. Wichtig wären zwei oder mehr monatliche Zahlläufe. Dies würde die Zeit, die die Studie-
renden auf ihren Bescheid und vor allem auf die Zahlung warten müssen, deutlich verkürzen. Zudem 
würde es eine große Entlastung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bewirken, da die Auszah-
lungen schneller erfolgten und es weniger Sachstandsfragen der Antragstellerinnen und Antragsteller 
gäbe. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern. Er wird von den Ämtern als 

sehr wichtig eingeschätzt. Ein Amt für Ausbildungsförderung erwartet dage-
gen nur eine geringe Entlastung, da häufigere Zahlläufe die Arbeitsbelastung 
steigern könnten. In einem anderen Amt, in dem bereits zwei monatliche Zahl-
läufe stattfinden, werden diese als Arbeitserleichterung empfunden. Die Zu-
friedenheit der Studierenden ist merkbar gestiegen und der Termindruck für 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gesunken. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch  
Entlastungswirkung Hoch 
 



 

 140 

 
V67) Einfachere und verständlichere Bescheide:  
Die Bescheide enthalten die Angaben größtenteils in verschlüsselter Form, wie sie bei der Sachbear-
beitung verwendet werden. Diese Darstellung ist für die Studierenden (oder beim Hochschulwechsel 
auch für andere Studentenwerke) schwer lesbar und verständlich. Zum Teil stehen auch auf den Be-
scheiden veraltete, nicht mehr zutreffende Berechnungsanmerkungen, die zu Missverständnissen füh-
ren. Die Bescheide müssten einfacher und verständlicher gestaltet und wesentliche Informationen her-
vorgehoben werden. So finden nur wenige Antragstellerinnen und Antragsteller auf den ersten Blick 
den ihnen zustehenden Betrag. Beispielsweise könnte der Auszahlungsbetrag auf der ersten Seite des 
Bescheides hervorgehoben werden. Auf den Folgeseiten ließen sich dann detaillierter Erläuterungen 
und Berechnungen platzieren. Begriffe wie „Grundbedarf“ sollten im Bescheid erläutert werden. Dar-
über hinaus sollte beispielsweise die Anrechnung des Einkommens sowie die Ermittlung des Mietzu-
schusses ebenfalls im Bescheid erklärt werden. Durch eine bessere Gestaltung der Bescheide können 
Rückfragen und Widersprüche vermieden werden. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch 
 
V68) Vier-Augen-Prinzip auf Stichprobenbasis:  
Aufgrund der 100 Prozent-Prüfung durch einen zweiten Mitarbeiter oder eine zweite Mitarbeiterin in 
einigen Bundesländern erfolgt ein Bruch im Workflow. Eine Möglichkeit zur Beschleunigung der Be-
arbeitung wäre entweder der Umstieg auf eine Überprüfung auf Stichprobenbasis oder die Prüfung le-
diglich spezieller Fälle (z. B. bei Auszahlungsbeträgen ab einer bestimmten Höhe). In manchen Au-
ßenstellen ist es generell nicht möglich, eine schnelle Prüfung durch eine zweite Person zu gewährleis-
ten, wenn nur ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vor Ort ist. In solchen Fällen müssen die Akten 
hin und her transportiert werden. Dies verursacht zusätzliche Kosten und verlängert die Zeit zwischen 
Abschluss der Bearbeitung und Erstellung eines Bescheides erheblich. Eine Reduzierung der Vier-
Augen-Prüfung von 100 Prozent auf z. B. 10 Prozent der Fälle würde den Zeitaufwand durch Prüfun-
gen erheblich reduzieren. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung 
Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch 
 
V69) Bescheiderstellung durch BAföG-Ämter statt durch zentrale Datenstelle:  
Könnten die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter die Bescheide selbst erstellen, drucken und 
versenden, so könnten nach Einschätzung der BAföG-Ämter Zeit und Finanzmittel gespart werden. 
Die kostenpflichtige Weiterverarbeitung der Vorgänge durch den zuständigen zentralen Dienstleister 
könnte entfallen. Das selbstständige Erstellen der Bescheide würde darüber hinaus das zeitaufwendige 
Sortieren und Überprüfen der monatlich eingehenden Bescheide überflüssig machen. Die Prüfung der 
Ergebnisse der monatlichen Testläufe würde sich ebenfalls für das BAföG-Amt erübrigen. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Die Hälfte der Ämter 

befürwortet diesen Vorschlag. Die Datagroup-Lösung ermöglicht ein solches 
Verfahren bereits. In einem Amt, in dem die Bescheide durch die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter erstellt werden, wird dies als große Arbeitser-
leichterung eingeschätzt. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Hoch 
Entlastungswirkung Hoch 
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V70) Ansprechpartner für Rückfragen:  
Auf dem Bescheid könnten Name und Durchwahl des für den Studierenden zuständigen Sachbearbei-
ters oder der zuständigen Sachbearbeiterin vermerkt werden, sodass die Studierenden sofort erkennen 
können, wer ihr Ansprechpartner bei Rückfragen ist. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Dies kann nach Ein-

schätzung von fünf BAföG-Ämtern eine mittlere Entlastung bewirken. In zwei 
Ämtern wird dies bereits umgesetzt. Ein Amt lehnt den Vorschlag ab, und zwei 
Ämter erwarten dadurch keine Entlastungswirkung. 

Zuständigkeit Länder 
Priorität Gering 
Entlastungswirkung Mittel 
 

VIII.4 Anregungen für Verbesserungen, 
die sich auf die Beratung und den 
Service beziehen 

Einige Vorschläge beziehen sich auf die Bera-
tung und den Service. Sie richten sich unmittel-
bar an die Ämter für Ausbildungsförderung. 
Verbesserungen in diesem Bereich können zu 
einer späteren Zeitersparnis beim Antragsver-  

 
 
 
 
fahren führen – sowohl bei den Studierenden 
als auch bei der Verwaltung. Die Umsetzbarkeit 
und der Nutzen sämtlicher Vorschläge hängen 
von den Gegebenheiten vor Ort ab. 

 
V71) Einrichtung zentraler Servicestellen:  
Genannt wird – von den Ämtern, in denen dies noch nicht umgesetzt ist – die Einrichtung einer zentra-
len Servicestelle, z. B. eines Service-Points oder Beratungsbüros. Dort könnten zwei bis drei Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (evtl. im Wechsel) zu allgemeinen Fragestellungen beraten. Es sollte auch ei-
ne Antragsabgabe mit gleichzeitiger Vollständigkeitsprüfung möglich sein. Somit hätten die übrigen 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter weniger Beratungsgespräche und die Antragsbearbeitung 
würde sich durchgängiger gestalten. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. Die Einrichtung einer 

Servicestelle kann unter Umständen eine hohe Entlastung bewirken. 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Hoch 
 
V72) Umleiten von Anrufen während der Beratung:  
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in einigen Ämtern sind wegen der Serviceorientierung 
ihres Hauses angewiesen, Telefonate jederzeit während der Bürozeiten entgegenzunehmen. Sie wür-
den es begrüßen, wenn Anrufe während der persönlichen Beratungszeiten auf einen Anrufbeantworter 
oder eine Voice-Mail-Box umgeleitet und so ständige Unterbrechungen vermieden würden. Alternativ 
sollte während der offiziellen Sprechzeiten (oder während der Bearbeitung anspruchsvoller Fälle) eine 
Umleitung der eingehenden Anrufe auf einen Anrufbeantworter möglich sein, aber nicht grundsätzlich 
erfolgen. So kann je nach Besucherzahl entschieden werden, ob eine Umleitung nötig ist oder nicht. 
Als weitere Alternative könnte man eine feste Telefonsprechstunde anbieten. 
Anmerkungen Vorschlag aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. In einigen Ämtern haben 

die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bereits die Möglichkeit, bei Be-
darf einen Anrufbeantworter zu aktivieren. 

Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Hoch 
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V73) Verstärkter E-Mail-Kontakt:  
Es wird ein verstärkter E-Mail-Kontakt zwischen Antragstellenden und Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern vorgeschlagen. Rückfragen zu leeren Feldern oder das Nachfordern von Unterlagen 
durch das Amt sollten auch per E-Mail möglich sein. Einige Studierende würden zudem gern Nach-
weise als E-Mail-Anhang an das BAföG-Amt senden können. Die Erhebung hat hier gezeigt, dass die 
E-Mail-Kommunikation mit Antragstellenden und Geförderten von den BAföG-Ämtern unterschied-
lich stark befürwortet wird. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern für Ausbildungsförderung. 

Einige Ämter unterstützen schon jetzt die Einsendung von Unterlagen per E-
Mail, andere sehen dies deutlich kritischer. In den Ämtern, die die Kommuni-
kation mit den Studierenden per E-Mail bereits praktizieren, führt dies zu einer 
mittleren bis hohen Entlastung. 

Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung  Mittel 
 
V74) Kopierer für Studierende:  
Unterlagen, die vom Studierenden nicht als Kopie mitgebracht werden, werden von einigen Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeitern vor Ort kopiert. Ein für die Antragstellerinnen und Antragsteller vor 
Ort zugänglicher (kostenpflichtiger) Kopierer könnte den Ämtern Zeit sparen. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden und aus den Ämtern 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
Priorität Mittel 
Entlastungswirkung Mittel 
 
V75) Längere Sprechzeiten und Informationsveranstaltungen:  
Als weitere Serviceleistung wünschen sich einige Befragte mehr und längere Sprechstunden der Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter, vor allem zu Semesterbeginn. Ebenso wird der Wunsch nach ver-
stärkter telefonischer Beratung geäußert. Zudem sollte in Informationsveranstaltungen über das Aus-
füllen der Formblätter informiert werden. 
Anmerkungen Vorschlag von Studierenden 
Zuständigkeit Ämter für Ausbildungsförderung 
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VIII.5 Auswertung der Anregungen für 
Verbesserungen  

Die Ämter für Ausbildungsförderung haben 
ihre Vorschläge unter anderem dahingehend 
bewertet, welche vorrangig umzusetzen sind 
(Priorität).  
Dabei zeigt sich, dass die vorrangig umzuset-
zenden Vorschläge (Priorität: hoch) alle Ver-
antwortungsebenen (Bund, Länder, Ämter für 
Ausbildungsförderung) betreffen. Je nach Vor-
schlag kann die Bewertung durch die Ämter je-
doch unterschiedlich ausfallen.  
Im Folgenden werden die Vorschläge der Äm-
ter nach Verantwortungsebenen aufgelistet, de-
ren Priorität überwiegend als „hoch“ einge-
schätzt wurde. 
1. Vorrangig umzusetzende Vorschläge im 

Verantwortungsbereich des Bundes 
- Einfachere und verständlichere Form-

blätter (siehe V1-V21) 
- Anpassung des Leistungsnachweises 

gem. § 48 BAföG an Bachelor-
Studiengänge (siehe V22) 

- Verzicht auf Einzelnachweis/Pauschale 
Berechnung des Mietkostenzuschusses 
(siehe V23 und V38) 

- Verzicht auf Einzelnachweis/Pauschale 
Anrechnung von Krankenkassenbeiträ-
gen (siehe V24 und V39) 

- Aktualisierung der Verwaltungsvor-
schriften (siehe V37) 

- Entkopplung der Vorbehalte nach BA-
föG und nach Steuerrecht (siehe V40) 

- Vereinfachung des Datenabgleichs 
(siehe V41) 

- Auslands-BAföG: Verzicht auf 
Sprachnachweis (siehe V34) 

 
 
 

2. Vorrangig umzusetzende Vorschläge im 
Verantwortungsbereich der Länder 
- Einfachere und verständlichere Be-

scheide (siehe V67) 
- Online-Antragsverfahren (siehe V48) 
- Einfachere digitale Signatur (siehe 

V50) 
- Bescheiderstellung durch BAföG-

Ämter statt durch zentrale Datenstelle 
(siehe V69) 

- Verbesserung der Software (siehe V49) 
- Mindestens zwei Zahlläufe pro Monat 

(siehe V66) 
- Längere Datenspeicherung (6 Jahre) 

(siehe V59) 
- Zentrale Sammlung aller BAföG-

Regelungen; z. B. Datenbank (siehe 
V63) 

- Automatische Weiterleitung der Im-
matrikulationsbescheinigung der An-
tragstellenden von Hochschule an Äm-
ter für Ausbildungsförderung bzw. 
Zugriff der Ämter auf Immatrikulati-
onsdaten der Hochschule (siehe V57 
und V58) 

- Vier-Augen-Prinzip auf Stichprobenba-
sis (siehe V68) 

- Normale Bescheidkopie für GEZ-
Befreiung anstatt beglaubigter Kopie; 
alternativ: NRW-Modell (siehe V25) 

- Weiterleitung der Protokolle der Lan-
desbehörden an BAföG-Ämter (siehe 
V53) 

- Weiterleitung der Informationen der 
Landesbehörden an alle Ämter (siehe 
V54) 
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3. Vorrangig umzusetzende Vorschläge im 
Verantwortungsbereich der Ämter für 
Ausbildungsförderung 
- Bessere Zusammenarbeit mit anderen 

Stellen (siehe V55) 
- Regelmäßige Schulun-

gen/Fortbildungen (siehe V64) 
- Häufigere Besprechungen und Aus-

tausch zwischen Ämtern (siehe V65) 
Die Vorschläge der Studierenden und ihrer 
Eltern wurden nicht bewertet. Teilweise sind 
die Vorschläge identisch mit den von den Äm-
tern benannten und als vorrangig umzusetzen 
eingestuften Maßnahmen (z. B. Online-
Antragsverfahren, einfachere und verständli-
chere Formblätter, Verzicht auf bestimmte 
Nachweise). Darüber hinaus wurden jedoch 
weitere Vorschläge von den Studierenden bzw. 
ihren Eltern benannt: 
• Vereinfachung des Nachweises über zur 

Schule gehende oder studierende Ge-
schwister (siehe V32) 

• Verzicht auf Vermögensnachweis unterhalb 
des Freibetrags von 5.200 Euro (siehe V27) 

• Nachreichen des Bachelor-Zeugnisses (sie-
he V31) 

• Aktualisierung des BAföG-Rechners (siehe 
V52) 

• Längere Sprechzeiten (siehe V75) 
• Verstärkter E-Mail-Kontakt (siehe V73) 
• Kopierer vor Ort (siehe V74) 
• Checklisten (siehe V33) 
• Auslands-BAföG: Nachreichen der Immat-

rikulationsbescheinigung (siehe V36) 

Das Deutsche Studentenwerk hat darüber hin-
aus eine eigene Liste mit vorrangig umzuset-
zenden Vorschlägen vorgelegt (siehe Anlage 
13). Dabei hat es explizit die Vorschläge be-
nannt, die mit der 23. BAföG-Novelle umge-
setzt werden sollten: 
• Entkopplung der Vorbehalte nach BAföG 

und nach Steuerrecht (siehe V40) 
• Anpassung des Leistungsnachweises gem. 

§ 48 BAföG an Bachelor-Studiengänge 
(siehe V22) 

• Verzicht auf Einzelnachweis/Pauschale Be-
rechnung des Mietkostenzuschusses (siehe 
V23 und V38) 

• Verzicht auf Einzelnachweis/Pauschale An-
rechnung von Krankenkassenbeiträgen 
(siehe V24 und V39) 

• Auslands-BAföG: Verzicht auf Sprach-
nachweis (siehe V34) 
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IX. Schlussfolgerungen 
Für das Projekt „Einfacher zum Studierenden-
BAföG“ haben acht Bundesländer und 14 Äm-
ter für Ausbildungsförderung zusammen mit 
der Bundesregierung und dem Nationalen 
Normenkontrollrat den Prozess der Beantra-
gung und Bearbeitung von BAföG analysiert. 
Die Untersuchung wurde vom Statistischen 
Bundesamt durchgeführt. Dabei wurden in Be-
fragungen der Studierenden sowie der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Ämtern für 
Ausbildungsförderung zahlreiche Vereinfa-
chungsmöglichkeiten genannt. Ferner hat sich 
gezeigt, dass 
• eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im 

Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten 
möglich ist. 

• das Standardkosten-Modell eine geeignete 
Methode ist, um quantitative (Zeitaufwand) 
und qualitative (Praxisbeispiele) Vollzugs-
unterschiede bei der Beantragung und Be-
arbeitung von BAföG festzustellen.  

• die Transparenz über die unterschiedlichen 
Vollzugsprozesse es ermöglicht, Vereinfa-
chungsvorschläge zu entwickeln und von-
einander zu lernen. 

• durch die Rückkopplung der Vollzugser-
fahrungen mit den bundesrechtlichen Vor-
gaben wertvolle Hinweise zur Vereinfa-
chung des Bundesrechts gewonnen werden 
konnten. 

• die Projektergebnisse genutzt werden kön-
nen, um bei dem anschließenden Dialog 
über die Umsetzung konkreter Vereinfa-
chungsmaßnahmen Prioritäten zu setzen 
und Entlastungseffekte abzuschätzen. 

Diese Aspekte waren entscheidend für den Er-
folg des Projekts und können Anregung sein, 
auch in weiteren Politikbereichen nach diesem 
Schema vorzugehen, um eine spürbare Entlas-
tung für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft 
sowie Verwaltung zu ermöglichen.  
Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Bund, 
Ländern und Ämtern für Ausbildungsförde-
rung 
In dem Projekt haben Bund, Länder und Ämter 
für Ausbildungsförderung vertrauensvoll zu-
sammengearbeitet, um Wege zu finden, wie 
Regelungen und Verfahren einfacher und servi-
ceorientierter gestaltet werden können. Dazu 
haben Vertreter aller Verantwortungsebenen 
zusammengewirkt. Dieses Zusammenwirken 
war geprägt durch:  
• „Gemischte“ Zusammensetzung: Es waren 

sowohl Vertreter der Fachinteressen als 
auch Zuständige für den Bürokratieabbau – 

als Querschnittsaufgabe – an dem Projekt 
beteiligt.  

• „Bündnis der Freiwilligen“: Die Zusam-
menarbeit fand auf freiwilliger Basis statt. 

• Initiative der Länder: Der Untersuchungs-
gegenstand wurde von den Ländern vorge-
schlagen, vom Bund und vom NKR aufge-
griffen und von den Ämtern für Ausbil-
dungsförderung mitgetragen. 

• Achtung der jeweiligen Zuständigkeiten: 
Die unterschiedlichen Zuständigkeiten 
wurden respektiert und anerkannt. 

• Abgestimmtes Vorgehen: Die einzelnen 
Projektschritte und Projektergebnisse wur-
den im Vorfeld und während des Projekt-
verlaufs mit allen Beteiligten abgestimmt. 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit war die 
Grundlage des Projekts. Sie hat dazu geführt, 
dass sich alle Beteiligten ergebnisoffen auf die 
Untersuchung eingelassen haben und vor allem 
die Ämter für Ausbildungsförderung ihre Ar-
beitsweise ohne Vorbehalte offengelegt haben. 
Dies war notwendige Voraussetzung für die 
Erkenntnisse, die mit dem Projekt gewonnen 
wurden. 
Das Standardkosten-Modell als taugliches 
Instrument zur Betrachtung von Vollzugs-
prozessen 
Die Untersuchung des BAföG-Verfahrens mit 
dem Standardkosten-Modell hat gezeigt, dass 
der Zeitaufwand sowohl beim Studierenden als 
auch bei den Ämtern für Ausbildungsförderung 
aktivtitätsbezogen ermittelt werden kann. Dar-
über hinaus hat die Methodik den Einstieg in 
die qualitative Betrachtung der Verwaltungsab-
läufe ermöglicht. Das Standardkosten-Modell 
leistet insoweit einen wichtigen Beitrag zur 
Schaffung von Transparenz beim ebenenüber-
greifenden Zusammenwirken von Bund, Län-
dern und Ämtern für Ausbildungsförderung. 
Die standardisierte Erhebung der Belastungen 
und Abläufe ermöglicht zudem, Vollzugsunter-
schiede in den Ländern und Ämtern aufzude-
cken. 
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Der Zeitaufwand zur Beantragung von BA-
föG gibt Hinweise auf besonders aufwändige 
bzw. schwierige Aktivitäten. 
Für einen Erstantrag auf BAföG benötigen die 
Studierenden im Schnitt 335 Minuten. Für den 
Weiterförderungsantrag wird erheblich weniger 
Zeit benötigt, nämlich 261 Minuten. Bei beiden 
Anträgen stellen das Ausfüllen des Formblatts 
1 und 3 sowie das Zusammenstellen der erfor-
derlichen Nachweise den mit Abstand aufwän-
digsten Teil der Antragstellung dar. Beim An-
trag auf Auslandsförderung sind das Ausfüllen 
des Formblatts 6 sowie das Zusammenstellen 
der erforderlichen Nachweise die zeitaufwän-
digsten Aktivitäten.  
Die Einschätzung des BAföG-Verfahrens aus 
Sicht der Antragstellenden gibt Hinweise auf 
Schwierigkeiten des Antrags und Dauer der 
Bescheiderteilung (Zusatzfragebogen). 
Die Analyse des Zusatzfragebogens gibt Auf-
schluss darüber, welche Schwierigkeiten insbe-
sondere bei den besonders zeitintensiven Ar-
beitsschritten bestehen und wie lange die Stu-
dierenden auf ihren BAföG-Bescheid warten. 
• Schwierigkeiten bei der Antragstellung: 

Die größten Probleme bei der Antragstel-
lung haben die Studierenden mit der Ver-
ständlichkeit der Formblätter sowie mit der 
Beschaffung der Nachweise. 

• Zeitraum bis Bescheiderteilung: Der Zeit-
raum zwischen Antragstellung und Be-
scheiderteilung liegt im Schnitt bei 54 Ta-
gen. Im Einzelfall kann der Zeitraum je-
doch bis zu einem halben Jahr betragen. 

Die Erhebung der Bearbeitungsdauer in den 
Ämtern gibt Hinweise auf besonders zeit-
aufwändige Arbeitschritte. 
Die Ämter für Ausbildungsförderung benötigen 
zur Bearbeitung des Erstantrags auf BAföG im 
Schnitt 64 Minuten. Weiterförderungsanträge 
sind mit 52 Minuten weniger zeitintensiv. Die 
Bearbeitung des Antrags auf Auslandsförde-
rung ist mit 174 Minuten weit aufwändiger als 
die Bearbeitung der Inlandsförderung. In der 
ämterübergreifenden Betrachtung verteilt sich 
der größte Zeitaufwand bei allen drei Antrags-
arten auf sechs Standardaktivitäten (siehe Kapi-
tel VII.11.1). Daneben spielt beim BAföG-
Verfahren die Beratung der Studierenden eine 
herausragende Rolle, die entsprechend viel Zeit 
in den Ämtern in Anspruch nimmt (siehe Kapi-
tel VI.3). 

Die unterschiedliche Bearbeitungsdauer in 
den Behörden gibt Hinweise auf länder- und 
ämterspezifische Vollzugsunterschiede (Pra-
xisbeispiele).  
Der Zeitaufwand bei der Bearbeitung der drei 
Antragstypen kann sich in den einzelnen Äm-
tern stark unterscheiden. So kann die Bearbei-
tung des Erstantrags – je nach Amt – zwischen 
49 und 103 Minuten in Anspruch nehmen, die 
Bearbeitung des Weiterförderungsantrags zwi-
schen 28 und 101 Minuten. Der unterschiedli-
che Zeitaufwand in den Ämtern ist unter ande-
rem durch länderspezifische Vorgaben bzw. 
ämterspezifische Organisationsstrukturen und 
Arbeitsläufe erklärbar, wie z. B.: 
• Einsatz von unterschiedlichen IT-Lösungen 

mit unterschiedlichen Funktionen  
• Bescheiderstellung durch BAföG-Amt oder 

zentrale Datenverarbeitungsstelle 
• Vier-Augen-Prinzip vollständig oder auf 

Stichprobenbasis. 
Die Untersuchung hat gezeigt, dass das BAföG 
an verschiedenen Stellen unterschiedlich ausge-
legt werden kann. Um gleichwohl eine bundes-
einheitliche Umsetzung durch die Bundesländer 
zu erreichen, die das Gesetz in den infrage ste-
henden Bereichen ausführen, wäre eine konti-
nuierliche Anpassung der allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften an die sich ändernde Rechts-
lage notwendig. Der Bund erlässt diese Verwal-
tungsvorschriften mit Zustimmung des Bundes-
rates. Sie wurden seit 2001 nicht mehr ange-
passt und stimmen daher nicht mehr vollständig 
mit dem BAföG, das zwischenzeitlich mehrfa-
che Änderungen erfahren hat, überein. Die Lü-
cke füllen Bund und Länder zwar mit Erlassen, 
jeweils aktuelle Verwaltungsvorschriften wür-
den die Arbeit der Ämter jedoch erheblich er-
leichtern. 
Die Transparenz über Vollzugsprozesse und 
Praxisbeispiele ermöglicht, voneinander zu 
lernen. 
Die Darstellung der unterschiedlichen Voll-
zugsprozesse in den einzelnen Ämtern (Ämter-
profile) bietet für alle Ämter die Chance, An-
satzpunkte für eigene Verfahrensverbesserun-
gen zu erkennen und zu übernehmen.  
Rückkopplung von Bundesrecht mit Voll-
zugserfahrungen gibt Hinweise für Verein-
fachungen von Bundesrecht 
Die Studierenden und die Ämter für Ausbil-
dungsförderung haben bei der Untersuchung 
eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen 
benannt, die sich auf die Vereinfachung von 
Bundesrecht beziehen.  
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Verbesserungsvorschläge haben unter-
schiedliche Prioritäten und betreffen alle 
Verantwortungsebenen (Bund, Länder, Äm-
ter für Ausbildungsförderung) 
Die Vorschläge der Ämter für Ausbildungsför-
derung wurden im Nachgang von den Ämtern 
priorisiert und den verschiedenen Verantwor-
tungsebenen zugeordnet. Überwiegend als 
wichtig eingestuft wurden z. B.: 
• Pauschale Berechnung des Mietkostenzu-

schusses/Verzicht auf Einzelnachweis  
• Pauschale Anrechnung von Krankenkas-

senbeiträgen/Verzicht auf Einzelnachweis  
• Aktualisierung der Verwaltungsvorschrift 
• Entkopplung der Vorbehalte nach BAföG 

und nach dem Steuerrecht  
• Einfachere und verständlichere Bescheide  
• Vier-Augen-Prinzip auf Stichprobenbasis  
• Mindestens zwei Zahlläufe pro Monat  
• Verbesserung der Software 
• Zentrale Servicestellen  
• Bessere Zusammenarbeit mit anderen Stel-

len  
Verbesserungsvorschläge entlasten sowohl 
Studierende als auch Ämter in unterschiedli-
chem Umfang.  
Die als besonders wichtig eingestuften Vor-
schläge können überwiegend den drei Phasen 
„Antragstellung“, „Antragsbearbeitung“ und 
„Bescheidung“ zugeordnet werden. Die Vor-
schläge für die Phase der Antragstellung (z. B. 
einfachere und verständlichere Formblätter, 
weniger Nachweise) entlasten vorrangig die 
Studierenden. Die Vorschläge für die Phase der 
Antragsbearbeitung und Bescheidung entlasten 
hingegen vorrangig die Ämter für Ausbildungs-
förderung (z. B. stärkere Nutzung von Pauscha-
len, bessere und aktuelle Software, bessere 
Kommunikation zwischen den Behörden, bes-
seres Datenmanagement). Dabei entlasten die 
Vorschläge die Betroffenen in unterschiedli-
chem Umfang. So werden z. B. die Entlas-
tungseffekte bei den Vorschlägen zu Änderun-
gen des Bundesrechts sowie zur Verbesserung 
der IT-Struktur (Länder) und der Serviceleis-
tung der Ämter überwiegend als hoch einge-
stuft. Den Vorschlägen zum Wissensmanage-
ment und zur Änderung der Formblätter wird 
hingegen überwiegend eine mittlere Entlas-
tungswirkung zugeschrieben.  

Dem Online-Antragsverfahren kommt eine 
besondere Bedeutung zu. 
Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass dem 
Verbesserungsvorschlag, den BAföG-Antrag 
elektronisch stellen zu können, eine besondere 
Bedeutung zukommt. 70 Prozent der befragten 
Studierenden haben sich für ein Online-
Antragsverfahren ausgesprochen. Sowohl die 
Studierenden (und ihre Eltern) als auch die Äm-
ter für Ausbildungsförderung haben den Onli-
ne-Antrag als besonders wichtigen Vereinfa-
chungsvorschlag mit einer hohen Entlastungs-
wirkung benannt. 
Ein Online-Antragsverfahren für das Formblatt 
1 und die Anlagen 1 und 2 zum Formblatt 1 lief 
zum Zeitpunkt der Erhebung als Pilotprojekt in 
den Studentenwerken Niederbayern/Oberpfalz 
und Oberfranken. In den beiden Ämtern für 
Ausbildungsförderung wurden bis November 
2009 bereits 14 Prozent der Erstanträge elekt-
ronisch gestellt. Nach dem zwischenzeitlichen 
erfolgreichen Abschluss des Pilotprojekts wer-
den alle bayerischen Studentenwerke ab dem 
Sommersemester 2010 das Online-
Antragsverfahren nutzen. 
Aus den Untersuchungsergebnissen lassen 
sich allgemeine Hinweise für die bürokratie-
ärmere Gestaltung des BAföG-Verfahrens 
schlussfolgern: 
• Stärkere Nutzung von Pauschalen: Durch 

den Einsatz von pauschalen Ansätzen für 
bestimmte Aufwendungen und Kosten lässt 
sich Bearbeitungszeit sowohl in den Be-
hörden als auch bei den Antragstellenden 
sparen. Die Nachweismöglichkeit bei höhe-
ren Belastungen der Studierenden kann da-
bei weiterhin vorgesehen werden. Mögliche 
Mehrausgaben bei den Leistungen können 
dabei ins Verhältnis zu den Einsparungen 
im Vollzug gesetzt und bei der Bereitstel-
lung der Mittel gem. § 56 BAföG berück-
sichtigt werden. 

• Mehr Eigenerklärungen und risikobasierter 
Vollzug: Das zum Teil bereits genutzte 
Mittel von Eigenerklärungen der Antrag-
stellenden könnte ausgeweitet werden, ins-
besondere für die Bereiche, die großen 
Aufwand verursachen, auf den Anspruch 
aber nur geringe oder mittlere Auswirkun-
gen haben. Ergänzend könnte dazu ein risi-
kobasierter Vollzug treten, der sich auf ein-
zelne Fallgruppen sowie Stichprobenkon-
trollen konzentriert.  

• Umfassendes Wissensmanagement zwi-
schen allen Ebenen für einen einheitlichen 
Vollzug: Das Ziel eines möglichst einheit-
lichen und berechenbaren Vollzuges dient 
der Zufriedenheit der Antragstellenden und 
der Erfüllung der grundgesetzlichen Anfor-
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derungen an die Auftragsverwaltung nach 
Art. 85 GG. Dazu sind eine umfassende 
und präzise Information der Bearbeiterin-
nen und Bearbeiter in den Behörden sowie 
eine schnelle und kohärente Antwort auf 
auftretende Fragen wichtig. Beiträge dazu 
können ein elektronisches Rechtsinformati-
onssystem, eine gleichmäßige und län-
derübergreifende Fort- und Weiterbildung 
der Bearbeiterinnen und Bearbeiter, eine 
elektronische Wissensplattform zum Aus-
tausch und zur Klärung neuer Fragen sowie 
auch die möglichst zeitnahe Anpassung 
rechtlicher Regeln liefern. 

• Nutzung der Vereinfachungschancen durch 
Einführung oder Anpassung von IT-
Anwendungen: Die teilweise ausdifferen-
zierten und spezifischen Regelungen des 
BAföG bedingen auch komplexe und leis-
tungsfähige IT-Programme im Vollzug. Bei 
der Abbildung von Entscheidungsprozessen 
in IT-Anwendungen oder Online-Verfahren 
wird häufig deutlich, wo es Möglichkeiten 
der Vereinfachung und Optimierung recht-
licher Regeln gibt. Diese Möglichkeiten 
sollten von allen Beteiligten konsequent 
genutzt werden. Gerade wenn die Antrag-
stellenden im Umgang mit elektronischen 
Medien besonders geübt sind, bietet sich 
der konsequente Einsatz einheitlicher Onli-
ne-Verfahren an. 

• Nutzung von Sprachberatung: Die Form-
blätter (einschließlich der dazugehörigen 
Hinweisblätter) und Bescheide sollten ein-
facher und verständlicher im Sinne einer 
besseren Verwaltungssprache ausgearbeitet 
werden. Dazu kann die empirische Sprach-
forschung, genutzt werden, z. B. die 
Sprachberatung des BMJ oder der Redakti-
onsstab Rechtssprache der Gesellschaft für 
deutsche Sprache (GfdS).  

Die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge 
ist für den Erfolg des Projekts maßgebend. 
Für den Erfolg des Projektes ist schlussendlich 
maßgebend, dass die einzelnen Verantwor-
tungsträger (Bund, Länder, Ämter für Ausbil-
dungsförderung) die sie betreffenden Vereinfa-
chungsvorschläge – soweit noch nicht gesche-
hen – eigenverantwortlich umsetzen. Dabei 
kann sowohl auf die quantitativen als auch auf 
die qualitativen Untersuchungsergebnisse zu-
rückgegriffen werden.  
Insgesamt haben mit diesem Projekt alle Betei-
ligten gezeigt, dass es möglich ist, sich gemein-
sam aktiv in die Anstrengungen zum Bürokra-
tieabbau einzubringen. Damit dient dieses Pro-
jekt auch als Vorbild für weitere Zusammenar-
beiten, mit denen die Erfahrungen und Maß-
nahmen von Bund, Ländern und Vollzugsbe-
hörden sinnvoll zu einer gemeinsamen Aktion 
Bürokratieabbau zusammengeführt werden, um 
so eine kraftvolle Entlastung bei den Betroffe-
nen auszulösen. 
 
.
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